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Vorwort

Im Juli 2012 wurde der Volksanwaltschaft das Mandat zum Schutz und zur Férderung
der Menschenrechte tibertragen. Das Berichtsjahr 2017 kann als wichtiger Punkt in
der Ausiibung dieses praventiven Mandats angesehen werden: Seit fiinf Jahren setzen
sich die Volksanwaltschaft und ihre sechs Kommissionen dafiir ein, dass Menschen,
denen die Freiheit entzogen ist, vor Misshandlungen und unmenschlicher Behandlung
geschiitzt werden.

In dieser Zeit wurden uber 2.300 Einrichtungen kontrolliert, rund 300 Polizeieinsdtze
beobachtet. Durch die unangemeldeten Besuche, die Einsichtnahme in Dokumenta-
tionen und dank vertraulicher Gesprédche mit dem Personal und den Betroffenen in
den gepriiften Einrichtungen kamen viele Defizite zutage, die allermeisten sind als sys-
tembedingt zu qualifizieren. Diese Mdngel sind also nicht auf Zufdlle, Unachtsamkei-
ten oder punktuelles Fehlverhalten zurtickzufiihren, sondern durch die strukturellen
Besonderheiten konstituiert. Die politisch Verantwortlichen und die Aufsichtsbehérden
wurden dariiber in Kenntnis gesetzt.

Uber 500 Empfehlungen haben die Volksanwaltschaft und ihre Kommissionen ausge-
sprochen und darin Standards definiert, die in den Einrichtungen - auch internationa-
len Erfahrungen zufolge — gewdhrleistet sein sollten. Viele Erfolge zur Verbesserung der
menschenrechtlichen Lage konnte die Volksanwaltschaft bereits erzielen. In einigen
Bereichen sind aber von Seiten der Politik tiefergreifende Reformen notwendig, die nicht
kurzfristig zu beschliefden und schon gar nicht schnell zu implementieren sind.

Die Volksanwaltschaft setzt alles daran, diese Prozesse zu beschleunigen. Dazu bedarf
es auch der Unterstiitzung durch die Offentlichkeit. Pravention braucht Offentlichkeit,
da auch Information und eine entsprechende Einstellung notwendig sind. Ein wichtiger
Aspekt in der Arbeit der Volksanwaltschaft ist daher die Sensibilisierung der Offent-
lichkeit fiir Menschenrechte. Mit zahlreichen Veranstaltungen fiir unterschiedliche Ziel-
gruppen, mit Vortrdgen, Kooperationen mit Medien und einer konsequenten Offent-
lichkeitsarbeit ist die Volksanwaltschaft bestrebt, die Menschenrechte zu einem Thema
zu machen und den Respekt vor der Menschenwtirde in der Gesellschaft zu verankern.

Dass diese Anstrengungen bereits fruchten, zeigte nicht zuletzt das Medienecho auf den
letzten Bericht der Volksanwaltschaft an das Parlament. Etliche Medien griffen die Fest-
stellungen der Volksanwaltschaft und der Kommissionen auf. Die Betroffenheit iiber die
festgestellten Missstéinde war grofs und die Debatte liber die Gewdhrleistung menschen-
rechtlicher Garantien erhielt neuen Schwung. Im Mittelpunkt der 6ffentlich gefiihrten
Diskussion standen vor allem Menschenrechtsverletzungen gegentiber Pflegeheimbe-
wohnerinnen und -bewohnern. Auch der vorliegende Bericht zeigt erneut, dass es in
Alten- und Pflegeheimen nach wie vor gravierende Defizite gibt, die schnellstmoglich
zu beseitigen sind. Das im Jahr 2017 dominierende Thema der Alten- und Pflegeheime
sollte jedoch nicht vergessen lassen, dass vielen Personen in Einrichtungen die Frei-
heit entzogen ist und diese Gruppen daher besonders gefdhrdet sind, unmenschlich



behandelt zu werden: Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Haftlinge,
Patienten in psychiatrischen Abteilungen. Viele Feststellungen der Volksanwaltschaft
in diesem Bericht beziehen sich auf diese Personengruppen und machen nicht nur den
Handlungsbedarf deutlich, sondern zeigen auch Mdoglichkeiten der Verbesserung auf.

Es geht daher nicht allein um die Feststellung von Defiziten — Gefdhrdungen, Missstdn-
den oder Menschenrechtsverletzungen —, sondern vor allem um Losungen. Gegenstand
dieses Berichts sind daher auch konkrete Empfehlungen, die als eine Art Handlungs-
anleitung zur Gewdhrleistung menschenrechtlicher Standards zu verstehen sind. Sie
sollen auch verdeutlichen, dass das Ziel der praventiven Arbeit der Volksanwaltschatft,
ndmlich die unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Menschen mdglichst
unwahrscheinlich zu machen, nicht nur eine politische Forderung ist, sondern auch
realisierbar ist. Mit Engagement, entsprechendem Know-how und den von der Politik
zu schaffenden notwendigen Rahmenbedingungen.

Die in diesem Band dokumentierten Arbeitsergebnisse sind dem Engagement vieler
Menschen zu verdanken: den Kommissionsleitungen und allen Kommissionsmitglie-
dern, die durch ihren Einsatz und ihre Expertise auf Gefdhrdungen aufmerksam ma-
chen und Mdoglichkeiten der Vermeidung aufzeigen; dem Menschenrechtsbeirat fiir sei-
ne Unterstiitzung als beratendes Organ der Volksanwaltschaft; allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die in ihrer téglichen Arbeit sehr viel dazu beitragen, dass die Wah-
rung der Menschenrechte Realitdt wird. Thnen allen ist an dieser Stelle grofler Dank
auszusprechen.

Dieser Bericht wird in englischer Sprache auch an den UN-Unterausschuss zur Verhii-
tung von Folter tibermittelt.

fraleee DY | R Y = Y

Dr. Guinther Krdauter Dr. Gertrude Brinek Dr. Peter Fichtenbauer

Wien, im Marz 2018
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Einleitung

Einleitung

Dieser Band dokumentiert die Aktivitdten der Volksanwaltschaft und der
von ihr eingesetzten Kommissionen im Jahr 2017. 495 Kontrollen wurden im
Berichtsjahr durchgefiihrt, die meisten fanden in 6ffentlichen und privaten
Einrichtungen statt, in denen Menschen einer Freiheitsentziehung ausgesetzt
sind. Da die dort aufhdltigen Menschen in einem besonderen Abhdngigkeits-
verhdltnis stehen und sich nicht ausreichend Gehor verschaffen kénnen, sind
sie besonders gefdhrdet, in ihren Menschenrechten verletzt zu werden. Die
Kontrollen der Kommissionen der Volksanwaltschaft haben den Zweck, Men-
schen vor Misshandlung und erniedrigender Behandlung zu schiitzen.

Wie wichtig dieser praventive Menschenrechtsschutz ist, verdeutlichen die AusfUhrliche Berichfe
Uber die Ergebnisse der

Wahrnehmungen und Feststellungen, die im Zuge der Kontrollen gemacht Kontroll
onirolien

wurden. Sie werden ausfiihrlich, auf tiber 160 Seiten in diesem Band behan-
delt. Nicht alle Ergebnisse der Kontrolltatigkeit konnten in diesen Bericht ein-
fliefen; das wiirde den Umfang eines Jahresberichts sprengen. Die Auswahl
konzentriert sich zum einen auf jene menschenrechtlichen Gefdhrdungsla-
gen, die besonders haufig festgestellt wurden und daher auf systembedingte
Defizite schliefRen lassen. Zum anderen werden Fdlle geschildert, in denen es
zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Auf mogliche Griinde wird
ebenso eingegangen wie auf die Reaktionen der verantwortlichen Stellen. Die-
se Ausfiihrungen zeigen, dass sich die Arbeit des Nationalen Préventionsme-
chanismus (NPM) nicht auf die Kontrolltatigkeit beschrankt. Jeder Kontrollbe-
such, jede Beobachtung eines Polizeieinsatzes zieht umfassende und oft tiber
einen langen Zeitraum andauernde Korrespondenzen und Gesprdche mit den
betroffenen Einrichtungen und den zustdndigen Aufsichtsbehoérden nach sich.

Konkrete Empfehlungen, die aus den Wahrnehmungen abgeleitet wurden, Zahlreiche Empfehlun-
zeigen auf, wie die Situation verbessert werden kann und welche Reformen 9en des NPM

notig sind. Alle bisherigen Empfehlungen, die der NPM seit Aufnahme seiner

Tatigkeit ausgesprochen hat, sind im letzten Kapitel aufgelistet. Diese Liste

wird fortgefiihrt und jahrlich ergénzt. Im Laufe der Zeit soll damit ein Kom-

pendium der einzuhaltenden menschenrechtlichen Standards entstehen.

Eine systematische und kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeit des NPM  Erfahrungsaustausch
durch infernationale

wird nicht zuletzt durch die internationale Zusammenarbeit gewdhrleistet. In )
Zusammenarbeit

den letzten Jahren ist es gelungen, den Austausch mit Expertinnen und Ex-
perten auf internationaler Ebene nicht nur zu etablieren, sondern auch weiter
auszubauen. Mitgliedschaften in Netzwerken, zum Beispiel im stidosteuropai-
schen NPM-Netzwerk, sowie regelmdfige Treffen mit nationalen NPMs stellen
sicher, dass Erfahrungen und Know-how zu internationalen menschenrecht-
lichen Standards und zum Monitoring ausgetauscht werden. Dabei geht es
auch darum, sich tiber eine einheitliche Vorgangsweise und Interpretation des
OPCAT zu verstdndigen.
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Den detaillierten Ausfiihrungen wird mit Kapitel 1 ein konzentrierter Uber-
blick tber die gesamte Tdatigkeit des NPM vorangestellt. Er enthdlt die wich-
tigsten Informationen zu Inhalt und Umfang des praventiven Mandats, be-
schreibt die Organisation und ressourcenmdafige Ausstattung. Bestandteil des
Kapitels sind auch Statistiken zur Kontrolltdtigkeit. Sie geben unter anderem
Aufschluss dartiiber, wie viele Kontrollen in welchen Einrichtungen stattge-
funden haben und in welchen Bereichen hdufig Defizite festgestellt wurden.
Die statistischen Daten unterstreichen die Bedeutung der Kontrollen: Bei rund
74 % aller im Jahr 2017 durchgefiihrten Kontrollen beanstandeten die Kom-
missionen die menschenrechtliche Situation.



Nationaler Praventionsmechanismus im Uberblick

1 Der Nationale Préventionsmechanismus im
Uberblick

1.1 Mandat

Die VA und die von ihr multidisziplindr zusammengesetzten sechs Kommis-
sionen kontrollieren als NPM auf Basis der verfassungs- und einfachgesetzli-
chen Ermadchtigung flichendeckend und regelmdafdig offentliche und private
Einrichtungen, die als , Orte der Freiheitsentziehung iSd Art. 4 OPCAT" gelten.
Die Hauptaufgabe des NPM liegt vor allem darin, strukturelle Defizite, die zu
Missstdnden fiihren konnen, aufzuzeigen. Die weiteren in Art. 148a Abs. 3
B-VG festgelegten priventiven Aufgaben, namlich die Uberpriifung von Ein-
richtungen und Programmen fiir Menschen mit Behinderung (Art. 16 Abs. 3
der UN-BRK) und die Beobachtung und begleitendende Uberpriifung der Aus-
iibung von unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ermdchtigter Organe,
koénnen sich mit dem OPCAT-Mandat tiberschneiden bzw. dieses ergdnzen.

2017 fanden 495 Kommissionseinsdtze statt. Die meisten Erstbesuche erfolgten
in Psychiatrien, Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheimen, Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen. Die klassischen Anhalteorte wie Justizanstalten, Polizeiin-
spektionen und Polizeianhaltezentren konnten hingegen vielfach wiederholt
besucht werden. Alle Kontrollen erfolgen auf Basis der vom NPM entwickelten
Priifmethodik und nach einheitlichen Standards. Die Festlegungen zum Prif-
schema und zur Priifmethodik sind auf der Homepage der VA unter dem Link
(www.volksanwaltschaft.gv.at/pruefmethodik) abrufbar.

Die Wirksamkeit des NPM hdngt aber nicht zuletzt von dessen Akzeptanz bei
den Einrichtungen und deren Rechtstrdgern ab. Die Behoérden und Dienststel-
len, aber auch die Leitungen privater Einrichtungen kommen ihrer Verpflich-
tung zu einem konstruktiven Dialog mit dem NPM (Art. 22 OPCAT) im Regel-
fall bereitwillig nach. Vertiefend wurde die Umsetzung vom NPM geforderter
Mafinahmen in gemeinsamen Arbeitsgruppen behandelt. Die Kommissionen
haben neben ihrer Besuchs- und Beobachtungstdatigkeit 21 Round-Table-Ge-
sprache mit Einrichtungen bzw. deren iibergeordneten Dienststellen durchge-
fiihrt.

Der NPM arbeitete 2017 mit Bildungseinrichtungen zusammen. Wie bereits
im PB 2016 angekiindigt (Band , Préventive Menschenrechtskontrolle®, S. 13),
wurde ein Ausbildungsmodul lber die Arbeit der VA in die zweijdhrige Poli-
zeiausbildung implementiert. Mitglieder der Kommissionen und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der VA haben 2017 elf Klassen unterrichtet, weitere
Lehrgdnge sind fiir 2018 bereits fixiert. Auch Justizwachebeamtinnen und Jus-
tizwachbeamte werden seit 2017 iiber die praventive und nachpriifende Arbeit
der VA im Zuge der Ausbildung unterrichtet (2017: vier Klassen).

495 Kommissions-
einsdtze

Arbeitsgruppen und
Round-Table-
Gesprdche

Polizeiausbildung und
Justizwacheausbildung
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451 Besuche in
Einrichtungen

Beobachtung von 44
Polizeieinsdtzen

21 Round-Table-
Gesprdche

Der NPM ist dariiber hinaus verpflichtet, die Offentlichkeit iiber seine Auf-
gaben und die Ergebnisse seiner Arbeit zu informieren. In Veranstaltungen,
Vortrdgen und Schulungen nimmt der NPM seine Informationspflichten wahr.

1.2 Kontrollen in Zahlen

Im Berichtsjahr 2017 fiihrten die sechs Kommissionen der VA Osterreichweit
insgesamt 495 Kontrollen durch. In dieser Gesamtzahl sind sowohl Kontrollbe-
suche in Einrichtungen als auch Beobachtungen von Polizeieinsdtzen erfasst.
Der Grof$teil der Kontrollen, mit einem Anteil von 91 %, fand in Einrichtun-
gen statt. Die durchschnittliche Besuchsdauer betrug rund fiinf Stunden. Im
Regelfall erfolgten die Kontrollen unangekiindigt, nur in 5 % der Fdlle ging
den Kontrollen eine Ankiindigung voraus.

Kontrolltétigkeit der Kommissionen 2017
(in absoluten Zahlen)

Praventive Menschenrechtskontrolle

495
Kontrolle von Beobachtungen von
Einrichtungen Polizeieinsatzen*
451 44

* dazu zdhlen: Abschiebungen, Demonstrationen, Versammlungen

In absoluten Zahlen ausgedriickt fanden Osterreichweit 451 Kontrollen in Ein-
richtungen statt. Zu berticksichtigen ist, dass die Anzahl der Kontrollen nicht
gleichzusetzen ist mit der Anzahl der besuchten Einrichtungen, da viele Ein-
richtungen im Berichtsjahr mehrmals besucht wurden. Das gilt insbesondere
flir Justizanstalten und Polizeianhaltezentren.

Polizeieinsdtze wurden von den Kommissionen insgesamt 44-mal beobachtet.
Anlass fiir die begleitende Beobachtung waren vor allem polizeiliche Grof3ak-
tionen, Razzien, Problemfufiballspiele, Abschiebungen und Demonstrationen.

Neben der Besuchstatigkeit haben die Kommissionen 21 Round-Table-Gespra-
che mit Einrichtungen und tibergeordneten Dienststellen gefiihrt.

Die nachfolgende Tabelle schliisselt die Kontrollen im Detail auf. Zu sehen ist,
wie viele Kontrollen auf welche Art von Einrichtung entfallen. Entsprechend
den zu kontrollierenden Einrichtungen wird zwischen Polizeidienststellen, Al-
ten- und Pflegeheimen, Jugendwohlfahrtseinrichtungen, Einrichtungen fur
Menschen mit Behinderung, psychiatrischen Anstalten in Krankenhdusern
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bzw. Krankenanstalten sowie Justizanstalten unterschieden. Zusatzlich wer-
den in der letzten Spalte die beobachteten Polizeieinsdtze ausgewiesen. Inner-
halb dieser Kategorien wird nach Bundesldndern unterschieden, sodass gut
erkennbar ist, welcher Einrichtungstyp im jeweiligen Bundesland wie oft kon-
trolliert wurde.

Anzahl der Kontrollen im Jahr 2017 in den einzelnen Bundesldandern
nach Art der Einrichtung

Lo PAK izei-
Polizei  APH JWE BPE KRA/ JA  Andere iﬁﬂ‘é‘ée
Wien 21 24 42 20 8 8 3 23
Bgld 2 8 10 8 0 1 1 0
NO 10 17 16 15 6 11 8 1
00 18 8 3 11 2 3 3 3
Sbg 3 5 2 7 0 1 1 3
Ktn 2 3 2 10 5 0] 0 2
Stmk 12 16 5 4 8 6 0 7
Vbg 4 5 0 4 4 2 0 1
Tirol 10 14 13 10 3 3 0 4
gesamt 82 100 93 89 36 35 16 44
davon
unange- 82 100 91 89 36 35 15 21
kiindigt
Legende:
APH =Alten- und Pflegeheime
JWEF =Jugendwohlfahrtseinrichtungen
BPE =Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung
PAK+KRA =Psychiatrische Abteilungen in Krankenhdusern und Krankenanstalten
JA =Justizanstalten
Andere =Asylunterbringungen etc.

Bei dieser Statistik sind vor allem zwei Dinge auffdllig: Die meisten Kontrol-
len fanden in Alten- und Pflegeheimen, Jugendwohlfahrtseinrichtungen und
Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung statt. Das ist darauf zurtickzu-
fihren, dass diese Einrichtungen den Grof3teil aller von der VA und den Kom-
missionen zu prifenden Institutionen ausmachen. Deutliche Unterschiede
sind auch bei der Verteilung der Kontrollen auf die einzelnen Bundesldnder zu
erkennen. Die meisten Kontrollen fanden in Wien und NO statt, da in diesen
Bundesldndern die Einrichtungsdichte sehr hoch ist. Die folgende Tabelle weist
die Gesamtzahl der Kontrollen je Bundesland aus.

15
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Rund 74 % der
Kontrollen brachten
Defizite zutage

Anzahl der Kontrollen 2017 in den einzelnen Bundesldndern

Wien 149
NO 84
Stmk 58
Tirol 57
00 51
Bgld 30
Ktn 24
Sbg 22
Vbg 20
gesamt 495

Die Wahrnehmungen der Kommissionen werden in standardisierten Proto-
kollen umfassend festgehalten und in einer Datenbank anonymisiert erfasst.
Das ermdoglicht Auswertungen zu den Ergebnissen der im Jahr 2017 durchge-
filhrten Kontrollen, etwa zur Anzahl der festgestellten Defizite: Bei 346 Ein-
richtungsbesuchen und 18 Polizeieinsdtzen sahen sich die Kommissionen ver-
anlasst, die menschenrechtliche Situation zu beanstanden. Bei 131 Kontrollen
(105 Einrichtungen und 26 Polizeieinsdtzen) gab es keinerlei Beanstandun-
gen. Das bedeutet, dass 73,5% der Kontrollen Defizite zutage brachten. Die
Beobachtung von Polizeieinsdtzen fiihrte anteilsmdfdig weniger oft zu Bean-
standungen der Kommissionen als die Kontrollen von Einrichtungen (40,9 %
gegeniiber 76,7 %).

Die VA priift diese Fadlle auf Grundlage der Wahrnehmungen der Kommissi-
onen und setzt sich mit den zustdndigen Ministerien, Aufsichtsbehdrden und
auch mit den Einrichtungen selbst in Verbindung, um auf Verbesserungen
hinzuwirken.

Anteil der Kontrollen 2017 mit bzw. ohne Beanstandung

mit ohne
Beanstandung  Beanstandung
Kontrolle von Ein-

. 76,7 % 23,3%
richtungen
h
Beo.ba.c : tu.rllg von 40,9% 59.1%
Polizeieinsatzen
Kontrollen gesamt 73,5% 26,5%

In der folgenden Grafik wird dargestellt, auf welche Themen sich die Bean-
standungen beziehen und wie hoch der jeweilige prozentuelle Anteil, gemes-
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sen an allen Beanstandungen, ist. Vorausgeschickt werden muss, dass die An-
zahl der festgestellten Defizite nicht der Anzahl der durchgefiihrten Kontrollen
entspricht, da bei jeder Kontrolle mehrere Bereiche tiberpriift werden und da-
her bei einer Kontrolle auch mehrere Defizite festgestellt werden konnen. Am
hdufigsten waren die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen Gegenstand von
Beanstandungen, worunter etwa Sanitdr- und Hygienestandards, die Verpfle-
gung oder das Angebot an Freizeitaktivitdten fallen. Fast ebenso hoch war der
Anteil der Beanstandungen, die sich auf das Gesundheitswesen bezogen. Frei-
heitsbeschrdnkende Mafinahmen sowie unzureichende Personalressourcen
gaben ebenfalls haufig Anlass zur Kritik.

Auf welche Themen bezogen sich die Beanstandungen
der Kommissionen?

%-Anteile

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen ] 14,5
Gesundheitswesen ]14,2
Freiheitsbeschrankende Mafnahmen ]12,1
Personalressourcen, -entwicklung ] 11,8
Bauliche Ausstattung ] 7,9
Bildungs, Arbeits- und Beschaftigungsangebote ] 64
Recht auf Familie und Privatsphdre ] 5.6
Indizien auf Folter ] 5,2
Beschwerdemanagement ] 50
Betreuungspldnde und Vollzugsplane |7 438
Baustruktur allgemein [ 2,9
Lage [ 22
Zugang zu Informationen in der Einrichtung [ ] 2,0
Riickfiihrung und Entlassung [ ] 1,9
Kontakt nach Auflien [ ] 1,8
Sicherungsmafnahmen [ ] 1,7

1.3  Budget

2017 standen fir die Kommissionsleitungen, Kommissionsmitglieder und
Mitglieder des MRB 1,450.000 Euro zur Verfiigung. Davon wurden alleine
fur Entschadigungen und Reisekosten fiir die Kommissionsmitglieder rund
1,257.000 Euro (2016: 1,163.0000 Euro) und fiir den MRB rund 83.000 Euro
(2016: 87.000 Euro) budgetiert; rund 110.000 Euro standen fiir Workshops fiir
die Kommissionen und die im OPCAT-Bereich tdtigen Bediensteten sowie fiir
sonstige Aktivitdten zur Verfiigung. Es ist also gelungen, Budgetkiirzungen zu
vermeiden, wofiir insbesondere dem Nationalrat als Bundesfinanzgesetzgeber,
aber auch dem BMF zu danken ist. Beide unterstreichen mit ihrem Versttndnis
fiir eine hinreichende budgetdre Ausstattung der VA als NPM die erforderliche
finanzielle Unabhdngigkeit fiir die praventive Tatigkeit.

17
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Sechs Regional-
kommissionen

Europdisches
NPM Forum

1.4  Personelle Ausstattung

1.4.1 Personal

Die VA hat 2012 im Zuge der Umsetzung des OPCAT-Mandats 15 zusatzliche
Planstellen zur Erfiillung der Aufgaben erhalten. Eine Planstelle wurde inzwi-
schen infolge der Budgeteinschrénkungen gestrichen. Die Organisationsein-
heit ,Sekretariat OPCAT" ist fiir die Koordinierung der Zusammenarbeit mit
den Kommissionen zustdndig. Dartiber hinaus sichtet es internationale Berich-
te und Dokumente, um den NPM mit Informationen dhnlicher Einrichtungen
zu unterstiitzen. Die in der VA mit den NPM-Aufgaben betrauten Bediensteten
sind Juristinnen und Juristen und haben Erfahrungen in den Bereichen Rechte
von Menschen mit Behinderung, Kinderrechte, Sozialrechte, Polizei, Asyl und
Justiz.

1.4.2 Die Kommissionen der Volksanwaltschaft

Der NPM hat zur Besorgung seiner Aufgaben entsprechend dem OPCAT-
Durchfiihrungsgesetz die von ihm eingesetzten und multidisziplindr zusam-
mengesetzten Kommissionen zu betrauen (siehe Anhang). Im Bedarfsfall
konnen die regionalen Kommissionen Expertinnen und Experten aus anderen
Fachgebieten beiziehen, soweit ein Kommissionsmitglied einer anderen Kom-
mission dafiir nicht zur Verfiigung steht. So haben 2017 z.B. Personen mit
korperlichen Beeintrdchtigungen sowie Personen mit Fluchterfahrung an Ein-
richtungsbesuchen teilgenommen, um ihre spezielle Expertise einzubringen.
Die Kommissionen sind nach regionalen Gesichtspunkten organisiert. Sie be-
stehen in der Regel aus jeweils acht Mitgliedern und einer Kommissionsleiterin
bzw. einem Kommissionsleiter.

1.4.3 Menschenrechtsbeirat

Der MRB ist als beratendes Organ eingerichtet. Er ist aus Vertreterinnen und
Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und Bundesministerien zusam-
mengesetzt (siehe Anhang). Der MRB unterstiitzt den NPM bei der Kldrung von
Fragen der Kontrollzustdndigkeit und jener Themen, die im Zuge der Besuche
der Kommissionen iiber den Einzelfall hinausgehende Probleme betreffen.

1.5 Internationale Zusammenarbeit und Kooperationen

In einem gemeinsamen Projekt zwischen EU und Europarat wurde das euro-
paische NPM Forum ins Leben gerufen. Das Ziel dieser regelmafdigen Treffen
ist ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch. In einer Auftaktveranstaltung
im April 2017 waren NPM aus den Mitgliedstaaten eingeladen, gemeinsam
wichtige Fragen und Themenschwerpunkte zu identifizieren und das Arbeits-
programm kiinftiger Netzwerktreffen zu erstellen. Die Auftaktveranstaltung
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widmete sich bereits zentralen Fragen zu Aufgaben der NPM wie der Erstellung
von Berichten und der Abgabe von Empfehlungen.

Expertinnen und Experten der VA nahmen an weiteren Arbeitstreffen des NPM
Forums teil. Erdrtert wurden Wahrnehmungen und Feststellungen der NPM in
Bezug auf Festnahmen und Anhaltung von Zugewanderten und die Vergleich-
barkeit anzuwendender Priifstandards. 2018 sind zwei Treffen unter starker
Einbindung des Osterreichischen NPM zum Thema Altenpflege bzw. dem Auf-
bau einer Datenbank fiir Haftbedingungen geplant.

Seit Oktober 2013 ist die VA Mitglied des siidosteuropdischen NPM-Netzwerks
(SEE NPM-Netzwerk) und unterstiitzt aktiv den Erfahrungsaustausch mit NPM-
Einrichtungen aus Stidosteuropa.

Im Mai nahmen Expertinnen und Experten der VA an einem SEE NPM-Netz- SEE-Nefzwerkireffen in
werktreffen in Belgrad teil. Hauptziel dieses Treffens war es, Defizite im Um- Belgrad und Podgorica
gang mit besonders schiitzenswerten Personengruppen zu identifizieren und
Good-Practice-Vorschldge zu erarbeiten. Beobachter von APT, CPT und SPT

debattierten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Einigkeit herrschte

dartiber, wie wichtig es ist, die Betreuungsbediirfnisse dieser vulnerablen Per-

sonengruppe zu berticksichtigen. Ein zweites SEE NPM-Netzwerktreffen in Po-

dgorica Mitte des Jahres befasste sich mit Fragen der Gesundheitsvorsorge in

Gefdngnissen und psychiatrischen Einrichtungen.

Bei einem erneuten Treffen in Belgrad im Dezember 2017 stand die von den
NPM bei ihrer Kontrolltatigkeit angewandte Methodik im Vordergrund. 2018
wird der NPM Montenegro den Vorsitz des SEE NPM-Netzwerkes fiihren. Der
Osterreichische NPM wird die Leitung der Arbeitsgruppe zu Rechtsfragen tiber-
nehmen.

Mit groflem Erfolg wurde im Herbst 2017 ein NPM Training in Wien veran- Training zur
Verbesserung der

staltet, an dem 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ombudseinrichtun- i )
Interviewtechnik

gen aus 21 Ldndern - vor allem aus Europa, aber auch aus Afrika und dem
Pazifikraum - teilnahmen, um Kommunikationstechniken zu erlernen und
Gesprdachsfahigkeiten zu verbessern. Beobachter von SPT und APT trugen mit
ihrer Expertise zum Lerneffekt und Erfolg bei. Der innovative Ansatz orientier-
te sich am Prinzip der Schadensvermeidung (,,do no harm*). Die praktischen
Ubungen wurden nicht an realen Patientinnen und Patienten erprobt, son-
dern in der Interaktion mit ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspie-
lern. Diese stellten in ihren Rollen Krankheitsbilder dar und reagierten in der
Interview-Situation entsprechend. In anschlieRenden Feedbackrunden konn-
ten sie erkldren, wie sie das Interview aus Sicht der Betroffenen erlebt haben.
Dies half den Teilnehmenden ihre Kommunikationstechniken zu trainieren,
zu analysieren und zu verbessern. In einer zweiten Trainingseinheit konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Besuch zweier Kommissionsmit-
glieder per Livestream mitverfolgen. Dank der technischen Umsetzung der IT-
Unternehmen Cisco und X-tention wurden die Gespréche im Trainingsraum
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D-A-CH Netzwerkireffen

in Berlin

Bulgarische Delegation

informiert sich Uber

RuckfUhrungsprozesse

Besuch der ungarischen
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Ombudseinrichtung

Studienaufenthalt
einer armenischen
Delegation

mitverfolgt und die Wahrnehmungen in anschlief3enden Frage- und Antwort-
runden mit den Kommissionsmitgliedern ausgetauscht.

Die NPM des deutschsprachigen Raums (Deutschland, Osterreich, Schweiz)
treffen sich seit 2014 jahrlich zu einem Erfahrungs- und Gedankenaustausch.
2017 fand das Treffen in Berlin (Deutschland) statt und widmete sich dem
Thema Polizei. Prasentiert und diskutiert wurde die Arbeit der NPM im Zu-
sammenhang mit Abschiebungen und Schubhatft, Polizeianhaltung, polizei-
lichen Beschwerde- und Ermittlungsstellen und polizeilichen Grof3einsdatzen.
Anhand der Details zeigte sich, dass trotz oft dhnlicher Ausgangslage die sich
ergebenden Probleme sehr unterschiedlich sein kdnnen. Aber auch zahlreiche
Gemeinsamkeiten der NPM konnten bei den erdrterten Themen festgestellt
werden.

Eine bulgarische Delegation, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der
NGO Centre for the Study of Democracy und Cooperation for Voluntary Service
sowie aus dem bulgarischen Innenministerium besuchte zum Thema ,Uber-
wachung von Abschiebungen” das BMI, das BFA, den Verein Menschenrechte
Osterreich und die VA. Die VA stellte ihre Tatigkeit als NPM vor und berichtete
liber die Erfahrungen bei der Uberwachung des gesamten Riickfiihrungspro-
zesses vom ersten Kontaktgesprdach bis zur Riickfiihrung ins Herkunftsland. In
Bulgarien wird derzeit an der Entwicklung von Standards fiir die Beobachtung
von Abschiebungen gearbeitet.

Gestarkt wurde auch die bilaterale Kooperation mit der ungarischen Om-
budsman Einrichtung durch einen Besuch des Grundrechtekommissars Laszl6
Székely. Er informierte sich iiber die Erfahrungen der VA bei der Umsetzung
von OPCAT und die Vorbereitung und Durchflihrung von Besuchen von Orten
der Freiheitsentziehung im Rahmen des OPCAT-Mandates. Der Besuch setzte
Anreize fiir weitere Kooperationsmoglichkeiten sowie eine Vertiefung der Zu-
sammenarbeit. In einem Folgebesuch konnten Expertinnen und Experten der
VA die ungarischen Kolleginnen und Kollegen beim Besuch einer Haftanstalt
in Sopron (Ungarn) begleiten und vor Ort die Arbeitsweise des ungarischen
NPM verfolgen.

Die VA empfing aufderdem eine grofiere Delegation bestehend aus Vertreterin-
nen und Vertretern des armenischen NPM, der Richterschaft und verschiede-
ner NGO zu einem mehrtdgigen Erfahrungsaustausch. Armenien ratifizierte
das Fakultativprotokoll gegen Folter bereits im Jahr 2006; auch hier wurde die
Ombudsman Einrichtung mit dem NPM Mandat betraut. Derzeit wird eine
Verfassungsdnderung zur Verbesserung des NPM Mandats vom armenischen
Parlament untersucht. Dadurch sollen addquate finanzielle Ressourcen si-
chergestellt und die Arbeit des NPM gestdrkt werden. Die Delegation zeigte
reges Interesse besonders an der Zusammenarbeit zwischen Kommissionsmit-
gliedern, VA und MRB.
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Eine Delegation des kosovarischen Ombudsman kam zu einem dreitdgigen Studienbesuch aus
Arbeitstreffen in die VA. Die kosovarische Ombudsman Institution wurde 2015 dem Kosovo

mit dem NPM Mandat betraut. Schwerpunktthemen waren die Priifmethodik,

die Behandlung und Verarbeitung individueller Beschwerden von angehalte-

nen Personen und der Einsatz externer Expertinnen und Experten bei Besu-

chen in Einrichtungen. Mitglieder der Kommissionen und des MRB ermdglich-

ten Einblicke in die Arbeit des NPM.

Der Anti-Folter Ausschuss der libanesischen inneren Sicherheitskrdfte besuch- — Libanesischer Anfi-
te im November 2017 die VA. Der Aufenthalt wurde vom Genfer Zentrum fiir ' olfer-Ausschuss
die demokratische Kontrolle der Streitkrdfte organisiert. Der Fokus lag auf der

Arbeitsweise und dem Aufbau des Osterreichischen NPM. Begleitet wurde die

Delegation vom ehemaligen serbischen Ombudsman, Sasa Jankovi¢, der die

Strukturen zur Folterpravention in der Republik Serbien vorstellte. Dies ermdg-

lichte einen Erfahrungsaustausch zwischen Osterreich, Serbien und Libanon

zu Problemen im Bereich der polizeilichen Anhaltung und des Strafvollzuges.

Einblicke in die Praxis erhielt die Delegation bei abschliefenden Fiihrungen

durch die JA Korneuburg und das PAZ Rofdauer Ldnde. Expertinnen und Ex-

perten des BMI und des BM] unterstiitzten die VA und beantworteten viele

Fragen der Gdaste.

Expertinnen und Experten der VA empfingen Ende des Jahres eine Delegation Twinning Projekt
der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments zu einem Er- Ukraine
fahrungsaustausch und prasentierten die Arbeitsweise der VA sowohl im nach-

priifenden als auch im prdventiven Bereich. Im Fokus des Arbeitsgesprdchs

standen Fragen des Personlichkeitsschutzes bei der engen Zusammenarbeit

der VA mit den Medien, allen voran der wochentlichen TV-Sendung , Biirger-

anwalt”. Der Studienbesuch wurde vom Ludwig Boltzmann Institut fiir Men-

schenrechte im Rahmen eines Twinning-Projektes organisiert. Ziel des Projek-

tes ist, die ukrainische Ombudsman Einrichtung zu stérken. Die VA trdgt durch

Bereitstellung von Expertinnen und Experten inhaltlich zu diesem Projekt bei.

Des Weiteren nahm eine Expertin der VA an einer Konferenz des Europarats
teil, die sich mit dem Thema ,Kinder in Schubhaft” beschdaftigte. Dieselbe Ex-
pertin war aufierdem Teilnehmerin an einem Expertenseminar der Vereinten
Nationen zum Thema , Gewalteinsatz: Polizeiarbeit bei Versammlungen und
Rechenschaftspflicht”.

1.6 Bericht des Menschenrechtsbeirats

Der MRB trat im Jahr 2017 fiinf Mal zu Plenarsitzungen zusammen. Neben Konstrukfive
diesen Plenarsitzungen tagte der MRB auch in mehreren Arbeitsgruppen- ZUsammenarbei
Sitzungen und erarbeitete Stellungnahmen zu Themen des praventiven Men-
schenrechtsschutzes und Empfehlungsentwiirfen des NPM. Der MRB wertete

auch wieder Besuchsprotokolle der Kommissionen der VA aus und analysierte

die sich daraus ergebenden Schwerpunkte.
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Die im Berichtsjahr erarbeiteten Uberlegungen zu Fragestellungen der VA be-
fassten sich unter anderem mit folgenden Themen:

e Bestimmungsfaktoren unmenschlicher und erniedrigender Behandlung in
Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung

¢ Haftrdume im Keller von Polizeiinspektionen

e Intimitdt bei polizei(amts)drztlichen Untersuchungen in Polizeiinspektio-
nen (daran ankniipfend erfolgte eine Empfehlung der VA an das BMI)

e Opferschutz bei grenzverletzendem Verhalten von Bewohnerinnen und Be-
wohnern von Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung

e Der MRB befasste sich weiters mit Empfehlungsentwiirfen der VA zu fol-
genden strukturellen menschenrechtlichen Fragen:

e Empfehlung an das BMI ,Lichtschalter in Anhalterdumen von Polizeiin-
spektionen” (MRB-Sitzung 28. Februar 2017)

¢ Empfehlung an die Ktn LReg ,Zentren der psychosozialen Rehabilitation
in Kdarnten“ (MRB-Sitzung 20. Juni 2017)

e Empfehlung an das BM] , Qualitdatskriterien sozialtherapeutische Wohn-
einrichtung“ (MRB-Sitzung 19. September 2017)

e Empfehlung an das BMI , Menschenrechtliche Standards in Polizeianhal-
tezentren“ (MRB-Sitzung 21. November 2017)

Die Stellungnahmen des MRB sind fiir den NPM ein wichtiger Beitrag, da der
MRB aufgrund seiner multidisziplindren Zusammensetzung nicht nur ergdn-
zende Expertisen, sondern auch bereichernde Sichtweisen einbringen kann.
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2 Feststellungen und Empfehlungen

2.1  Alten- und Pflegeheime

2.1.1 Einleitung

Im Berichtsjahr 2017 wurden von den Kommissionen der VA insgesamt 100 Al-
ten- und Pflegeheime besucht. Positiv hervorzuheben ist, dass die Einrichtun-
gen die Anregungen der Kommissionen sehr oft als willkommenes Feedback
auffassen und annehmen konnten und Zusagen fiir Verbesserungen abgaben.
24-mal erfolgten sogenannte Follow-up-Besuche, um die Einhaltung der Zusa-
gen zu Uberpriifen. Im Berichtsjahr gab es die meisten kritischen Feststellun-
gen der Kommissionen zum Thema ,Freiheitsbeschrdnkende Mafnahmen*
(56), unmittelbar gefolgt von jenen zu den Lebens- und Aufenthaltsbedingun-
gen in den Einrichtungen (53). Wesentlich waren auch die Feststellungen zum
Themenbereich ,Gesundheitswesen” (45) und , Personalausstattung” (39).

Die Tatigkeit des NPM im menschenrechtlich besonders sensiblen Bereich der GroBes Medienecho auf
stationdren Langzeitpflege stiefs 2017 auf grof3e Resonanz. Das belegt das gro- PB 2016
e Echo auf die Medienberichterstattung tiber diesen Teil des letztjahrigen Be-

richtes (PB 2016, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 29-49). Dass
strukturelle Gewalt in Pflegeeinrichtungen Gegenstand der Berichterstattung

eines Kontrollorganes an gesetzgebende Korperschaften ist, rithrt an Tabus

und dem Selbstverstindnis aller beteiligten und betroffenen Institutionen. Der

Bericht hat die Langzeitpflege in Heimen in den Fokus aktueller Berichter-

stattung gertickt. Wiirde man das Problem auf vereinzelte ,Missstdnde“ oder
,schwarze Schafe” in der Brache zuriickfiihren, so ware das ein Verharmlo-
sungsversuch, der die Dramatik der Lage verkennt.

Der ehemals zustandige Sozialminister nahm den Bericht der VA tiber Alten- Pflegegipfel als Reak-
und Pflegeheime im Juli 2017 zum Anlass, die zustdndigen Landesrdtinnen fion
und Landesrdte zu einem Pflegegipfel einzuladen. In einer schriftlichen Stel-
lungnahme an den NPM teilte er mit, dass im Rahmen des Pflegegipfels fol-
gende Themen besprochen wurden: das Vorhandensein, die Erarbeitung und
Umsetzung von Strategiekonzepten, eine systematische Qualitdtssicherung

und Verbesserung der Qualitdtsindikatoren, Mafinahmen zur Erhebung des
Personalbedarfs, zur Verbesserung der Personalausstattung und zur Erhéhung

der Attraktivitat des Pflegeberufes sowie Aus- und Weiterbildungen des Per-
sonals zur Gewaltpravention, zum Schmerzmanagement, zum Umgang mit
Demenz sowie zur Hospiz- und Palliativbetreuung.

Um konkretere Informationen dartiber zu erhalten, kontaktierte die VA dar-
aufhin alle Lander. In ihren Stellungnahmen verwiesen diese auf die Kontroll-
tatigkeit der Aufsichtsbehorden als Mittel der Qualitdtssicherung. Auszugswei-
se zu erwdhnen sind folgende Initiativen:
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Neue Handlungsleit-  Als Good Practice im Bereich Qualitatssicherung bewertet der NPM das in
linien f0r alle Verirags- wien vom Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen publizierte und im
pariner in Wien Juli 2017 aktualisierte Kompendium der evidenzbasierten Handlungsleitlinien
»Pflege und Betreuung”. In allen vom FSW anerkannten Einrichtungen sind
diese nun verpflichtend anzuwenden. Eine weitere Handlungsleitlinie zum
Aggressions-, Gewalt- und Deeskalationsmanagement steht kurz vor der Fer-

tigstellung.

MaBnahmenpaket in - Die nach der Veroffentlichung des PB 2016 vom Land Tirol eingesetzte Exper-
Tirol tenkommission hat ihrerseits »Handlungsempfehlungen” zu einem von der

LReg beschlossenen ,Mafnahmenpaket zur Weiterentwicklung der Pflege”

vorgelegt. Letztere umfassen unter anderem eine Novelle des Tiroler Heim-

gesetzes, die geforderte Abkehr vom Minutenschliissel durch verbindliche

Vorgaben fiir Personalschliissel, Nachtdienste und soziale Betreuung, die ver-

bindliche Qualifikation der Fiihrungskrdfte in allen Heimen sowie eine Neu-

organisation der Aufsicht. Vereinheitlicht werden sollen auch die Lohne der in
Pflegeeinrichtungen, Spitdlern und Gesundheitssprengel tdtigen Pflegekrdafte.

Verbesserte Personal- In der Stmk ist eine Anhebung der Personalausstattung in Heimen in vier
ausstatiung in der Stmk  schritten vorgesehen, wobei zusdtzlich insgesamt 700 Vollzeitiquivalente ge-
und in Kin schaffen werden sollen. Damit verbunden erfolgte eine Einigung zu einer ver-
pflichtenden Mindestnachtdienstbesetzung, deren gesetzliche Umsetzung fiir
2018 angekiindigt wurde. Die Ktn LReg hat — wie dem NPM zugesagt wurde
- inzwischen einstimmig eine neue Verordnung zum Ktn Heimgesetz beschlos-
sen. Damit wird das Verhdltnis von Pflegepersonal und Betreuten 2018 von
1:2,5 auf 1:2,4 verbessert. Ab 1. Janner 2018 muss es in jedem Ktn Pflegeheim

eine Animationskraft geben.

Demenzprojekt des  Die OO LReg verwies auf das mit der OO GKK entwickelte Konzept der ,Integ-
Landes OO mit OO GKK jerten Versorgung Demenz* (IVDOO), das 2013 startete und 2017 in der zwei-
ten Pilotphase auch in einigen ausgewdhlten Pflegeheimen erprobt wurde;
weit mehr Einrichtungen haben zuvor ein Interesse an der Teilnahme an die-
sem Projekt bekundet. Erklartes Ziel ist die Stdrkung vorhandener Ressourcen
bzw. die gezielte Forderung der Fertigkeiten und Fahigkeiten von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Demenz, eine diagnostische Abkldrung durch Fach-
arztinnen und Fachdarzte (Neurologie, Psychiatrie) sowie eine (neuro-)psycho-
logische Testung durch Psychologinnen und Psychologen. Die Wirksamkeit
verschiedenster Mafinahmen wird derzeit getestet. Kiinftig soll es in OO eine
flaichendeckende und einheitlich strukturierte Bereitstellung von Demenzbera-
tungsstellen und entsprechenden Angeboten geben, von dem auch pflegende
Angehorige profitieren sollen.

Gerontopsychiatrische  In Vbg gibt es das in Bezug auf Gewaltschutz und Fiirsorgepflicht etablier-
Kompefenzerwellerung  te projekt ,Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Kompetenz in den
in Vbg Vorarlberger Pflegeheimen”. Bis Anfang 2017 nahmen daran 32 von 51 Pfle-

geheimen teil. Projektziel ist die fachgerechte Versorgung von gerontopsychi-

atrisch erkrankten und meist hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohnern
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und die Erh6hung der Fachkompetenz der Pflegenden. Zum Themenfeld ,Ge-
walt” erarbeitet eine Fachexpertengruppe einen Leitfaden fiir Institutionen.

Das Land Sbg, das zur Qualitétssicherung im Wesentlichen auf die aufsichts- E“N§”efun9 C_J!es.
behordlichen Kontrollen verweist, hat den dazu bisher verwendeten Fragen- Ic:;ﬁfr:z:; r:ﬁ, rﬂ;Chen
katalog um einige auch vom NPM hdufig benannte Risikobereiche erweitert,

wie Umgang mit Schmerz und Umgang mit desorientierten Bewohnerinnen

und Bewohnern.

In NO hat im April 2017, dem Modell anderer Lander folgend, das erweiterte Frihwarnsystem in NO
Team der NO Patienten- und Pflegeanwaltschaft seine Tdtigkeit als Anlaufstel-

le fiir Beschwerden vom Personal, von den Bewohnerinnen und Bewohnern,

deren Angehdérigen und Vertrauenspersonen aufgenommen. Durch regelma-

RRiges Feedback von aufden soll damit allen Pflegeheimen vor allem das friih-

zeitige Erkennen von Verbesserungsbedarfen, Defiziten und Gefdhrdungen

ermoglicht werden.

Weitere positive Entwicklungen wurden im Berichtsjahr auch im Rahmen der
Kontrollbesuche von den Kommissionen beobachtet. Sie sind Gegenstand des
Kapitels 2.1.7 ,Positive Wahrnehmungen”. Trotz dieser Verbesserungen in
einzelnen Bereichen wurden einige grundlegende Forderungen des NPM, die
strukturelle Defizite betreffen, noch nicht in Angriff genommen.

Die VA appelliert erneut an die gesamtstaatliche Verantwortung von Bund Zukunfissicherung der
Pflegevorsorge ist ge-
samtistaatliche Verant-
wortung

und Ldndern, dsterreichweit einheitliche Qualitdts-, Versorgungs- und Finan-
zierungsstandards zu etablieren und eine arbeits- und pflegewissenschaftli-
che Bewertung aktueller qualitativer und quantitativer Anforderungen in der
stationdren Langzeitpflege zu forcieren. Einhelliger Konsens herrscht dartiber,
dass die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen aufgrund der demografischen
Entwicklung und steigenden Erwerbsquoten kiinftig deutlich steigen wird. Un-
ter dem Motto ,,ageing in place” oder ,,mobil vor stationdr” miissten fiir dltere
Menschen deshalb bundesweit vermehrt leistbare und flachendeckend verfiig-
bare Betreuungsformen gefordert werden, die es Hochaltrigen bei steigendem
Pflegebedarf ermdoglichen, mit Hilfe von tagesstrukturierenden Pflegeange-
boten, mobilen Diensten, der 24-Stunden-Betreung und/oder Unterstiitzung
von Angehorigen moglichst lange in ihren eigenen vier Wanden zu verblei-
ben. Tatsdchlich entspricht dies laut Umfragen auch dem Wunsch der grofien
Mehrheit der dlteren Menschen in Osterreich und anderen europdischen Lan-
dern (Europdische Kommission 2007, IFES 2010, WIFO 2014). Der Pflegefonds
sollte aus Sicht des NPM jedenfalls dauerhaft abgesichert und unter anderem
auch dazu genutzt werden, eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen
der Bundesldnder in der stationdren Langzeitpflege anzustreben.

Aufgrund der demografischen Verdnderungen steht Osterreich ein ,Zeitalter Hochaltrigkeit und Pfle-
der Hochaltrigkeit und Pflege“ unmittelbar bevor. In weniger als zehn Jahren 9€ fordertalle
o . . . . N N .. Politikfelder
wird Osterreich weltweit zu jenen Staaten mit der dltesten Bevolkerung geho-
ren. Es braucht daher neue Sichtweisen auf das Alter und Modelle der Inklusion
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Hoher Bedarf an qualifi-
ziertem Pflegepersonal

Erkenntnisse aus Befra-
gungen des Personals
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Hochaltriger in allen Politikfeldern — und nicht nur deutliche Verdnderungen
im Gesundheits- und Sozialbereich. Zunehmend komplexere Versorgungspro-
zesse und ein verdndertes Morbiditdtsspektrum bei geriatrischen Patientinnen
und Patienten erfordern eine intensivere Verschrdnkung von primdrarztlicher
und pflegerischer Versorgung auch in Pflegeeinrichtungen. Bei Heimbewoh-
nerinnen und -bewohnern ist die Prévalenz von psychiatrischen Stérungen
sehr hoch. Besonders verbreitet sind Demenzerkrankungen, Depressionen und
Angststorungen. Wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Langzeit-
pflege konnten zeigen, dass multidisziplindre Interventionen bei der Betreu-
ung dieser Personen am erfolgreichsten sind. Entscheidend ist daher die Zu-
sammenarbeit von Arztinnen und Arzten mit den Fachpersonen der Pflege
und weiterer therapeutischer Berufe. Unzureichend abgestimmte Therapie-
strategien und Pflegeplanungen gefdhrden aus Sicht des NPM drztliche und
therapeutische Behandlungserfolge und das Erreichen von Pflege(qualitdts-)
zielen gleichermafien.

Neben dem Bewusstsein fiir die Notwendigkeit interdisziplindrer Zusammen-
arbeit braucht es auch geeignete Strukturen und Ressourcen in den Alters- und
Pflegeheimen, damit diese tatsdchlich umgesetzt und gelebt werden kann.
Solche Strukturen konnen beispielsweise gemeinsame interdisziplindre Fall-
besprechungen, gemeinsame Angehdrigengespriache oder eine gemeinsame
elektronische Dokumentation sein. Die Ausbildung der Pflegeteams im Be-
reich der psychischen Gesundheit ist von entscheidender Bedeutung fiir das
Krankheitsverstindnis und die Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Gesundheitswesen, die Heime und die Dienstleister missen sich jedenfalls
auf eine weiterhin zunehmende Komplexitidt und auf eine zunehmend spe-
zialisierte Pflege und Betreuung vorbereiten. Vermehrt werden von der Pflege
auch medizinische Routinetdtigkeiten zu tibernehmen sein. Nach aktuellen
Berechnungen des Osterreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands
werden im Jahr 2030 nicht nur Arztinnen und Arzte, sondern auch etwa 30.000
ausgebildete Pflegepersonen fehlen.

Das Missverhdltnis zwischen steigenden Herausforderungen und den tatscch-
lichen personellen Ressourcen in Einrichtungen wird von allen Kommissionen
der VA wahrgenommen. Ab Mitte 2018 wird das neue Gesundheitsberuferegis-
ter aufgebaut. 120.000 Beschdftigte in der Gesundheits- und Krankenpflege, in
den gehobenen medizinisch-technischen Diensten sowie jahrlich 10.000 Absol-
ventinnen und Absolventen sind in dieses Register mit ihren jeweiligen Fort-
und Weiterbildungen einzutragen. Die Eintragung ist eine Voraussetzung fiir die
Berufsausiibung. Diese Registrierung erleichtert kiinftig nicht nur die Adminis-
tration, sondern sollte auch die regionale Gesundheitsplanung beim Erkennen
von Versorgungsliicken unterstiitzen, was der NPM ebenfalls sehr begriifit.

Haufig gibt das Pflegepersonal in Gesprdchen mit Kommissionen an, unter
hohem Zeitdruck, extremer Arbeitsverdichtung, psychischer und physischer
Belastung, schlechtem Arbeitsklima, einem Hierarchiegefdlle oder laufenden
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Dienstplandnderungen zu leiden. Zugestanden wird auch, dass aufgrund der
Uberlastung Handlungen bzw. Unterlassungen in Kauf genommen werden,
die dem Berufsethos widersprechen. Mitunter werde auch ein vorzeitiger Be-
rufsausstieg tiberlegt. Es ist evident, dass zwischen der Qualifikation und der
Quualitat pflegerischer Interventionen ein Zusammenhang besteht. Nicht alle,
aber doch einige der vom NPM schon in den Vorjahren aufgezeigten struktu-
rellen Defizite und Fdalle struktureller Gewalt stehen in Zusammenhang mit
nicht mehr zeitgemdfen , Mindestpersonalschliisseln”, die de facto Obergren-
zen darstellen. Sie verfestigen ein Pflegeverstindnis, das der in diesem Bereich
vollumfanglich zu berticksichtigenden UN-BRK mit den Anspriichen auf For-
derung von Autonomie und Selbstbestimmung, Rehabilitation, Partizipation
und Teilhabe nicht gerecht wird. Individuellen Ressourcen, Gewohnheiten so-
wie psychischen Bedirfnissen von kognitiv und dementiell Beeintrdchtigten
wird nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Als Beispiel fiir diese Form der
strukturellen Gewalt konnen Wahrnehmungen der Kommission 5 angefiihrt
werden: Sie besuchte im Sommer 2017 unangekiindigt mehrere Einrichtun-
gen. Bereits gegen 18 Uhr waren keine Bewohnerinnen und Bewohner in den
Garten, auf den Terrassen oder in den Gemeinschaftsrdumen anzutreffen.

Die Personalbesetzung wird in vielen Einrichtungen, insbesondere in der
Nacht, auf Sparflamme gehalten. Dazu kommt, dass Trdgereinrichtungen
fix implementierte arbeitspsychologische Hilfestellungen, eine regelmafige
Teamentwicklung oder die Inanspruchnahme von Supervision nicht als we-
sentlichen und unverzichtbaren Bestandteil effizienter Organisationsentwick-
lung ansehen. In der Angleichung von Entlohnungssystemen und der Wei-
terentwicklung altersgerechter Arbeitspldtze vor allem im Bereich der Alten-,
Wohn- und Pflegeheime sieht der NPM Handlungsbedarf.

Der NPM hat sich 2017 bei vielen Terminen mit unterschiedlichen Akteuren
der Diskussion Uber die Zukunft der Pflege und Gewalt in der institutionellen
Betreuung gestellt und im Rahmen der Schriftenreihe der VA eine Broschii-
re mit dem Titel ,Praventive Empfehlungen zum Schutz und zur Férderung
der Menschenrechte in Alten- und Pflegeheimen und in Einrichtungen fiir
Menschen mit Behinderung” aufgelegt. Diese Broschiire wird in den Folge-
jahren weiterentwickelt werden. Sie soll Aufsichtsbehorden, aber auch Orga-
nisationen, die Pflege und Betreuung anbieten, Orientierung bieten, welchen
Beurteilungsmafistab der NPM anlegt und welche Standards er voraussetzt.
Gleichzeitig soll diese Publikation auch den Bewohnerinnen und Bewohnern,
ihren Angehorigen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Information bieten.

2.1.2 (Menschen-)Rechte von Bewohnerinnen und Bewohnern
in Alten- und Pflegeheimen

Die oftmals festgestellte Missachtung von Menschen- und Bewohnerrechten in
Alten- und Pflegheimen hdngt wahrscheinlich damit zusammen, dass diese

Broschire des NPM zu
prdventiven Standards
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Rechte in den Landesgesetzen nicht oder in unterschiedlichem Ausmaf} ver-
ankert sind. Diese Liicke erkldrt bis zu einem gewissen Grad, dass das Bewusst-
sein dafiir noch mangelhaft ausgepragt ist. Diese Folgerung ergibt sich aus
Beobachtungen der Kommissionen, die immer wieder feststellen miissen, dass
wenig bekannt ist, welche menschenrechtlichen Garantien Heimbewohnerin-
nen und -bewohner haben und wie diese zu wahren sind.

Menschenrechte sind Anspriiche jedes einzelnen Menschen gegen den Staat
auf Achtung, Schutz und Gewdhrleistung der menschenrechtlich geschiitzten
Freiheit. Bund und Ldnder miissen Menschenrechte Pflegebediirftiger beach-
ten, sie vor Verletzungen und Gewalt durch Dritte oder Strukturen schiitzen
und die Voraussetzungen fiir menschenwiirdige Pflege sicherstellen.

Damit altere Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen ihre Rechte umfas-
send wahrnehmen kdnnen, muss der Staat zundchst gewisse Vorkehrungen
treffen und Strukturen schaffen, die Menschenrechte als einen Mafdstab fiir
die Beurteilung der Qualitdt der Pflege und Betreuung vorsehen (vgl. Aronson,
P./ Mahler, C. [2016]: Menschenrechte in Pflegeheimen: Wie Menschenrechte
in der Altenpflege verankert werden konnen, Deutsches Institut fiir Menschen-
rechte, S. 1). Insbesondere muss bedacht werden, dass es im Pflegekontext im-
mer wieder sein kann, dass voriibergehende oder dauerhafte Zustdnde eintre-
ten, die jemanden daran hindern, Rechte selbst wahrzunehmen.

Achtung der Menschen-  Bereits Art. 1 der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte (AEMR) besagt,
wirde essentfiell 3455 alle Menschen frei und gleich an Wiirde und Rechten geboren sind. Auch
altere Menschen in stationdrer Pflege sind daher - unabhdngig von ihrer Pfle-
ge- und Hilfsbediirftigkeit — als Menschen mit individuellen Rechten wahrzu-
nehmen.

Menschenrechfe im Be-  Fiir den Bereich der Altenpflege bedeutsam sind weiters das Recht auf Leben
reich dler Langzeitpflege 14 korperliche Unversehrtheit (Art. 2 EMRK, Art. 6 UN-Zivilpakt), das Verbot,
dlferer Menschen der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
unterworfen zu werden (Art. 3 EMRK, Art. 7 UN-Zivilpakt), der Schutz der per-

sonlichen Freiheit und Sicherheit (Art. 5 EMRK, Art. 1 PersFrBVG, Art. 9 UN-

Zivilpakt) und das Recht auf Privat- und Familienleben (Art. 8 EMRK, Art. 17

UN-Zivilpakt). Der UN-Sozialpakt verbrieft dartiber hinaus das Recht eines

jeden auf das fiir ihn ,erreichbare Hochstmafd an korperlicher und geistiger

Gesundheit” (Art. 12) und das Recht eines jeden auf einen ,angemessenen Le-

bensstandard fur sich und seine Familie, einschliefRlich ausreichender Erndh-

rung, Bekleidung und Unterbringung” (Art. 11). Die UN-BRK enthalt ebenfalls

Bestimmungen zum Schutz dlterer Menschen in Langzeitpflege, wie z.B. Vor-

gaben zum Abbau von Barrieren (Art. 9), zur Selbstbestimmung (Art. 14, 15,

25) und zum Recht auf unabhdngige Lebensfiihrung und Einbeziehung in die

Gemeinschaft (Art. 19). Zudem gilt auch der in diversen menschenrechtlichen

Konventionen enthaltene Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit, insbeson-

dere im Hinblick auf den Zugang zu Gesundheits- und Pflegeleistungen sowie

Rehabilitation. Damit wird deutlich, dass Langzeitpflege aus menschenrecht-
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licher Perspektive nicht reduzierbar ist auf reine Hilfestellungen beim Woh-
nen, bei der Erndhrung, Hygiene oder Fortbewegung (,,warm, satt, sauber”).

Obwohl der Grundsatz der Achtung bzw. des Schutzes der Menschenwiirde
in den meisten Landesgesetzen (mit Ausnahme von OO und NO) explizit als
Zielsetzung genannt wird, lassen die in den Landesgesetzen enthaltenen Aus-
fiihrungen nicht erkennen, woran Pflegebediirftige und deren Angehdrige sich
dabei konkret orientieren kénnen. Nicht mit dem Konzept der Universalitat
von Menschenrechten vereinbar sind auch unterschiedlich gewichtete Umset-
zungen in den Landesgesetzen, die nur einen kleinen Teil der Rechtspositionen
abdecken, zu deren Implementierung sich Osterreich auf internationaler Ebe-
ne, sei es in UN-Konventionen oder Empfehlungen des Europarates, verbiirgte.
Auszugsweise soll dies wie folgt verdeutlicht werden:

In Osterreich ist ein explizites Recht auf respektvolle, fachgerechte und an
aktuellen Standards ausgerichtete Betreuung bzw. Pflege derzeit nur in den
Landesgesetzen von Wien und Tirol festgeschrieben, ein Recht auf drztliche
Versorgung (inklusive addquater Schmerzbehandlung) nur in Wien, Tirol und
der Stmk. Ahnlich verhdalt es sich mit dem Recht auf Sterben in Wiirde, welches
ausschlieRlich in Wien und NO gesetzlich verankert ist. Ein Recht auf Ster-
bebegleitung durch Angehorige oder sonstige Vertrauenspersonen findet sich
nur in den Gesetzen von NO und vom Bgld.

Ein Recht auf bedarfsgerechte Erndhrung (entsprechend den medizinischen
Erkenntnissen) enthalten aktuell lediglich die entsprechenden Gesetze von
Wien, der Stmk und vom Bgld; ein Recht auf ausreichende Fliissigkeitszufuhr
im Rahmen der Langzeitpflege ist ausschlieflich in Wien verbrieft. Nur in
Wien sind Heimtrdger verpflichtet, dem Recht auf funktionserhaltende, for-
dernde und reintegrierende Mafdinahmen mittels Therapeutinnen und Thera-
peuten zu entsprechen.

Ein Recht auf Unterstiitzung und Férderung der eigenen Fahigkeiten, der Selb-
stindigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ist derzeit nur in den
Landesgesetzen von NO, Tirol und Vbg festgeschrieben, wihrend Wien ein
Recht auf funktionserhaltende, funktionsféordernde und reintegrierende Maf3-
nahmen sowie ein Recht auf jederzeitigen Ausgang (ins Freie) in sein Gesetz
aufgenommen hat.

Keines der Landesgesetze enthdlt Ausfiihrungen tiber das — unabhdngig vom
Alter und unabhdngig vom Ausmaf} des Pflege- und Hilfebedarfs — zustehende
Recht auf Sexualitdt und Respektierung geschlechtlicher Identitéten oder tiber
Rechte, die ihnen Einfluss auf ihre Lebensqualitdt sowie den Inhalt und die Ge-
staltung von Pflegebeziehungen verschaffen konnten (Recht auf Bezugspflege,
Recht auf gleichgeschlechtliche Pflege, Recht auf Validation, Hospiz- bzw. Pal-
liative Care etc.). Auch Gewdhrleistungen aus der UN-BRK, wie z.B. das Recht
auf unterstiitzte Kommunikation, Rehabilitation, Partizipation, Einbeziehung
in die Gesellschaft etc. finden nirgendwo Erwdhnung. Unerwdhnt in den Lan-

Rechte zum Schutz und
zur Achtung der Men-

schenwirde
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desgesetzen ist auch die menschenrechtliche Verpflichtung zum praventiven
Schutz vor Gewalt bzw. das Recht auf gewaltfreie Pflege.

Schutz vor Gewalt  Im Hinblick auf das Recht auf Leben und koérperliche Unversehrtheit (vgl.
und willkorlichem  Art. 2 EMRK, Art. 6 UN-Zivilpakt) sowie das Verbot, einer grausamen, un-
Freiheitsentzug menschlichen oder erniedrigenden Behandlung unterworfen zu werden (vgl.
Art. 3 EMRK, Art. 7 UN-Zivilpakt), ist im Bereich der Pflege und Betreuung
dlterer Menschen in Pflegeheimen ein praventiver Ansatz unerldsslich. Das-
selbe gilt fiir den Schutz vor willkiirlichem Freiheitsentzug (vgl. Art. 5 EMRK,
Art. 1 PersFrBVG, Art. 9 UN-Zivilpakt), der allerdings durch ein Bundesgesetz,
das HeimAufG, einen bundesweit einheitlichen Regelungsgehalt hat. Um al-
tere Menschen in Langzeitpflege vor Gewalt oder Misshandlungen bzw. will-
kurlicher Freiheitsentziehung zu schiitzen, miissen (neben einer addquaten
finanziellen und personellen Ausstattung von Kontrollmechanismen wie etwa
Heimaufsichten und Bewohnervertretungen nach dem HeimAufG) auch ent-
sprechende Beschwerdemoglichkeiten flir Bewohnerinnen bzw. Bewohner so-
wie fiir ihre Angehdrigen vorhanden und zugdnglich sein.

Vereinheitlichung und  Um den Schutz der Menschenrechte im Pflegealltag dlterer Menschen struktu-
konkrete Ausggf\:/o;u;g rell zu verankern und weiter zu fordern, sollten die Rechte von Bewohnerinnen
J und Bewohnern in Pflegeheimen neu formuliert, bundesweit vereinheitlicht
und zum Zwecke der besseren Durchsetzbarkeit moglichst konkret ausgestaltet
werden. Darliber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner tiber ihre Rechte informiert werden und auch Angehdérige so-

wie sonstige Vertrauenspersonen diese Rechte kennen.

> Die Rechte von Bewohnerinnen und Bewohnern miissen mit der Zielsetzung, menschen-
rechtliche Garantien vollstdndig umzusetzen, bundesweit einheitlich und zum Zwecke
ihrer besseren Durchsetzbarkeit moglichst konkret ausgestaltet werden.

| 2 Es muss sichergestellt werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner iiber ihre Rechte
Informiert werden und auch Angehdrige sowie sonstige Vertrauenspersonen diese Rechte
kennen.

2.1.3 Beschwerdemanagement

Beschwerdemanage- Die AuRerung von Beschwerden bietet jedem Einzelnen, aber auch einer Or-
ng:L\\//(Velsdllr:grejrr?:ﬁ ganisation die Chance, Kldrungen herbeizufithren, Missverstdndnisse aus-
zurdumen und Probleme zu l8sen. Fiir den NPM ist es deshalb von grof3er

Bedeutung, dass Pflegeeinrichtungen mehrere einfach zugdngliche Beschwer-

demdglichkeiten vorsehen. Damit sollen Klientinnen und Klienten, ihre Ange-

horigen, aber auch ehrenamtlich Mitarbeitende die Moglichkeit erhalten, ihre

Unzufriedenheit oder kritische Wahrnehmungen so zu kommunizieren, wie

es ihnen am zweckmdafigsten erscheint. Sichergestellt sein muss daher, dass

Beschwerden sowohl miindlich, schriftlich, telefonisch, per E-Mail, aber auch

anonym eingereicht werden kénnen. Ein professionelles Beschwerdemanage-

ment ist ein wichtiges prdventives Instrument zur Vermeidung von Konflikten

30



Alten- und Pflegeheime

und Gewalt und sollte deshalb dazu motivieren, Kritik zu aufSern. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sollten tiber die Beschwerde- und Bearbeitungswege
informiert sein und Auskunft dartiber geben kénnen, wer sich in welcher Form
mit den Inhalten befasst. Ein transparentes Beschwerdemanagement ist Aus-
druck einer offenen Kultur und Beleg fiir das Bemiihen, Konflikte aufzuarbei-
ten und Probleme 16sen zu wollen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewin-
nen dadurch zusdatzlich an Sicherheit, wie mit Kritik umzugehen ist.

Ein grofer Teil der Beschwerden in Pflegeeinrichtungen, die in Interviews mit Storungen der Verfrau-
Kommissionen zutage treten, betrifft Storungen der Vertrauens- und Bezie- 22;:“ Bezlehungs-
hungsebene, die an konkreten negativen Erlebnissen festgemacht werden. Ge-

lingt es nicht, diese Stérungen rasch zu beseitigen, kdnnen entstandene Frus-

trationen und Verdrgerungen fortwirken.

Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehdrigen benotigen die Gewiss-
heit, dass sich das Pflegeheim mit kritischen Wahrnehmungen auseinander-
setzt und an Verbesserungen ernsthaft interessiert ist. Keine Organisation ist
vor ,Systemblindheit” und negativen Routinen geschiitzt.

Der Umgang mit Beschwerden ist in den einzelnen Einrichtungen sehr unter-
schiedlich gestaltet, wie die Kommissionen bei ihren Besuchen in Alten- und
Pflegeheimen immer wieder feststellen.

In einer Einrichtung in Tirol und im Bgld erkldrte man den Kommissionen, Wenig Beschwerden

dass man sich mit der moglichst niederschwelligen Etablierung eines Be- Sind kein Indiz fur Kun-
. . . . denzufriedenheit

schwerdemanagements nicht auseinandergesetzt habe, da man sich an die

Stationsleitungen oder den Einrichtungsleiter personlich wenden koénne, was

ohnehin selten geschehe. In einem Pflegeheim in OO stellte die Kommission 2

fest, dass die Entgegennahme schriftlich eingebrachter Kritik zwar vorgese-

hen war, das Personal aber nicht Auskunft dariiber geben konnte, wie die

Beschwerden bearbeitet und die Ergebnisse kommuniziert werden. Auch war

es nicht moglich, sich anonym zu beschweren. Der Heimtrdger sicherte dem

NPM die Ausarbeitung und Umsetzung eines umfassenden neuen Konzeptes

fiir 2018 zu.

In einer Einrichtung in der Stmk bezeugten Bewohnerinnen und Bewohner
gegeniiber der Kommission 3, dass es durch zwei Bedienstete zu mehrfachen
verbalen Ubergriffen gekommen ist; auch von ,gréberem Angreifen” bei der
Korperpflege war die Rede. Konkret beschrieben wurden Situationen, in denen
Pflegebediirftige auch vor anderen angebriillt oder ,geschupft“ wurden. Als
Sanktion auf unerwiinschtes Verhalten sollen diese auch Handys voriiberge-
hend abgenommen oder ,Zimmerarrest” bzw. ,Speisesaalverbot” verhdngt
haben. Bewohnerinnen und Bewohner gaben an, dass man aufgegeben habe,
sich tuber diese Pflegerinnen zu beschweren, da bislang darauf nicht reagiert
worden sei. Auch Angehorigen werde selten etwas Negatives erzdhlt, ,damit
sie sich keine Sorgen machen”. Die Einrichtungsleitung und das Personal wa-
ren hingegen tiberzeugt, dass in ihrer Organisation eine offene Beschwerde-
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kultur herrsche, da einmal monatlich die Mdglichkeit besteht, im Rahmen
eines Forums Beschwerden vorzubringen. Eine interne anonyme Beschwerde-
moglichkeit war aber nicht vorgesehen; es fehlten in diesem Heim aufierdem
Aushdnge tiber Kontaktmoglichkeiten zur Stmk Patientlnnen- und Pflegeom-
budsschaft sowie der Bewohnervertretung. Auch Informationen iiber Rechte
der Bewohnerinnen und Bewohner fehlten gdnzlich. Angesprochen auf das
problematische Verhalten der Pflegerinnen gestand die Leiterin der Kommissi-
on zu, die Vorwiirfe zu kennen und veranlasst zu haben, dass beide Dienstneh-
merinnen nicht mehr alleine Dienst verrichten diirfen und ,unter Beobach-
tung stiinden”. Die Kommission 3 gewann den Eindruck, dass dem Bemiihen
um ein besseres Klima bzw. um eine offene Aussprache mit den Betroffenen
keine Prioritat beigemessen wurde.

Bewohnerparlament  Eine Pflegeeinrichtung in NO hat ein Bewohnerparlament installiert, um den
Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Mitsprachemdoglichkeiten einzurdu-
men. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern wird pro Stockwerk eine Ver-
treterin bzw. ein Vertreter gewdhlt, die zu regelmafdigen Treffen mit der Heim-
leitung eingeladen werden. Dabei werden Ideen, Feedback, Wiinsche und
eingelangte Beschwerden besprochen und gemeinschaftlich entschieden, in
welcher Form Bewohnerinnen und Bewohner tiber Losungen informiert wer-
den bzw. Kenntnis davon erlangen, was aus welchen Griinden verworfen oder
in Umsetzung begriffen ist.

> Ein professionelles Beschwerdemanagement ist ein wichtiges prdventives Instrument zur
Vermeidung von Konflikten.

| 2 Bewohnerinnen und Bewohner sollen dabei unterstiitzt werden, Beschwerden sowohl
muiindlich, schriftlich, aber auch anonym einbringen zu konnen.

> Beschwerden sollte moglichst ohne grofle Verzogerung nachgegangen werden. Missver-
stdndnisse und unerfiillte Erwartungen sind zu kldren, Informationsmdngel sind zu be-
seitigen, losbare Probleme sollten rasch angegangen werden.

Einzelfalle: VA-OO-SOZ/0094-A/1/2017, A-T-SOZ/0021-A/1/2017, VA-ST-
SOZ/0118-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0159-A/1/2017, VA-OO-SOZ/0098-A/1/2017,
VA-ST-SOZ/0086-A/1/2017, VA-B-SOZ/0032-A/1/2017

2.1.4 Hospizkultur und Palliative Care

PCPH ist ein  Das Projekt Hospizkultur und Palliative Care in Pflegeheimen (HPCPH) wur-
Organisafionsprozess  de 2004 von Hospiz Osterreich basierend auf den Erfahrungen in Vbg entwi-
ckelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt werden in Modellprojekten in Vbg, NO,

Sbg, Wien, der Stmk und im Bgld dazu Erfahrungen gesammelt, die in Form

von Qualitatszielen, Struktur- und Prozessstandards sowie Leitlinien ausfiihr-

lich abgebildet sind. Das Osterreichische Bundesinstitut fiir Gesundheitswesen

(OBIG) hat ein Prozesshandbuch fiir Hospiz- und Palliativeinrichtungen fiir

Erwachsene herausgegeben, das ebenso unter Mitarbeit von Expertenteams

aus dem Dachverband Hospiz Osterreich und Beschdftigten der Hospiz- und
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Palliativeinrichtungen entwickelt wurde und dem NPM als Bewertungsmafi-
stab dient.

Hospizkultur und Palliative Care ist ein Betreuungsansatz, der die Lebens-
qualitdt sterbender Menschen bis zuletzt fordert und ein Sterben in Wiirde
ermoglicht. Die ganzheitliche Pflege, palliativmedizinische Versorgung und
Schmerztherapie zur Linderung von Symptomen geht dabei auf psychische,
soziale und spirituelle Wiinsche ein und ist darauf ausgerichtet. Mithilfe eines
eigens entwickelten Kommunikationsinstruments — den Vorsorgedialog — wer-
den Wiinsche der Bewohnerinnen und Bewohner erhoben, um eine voraus-
schauende Planung zu erméglichen.

Eine derartige Betreuung erfordert spezielles Wissen und Erfahrung in Bezug
auf Schmerzbehandlung und Demenz und eine Kommunikation, die die spe-
zielle Situation der Bewohnerinnen und Bewohner anerkennt und wirdigt.
Interdisziplindre Zusammenarbeit, vor allem zwischen dem medizinischen
und dem pflegenden Personal, und die Einbindung naher Angehdériger spielen
dabei eine grofie Rolle. HPCPH ist deshalb ein umfassender, zweijdhriger, auf
Hospiz und Palliative Care fokussierter Organisationsentwicklungsprozess. Be-
standteil dieses Prozesses sind die Fortbildung von 80 % der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aller Berufsgruppen nach dem Curriculum Palliative Geriat-
rie, Fortbildungen zum Vorsorgedialog sowie die Weiterentwicklung von Ab-
ldufen in den Pflegeheimen, um den Bediirfnissen im Sterbeprozess gerecht
zu werden. Das vorausschauende Planen der Betreuung fiir die letzte Lebens-
phase (advance care planning) ist eine wichtige Voraussetzung, um Menschen
das Sterben in gewohnter Umgebung ermdglichen zu kénnen. Ist HPCPH in
Pflegeheimen nicht etabliert und die Personaldecke ohnehin diinn, werden
Sterbende oft in Krankenhduser verlegt. Dies kann aus Sicht des NPM eine
Menschenrechtsverletzung bedeuten.

Um die Lebensqualitdt und Menschenwiirde bis zuletzt zu wahren, muss es
nach Auffassung des NPM deshalb ein Ziel sein, HPCPH in Pflegeheimen 0&s-
terreichweit zu implementieren und nachhaltig sicherzustellen.

Mit Anfang 2017 haben 129 Alten- und Pflegeheime in acht Bundesldndern Keine flachendeckende
das Projekt HPCPH durchlaufen. In einzelnen Bundesldndern haben Heim- mplementierung
trdger in den letzten Jahren diesbeziiglich anerkennenswerte Bemiihungen
gesetzt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Hdausern dafiir speziell
ausgebildet. So sind entsprechende Initiativen in zwei Drittel aller NO Lan-
despflegeheime (33 von 48) inzwischen umgesetzt worden. Bei rund 850 Pfle-
geheimen, die es in Osterreich gibt, kann aber von einer flichendeckenden
Implementierung keine Rede sein. Das konnte sich aber dndern. Zusdtzlich
zum Pflegefonds sind fiir die Finanzausgleichsperiode 2017 bis 2021 jahrlich
18 Mio. Euro fiir ein erweitertes Angebot im Bereich der Hospiz- und Palliativ-
betreuung bereitgestellt worden, wobei sich Bund, Lander und Sozialversiche-

rungstrdger diese Summe zu je einem Drittel teilen.
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Der NPM halt fest, dass auch der Menschenrechtskommissar des Europarates
in der Verweigerung der palliativen Versorgung eine gravierende Menschen-
rechtsverletzung erblickt. Nils MuiZznieks hat dies Mitte Janner 2018 wie folgt
zum Ausdruck gebracht:

Verweigerung palliativer , The importance of palliative care as an integral part of health services and

Versorgung ist Men-  jts denial as a human rights violation are being increasingly recognised at the

schenrechisverlefzung international level. Special Rapporteurs of the UN on Torture and on Health

stated that the denial of pain relief causing severe pain and suffering may

amount to cruel, inhuman or degrading treatment. Within the Council of

Europe, the Recommendation of the Committee of Ministers on the human

rights of older persons devoted a chapter to palliative care, providing that

‘any older person who is in need of palliative care should be entitled to access

it without undue delay, in a setting which is consistent with his or her needs

and preferences, including at home and in long-term care settings‘.“ (Quelle:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-of-older-persons-to-dig-
nity-and-autonomy-in-care)

Fehlende Vorausset-  Die Kommissionen besuchten Einrichtungen, in denen bislang weder raumli-
zuhgen fUé pc:lli'a'five che noch sonstige Voraussetzungen geschaffen wurden, um Bewohnerinnen
cgleiiung und Bewohner in der Sterbephase palliativ begleiten zu konnen und ihnen
ein intimes Abschiednehmen von ihren Angehdorigen zu ermdglichen. So wur-
de etwa in der Stmk ein Pflegeheim besucht, das nur iiber Mehrbettzimmer
verfugt und keinerlei rdumliche Reserven hat, um Angehorigen von Sterben-
den ein Ubernachten zu ermdglichen. Die knappe Besetzung im Nachtdienst
macht es dem Personal unmaglich, bei Sterbenden zu verweilen.

In anderen Alten- und Pflegeheimen, die von den Kommissionen besucht wur-
den, gibt es Abschieds- und Andachtsrdume, einige Einrichtungen nehmen
an Hospizprojekten teil. Es gibt Palliative Care Pldne, die Notfallpldne und
Behandlungspldne beinhalten und regelmdfiig von allen Beteiligten (medi-
zinisches und pflegendes Personal, Angehdorige, soweit moglich auch Bewoh-
nerinnen und Bewohner) evaluiert werden; Palliative Care ist dort auch ein
Schwerpunkt in der Fortbildung.

Abbau von Angsten  Im Jahr 2017 wurde der Vorsorgedialog (VSD) ein wichtiger und integraler Be-
durch den Vorsdgr?e- standteil der Hospizkultur und von Palliative Care Projekten. Einrichtungen,
o9 die diesen schon umgesetzt haben oder an der Umsetzung arbeiten, berichte-
ten den Kommissionen tber ihre Erfahrungen: Das Ansprechen dieses Themas
werde als Erleichterung wahrgenommen, weil es Angste von Bewohnerinnen
und Bewohnern und ihren Vertrauenspersonen abbaut und gleichzeitig das
betreuende Personal bei ethisch schwierigen Entscheidungen am Lebensende
unterstutzt.

Palliative Care bejaht die Endlichkeit des Lebens und setzt sich fiir ein mog-
lichst friedliches Sterben von Heimbewohnerinnen und -bewohnern ein. Dazu
gehort eine offene Kommunikation tiber mogliche Wege des Sterbens sowie
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tiber den differenzierten Einsatz von Optionen passiver Sterbehilfe (Verzicht
auf lebensverldngernde Interventionen). Der Vorsorgedialog als solcher for-
dert demnach die Selbstbestimmung von Heimbewohnerinnen und -bewoh-
nern auch im Hinblick auf ihr Sterben und gewdhrleistet eine individuelle
Sterbebegleitung als Ausdruck des Respekts vor der unteilbaren Wiirde jedes
Menschen in der letzten Lebensphase. Der Vorsorgedialog ist auch im 2. Er-
wachsenenschutz-Gesetz, das mit 1. Juli 2018 in Kraft treten wird, verankert.
Rechtlich gesehen ist er unter der Voraussetzung, dass die Bewohnerin oder der
Bewohner wahrend des Gesprachs einsichts- und entscheidungsfahig ist, einer
beachtlichen Patientenverfligung gleichgesetzt.

Als Fortschritt erachtet der NPM die Osterreichische Leitlinie zur Palliativen Leitlinie zur Palliativen
Sedierungstherapie (PST). Bis 2017 gab es in Osterreich keine standardisierte >edierungstherapie
ethisch fundierte Leitlinie fiir diese Therapie. Auf Empfehlung der Bioethik-

kommission erstellte eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe im Auftrag der

Osterreichischen Palliativgesellschaft eine Leitlinie zur Palliativen Sedierungs-

therapie, die 2017 in der Wiener Medizinischen Wochenschrift als Open Sour-

ce zur Verfligung gestellt wurde.

PST ist eine wichtige Therapie in der Versorgung von Sterbenden, die unertrag-
liche Leiden erleben. Sie ist keine medizinische Standardmafinahme, sondern
die letzte medizinische Moglichkeit, intensiven Schmerz, der anderwdartig the-
rapeutisch nicht behandelbar ist, durch eine pharmakologische Bewusstseins-
ddmpfung zu beherrschen. Die rechtswirksame Durchfiihrung von PST bedarf
der gleichen Legitimationskriterien wie andere medizinische Therapien auch:
einer entsprechenden Indikation und einer rechtwirksamen Zustimmung in
die Behandlung.

> Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine umfassende medizi-
nische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung und Begleitung, die seiner
Individuellen Lebenssituation und seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf
Rechnung trdgt.

> Die fldchendeckende Umsetzung und ein gleichberechtigter Zugang zu Hospiz- und Pal-
liative Care in Pflegeheimen muss sensibel sein gegeniiber personlichen und kulturellen
Werten, Glaubensinhalten und Gewohnheiten, um ein Sterben unter wiirdigen Bedin-
gungen zu ermoglichen.

> Vorsorgedialoge sollten in allen Einrichtungen etabliert werden. Bewohnerinnen und
Bewohner sowie ihre Vertrauenspersonen sollten dabei unterstiitzt werden, Entscheidun-
gen hinsichtlich der letzten Lebensphase zu treffen. Dies erfordert Raum und Zeit fiir die
Weitergabe verstdndlicher Informationen beziiglich Prognosen sowie Behandlungs- und
Betreuungsoptionen.

Einzelfdlle: ST-SOZ/0086-A/1/2017,W-SOZ/0201-A/1/2017,BD-SV/1053-A/1/2017,
T-SOZ/0049-A/1/2016, VA-W-SOZ/0043-A/1/2017, VA-W-SOZ/0155-A/1/2017, VA-
ST-SOZ/0095-A/1/2017, VA-T-SOZ/0019-A/1/2017, VA-W-SOZ/0432-A/1/2017, VA-
W-S0Z/0091-A/1/2017, VA-B-SOZ/0021-A/1/2017
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2.1.5 Arzneimittelsicherheit — Polypharmazie

Viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind multimorbid und durch ko-
gnitive und/oder physische Defizite eingeschrankt. Dies bedeutet hochste Vul-
nerabilitdt und Schutzwiirdigkeit.

Kommissionen stellen bei ihren Besuchen in Alten- und Pflegeheimen fest,
dass geriatrische Patientinnen und Patienten hdufig polypharmazeutisch
behandelt werden. Dem NPM ist sehr wohl bewusst, dass die Verordnungen
im Einzelfall unter Umstdnden notwendig sind. In den meisten Fdllen ist es
aber den Kommissionen nicht moglich nachzupriifen, ob bzw. inwieweit die
moglichen Auswirkungen derartiger Medikationen von den verschreibenden
Arztinnen und Arzten und vom Pflegepersonal genau tiberlegt wurden. Nicht
nachvollziehbar ist in vielen Fallen auch, wie Therapieziele durch Medikation
und Pflegeplanungen aufeinander abgestimmt und evaluiert werden.

Mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente steigt die Zahl der Neben-
wirkungen und unerwiinschten Wechselwirkungen. So besteht einer Studie zu-
folge bei zwei gleichzeitig verabreichten Medikamenten eine Wahrscheinlich-
keit von 13 %, dass Wechselwirkungen auftreten. Bei vier Medikamenten liegt
die Wahrscheinlichkeit bei 38 %, bei sieben am gleichen Tag verabreichten
Medikamenten bei 82%. Bei zehn verordneten Medikamenten pro Tag sind
rechnerisch bereits iiber 45 Wechselwirkungen zu erwarten (Quelle: Hiemke,
C./ Eckermann, G. (2014): Kombinationstherapie/Polypharmazie — Interakti-
onen von Psychopharmaka. Arzneimitteltherapie 2014; 32: 361-370). Beson-
ders im Alter werden solche Arzneimittelwechselwirkungen aber hdufig als
Symptome neuer Erkrankungen fehlinterpretiert. Schwindel, Verwirrtheit und
Stlirze werden oft als Zeichen altersbedingter Verdnderungen angesehen, ge-
gen die neue Medikamente verordnet werden. Die hdufigsten durch Medika-
mente ausgeldsten Gesundheitsstorungen im hoheren Alter sind tatsdchlich
aber Verwirrtheitszustdnde, Depression, Stiirze, Kollapsneigung, Verstopfung,
Harninkontinenz, Parkinsonismus mit Bewegungsstdérungen.

Unerwiinschte Arzneimittelwirkungen férdern hdufig den intellektuellen Abbau,
die Immobilitat (Einschrdnkung der Beweglichkeit), Instabilitit sowie Inkonti-
nenz. Daher hat die Arzneimittelsicherheit grofde Bedeutung. Wissenschaftlich
belegt ist auch, dass unbedachte Pharmazie bei geriatrischen Patientinnen und
Patienten die Wahrscheinlichkeit von Mortalitdt und Morbiditdat erhoht.

Um die Arzneimittelversorgung und die Pflegeplanung sicherer zu machen,
sollten nicht nur die individuelle Kompetenz aller am Medikationsprozess be-
teiligten Personen gestdrkt, sondern auch die Zusammenarbeit und Kommuni-
kation aller beteiligten Akteure (Hausarzt, Fachdrzte, Apotheker, Pflegekrdfte,
Sozialbetreuung, Patient und Angehdrige) verbessert und intensiviert werden.

Daran mangelt es in der Praxis aber teilweise in hohem Mafle. Im Berichtsjahr
empfahl die Arztekammer Tirol in einem — dem NPM vorliegenden — Rund-
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schreiben allen niedergelassenen Arztinnen und Arzten ausdriicklich, die
drztliche Dokumentation strikt von der Pflegedokumentation in Pflegeeinrich-
tungen zu trennen. Zudem wird auch die Auffassung vertreten, dass das Pfle-
gepersonal nicht tiber Diagnosen und medizinische Therapieziele informiert
werden miisse.

Was in Krankenanstalten selbstverstindlich ist, ndmlich das Zusammenwir-
ken aller dort tdatigen Berufsgruppen zum Wohle von Patientinnen und Pati-
enten, ist nicht in allen Pflegeeinrichtungen gesichert. ,Stammesdenken” der
Arzteschaft — also die Neigung, im Alleingang, neben oder gar in Konkur-
renz zur Pflege handeln zu miissen, ist aus Sicht des NPM nicht akzeptabel
und hinnehmbar. Das wurde auch dem BMASGK mitgeteilt. In der Gesund-
heitsféorderung, Prdvention, Therapie, Rehabilitation, Palliation, aber auch
der Arzneimitteltherapiesicherheit diirfen ausgebildete Pflegekrdfte nicht im
Unklaren iiber Diagnosen und Therapieziele von Patientinnen und Patienten
gelassen werden. Schliefdlich sind sie mitverantwortlich fiir Mafdinahmen zur
Verbesserung der Lebensqualitit und sollen diese auch planen. Mangelnde
Abstimmung begtinstigt zudem belastende — und teure - ,Drehttireffekte,
wenn Pflegebediirftige in kurzen Intervallen zwischen Heim und Krankenhaus
wechseln.

Im anglo-amerikanischen Raum sind ,Medication Reviews“ durch medizi- Keine zusammenge-
nisches, pharmazeutisches und pflegerisches Personal langst etabliert. Auch 0e Dokumeniafion
in Osterreich ist diese Form der Zusammenarbeit rechtlich méglich und wird

vereinzelt auch praktiziert. Es gibt auch einige Pflegeeinrichtungen, in denen

Hausdrztinnen und Hausdrzte das Dokumentationssystem des Pflegeheimes

nutzen und Visiten und Behandlung selbst dokumentieren. Dies dient der

Vermeidung von Ubertragungsfehlern, der Entlastung des Pflegepersonals

und auch der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Wie die wichtige

Schnittstelle Pflegeheim/Hausarzt optimiert werden kann, zeigt sich an Pfle-

geeinrichtungen, in denen gemeinsame Pflegevisiten und Fallbesprechungen

stattfinden. Die Erreichbarkeit der Arztinnen und Arzte ist geregelt, im Falle

der Abwesenheit oder Verhinderung ist die Behandlung durch Vertretungen

gewdhrleistet. Es gibt dort auch ein festes Notfallreglement, an das sich beide

Seiten halten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arzneimittelsicherheit ist der angemessene Anwendungen von
Umgang mit Psychopharmaka. Die Behandlung mit Psychopharmaka ist un- Psychopharmaka
bestritten eine der wichtigsten Sdulen der modernen psychiatrischen Therapie.

Zum Wohle der Betroffenen muss aber eine klar definierte Indikation und die

sorgfdltige Handhabung therapeutischer Standards eingefordert werden. Die

Kommissionen stellten im Berichtsjahr wieder eine Reihe von fragwiirdigen
Psychopharmaka-Anwendungen fest:

In einer Tiroler Einrichtung wurde bei fast allen Pflegebediirftigen eine auf-
fallend hohe Anzahl verordneter Dauermedikamente (13 bis 16) und zusdtz-
licher Einzelfallmedikation festgestellt. Einem Bewohner wurde gleichzeitig
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Psychopax und Temesta verordnet. Beide Medikamente sind Benzodiazepine
(abhdngig machende Beruhigungsmittel), Psychopax steht aufserdem auf der
Osterreichischen PIM-Liste (siehe auch PB 2014, S. 32 ff. und PB 2015, S. 42 ff,,
jeweils Band , Praventive Menschenrechtskontrolle“) und stellt damit ein fur
dltere Menschen potentiell inaddquates Medikament dar. Von der Kommis-
sion 1 wurden auch Verordnungen von Psychopharmaka an Personen, fur
die im Pflegeheim keine psychiatrische Diagnose auflag, kritisch gesehen, zu-
mal sich dafiir nur folgende Indikationen fanden: ,Schluckauf”, ,bei Ubel-
keit/Atemnot”, ,vor dem Duschen”; bei ,Unruhe, bei Sorgen, Kopfschmerzen,
Druck im Kopf“.

Aufgrund der mangelnden Verfligbarkeit von Daten zur Sicherheit und Wirk-
samkeit einiger Arzneistoffe bei dlteren Menschen und der mangelnden Evi-
denz fiir Hinweise zum sicheren Umgang mit Arzneimitteln im Alter wurde die
auf Expertenwissen basierende PIM-Liste fiir den Osterreichischen Arznei-
mittelmarkt erstellt. In der PIM-Liste sind 73 Arzneistoffe als , potentiell unan-
gemessen” flir Patienten iiber 65 Jahre eingestuft. Man geht davon aus, dass
die Vermeidung dieser Medikamente zur Verbesserung der Arzneimittelthera-
piesicherheit im Alter beitrdgt. Schlussendlich kann die PIM-Liste, auch durch
die zahlreichen praktischen Hinweise, als Entscheidungshilfe dienen und Arz-
tinnen und Arzte bei der Therapieentscheidung unterstiitzen.

> Bewohnerinnen und Bewohner miissen vor Polypharmazie bewahrt werden, indem lau-
fend eine Bewertung der bestehenden Medikation erfolgt und Medikamente abgesetzt
werden, wenn sie nicht (mehr) notwendig sind.

> Insbesondere die Verordnung von Benzodiazepinen und Antipsychotika ohne entspre-
chende Indikation bzw. ohne regelmdfSige Evaluierung, ob eine weitere Verordnung not-
wendigq ist, sollte unterbleiben.

> Ein verdndertes Morbiditdtsspektrum erfordert eine Verschridnkung von primdrdrztli-
cher und pflegerischer Versorqung. Die Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxis und
Pflegefachkrdften sollte in gemeinsamer Fallplanung, effektiver Kommunikation und
wechselseitigem Verstdndnis erfolgen.

Einzelfdlle: T-SOZ/0049-A/1/2016, VA-T-SOZ/0045-A/1/2016, T-SOZ/0049-A/1/
2016, T-SOZ/0011-A/1/2017, T-SOZ/0020-A/1/2017, V-SOZ/0005-A/1/2017, VA-
NO-S0Z/0159-A/1/2017, T-SOZ/0021-A/1/2017

2.1.6 Fehlplatzierungen chronisch psychisch Kranker in steiri-
schen Pflegeheimen

GroBeinrichtungen for  Die Kommission 3 besuchte im Berichtsjahr in der Stmk Pflegeheime, in denen
psychiafrisch Kranke  penschen mit psychiatrischen Diagnosen betreut werden. Diese Einrichtun-
gen verfligen tiber 70 bis 140 Betreuungspldatze und dienen primdr der Lang-
zeitversorgung von psychiatrisch kranken Patientinnen und Patienten. Das
Land gewdhrt in diesen Fdllen den privaten Trdgern neben dem reguldren

Tagsatz auch einen Psychiatriezuschlag.
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Bereits in der Vergangenheit kritisierte der NPM die Unterbringung von psy-
chisch kranken Menschen in Pflegeheimen. Chronisch Kranke werden da-
durch aus dem normalen Alltag ausgegrenzt. Ziel der Psychiatriereformen der
vergangenen Jahrzehnte war es aber, im Zuge des Bettenabbaues in psychi-
atrischen Krankenanstalten gemeindenahe Versorgungsstrukturen fiir Men-
schen mit chronisch psychischen Erkrankungen aufzubauen und Langzeitauf-
enthalte bzw. wiederholte zwangsweise Unterbringungen auf psychiatrischen
Langzeitstationen zu vermeiden.

Begleitende strukturelle Reformbemiihungen zur Entwicklung bedarfsdecken-
der alternativer, gemeindenaher Hilfestellungen fiir Menschen mit chronisch
psychiatrischen Erkrankungen hat es aber in der Stmk nicht gegeben. Die
Versdumnisse beim Aufbau gemeindenaher Versorgungsstrukturen (Betreutes
Wohnen und rehabilitierende Tagesstruktur) sowie das gleichzeitig bestehende
Uberangebot an Betten fithren dazu, dass aktuell schon 30-Jdhrige hospitali-
siert werden.

Das Hauptaugenmerk in der Betreuung von chronisch psychiatrisch Kranken
in den von der Kommission 3 besuchten Einrichtungen liegt primar auf pflege-
rischen Aspekten. Die Pflegeheime verfiigen zur Betreuung von Personen mit
ICD-F-Diagnosen damit weder tiber bedarfsspezifische Behandlungskonzepte,
die den individuellen Bedirfnissen angepasst sind, noch stellen sie individuel-
le Fordermafinahmen zur Rehabilitierung zur Verfligung. Die relative Bestdn-
digkeit von bereits ldnger andauernden Funktionseinbuflen erfordert aber,
dass Angebote vorgehalten werden miissten, die fiir jeden Funktionsbereich
(Selbstsorge, Arbeit, Teilhabe am sozialen Leben) jeweils gezielte Hilfen vor-
sehen. Dazu sind Pflegeheime nicht in der Lage. Es ist dringend erforderlich,
die Fehlplatzierungen (zumindest schrittweise) riickgdngig zu machen und
abzubauen. Der NPM erachtet die Vorgangsweise der Stmk LReg, Pflegeheime
durch Psychiatriezuschlége bei Aufnahme junger Personen zu fordern, statt
vorhandene Mittel zum Auf- und Ausbau von geeigneten Wohngruppen, teil-
betreutem Wohnen sowie sozialer und beruflicher Rehabilitation umzuschich-
ten, als Verstofd gegen die UN-BRK.

> Die Betreuung psychisch kranker Personen hat in Ubereinstimmung mit der UN-BRK in
niederschwelligen und gemeindenahen Betreuungssettings zu erfolgen. Fehlplatzierun-

gen sind riickgdngig zu machen bzw. abzubauen.

> Bedarfsspezifische Betreuungskonzepte zur Behandlung chronisch bzw. psychiatrisch

kranker Menschen sind zu etablieren.

> Individuelle FordermafSnahmen, die eine gdnzliche Wiedereingliederung ermoglichen,

sollten Ieil des rehabilitativen Behandlungskonzeptes sein.

Einzelfdlle: VA-ST-SOZ/0023-A/2017, VA-ST-SOZ/0044-A/2017, VA-ST-SOZ/0097-
A/2016, VA-ST-SOZ/0116-A/2016
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2.1.7 Positive Wahrnehmungen

Instifutionsbezogene  Positiv hervorzuheben ist, dass Einrichtungen und Trager die Anregungen der
Reakfionen auf Empfeh- g ommissionen iiberwiegend als willkommenes Feedback auffassen und an-
lungen des NP nehmen konnten. Nur in Ausnahmefdllen werden Umfang oder Inhalt des
OPCAT-Mandates in Frage gestellt. Empfehlungen des NPM werden in einem
hohen Maf} anerkannt und zum Teil auch rasch umgesetzt, wie die folgenden

Beispiele zeigen sollen.

Freiheitsbeschrdnkende  Vor allem im Bereich des ,Kernmandates“ des NPM, der Uberpriifung von

MaBnahmen  frejheitsbeschrinkenden Mafnahmen, konnte eine weitere Sensibilisierung
sowohl fiir mechanische als auch medikamentdse Freiheitsbeschrdankungen
bewirkt werden. Es erfolgten Nachmeldungen bzw. wurde der Anregung einer
Evaluierung durch Kontaktaufnahme mit der Bewohnervertretung Folge ge-
leistet. Teilweise wurden Schulungen zum HeimAufG oder Anderungen in der
Dokumentation angekiindigt. Einige Einrichtungen berichteten, dass es mit
den betreuenden Hausdrzten in Gesprachen gelungen ist, die Zusammenarbeit
zu verbessern und prdzisere Verordnungen zur Verabreichung von Bedarfsme-
dikation zu erwirken. Die Prdsidentin des Osterreichischen Gesundheits- und
Krankenpflegeverbands sicherte dem NPM in Reaktion auf den Vorjahresbe-
richt im Dezember 2017 schriftlich zu, dass ein E-Learning-Tool fiir Pflegekraf-
te in Entwicklung ist, welches iiber das HeimAufG und daraus resultierende
Verpflichtungen informiert. Es soll auch dabei unterstiitzen, Alternativen zu
medikamentdsen und mechanischen Freiheitsbeschrdnkungen umzusetzen.
Dieses Tool soll schon 2018 fiir Fortbildungen zum Einsatz kommen.

Normalitatsprinzip  Der NPM hat viele Empfehlungen gegeben, wie Pflegeheime gestaltet werden
sollten, damit Pflegebediirftige auch in diesem Lebensraum ihre individuellen
Gewohnheiten beibehalten kdnnen. Dem NPM ist wichtig, dass die Abldufe
des Pflegeprozesses nicht so stark formalisiert sind, dass sie diesen Anspriichen
entgegenstehen. Kommt man den Bediirfnissen der Pflegebediirftigen entge-
gen, so hat das erwiesenermafien nicht nur eine gewaltpraventive Wirkung.
Auch die subjektive Lebensqualitit der Bewohnerinnen und Bewohner wird
damit erhoht.

Einige Alten- und Pflegeheime haben diese Anregungen aufgegriffen und
zum Beispiel Dienstpldne gedndert, einen Spdtdienst eingefiihrt und auch
die Abendessenszeiten nicht mehr so frith angesetzt bzw. flexibler gestaltet.
Ein Pflegeheim in NO bietet Spidtmahlzeiten aktiv an und stellt diese auf
Wunsch auch nachts bereit. In einer Senioreneinrichtung in der Stmk wur-
de auf Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner eine Nachmittags- und
Abendanimation eingefiihrt. Neue Konzepte fiir die Gewdhrleistung von re-
gelmdfigen Ausgdngen ins Freie und ein umfangreicherer Aktivitdtenplan
wurden beispielsweise von Einrichtungen in Wien und Tirol erarbeitet und den
Kommissionen zur Kenntnis gebracht. In einem Heim in NO wurde nach dem
Besuch der Kommission die bisherige Praxis von ,fixen“ Duschtagen durch
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eine flexiblere Regelung abgeldst. ,Erinnerungsecken” an Verstorbene wur-
den ansehnlicher gestaltet. Eine Einrichtung in OO iibergab unmittelbar nach
dem Kommissionsbesuch allen Bewohnerinnen und Bewohnern ohne schwe-
rere kognitive Einschrdnkungen Hausschliissel, was ihnen bis dahin verwehrt
wurde. Zur Wahrung der Intimsphdre wurden in den Doppelzimmern eines
Pflegeheimes im Bgld erstmals Paravents angekauft, in einem Altenheim in
OO Trennvorhdnge montiert.

Es gab als Folge der NPM-Tatigkeit auch Bemiihungen zur Entlastung des MaBnahmen zur Entlas-
Personals. So wurden z.B. in einer Einrichtung in NO Teamfindungstage ein- VN des Personals
gefiihrt, Dienstzeiten umgeschichtet und spezielle Pausenrdume fiir das Per-

sonal geschaffen. In einigen wenigen Fdllen konnte auch die Installierung

eines weiteren Nachtdienstes erwirkt werden. Oft wurden als Folge der Kom-

missionsbesuche verstdrkt Fortbildungen avisiert. So setzte eine Einrichtung in

NO fiir einen groften Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen

in Hospiz- und Palliative Care um. Die Anregung zu Fortbildungen betreffend
Gewaltpravention und Validation wurden beispielsweise in einem Tiroler Se-

niorenheim aufgegriffen. In einer Einrichtung in Sbg fanden Schulungen zum

besseren Umgang mit Menschen mit Demenz statt. Nach Meinung des NPM

sollte Supervision in allen Pflegeheimen angeboten werden. Kommissionen

wurde in einem APH in Sbg und im Bgld berichtet, dass Einzel- und Gruppen-
supervisionsangebote vom Pflegpersonal als sehr entlastend wahrgenommen

werden. In einer Einrichtung in NO steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern ein Lebens- und Sozialberater zur Verfiigung, an den sie sich anonym mit

dienstlichen oder privaten Problemen wenden kdnnen.

Manche Einrichtungen anerkannten vom NPM festgestellte Wissensdefizite Sturzmanagement
hinsichtlich eines professionellen Sturzmanagements. Eine Tiroler Einrichtung

erkldrte deshalb die Sturzprophylaxe zum Fortbildungsschwerpunkt 2017 und

stellte hierfiir auch eine neue Mitarbeiterin ein.

Die Kommissionen empfahlen auch im Berichtsjahr wieder, Mafinahmen zum  Schmerzmanagement
Schmerzmanagement entsprechend den aktuellen Pflegestandards zu setzen

und Instrumente zur Schmerzerhebung (BESD-Skala) bei dementen Bewohne-

rinnen und Bewohnern einzufiihren. Dies wurde ebenfalls zugesagt.

In zahlreichen Einrichtungen wurden auf ausdriickliche Empfehlung die Hohe  Erreichbarkeit von
Rufglocken und Alarm-

bzw. Erreichbarkeit der Rufglocken in allen Zimmern iberpriift und optimiert. ;
systemen

Eine steirische Einrichtung bietet Pflegebediirftigen nun zusdatzlich mobile Ruf-
glocken in Form von Armbdndern an. Der NPM verkennt nicht, dass sich de-
mente Bewohnerinnen und Bewohner durch Betdtigen von Alarmsystemen
manchmal Aufmerksamkeit und Zuwendung verschaffen, ohne dass , duf3e-
re Notlagen“ ersichtlich wdren; dies auch wiederholt und in kurzer zeitlicher
Abfolge. Das kann darin begriindet sein, dass Angste akut auftreten und ein
Bediirfnis nach persénlichem Zuspruch besteht. Die voriibergehende ,,Stillle-
gung von Notrufsystemen“ rechtfertigt das nicht.
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Barrierefreiheit und
bauliche MaBnahmen
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In einigen Einrichtungen wurden empfohlene Mafnahmen zur Barrierefrei-
heit getroffen, indem eine visuell kontrastierende Gestaltung von Wanden,
FufRboden, Fufileisten, Haltegriffen vorgenommen oder farbliche Markierun-
gen bzw. Absturzsicherungen auf Treppenabgdngen angebracht worden sind.
Auf Anregung wurden zusdtzliche Handldufe montiert, Fuimatten biindig
verlegt oder Glasflachen erkennbarer gemacht. In Einrichtungen wurden auch
Informationen leichter lesbar bzw. verstdndlicher gestaltet, weil es ein Grund-
bediirfnis ist, sich zu informieren und sich tiber die gemeinsam geteilte Welt zu
verstiindigen. Die Raumgestaltung zwischen Bett und Toilette wurde durch di-
rekte visuelle Verbindungen unterstiitzt, um ein selbststndiges Aufsuchen zu
erleichtern. In einem Pflegeheim in OO wurden in den Zimmern fiir Rollstuhl-
nutzerinnen und -nutzer Spiegelfliesen angebracht und neue Lampen ange-
schafft, um bislang unzureichende Lichtverhdltnisse ausgleichen zu kénnen.
Anregungen zu einer besseren Orientierung der Nutzung von Raumlichkeiten
wurden z.B. in einer Tiroler Einrichtung aufgegriffen, indem Schilder mit ein-
fachen grafischen Darstellungen, Symbolen oder Fotos, die auf eine Raumnut-
zung hinweisen, von der ,Handwerksgruppe” im Pflegeheim selbst produziert
wurden. Um die Zeitwahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner zu un-
terstiitzen, wurden die Innenrdume demenzsensibel gestaltet: durch grofie Uh-
ren und Kalender sowie mit themenbezogener Dekoration, die das Erkennen
von Jahreszeiten oder besonderen Fest- und Feiertagen erleichtern.

Einzelfalle: VA-T-SOZ/0001-A/1/2017, T-SOZ/0003-A/1/2017, T-SOZ/0009-A/1/
2017, T-SOZ/0019-A/1/2017, T-SOZ/0040-A/1/2016, NO-SOZ/0058-A/1/2017,
NO-SOZ/0185-A/1/2016, NO-SOZ/0112-A/1/2017, NO-SOZ/0245-A/1/2016,
B-SOZ/0023-A/1/2016, B-SOZ/0050-A/1/2016, OO-SOZ/0082-A/1/2016, OO-
SOZ/0094-A/1/2017, St-SOZ/0065-A/1/2016, St-SOZ/0121-A/1/2016, St-SOZ/
0002-A/1/2017, W-SOZ/0154-A/1/2017, S-SOZ/0041-A/1/2017 u.q.
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22  Krankenhduser und Psychiatrien

2.2.1 Einleitung

Die Kommissionen des NPM besuchten im Berichtsjahr 36 Krankenanstalten,
darunter 21 psychiatrische und 15 somatische Kliniken bzw. Abteilungen. Im
Berichtsjahr gab es die meisten Feststellungen der Kommissionen zu den The-
men , Gesundheitswesen“ (18) und ,Freiheitsbeschrankende Maffnahmen*
(17). Wesentlich waren auch die Feststellungen zu Personalangelegenheiten
(13) und baulichen Mdngeln (12).

Zu aktuellen legistischen Anregungen des NPM im Bereich der praventiven
Menschenrechtskontrolle hat das (ehemalige) BMGF im Juli 2017 in einer Stel-
lungnahme an die VA Verbesserungen im KAKuG und des UbG in Aussicht ge-
stellt. Der Bereich , Gesundheit” ging infolge der BMG-Novelle 2017 im Jdnner
2018 in die Zustdndigkeit des BMASGK uber. Der NPM geht vorldufig davon
aus, dass der praventive Menschenrechtsschutz in Gesundheitseinrichtungen
auch von der neuen Bundesministerin ausgehend von bisherigen Arbeitser-
gebnissen weiterentwickelt werden wird.

Entsprechend der langjdhrigen Forderung des NPM erfolgte die ministerielle Zenfrale Erfassung frei-
Zusage, dass die Verpflichtung von psychiatrischen Abteilungen und Kranken- ;ﬁt;:ce;iﬂgnkender
hdusern zur Fiihrung eines zentralen Registers zur Erfassung freiheitsbeschran-

kender Mafinahmen im Rahmen der nédchsten Novelle zum KAKuG gesetzlich

verankert wird. Eine entsprechende gesetzliche Anderung ist notwendig, weil

die Kommissionen auch im Berichtsjahr 2017 feststellen mussten, dass zen-

trale Register in den Krankenanstalten nach wie vor nicht flichendeckend

eingerichtet wurden. Ein entsprechend den CPT-Standards eingerichtetes ano-

nymisiertes zentrales Register stellt aber eine unerldassliche Voraussetzung fiir

eine effektive und systematische Prdventionsstrategie zur Reduktion von frei-
heitsbeschrdnkenden Mafnahmen dar. Die zentrale Erfassung ermoglicht ei-

nen Vergleich der Anzahl dieser Mafnahmen innerhalb der Klinik, aber auch

zwischen den Krankenanstalten. Erst mit diesen Daten konnte konkret disku-

tiert werden, wie derartige Mafsnahmen zu vermeiden sind. Sie bilden auch

die Grundlage fiir die Entwicklung entsprechender Strategien, die den Einrich-

tungen helfen, freiheitsbeschrdnkende Mafsnahmen zu vermeiden.

Der MRB hat sich eingehend mit der Problematik sexueller Grenziiberschrei- Sexuelle Grenzuber-
tungen gegeniiber Patientinnen und Patienten durch das Personal auseinan- Schreifungen durch das
. . . . . Spitalspersonal

dergesetzt und Empfehlungen zur Verbesserung im Sinne eines prdventiven

Ansatzes ausgearbeitet (PB 2016, Band ,Praventive Menschenrechtskontrol-

le“, S. 52 f.). Eine Anregung lautete, dass bei Vorwlrfen von sexualisierter

Gewalt gegentber Patientinnen und Patienten die Patientenanwaltschaften

der Lander zur Mitarbeit in Opferschutzgruppen in Spitdlern eingeladen wer-

den sollten, wenn ein konkreter Verdacht gegen eine Mitarbeiterin bzw. einen
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Medikamentose Frei-
heitsbeschrdnkungen

Mitarbeiter einer Krankenanstalt besteht. Laut einer Zusage soll diese Empfeh-
lung ebenfalls mit der ndchsten Novelle im KAKuG umgesetzt werden.

Aus Sicht des NPM ist allerdings zu betonen, dass neben legistischen Vorgaben
ein umfassendes praventives Konzept zur Vermeidung von sexuellen Ubergrif-
fen erforderlich ist, das insbesondere Schulungen bzw. Fortbildungen zur Sen-
sibilisierung des Klinikpersonals hinsichtlich des Umgangs mit ,Sexualitat”
vorsieht. Im Rahmen dieser Schulungen sollte betont werden, dass beispiels-
weise auch anziigliche Aufterungen oder selbst unbedachte fliichtige korperli-
che Beriihrungen von den Patientinnen und Patienten als Verletzung der per-
sonlichen Integritdt empfunden werden konnen.

Der NPM erlangt immer wieder Kenntnis davon, dass Sicherheitsorgane vor
allem im ldndlichen Raum gezwungen sind, die Voraussetzungen fiir eine not-
wendige Unterbringung nach dem UbG bei Gefahr im Verzug selbst zu beur-
teilen. Polizistinnen und Polizisten miissen daher autonom entscheiden, ob
eine verhaltensauffdllige Person an einer Erkrankung leidet, die wegen akuter
und erheblicher Selbst- oder Fremdgefdhrdung die zwangsweise Verbringung
in ein psychiatrisches Krankenhaus rechtfertigt. Diese Entscheidungen sind
fiir medizinische Laien duflerst belastend und begiinstigen Fehleinschdtzun-
gen und unzureichende Situationsbeschreibungen von Ausnahmezustinden.
Dies kann dazu beitragen, dass Arztinnen und Arzte in psychiatrischen Ab-
teilungen die Unterbringungsvoraussetzungen nicht als erfiillt ansehen und
Betroffene in einer nach wie vor schwierigen Situation auch nachts, mitunter
weit entfernt von ihrem Wohnort, allein gelassen werden.

Der NPM hat daher angeregt, auch Notdrztinnen und Notdrzte sowie nieder-
gelassene Fachdrztinnen und Fachdrzte fiir Psychiatrie gesetzlich zur Ausstel-
lung von Bescheinigungen nach dem UbG zu ermdchtigen. Das ehemalige
BMGTF verwies den NPM darauf, dass man die Thematik ernst nehme und ver-
schiedene Losungsansdtze diskutiert werden, fiir die ebenfalls eine legistische
Losung angestrebt wird.

Bereits in Vorberichten (PB 2015, Band ,Prdaventive Menschenrechtskontrol-
le“, S. 59 f.) wurde ausgefiihrt, dass auch im Anwendungsbereich des UbG
nach der Judikatur des OGH die Verabreichung von Psychopharmaka unter
bestimmten Umsténden eine Beschrdnkung der Bewegungsfreiheit darstellt.
Dies miisste entgegen der derzeitigen Praxis als medikamentdse Freiheitsbe-
schrankung gesondert dokumentiert und gemaf} § 33 UbG an die Patienten-
anwaltschaft gemeldet werden. Der OGH hat dies damit begriindet, dass es
»im Sinne der Beschrdnkungen der Bewegungsfreiheit” nicht entscheidend
sei, ob eine Freiheitsbeschrdnkung durch physische Zwangsmafinahmen oder
durch pharmakologische Beeinflussung erfolgt. Aufgrund der Beobachtungen
des NPM im Berichtszeitraum ist allerdings davon auszugehen, dass in psy-
chiatrischen Krankenanstalten nach wie vor die Meinung vorherrscht, dass
jede medikamentdse Therapie indiziert und damit unverzichtbarer Bestandteil
der psychiatrischen Krankenbehandlung ist. Aus Sicht des NPM ist es daher
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nach wie vor erforderlich, dass in Leitlinien auch mdogliche medikamentdse
Freiheitsbeschrdnkungen in psychiatrischen Krankenanstalten thematisiert
werden und eine Meldepflicht nach dem UbG aufder Streit gestellt wird.

Ein weiteres Spannungsfeld im psychiatrischen Alltag ergibt sich daraus, Meldungen freiheitsbe-
dass unter Bedachtnahme auf die OGH-Judikatur Meldungen von freiheitsbe- ~Schrankender Malinah-
schrankenden Mafinahmen jedenfalls unverziiglich, also ohne jeglichen Auf- men

schub, zu erstatten sind, unabhdngig davon, ob etwa im Einzelfall aufgrund

von freien Tagen ohnehin mit Verzégerungen im Verfahrensablauf zu rechnen

ist.

Der NPM musste allerdings feststellen, dass die hierfir erforderlichen orga-
nisatorischen Mafsnahmen weiterhin flichendeckend nicht vorhanden sind.
Meldungen werden insbesondere an Sonntagen, Feiertagen und Wochenenden
nach wie vor nicht unverziiglich erstattet. In den Krankenanstalten besteht al-
lerdings aufgrund der laufenden nachdriicklichen Auseinandersetzungen des
NPM mit dieser Thematik mittlerweile die Bereitschaft, beispielsweise im Rah-
men von IT-Losungen und durch die Straffung des Meldeablaufs bestehende
,zeitliche Liicken” zu schliefen.

Eine herausfordernde Aufgabe fiir die psychiatrischen Krankenanstalten be- Ausbau von Video-
steht weiterhin darin, dass sich die interkulturelle Betreuung von Patientinnen ~°/mefsch-Systemen
und Patienten zunehmend schwierig gestaltet. Sprachbarrieren kénnen zu Pro-

blemen in der Kommunikation fiihren, die Fehleinschdtzungen im Bereich der

Betreuung und der medizinischen Behandlung zur Folge haben kénnen. Der

notwendigen Verbesserung der Kommunikation wird nun zunehmend durch

die Erweiterung des Videodolmetsch-Angebots in Spitdlern Rechnung getra-

gen. In NO wurden im ersten Halbjahr 2017 Videodolmetsch-Systeme in al-

len Landeskrankenhdusern eingerichtet. Auch in Wien werden Vorkehrungen

getroffen, um das bereits bestehende Videodolmetsch-Angebot zu erweitern.

Eine solche Ausweitung ist allerdings nicht nur in Hinsicht auf Fremdsprachen

geboten, sondern auch zur Erleichterung der Kommunikation mit bestimmten

Patientinnen und Patienten (z.B. Gebdrdensprache). Dadurch kann sicherge-

stellt werden, dass ein Dolmetsch unverziiglich ins Behandlungssetting einbe-

zogen werden kann.

Eine weitere positive Entwicklung ist die Bereitschaft einiger Spitdler, gelindere
Mittel zur Vermeidung freiheitsbeschrdnkender Mafdinahmen anzuschaffen,
wie z.B. Niederflurbetten oder Sensormatten. Damit ist es moglich, Beschran-
kungen der Bewegungsfreiheit auf ein notwendiges Mindestmaf} zu reduzie-
ren.

Der NPM hat sich auch 2017 kritisch mit dem Einsatz des Sicherheitsdienstes Einsatz der Security
im LKH Innsbruck, Universitatsklinik fiir Psychiatrie, auseinandergesetzt, da
diesem weitreichende Befugnisse eingerdumt wurden (PB 2016, Band , Prdaven-
tive Menschenrechtskontrolle”, S. 59 f.). Die Tirol Kliniken haben daraufhin
in einem Gesprdch mit Vertreterinnen und Vertretern der Universitatsklinik
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fiir Psychiatrie und der kollegialen Fiihrung des Landeskrankenhauses Inns-
bruck sowie der Landespolizeidirektion Tirol und der Stadtpolizei Innsbruck
die weitere Vorgangsweise abgestimmt. Wie vom NPM empfohlen, erfolgte die
Klarstellung, dass die Vornahme freiheitsbeschrdankender Mafdinahmen, wie
eine Anhaltung oder Riuickfiihrung in die Psychiatrie, ausschliefdlich dem Ge-
sundheitspersonal obliegt. Dies gilt auch im Falle einer Transportbegleitung.
Sofern UbG-Patientinnen und Patienten entweichen, muss kiinftig die Polizei
gerufen werden, wenn von diesen Patientinnen und Patienten eine Gefahr fiir
Dritte ausgeht. Der Sicherheitsdienst hat sich in diesen Fdllen auf deeskalie-
rende Maf3nahmen zu beschrdnken und sollte daher nur in Ausnahmesitu-
ationen einschreiten, wenn dies bei einer aktuellen, unmittelbar drohenden
Gefdhrdung zum Schutz des Personals unbedingt notwendig ist.

Der NPM verkennt nicht, dass aufgrund der Zunahme von Gefdhrdungssitu-
ationen ein gesteigertes Sicherheitsbediirfnis des Gesundheitspersonals auch
aus Arbeitnehmerschutzaspekten besteht und gewerbliches Sicherheitsperso-
nal alleine aufgrund der Prasenz als Unterstiitzung angesehen wird. Das ist
verstandlich, greift aber zu kurz. Es ist wichtig zu verstehen, wie Aggression
entsteht, da sich daraus Hinweise fiir praventive Mafinahmen ableiten lassen.
Personalbezogene, organisatorische und patientenbezogene Strategien mus-
sen dabei ineinandergreifen. Zeitdruck, die vielerorts beklagte Arbeitsiiberlas-
tung und der Personalmangel bieten immer wieder einen Nahrboden fiir ein
angespanntes Kommunikationsklima. Werden die Bediirfnisse und Gefiihle
von Menschen, die sich subjektiv in gesundheitlicher Not befinden, nicht aus-
reichend wahrgenommen, kann sich der Unmut in Uberreaktionen entladen,
um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Meist wird in den Einrichtungen der Fokus auf die sekunddre Pravention gelegt,
die erst bei der Eskalation einsetzt. Mindestens ebenso wichtig wdren geziel-
te Schwerpunktsetzungen auf Mafsnahmen der Primdrpravention, also jene,
welche Krisen erst gar nicht entstehen lassen. Darunter fallen das Training
von verbalen und nonverbalen deeskalierenden Verhaltens- und Kommuni-
kationsstrategien, aber auch andere Mafdinahmen, die nachweislich die Zahl
der Konflikte reduzieren: Helle Wartebereiche mit ausreichend Riickzugsmog-
lichkeiten und Privatsphdre, zwei Ein- bzw. Ausgdnge pro Raum, Notfallknop-
fe oder stille Alarme, leicht verstéindliche Orientierungssysteme etc. Im Sin-
ne der tertidren Prévention ist es ebenso notwendig, klare Handlungsweisen
zu entwickeln, was nach einem Vorfall zu tun ist. Durch einen gewalttdtigen
Vorfall traumatisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benotigen individuel-
le Unterstiitzung, um das Erlebte verarbeiten zu konnen. Eine unzureichende
Praventionsstrategie schafft damit auch jene Nothilfesituationen, denen mit
Sicherheitsdiensten allein nicht begegnet werden kann.

Der NPM spricht sich weiterhin nachdriicklich dagegen aus, dass gewerbliche
Sicherheitsdienste im Grenzbereich zur Pflege routinemdfig eingesetzt wer-
den, wahrend wirksame Alternativen dazu (z.B. speziell geschulte professio-
nelle Kriseneinsatzteams) nicht in Erwéigung gezogen werden.
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> Zentrale Register zur Erfassung freiheitsbeschrdankender MafSnahmen sollten als effek-
tive und systematische Prdventionsstrategie moglichst rasch gesetzlich verankert wer-

den.

> Zur Vermeidung von sexuellen Ubergriffen in Krankenanstalten ist ein umfassendes prd-

ventives Konzept erforderlich.

> Medikamentose Freiheitsbeschrdnkungen konnen auch in psychiatrischen Krankenan-

stalten auftreten und sind nach dem UbG meldepflichtig.

> Personalbezogene, organisatorische und patientenbezogene Strategien miissen bei der

Gewaltprdvention ineinandergreifen. Ein Sicherheitsdienst sollte in Spitdlern jedenfalls

nicht im Grenzbereich zur Pflege eingesetzt werden und méglichst durch alternative

MafBnahmen (z.B. Kriseneinsatzteams) ersetzt werden.

Einzelfdlle: VA-BD-GU/0060-A/1/2017, VA-BD-GU/0103-A/1/2017, VA-BD-GU/
0121-A/1/2017

2.2.2 Verborgene Gewalt im psychiatrischen Alltag

Zwangsmafinahmen sind ein wesentlicher Bestandteil der psychiatrischen Be-
handlung, die gerade in Akutsituationen bei aggressiven Patientinnen und
Patienten unerldsslich sein kdénnen. Auch im weiteren Verlauf der Betreuung
kénnen korpernahe Beschrdnkungen wie Fixierungen zum Wohle der Pati-
entinnen und Patienten notwendig sein. Eine zentrale Aufgabe des NPM ist
in diesem Bereich, die Rahmenbedingungen zu priifen und gegebenenfalls
auf Versdumnisse hinzuweisen. Diese haben oft ihren Grund in der mangeln-
den Ausschdpfung praventiver Mafinahmen zur Vermeidung von Freiheitsbe-
schrdnkungen. Entsprechende Beobachtungen der Kommissionen werden in
diesem Band umfassend beleuchtet.

Davon zu unterscheiden sind Aspekte struktureller Natur und nicht korperli-
cher Gewaltanwendung, die sich in der Betreuungssituation nachteilig aus-
wirken.

Dazu zdhlen etwa unzureichende Personalressourcen. Insbesondere wahrend
der Nachtstunden, beim Auftreten gehdufter Krankensténde und an Wochen-
enden besteht in vielen Einrichtungen das Problem der Unterbesetzung. Dies
fiihrt zu einer Uberlastung des Personals und zu Uberforderung in Akutféllen.
Aus Sicht des NPM widre es daher notwendig, ein flexibleres System zu schatf-
fen. Dadurch soll gewdhrleistet werden, dass auf aktuelle Erfordernisse rascher
reagiert werden kann und ausreichende Kapazitdten zur Verfligung stehen.
Andernfalls ist zu befiirchten, dass das Personal zur Bewdltigung der Aufga-
ben nicht in der Lage ist und selbst vermehrt an psychischen Erkrankungen
wie Burn-Out leidet.

Schwierige Rahmenbedingungen kénnen auch zu Formen der psychischen
Gewalt fiihren, die sich beispielsweise in Drohungen, Beleidigungen, Krdn-
kungen etc. duflern. Auch kognitive bzw. emotionale, affektive oder seelische

Strukturelle Gewalt

Psychische Gewalt
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Bedarfsmedikation
notwendig

Schadigungen konnen die Folge sein. Gerade im Umgang mit psychisch kran-
ken Menschen, die sich zum Teil gegen ihren Willen in einer psychiatrischen
Einrichtung befinden und sich hdufig ausgeliefert und hilflos fiihlen, sind ein
wertschdtzender Umgang und Achtsamkeit bei der Wortwahl von besonderer
Bedeutung.

Patientinnen und Patienten gaben in Interviews mit Kommissionen etwa
glaubhaft an, dass ihnen mit Fixierung gedroht werde, wenn sie die Medikati-
on infrage stellen oder sich nicht an die verordnete Therapie halten. Mitunter
seien sie auf sehr aggressive Art zur Einnahme der Medikation aufgefordert
worden (,Wenn Sie das Medikament nicht nehmen, dann...“). Eine Patientin
berichtete, dass ihr gedroht wurde, dass ihre bevorstehende Entlassung wider-
rufen werde, falls sie nicht die Tabletts wegrdume.

Die befragten Patientinnen und Patienten, die teilweise bereits mehrfach in
einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen waren, empfinden einen sol-
chen Umgang als erniedrigend und bedngstigend.

Der NPM tritt nachdriicklich dafiir ein, dass das Pflegepersonal hinsichtlich
der Ausiibung eines solchen verbalen Drucks generell sensibilisiert werden
sollte. Entsprechende Hinweise des NPM werden von den Spitdlern sehr ernst
genommen und sind Anlass fiir Gesprdche mit dem Personal, um die zentrale
Bedeutung eines wertschdtzenden und empathischen Umgangs mit den Pati-
entinnen und Patienten zu unterstreichen.

Letztlich kann Gewalt gegeniiber Patientinnen und Patienten in Behand-
lungsweisen begriindet sein, die nur schwer objektiviert werden kénnen. So
konnen unfreundliche Blicke, eine grobe Korperpflege oder eine offensichtli-
che Ungeduld bei Pflegehandlungen von den Patientinnen und Patienten als
einschiichternd oder erniedrigend empfunden werden.

Der NPM musste auch feststellen, dass die Verordnung einer sogenannten Be-
darfsmedikation oft nicht den Vorgaben entspricht: Menge, Dosis, Verabrei-
chungsart und Zeitpunkt der Verabreichung miissen von den anordnungsbe-
rechtigten Arztinnen und Arzten schriftlich in der Patientendokumentation
festgehalten werden. Die Verabreichung von Arzneimitteln ist zwar eine drzt-
liche Tatigkeit, im Rahmen des multiprofessionellen Kompetenzbereichs kann
sie jedoch an diplomiertes Pflegepersonal delegiert werden.

Anordnungen, die keinen konkreten Zeitplan angeben, sind nur dann zulds-
sig, wenn die Kriterien fiir die Beurteilung des Zeitpunktes und der Dosis des zu
verabreichenden Arzneimittels nach drztlichen Vorgaben eindeutig, zweifels-
frei und nachvollziehbar vorliegen. Eine unzuldssige diagnostische oder thera-
peutische Tatigkeit des Krankenpflegepersonals muss ausgeschlossen werden
konnen. In den eingesehenen Dokumentationen fanden sich allerdings zum
Teil vage Angaben (wie ,zusdtzlich bei starker Unruhe” oder ,bei Unruhe®).
Eine derart unbestimmte Anordnung einer Bedarfsmedikation hat naturge-
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maf einen verhdltnismafdig grofien Spielraum fiir das Pflegepersonal zur Fol-
ge. Nicht auszuschlief3en ist, dass Medikamente vorschnell zur Sedierung von
Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, ohne dass zuvor gelindere Mit-
tel gepriift werden. Auch in einer solchen Vorgangsweise kann sich eine ver-
deckte Gewaltanwendung manifestieren, die im Extremfall von den Patientin-
nen und Patienten als ,Strafmafinahme” empfunden werden kann.

> In psychiatrischen Krankenanstalten sind flexible Systeme zur Personalplanung zu im-
Plementieren, damit rasch auf die konkreten Umstdnde und auf aktuelle Erfordernisse
reagiert werden kann.

> Bei der Betreuung psychisch kranker Menschen ist auf einen wertschdtzenden Umgang
zu achten, um ein Gefiihl der Machtlosigkeit und Erniedrigung zu vermeiden.

> Die Anordnung einer Bedarfsmedikation muss prdzise erfolgen und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechen.

Einzelfdlle: VA-BD-GU/0043-A/1/2016, VA-BD-GU/0077-A/1/2016

2.2.3 Durchfihrung von freiheitsbeschrankenden MaBnahmen

Freiheitsbeschrdnkende Mafinahmen sind nur zuldssig, wenn sie der Abwen-  Schuiz der persénlichen
dung einer ernstlichen und erheblichen Gefihrdung des eigenen oder fremden  Nfegritat

Lebens oder der eigenen oder fremden Gesundheit bzw. der drztlichen Behand-

lung oder Betreuung dienen und nicht unverhdltnismafdig sind. Demnach ist

im Einzelfall zu priifen, ob freiheitsbeschrdnkende Mafnahmen zur Errei-

chung dieses Ziels sowohl qualitativ (Art der Mafdinahme) als auch quantitativ

(rdumlicher Umfang und Dauer der Maf3nahme) unbedingt erforderlich sind.
Freiheitsbeschrdnkungen kommen nur als letztes Mittel in Betracht, woflir der

Grundsatz des geringstmoglichen Eingriffs gilt.

Der NPM musste auch im laufenden Berichtsjahr feststellen, dass diesen Vor-
gaben fir Fixierungen in der Praxis der psychiatrischen Krankenanstalten
teilweise nicht entsprochen wird.

Fixierungen fanden etwa mangels eines speziellen Fixierraums oft am Gang Fixierungen in Gang-
oder in Mehrbettzimmern in Anwesenheit anderer Patientinnen und Patien- Peffen und in Mehrbet-
ten statt. Eine solche Vorgangsweise ist keinesfalls akzeptabel, da die Privat- Zmmern

und Intimsphdre der Betroffenen verletzt wird und auch andere Patientinnen

und Patienten durch das Miterleben von Zwangsmafnahmen gedngstigt und

traumatisiert werden konnen.

Eine dhnliche Situation ist auch dann gegeben, wenn beispielsweise mangels
eines Sichtschutzes Fixierrdume einsehbar sind. In solchen Fdllen konnte der
NPM im Regelfall erreichen, dass in den betroffenen Abteilungen ein Sicht-
schutz angebracht wird.

Weiters werden nach wie vor Fixierungen durchgefiihrt, bei denen ausschlief3-
lich ein Bauchgurt (Ein-Punkt-Fixierung) verwendet wird, obwohl dies mit ei-
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tation unverzichtbar

ner erhdhten Strangulationsgefahr verbunden ist und den Vorgaben der Her-
steller widerspricht. Der NPM tritt weiterhin mit Nachdruck dafiir ein, dass
im Falle einer Fixierung moglichst eine 1:1-Betreuung sichergestellt ist. Eine
solche Betreuung wdre allerdings als Prdventivmafinahme bereits im Vor-
feld angebracht, um eine Freiheitsbeschrdnkung gar nicht erst vornehmen zu
miissen.

Eine wichtige Funktion kommt den Nachbesprechungen nach Durchfiih-
rung einer freiheitsbeschrdnkenden Mafnahme zu. Sie dienen der Aufarbei-
tung und werden von den Betroffenen als entlastend erlebt. Studien und Er-
fahrungsberichte von ehemaligen Patientinnen und Patienten belegen, dass
nachtrdgliche Besprechungen die Bewdltigung dieser — oft als traumatisierend
empfundenen - Erlebnisse erleichtern. Den Erfahrungen des NPM zufolge wird
diesen Nachbesprechungen allerdings oft nicht ausreichend Aufmerksamkeit
geschenkt bzw. befanden sich in den eingesehenen Krankengeschichten keine
Hinweise auf eine Nachbesprechung nach einer durchgefiihrten Fixierung.

In den CPT-Standards wird ebenfalls auf die Bedeutung und Notwendigkeit
der Nachbesprechungen hingewiesen. Laut CPT sollen Nachbesprechungen
moglichst rasch nach Beendigung einer Fixierung erfolgen. Dem drztlichen
Personal gibt dies die Gelegenheit, die Mafinahme zu begriinden und eine
gute Arzt-Patienten-Beziehung herzustellen. Den Patientinnen und Patienten
geben die Nachbesprechungen die Gelegenheit, dariiber zu reden, wie sie die
Fixierung erlebt haben. Das Gesundheitspersonal erhdlt dadurch eine Riick-
meldung, ob und wie das eigene Verhalten in sich anbahnenden Konfliktsi-
tuationen gedndert werden muss. Nachbesprechungen von Fixierungen und
anderen schwerwiegenden Freiheitsbeschrdnkungen sieht der NPM daher als
fixen Bestandteil von Krankenbehandlungen an. Generell sollte der Verarbei-
tung von Erfahrungen mit freiheitsbeschrinkenden Mafsnahmen aus fachli-
cher und praventiv-menschenrechtlicher Perspektive mehr Beachtung beige-
messen werden, weil sie die weitere Compliance erh6hen.

Diesem Zweck sollten auch Leitlinien dienen, durch die verbindliche Qualitats-
standards festgelegt werden. Damit sollten auch Unsicherheiten des Personals
im Umgang mit freiheitsbeschrinkenden Mafinahmen vermieden werden.
Begleitend sind vertiefende laufende Schulungen zur Durchfiihrung freiheits-
beschrdnkender Mafinahmen notwendig. In diesen Schulungen sollte nicht
nur die korrekte ,handwerkliche” Durchfiihrung dieser Maf3nahmen vermit-
telt werden. Betont werden sollte auch die besondere Bedeutung der Umstédnde
vor, wahrend und nach einer freiheitsbeschrinkenden Mafnahme im Sinne
eines prdventiven Ansatzes und einer moglichst schonenden Behandlung der
Patientinnen und Patienten.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass die Durchfiihrung von frei-
heitsbeschréinkenden Mafinahmen nachvollziehbar dokumentiert wird. Ein
entsprechender Durchfiihrungsnachweis dient der Identifikation der durch-
fiilhrenden Personen und zeigt, welche Interventionen an welchem Tag, zu
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welchem Zeitpunkt, wie lange, von welcher Person gemacht wurden. Dies
dient ebenfalls der Qualitatssicherung.

Demnach ist die Durchfiihrung aller Interventionen mittels vor Ort festgeleg-
ter Handzeichen bzw. festgelegter digitaler ID mit Angabe von Uhrzeit bzw.
Zeitraum und Datum schriftlich bzw. elektronisch zu bestdtigen. Dies ist im
Arbeitsbehelf fiir die Pflegedokumentation 2010 vorgesehen, der im Auftrag
des ehemaligen BMQG erstellt wurde.

Aus menschenrechtlicher Sicht ist zudem zu bedenken, dass diese Qualitdtssi-
cherungsmafinahmen im erheblichen Ausmaf} zur Sensibilisierung beitragen,
weil die schriftliche Dokumentation automatisch zu einer gewissen Reflexion
fihrt.

Ferner ist die Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Mafnahmen fiir den
Schutz der Patientinnen und Patienten ein wichtiger Aspekt, wie auch fiir Prii-
fungen im Falle von behaupteten Menschenrechtsverletzungen.

> Zur Vermeidung bzw. Reduktion von ZwangsmafSnahmen ist fiir eine engmaschige per-
sonliche Betreuung mit hochfrequenten Gesprdchskontakten und ausreichender Perso-
nalbesetzung zu sorgen.

Fiir die Durchfiihrung von Fixierungen ist ein Einzelzimmer einzurichten.

Kommen freiheitsbeschriankende MafSnahmen zur Anwendung, sind diese méglichst
schonend zu gestalten. Dazu gehort auch, dass nach Beendigung der MafSnahme Nach-
besprechungen mit den Patientinnen und Patienten stattfinden.

> Die Durchfiihrung von freiheitsbeschrdnkenden MafSnahmen ist durchgdngig und
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Einzelfalle: VA-BD-GU/0067-A/1/2016, VA-BD-GU/0131-A/1/2016, VA-BD-GU/
0060-A/1/2017, VA-BD-GU/0096-A/1/2017

2.24 Freiheitsbeschrdnkungen auf Vorrat

Durch das B-VG zum Schutz der personlichen Freiheit und durch Art. 5 EMRK Angrdnung durch Arzt
ist das Freiheitsrecht als eines der hochsten Rechtsgtiter verfassungsrechtlich zwingend
geschiitzt. In § 33 UbQG ist zudem detailliert geregelt, wie bei Einschrdnkungen

der Bewegungsfreiheit vorzugehen ist. Beschrdnkungen der Bewegungsfreiheit

sind nach Art, Umfang und Dauer nur insoweit zuldssig, als sie im Einzelfall

zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des § 3 Z 1 UbG (Selbst- bzw. Fremdge-
fadhrdung) sowie zur drztlichen Behandlung oder Betreuung unerldsslich sind

und zu ihrem Zweck nicht aufler Verhdltnis stehen. Beschrdankungen der Be-
wegungsfreiheit auf einen Raum oder innerhalb eines Raumes sind von der

Arztin bzw. dem Arzt jeweils besonders anzuordnen, in der Krankengeschichte

unter Angabe des Grundes zu dokumentieren und unverziiglich dem Vertreter

des Kranken mitzuteilen.

Im Zuge eines Besuchs der gerontopsychiatrischen Abteilung im LKH Rank-
weil musste die Kommission 1 allerdings feststellen, dass in der Praxis Frei-
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Zweifelhafte Prognosen

heitsbeschrdnkungen durch drztliche Vorab- bzw. Vorratsanordnungen im
Wochenrhythmus durchgefiihrt werden, was diesen rechtlichen Vorgaben
nicht entspricht und zu rechtswidrigen Eingriffen in das verfassungsgesetzlich
garantierte Freiheitsrecht fiihrt.

Diese Praxis fiihrt insbesondere dazu, dass nicht die Arztin bzw. der Arzt die
Mafinahme anordnet, sondern die Anordnungsbefugnis an das Pflegeperso-
nal delegiert wird, da dieses innerhalb des Vorabzeitraumes die Entscheidung
uber das ,,ob“ und das , wie lange” der Mafinahme trifft. Dies trifft umso mehr
in Fallen zu, in denen mehrere Mafinahmen vorab alternativ und/oder ku-
mulativ angeordnet werden, weil in solchen Fdllen das Pflegepersonal noch
zusatzlich dartiber entscheidet, welche der moglichen Mafnahmen angewen-
det wird.

Bei einer Vorabanordnung ist es auch nicht moglich, die konkrete Gefdhr-
dungssituation, die die freiheitsbeschrdnkende Mafinahme erst zuldssig
macht, in der Meldung darzustellen, weil die konkrete zukiinftige Situation
noch nicht bekannt sein kann und allenfalls aufgrund bereits stattgefundener
Gefdhrdungen prognostiziert werden kann.

Der NPM ist daher nachdriicklich dafiir eingetreten, dass die gegenstdndliche
Praxis der Freiheitsbeschrdnkungen durch drztliche Vorab- bzw. Vorratsanord-
nungen im Wochenrhythmus zu beenden ist, um eine rechtskonforme Durch-
fihrung von Freiheitsbeschrénkungen in der Abteilung sicherzustellen.

Als Reaktion auf diese Kritik wurde eine Arbeitsgruppe an der betroffenen Ab-
teilung fiir Gerontopsychiatrie eingerichtet, die sich in Zusammenarbeit mit
der Patientenanwaltschaft mit der Gestaltung und Implementierung eines Ab-
laufs beschaftigt, der kiinftig eine rechtskonforme Durchfithrung und Doku-
mentation von Freiheitsbeschrdnkungen gewdhrleisten soll.

Der NPM wird die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe evaluieren und darauf ach-
ten, dass in der Praxis eine rechtskonforme Durchfiihrung und Dokumentati-
on freiheitsbeschréinkender Mafdinahmen in der betroffenen Abteilung sicher-
gestellt wird.

Die Durchfiihrung freiheitsbeschrdankender MafSnahmen aufgrund drztlicher Vorab-
bzw. Vorratsanordnungen hat zu unterbleiben, weil es dadurch zu einer rechtswidrigen
Delegation der hierfiir zwingend vorgesehenen drztlichen Anordnungsbefugnis auf das
Pflegepersonal kommt.

Planungsziele deutlich
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unterschritten

Einzelfall: VA-BD-GU/0067-A/1/2017
2.2.5 Unzureichendes Versorgungsangebot in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie

In Osterreich gelten rund 165.000 Kinder und Jugendliche als behandlungsbe-
diirftig. Eine aktuelle Studie der Medizinischen Universitit Wien und des Lud-
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wig Boltzmann Instituts zeigt, dass sogar fast ein Viertel aller 10- bis 18-Jdhri-
gen von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Sowohl im ambulanten
als auch im stationdren Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) be-
stehen jedoch strukturelle Defizite im Versorgungsangebot, wie der vom BMGF
im Jahr 2016 veroffentlichte Kinder- und Jugendgesundheitsbericht feststellt.

Nach dem Osterreichischen Strukturplan Gesundheit (OSG) 2017 ist in der
vollstationdren KJP weiterhin ein Richtwert von 0,08 bis 0,13 Betten pro 1.000
Einwohner der Gesamtbevolkerung vorgegeben.

Die Anzahl der Betten fiir KJP hat sich Osterreichweit zwar von 389 Betten im
Jahr 2015 auf 392 Betten im Jahr 2016 leicht erh6ht. Damit lag aber die Bet-
tenmessziffer fiir K]P 2016 aufgrund des Bevolkerungswachstums im Bundes-
durchschnitt nach wie vor nur bei 0,04 Betten pro 1.000 Einwohner. Zusdatzlich
zu den Betten in Abteilungen fiir KJP gab es im Jahr 2016 weitere 122 Betten
fiir die psychosomatische Versorgung von Kindern und Jugendlichen.

Unzweifelhaft besteht aber nach wie vor eine grofe Liicke zwischen dem tat-
sachlichen Bettenangebot und den Zielvorgaben der Gesundheitsplanung.
Dies zeigt sich auch daran, dass die Anzahl der stationdren Krankenhausauf-
enthalte von Kindern und Jugendlichen in der Altersgruppe bis 19 Jahre, bei
denen als Hauptdiagnose psychische und Verhaltensstérungen bestehen, von
15.363 im Jahr 2014 auf 16.552 im Jahr 2016 gestiegen ist.

Davon erfolgten im Jahr 2016 6.626 Aufenthalte (40%) in Abteilungen fiir Hoher Anfeil an Aufent-
KJP, 2.095 Aufenthalte (12,7 %) in Einheiten fiir Kinder- und Jugendpsychoso- :Z:Ey?h?oet:izmmhse-
matik und 7.831 Aufenthalte (47,3 %) in Abteilungen verschiedener Fachrich-

tungen fiir Erwachsene, darunter 2.868 Aufenthalte (17,3 %) in Abteilungen

fur Erwachsenen-Psychiatrie. Demnach hat sich auch der Anteil von Kindern

und Jugendlichen, die in einer KJP-Abteilung aufgenommen wurden, leicht

erhoht, wobei der Anteil von Kindern und Jugendlichen in der Erwachsenen-

psychiatrie nur leicht zuriickgegangen ist.

In der Altersgruppe bis 14 Jahre fanden im Jahr 2016 46,3 % der Aufenthal-
te in Abteilungen fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie, 21,3 % in Einheiten fir
Kinder- und Jugendpsychosomatik und 32,3 % in Abteilungen verschiedener
Fachrichtungen fiir Erwachsene statt, darunter 0,7 % in Abteilungen fiir Er-
wachsenenpsychiatrie. Demnach sind die Anzahl und der Anteil dieser Al-
tersgruppe in der Erwachsenenpsychiatrie von 66 (1 %) im Jahr 2014 auf 52
(0,7 %) im Jahr 2016 leicht gesunken. Der Vergleichswert in der Altersgruppe
der 15- bis 19-Jdhrigen ist aber immer noch verhdltnismaf3ig hoch, ndmlich
29,6 % (2.816 Aufenthalte) im Jahr 2016. In dieser Altersgruppe ist zwar der
Anteil im Vergleich zu 2014 (31,1 %) leicht gesunken, die Zahl der Aufenthalte
aber sogar gestiegen (im Jahr 2014: 2.750).

Die Konfrontation mit psychisch erkrankten Erwachsenen ist fiir Minderjahri- Belastendes Umfeld fur
ge massiv belastend, da in diesem Umfeld nicht addquat auf ihre Bediirfnisse nder und Jugendiiche
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der Stmk

eingegangen werden kann. Auf der Erwachsenenpsychiatrie fehlen eine al-
tersaddquate Betreuung, ein pddagogisches Angebot und ein Zusammensein
mit Gleichaltrigen. Die Erwachsenenpsychiatrie verfiigt weder iiber die not-
wendigen Ressourcen noch uiber speziell geschultes Personal fiir die Betreuung
psychisch kranker Minderjahriger.

In der Rechtsprechung wird deshalb das Trennungsgebot fiir Jugendliche in
psychiatrischen Krankenanstalten betont. Die zwingende Betreuung auf einer
Spezialstation fiir KJP lasst sich auch aus der UN-KRK, dem B-VG Kinderrechte
sowie der Patientencharta ableiten.

Um die Transitionsphase — von der Kindheit ins Erwachsenenalter — zu erleich-
tern, ware es daher aus Sicht der VA erforderlich, eine durchgdngige Versor-
gung Jugendlicher vom 16. bis zum 24. Lebensjahr zu schaffen, die fdchertiber-
greifend ambulante, teilstationdre, stationdre und komplementdre Angebote
einbezieht. Hierfilir ware die Schaffung entsprechender Behandlungsangebote,
insbesondere einer Transitionspsychiatrie in eigenen Abteilungen, erforder-
lich. Es sollten spezielle Adoleszenzbereiche an psychiatrischen Institutionen
geschaffen werden, in denen Kinderpsychiater und Psychotherapeuten eng
mit Experten fiir Erwachsene zusammenarbeiten, um eine kontinuierliche Be-
handlung fiir Patientinnen und Patienten in dieser Altersgruppe zu gewdhr-
leisten.

Ausgehend von diesen generellen Versorgungsdefiziten und Problemen hat
der NPM neuerlich exemplarisch die Situation in der Stmk und in Wien be-
leuchtet und in Pressekonferenzen bestehende Defizite in Kooperation mit den
Patientenanwaltschaften aufgezeigt.

So standen in der Stmk im Jahr 2016 lediglich 33 vollstationdre KJP-Betten
und 14 KJP-Tagesklinikpldtze zur Verfligung. Die Stmk war mit der aktuellen
Bettenmessziffer 0,04 Schlusslicht in Osterreich.

Diese unzureichende Versorgungssituation fiihrt zu einer extremen Belastung
der KJP-Abteilungen im LKH Graz Siid-West/Standort Siid. Regelmafdig sind
Unterbringungen von Jugendlichen auf der Erwachsenenstation erforderlich.
Diese an sich schon eklatante Unterversorgung wird dadurch verscharft, dass
es in der Stmk keine KJP-Vertragsfachdrztinnen und Vertragsfachdrzte gibt. Ein
ambulantes Leistungsangebot besteht lediglich in den Tageskliniken, im LKH
Graz Sud-West/Standort Stid und im LKH Hochsteiermark/Standort Leoben.

Auf die dazu vorgebrachte Kritik des NPM wurde im Zuge des Regionalen
Strukturplans Gesundheit (RSG) Steiermark 2025 reagiert. Im RSG 2025 ist vor-
gesehen, dass insgesamt 84 Betten fiir KJP eingerichtet werden sollen, wovon
72 auf die Versorgungsregion Graz (15 Betten am LKH Universitatsklinikum
Graz und 57 am Standort LKH Graz Stid-West/Standort Siid) und 12 als dis-
lozierte Tagesklinik auf das LKH Hochsteiermark/Standort Leoben entfallen.
Dies entspricht einer Kapazitdtsausweitung von 38 Betten im Vergleich zum
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derzeitigen Stand von 46 Betten. Die im OSG 2017 vorgesehene Bettenanzahl
von mindestens 96 Betten wird zwar unterschritten, doch soll parallel zur
Aufstockung im stationdren Bereich ein deutlicher Ausbau des ambulanten
Versorgungsangebots auflerhalb des Spitalwesens erfolgen. Ergdnzend hierzu
wird auf Betreiben des NPM erstmals am Universitatsklinikum Graz ein Lehr-
stuhl fiir KJP eingerichtet.

Im Interesse eines dezentralisierten, ambulanten kinder- und jugendfachdrzt-
lichen Versorgungsangebots sollen in der Stmk insgesamt zehn Ambulatorien
fur KJP geschaffen werden, die zu Redaktionsschluss des Berichts im Aufbau
begriffen waren. Diese Ambulatorien sollen mit zum Teil bereits bestehenden
psychosozialen Beratungsstellen fiir Kinder und Jugendliche eng vernetzt wer-
den. Ob und inwieweit dadurch dem gesundheitspolitischen Ziel entsprochen
werden kann, Kinder und Jugendliche — unabhdngig von der Art der Erkran-
kung - in jedem Fall solange wie méglich ambulant zu betreuen, wird der
NPM bei seinen Uberpriifungen 2018 im Auge behalten.

Auch in Wien werden die Vorgaben im OSG (128 bis 208 Betten) deutlich un- Zu wenige Bettenkapa-
terschritten. So verfiigten die KJP am Neurologischen Zentrum Rosenhiigel 297en in Wien

und das AKH Wien im Jahr 2016 lediglich tiber insgesamt 56 Betten.

Im Zuge der aktuellen Planung fiir die stadtische Gesundheitsversorgung sol-
len nun am Standort Neurologisches Zentrum Rosenhitigel 15 weitere Betten
geschaffen werden, deren Belegung in der ersten Hdalfte 2018 mdoglich sein soll.
Weiters wird im Krankenhaus Nord eine zusdatzliche Abteilung mit 24 stati-
ondren und sechs tagesklinischen Betreuungspldtzen geschaffen. Sowohl im
Neurologischen Zentrum Rosenhtigel als auch im AKH Wien wurden bereits
zusdtzliche Dienstposten im pflegerischen, psychologischen und administrati-
ven Bereich zur Verfligung gestellt. Die Zahl der Aufnahmen auf der Erwach-
senenpsychiatrie ist im Jahr 2016 auf 163 gesunken.

Die aktuelle Entwicklung im Bereich der K]P zeigt, dass mittlerweile doch MaR- Rasche Umsetzung
beabsichtigter Projekte

nahmen gesetzt werden, um jahrelange Versdumnisse endlich zu beheben. So ,
dringend erforderlich

wird auch in Tirol und Vbg das bestehende Versorgungsangebot ausgeweitet.

Es wird aber darauf zu achten sein, dass die Planungsziele tatsdchlich ein-
gehalten werden, wobei der Planungshorizont in der Stmk fiir den Ausbau
im stationdren Bereich (bis zum Jahr 2025) jedenfalls iiberdacht werden soll-
te und die bestehenden stationdren Kapazititen rascher ausgeweitet werden
sollten. Diese strukturellen Verbesserungen sind dringend erforderlich, um die
nach wie vor bestehende Praxis der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
auf der Erwachsenenpsychiatrie moglichst zu vermeiden.

Dariiber hinaus sind die Bemiithungen im Bereich der Ausbildung von Fach- Erhdhung der Ausbil-
drztinnen und Fachdrzten fiir KJP deutlich zu intensivieren, um dem steigen- dungspldtze zur Abde-
den Bedarf im Zuge der notwendigen Erweiterung des Behandlungsangebots ckung des Bedarfs

im ambulanten und stationdren Bereich gerecht werden zu kénnen.
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-fachdrzte fehlen

Psychosomatische
Stationen

Aus Sicht des NPM ist es nach wie vor zwingend erforderlich, dass Vertragsfach-
arztinnen und -fachdarzte fiir KJP vermehrt in die bestehende Versorgungsstruk-
tur integriert werden, um im Interesse der Patientinnen und Patienten eine
wohnortnahe Versorgung zu ermdéglichen und eine Entstigmatisierung der
psychiatrischen Behandlung fiir Kinder und Jugendliche zu foérdern. So ist zwar
die Einrichtung von Ambulatorien fiir KJP grundsatzlich begriifRenswert, doch
sollte das Leistungsangebot — wie auch in anderen medizinischen Bereichen —
durch niedergelassene Arztinnen und Arzte ergdnzt werden, die auf Kosten der
sozialen Krankenversicherung in Anspruch genommen werden konnen. Durch
die bundesweite Aufstockung solcher Kassenplanstellen sollte insbesondere die
Vorbeugung, Fritherkennung und rechtzeitige Behandlung von Kindern und
Jugendlichen sichergestellt werden, um eine weitere Verschlechterung und den
Ubergang einer akuten seelischen Erkrankung in einen chronischen Zustand
moglichst zu vermeiden. Durch ein solches differenziertes System, in dem das
Leistungsangebot sowohl im stationdren und teilstationdren als auch im am-
bulanten und niedergelassene Bereich umfassend vernetzt ist, konnte flexibel
auf die Lebenssituation der betroffenen Kindern und Jugendlichen und deren
Eltern Bedacht genommen werden und ihnen auch ein Wahlrecht zwischen
der Betreuung in einem Ambulatorium und durch niedergelassene Arztinnen
und Arzte zumindest mittelfristig ermdglicht werden.

In diesem Zusammenhang hat der NPM die Praxis hinterfragt, wonach in psy-
chosomatischen Stationen von Abteilungen fiir Kinder- und Jugendheilkunde
vorwiegend minderjahrige Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen
Diagnosen (z.B. depressive Episode, ADHS, Stoérung des Sozialverhaltens) auf-
genommen und behandelt werden.

Da in diesen psychosomatischen Stationen eine weitere Behandlung bei Auf-
treten einer akuten schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankung, die eine
zwangsweise Unterbringung und freiheitsbeschrinkende Mafdinahme erfor-
dert, nicht moglich ist, miissen ndmlich die betroffenen minderjdhrigen Pa-
tientinnen und Patienten, in einer K]P-Abteilung untergebracht werden. Dies
hat beispielsweise in der Stmk zur Folge, dass eine solche Uberstellung aus der
psychosomatischen Station am LKH Hochsteiermark/Standort Leoben und am
LKH Universitatsklinikum Graz, wo die Einrichtung einer KJP-Abteilung aber
bereits beabsichtigt ist, in das LKH Stid-West/Standort Sud erforderlich ist. Fiir
die Betroffenen ist diese Uberstellung zweifellos belastend ist und kann auch
als Strafe empfunden werden.

Eine vergleichbare Problematik besteht in Ktn, weil minderjahrige Patientin-
nen und Patienten im Falle massiver Krisen wahrend eines Aufenthaltes in der
Abteilung fur Kinder- und Jugendheilkunde, Schwerpunkt Psychosomatik, im
LKH Villach in die KJP-Abteilung des LKH Klagenfurt tiberstellt werden miissen.

Erschwerend kommt in diesen Abteilungen hinzu, dass die rdumliche Situa-
tion sehr beengt ist. Der eklatante Raummangel schlagt sich auch in Gang-
betten und Zusatzbetten in Mehrbettzimmern nieder. Dies fiihrt dazu, dass
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regelmafdig psychiatrisch erkrankte Kinder und Jugendliche mit besonderen
Bediirfnissen gemeinsam mit somatisch Kranken untergebracht werden.

Aus Sicht des NPM wadre es daher wiinschenswert, dass in solchen psychosoma-
tischen Stationen in einem ersten Schritt psychiatrische Betten als solche klar
definiert werden und durch ein entsprechend psychiatrisch geschultes Pflege-
personal und durch Fachdrztinnen und Fachdrzte fiir KJP umfassend betreut
werden. Mittelfristig ist sowohl im LKH Villach als auch im LKH Hochsteier-
mark/Standort Leoben die Einrichtung einer getrennten kinder- und jugend-
psychiatrischen Abteilung anzustreben, wodurch einerseits die regionale Ver-
sorgung verbessert werden wiirde und andererseits Uberstellungstransporte im
Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen vermieden werden konnten.

> Die beabsichtigte Aufstockung der Bettenkapazitdten im Bereich der KJP sollte rasch

umgesetzt werden.

> Eine Stdrkung und Regionalisierung der ambulanten und tagesklinischen kinder- und
jugendpsychiatrischen Strukturen sind dringend erforderlich.

> Die Ausbildungskapazititen sind zur Abdeckung des steigenden Bedarfs und angesichts

der Ausweitung des Leistungsangebotes im Bereich der KJP weiter zu erhéhen.

> Die Zahl der niedergelassenen Vertragsfachdrztinnen und Vertragsfachdrzte fiir K/P
sollte angesichts des steigenden Bedarfs osterreichweit in allen Bundesldndern erhoht

werden.

> Der Versorgungsauftrag von psychosomatischen Stationen an Abteilungen fiir Kinder-
und Jugendheilkunde sollte in Abgrenzung zu Behandlungen, die Abteilungen fiir KJP

vorbehalten sind, klar definiert werden.

Einzelfdlle: VA-K-GES/0010-A/1/2017, VA-ST-GES/0010-A/1/2017, VA-BD-GU/
0113-A/1/2017

2.2.6 Defizite in der regionalen stationéren psychiatrischen Ver-
sorgung

Der NPM zeigte bereits im PB 2016 (Band , Prdventive Menschenrechtskontrol-
le“, S. 62 1.) Defizite in der regionalen stationdren Versorgung fiir psychiatrisch
erkrankte Patientinnen und Patienten in der Stmk und in Ktn auf.

In der Stmk ist die stationdre Psychiatrie in Graz zentralisiert. Dadurch sind
kranke Menschen von ihrer Umgebung disloziert. Die Bezugspersonen miis-
sen stundenlange Fahrten auf sich nehmen, um die Betroffenen besuchen zu
konnen, was oft nicht regelmdfdig moglich ist. Weiters sind in Akutsituationen
naturgemdfs auch aus Randgebieten der Stmk zeitintensive Uberstellungs-
transporte nach Graz erforderlich, die fir die betroffenen Patientinnen und
Patienten in ihrer schwierigen Situation eine zusdtzliche erhebliche Belastung
darstellen.

Im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) Steiermark 2025
soll dennoch die Konzentration der psychiatrischen stationdren Versorgung

Zentralisierung in der
Stmk
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im Raum Graz grundsdatzlich beibehalten werden. Lediglich im LKH Hochstei-
ermark, Standort Bruck, soll eine psychiatrische Abteilung einschlief3lich eines
Unterbringungsbereiches eingerichtet werden.

Weiters wird das psychiatrische Angebot im Grofiraum Graz dahingehend
neu gestaltet, dass das Krankenhaus der Elisabethinnen im Verbund mit dem
Krankenhaus der Barmherzigen Briider Graz als , KA Graz-Mitte” eine Abtei-
lung fiir Psychiatrie mit primar alterspsychiatrischer Ausrichtung fithren wird.

Aus Sicht des NPM sollte die beabsichtigte Einrichtung einer Psychiatrie im
LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, mdglichst rasch realisiert werden, um
zumindest einen ersten Schritt in Richtung einer regionalen stationdren Ver-
sorgung zu setzen. In der Folge sollte zumindest ein dritter Standort mit Akut-
betten einschliefdlich eines Unterbringungsbereiches in der Obersteiermark
eingerichtet werden. Durch eine Verlagerung von Betten sollte auch das LKH
Graz Siid-West, Standort Siid, entlastet werden, indem aufgrund der bestehen-
den beengten rdumlichen Verhdltnisse eine addquate Betreuung der Patien-
tinnen und Patienten schwierig ist.

Eine vergleichbare Problematik ist weiterhin im LKH Villach, Abteilung fir
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, gegeben. Der aufgrund der
unzureichenden Baustruktur bestehende Platzmangel und das Fehlen eines
ausreichend geschiitzten Bereiches wirken sich duflerst nachteilig auf die Be-
treuungssituation der Patientinnen und Patienten aus. Diese inaddquaten
Rahmenbedingungen fiihren insbesondere dazu, dass Patientinnen und Pa-
tienten in Akutsituationen tiberwiegend mit der Rettung in die Abteilung fiir
Psychiatrie des LKH Klagenfurt gebracht werden miissen.

Dadurch wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern permanent die Ent-
scheidung aufgebiirdet, ob die Betroffenen , gerade noch” auf einer offenen
Station betreut werden konnen oder ins LKH Klagenfurt transferiert werden
missen. Auch unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten erscheint es nicht
gerechtfertigt, dem drztlichen und pflegerischen Personal eine bei einer ent-
sprechenden Organisation vermeidbare Verantwortlichkeit zu tibertragen, die
zur Uberlastung und Demotivation und letztlich zu Nachteilen fiir die betrof-
fenen Patientinnen und Patienten fithren kann.

Es ist auch zu bertcksichtigen, dass der Rechtstrdger einer Krankenanstalt da-
fiir zu sorgen hat, dass Patientinnen und Patienten nach den Grundsdtzen
und anerkannten Methoden medizinischer Wissenschaft behandelt werden.
Die Krankenanstalt trifft daher die Verpflichtung, bereits bei der Aufnahme-
entscheidung zu bedenken, ob mit den vorhandenen personellen und rdum-
lichen Ressourcen die Erfiillung des Behandlungsvertrages moglich sein wird.

Der NPM tritt daher weiterhin nachdriicklich dafiir ein, dass vor der beabsich-
tigten Fertigstellung der Psychiatrie bzw. der Umbauten in Villach und Klagen-
furt, mit deren Realisierung frithestens im Jahr 2020/2021 zu rechnen ist, als
Ubergangslésung die UbG-Station im LKH Villach erweitert wird.
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> Im Wege der Regionalisierung der Psychiatrie ist eine wohnortnahe Versorgung der Pati-

entinnen und Patienten sicherzustellen.

> Durch die dezentrale Einrichtung von Uuterbrmgungsberelcben fiir Patientinnen und
Patienten in Akutsituationen sind zeitintensive Uberstellungstransporte zu vermeiden.

Einzelfdlle: VA-BD-GU/0146-A/1/2016, VA-BD-GU/0137-A/1/2016

2.2.7 Deeskalationsschulungen

In den CPT-Standards wird ausgefiihrt, dass erste Versuche, erregte oder ge-
walttdtige Patientinnen und Patienten unter Kontrolle zu bringen, soweit wie
moglich nicht korperlicher Art sein sollten (z.B. durch miindliche Anordnun-

gen).

Das Personal in psychiatrischen Einrichtungen sollte daher sowohl in nicht-
korperlichen als auch in manuellen Kontrolltechniken ausgebildet werden.
Dies sollte das Personal in die Lage versetzen, in schwierigen Situationen die
angemessene Technik einzusetzen, wodurch das Risiko von Verletzungen fiir
die Patientinnen und Patienten, aber auch fiir das Personal signifikant ver-
mindert werden kann.

In diesem Zusammenhang musste allerdings der NPM feststellen, dass entspre-
chende Schulungen vom Personal nur zum Teil absolviert wurden. So ergab ein
Besuch im Otto-Wagner-Spital, dass zwar fast alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (95 %) aus dem Bereich der Pflege die Basisausbildung im Deeskala-
tionsmanagement absolviert haben. Im Gegensatz dazu haben allerdings das
medizinische und therapeutische Personal, Psychologinnen und Psychologen
sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eine entsprechende Ausbildung
in nur geringem Ausmaf} absolviert (jeweils weniger als 10 %).

Im Sinne der Gewaltprdavention sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Patientenkontakt tiber ausreichende Kompetenzen im Bereich der Deeska-
lation verfiigen.

Aus Sicht des NPM sollte daher in den Krankenanstalten ein Anreizsystem
geschaffen werden, um die Teilnahme mdoglichst vieler Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller Berufsgruppen an Schulungen zum Thema Deeskalations-
management sicherzustellen. Nach einer entsprechenden Basisausbildung
sollten regelmdfige Vertiefungskurse angeboten werden.

Vermittlung nicht kor-

perlicher Kontrolltech-

niken

> Im Sinne einer umfassenden Gewaltprdvention sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Krankenanstalten mit Patientenkontakt Deeskalationsschulungen absolvie-

ren.

Einzelfall: VA-BD-GU/0067-A/1/2016
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Mehrbettzimmern

2.2.8 Wahrung der Privat- und Intimsphdre

Der NPM musste auch in diesem Berichtsjahr feststellen, dass aufgrund der be-
engten raumlichen Verhdltnisse in psychiatrischen Krankenanstalten oft die
Intimsphdre der Patientinnen und Patienten nicht in ausreichendem Mafe
gewdhrleistet ist. Patientinnen und Patienten werden nach wie vor oft in Mehr-
bettzimmern betreut, in denen nur notdiirftig Paravents aufgestellt sind. Die
Rechtstrdger der Krankenanstalten stellen hdufig die Sanierung bestehender
Gebdude bzw. die Errichtung von Neubauten in Aussicht. Deren Realisierung
ist allerdings im Regelfall erst in einigen Jahren zu erwarten. Aus Sicht des
NPM sind daher Ubergangslésungen notwendig, um die Betreuungssituation
fiir die Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Fiir kognitiv nicht eingeschrdnkte Patientinnen und Patienten kann es belas-
tend sein, wenn sie gemeinsam mit Patientinnen und Patienten auf einer Sta-
tion betreut werden, die einen hohen Pflegebedarf haben bzw. kognitiv stark
eingeschrdankt sind. Dies kann sich beispielsweise in Schlafstérungen mani-
festieren, die eine Erhdhung der verordneten Schlafmedikamente bedingen
konnen. Es ware daher vorteilhaft, Menschen mit vorwiegend neurologischen
Krankheitsbildern in Verbindung mit einer Schmerzsymptomatik bzw. mit
Depressionen auf ,beruhigten” Stationen zu betreuen. Dies gilt insbesondere
fir Demenzerkrankte, fiir welche die unbekannte fremde Umgebung, fremde
Menschen, fremde Rdume, ungewohnte Abldufe und Anforderungen bedngs-
tigend sind. Wenn Multimorbiditat oder die Schwere der psychiatrischen Er-
krankung es erforderlich machen, ist fiir diese Patientinnen und Patienten ein
spezialisiertes alterspsychiatrisches Angebot notwendig.

Ein massiver Eingriff in die Intim- und Privatsphdre der Patientinnen und Pa-
tienten besteht auch darin, dass diese bei Gesprdchen mit dem Personal iiber
Diagnosen und Behandlungen vor den Mitpatientinnen und Mitpatienten
bzw. Besucherinnen und Besuchern im Zimmer und im Gangbereich aufge-
klart werden. So musste wahrend eines Besuches im Landesklinikum Zwettl
festgestellt werden, dass Visiten im Regelfall in Mehrbettzimmern durchge-
fiihrt werden und lediglich fiir Palliativpatientinnen und -patienten ein Be-
sprechungszimmer zur Verfiigung steht. Die NO LK-Holding hat die Kritik zum
Anlass genommen, in den einschlégigen Fachbeirdten und Gremien einen
Diskussionsprozess zu starten und Losungsvorschldge zu erarbeiten, um kiinf-
tig das Recht auf Privatsphdre und Datenschutz trotz struktureller Einschrdan-
kungen besser als bisher gewdhrleisten zu konnen.

SanierungsmafSnahmen und Neubauten sind im Bereich der Psychiatrie in einem erheb-
lichen Ausmalf3 erforderlich und ehestmoglich in die Wege zu leiten, um eine zeitgemd-
BBe Betreuung zu gewdhrleisten.

Zur Wahrung der Intimsphdre der Patientinnen und Patienten sollten therapeutische
Gesprdche jedenfalls in eigens dalfiir eingerichteten Rdumen stattfinden.

Einzelfalle: VA-BD-GU/0057-A/1/2016, VA-BD-GU/0133-A/1/2016, VA-BD-GU/
0146-A/1/2016, VA-NO-SOZ/0117-A/1/2016, VA-ST-GES/0014-A/1/2017
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2.29 Langzeitaufenthalte von psychiatrischen Patientinnen und
Patienten

Die Kommissionen mussten im Rahmen der Kontrollbesuche wiederholt fest-
stellen, dass Patientinnen und Patienten tber lange Zeitrdume in psychiat-
rischen Krankenanstalten betreut werden, obwohl dafiir keine medizinische
Notwendigkeit besteht.

Derartige Langzeitaufenthalte in psychiatrischen Krankenhdusern entspre- Langzeitaufenthalte
chen nicht dem Stand der medizinischen Wissenschaft und sind in erster Linie ~Widersprechen der
darauf zuriickzufiihren, dass es keine hinreichenden extramuralen Platze fiir UN-BRK
bestimmte Personengruppen gibt.

Die UN-BRK fordert fiir Menschen mit Behinderung, zu denen auch psychia-
trische Langzeitpatientinnen und -patienten zdhlen, dass sie einen ihren Be-
diirfnissen entsprechenden Aufenthalt wdhlen und auch selbst entscheiden
kénnen, wo und mit wem sie leben. Dadurch soll eine gemeindenahe Betreu-
ung sichergestellt werden, die den Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben in
der Gemeinschaft ermdglicht und Isolation und Absonderung vermeidet. Auch
unter diesem Aspekt ist ein langjdhriger Aufenthalt in einem psychiatrischen
Krankenhaus, insbesondere auf akutpsychiatrischen Stationen, problematisch.

Aus Sicht des NPM ist es daher dringend notwendig, fiir schwerkranke Pati- Ausbau spezialisierter
entinnen und Patienten, insbesondere fiir Menschen mit Mehrfachdiagnosen (Ejiinrichtungen notwen-
und Verhaltensstdrungen, geeignete Betreuungspldatze zu schaffen. Diese miiss- g

ten liber entsprechend hohe Personalschliissel und Betreuungsqualifikationen

verfligen, um schwerkranke Patientinnen und Patienten addquat versorgen zu

kénnen. Weiters besteht ein Bedarf an Ubergangsbehandlungsplétzen fiir Pa-

tientinnen und Patienten nach der Entlassung aus einer akutpsychiatrischen

Abteilung.

Die Unterbringung psychiatrischer Patientinnen und Patienten in ,normalen”
Alten- und Pflegeheimen ist hingegen nicht geeignet, da in diesen Einrichtun-
gen eine addquate Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Der NPM tritt
daher nachdriicklich dafiir ein, den extramuralen Bereich auszubauen und
addquate Betreuungspldatze fiir psychiatrische Patientinnen und Patienten zu
schaffen.

Anlass fiir Kritik gab auch das Entlassungsmanagement des LKH Siid-West, Mangelhaftes Entlas-
Standort Siid, in Graz. Die Kommission 3 stellte bei ihrem Besuch fest, dass sungsmanagement
eine Langzeitpatientin aufgrund einer Vollmacht ihres Sachwalters entlassen

und durch die so ,bevollmdachtigte” Person nach Wien transferiert wurde.

Es ist allerdings grundsatzlich unzuldssig, dass sich gerichtlich bestellte Sach-
walterinnen und Sachwalter ihrer Verantwortung entledigen, indem sie ihre
Aufgaben an Dritte delegieren. Die Entlassung und Uberstellung der Patientin
nach Wien erfolgte somit ohne rechtsgiiltige Einwilligung fiir die Patientin,
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was insbesondere im Hinblick auf eine akute Suizidgefahr duferst problema-
tisch war. Eine Uberpriifung der rechtlichen Legitimation der ,Begleitperson”
ist im Zuge der Entlassung offenkundig nicht durchgefiihrt worden.

Den Bedenken des NPM wurde insofern Rechnung getragen, als kiinftig die
Legitimation von Sachwalterinnen und Sachwaltern bei unklarem Status
rechtlich ndher gepriift wird.

Die extramuralen Pldtze zur Betreuung psychiatrisch erkrankter Menschen sind zur Ver-
meidung medizinisch nicht mehr indizierter Spitalsaufenthalte weiterhin zu erhéhen.

Im Zuge des Entlassungsmanagements ist die Legitimation vertretungsbefugter Perso-
nen sorgfiltig zu priifen.

Einzelfille: VA-BD-GU/0073-A/1/2017, VA-NO-GES/0004-A/1/2017
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2.3  Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

2.3.1 Einleitung

Im Berichtsjahr 2017 wurden insgesamt 93 Einrichtungen, in denen Kinder
und Jugendliche betreut werden, besucht. Die meisten Feststellungen 2017 be-
trafen die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen, das Gesundheitswesen und
das Personal. Zahlreiche Feststellungen gab es auch zu den Themenfeldern
»Recht auf Privatsphdre” und , Indizien auf Folter, Misshandlung, Missbrauch,
Vernachldssigung und erniedrigende Behandlung“. Zum Beschwerdemanage-
ment erfolgten ebenfalls zahlreiche Wahrnehmungen der sechs Kommissio-
nen.

In den Feststellungen der Kommissionen werden nicht nur einrichtungsspezi-
fische Probleme dargestellt, sondern immer wieder auch strukturbedingte De-
fizite der Kinder- und Jugendhilfe beschrieben. Handelt es sich um negative
Praktiken der Einrichtungen, werden diese schon beim Abschlussgespréch der
Leitung mitgeteilt. Haufig wird sofort die Behebung zugesagt oder die Anre-
gung unmittelbar nach den Besuchen umgesetzt. Nicht wenige Einrichtungen
bedanken sich inzwischen nachtrdglich fiir konstruktive Kritik und externes
Feedback, freuen sich aber auch, wenn gesehen wird, an welchen Verbesserun-
gen gearbeitet wird. Wenn das nicht der Fall ist oder erst nach Durchsicht der
Unterlagen Feststellungen moglich sind, tritt die VA an den privaten oder den
offentlichen Kinder- und Jugendhilfetrdger mit der Bitte um Stellungnahme
heran.

Auf diese Weise konnte im vergangenen Jahr in einigen Einrichtungen ein Pro- Wieder zahlreiche
zess der Weiterentwicklung von Partizipationsméglichkeiten in Gang gesetzt /erPesserungen
werden. Durch die aktive altersaddquate Einbindung der Kinder und Jugend-

lichen in die den Entwicklungsberichten zugrundeliegenden Gesprdche und

durch die Schaffung von Kinderparlamenten wurde die Umsetzung des Rechts

auf Beteiligung der Kinder und Jugendlichen erreicht. Durch das Aufhdngen

von Briefkdsten oder die Installierung einer digitalen App zur Vorstellung der

Kinder- und Jugendanwaltschaften sollen Minderjahrigen verschiedene Opti-

onen eroffnet werden, Kritik intern oder extern zu deponieren. Erfolge erzielten

die Kommissionen auch, indem medizinische Dokumentationen in verschie-

denen Einrichtungen verbessert wurden. Es konnte auch mehr Sensibilitat fiir

das Erfordernis, Medikamente sicher aufzubewahren, erzeugt werden. Es gab

Zusagen, zukiinftig Kinder regelmaflig bei Fachdrztinnen und Fachdrzten fiir
Kinderheilkunde, Zahnmedizin und Augenheilkunde vorzustellen.

In einigen WGs wurde auf Anregung der Kommissionen eine Didtassistenz in
die Erstellung gesunder, auch den Wiinschen Minderjahriger entsprechender
Speisepldne eingebunden. Der NPM geht davon aus, dass es zur Verwirkli-
chung des Rechts auf hochstmdogliche Gesundheit notwendig ist, Minderjah-
rigen aus dysfunktionalen Familien auch Erndhrungserziehung anzubieten,
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zumal sich ihre Essgewohnheiten durch Modell-Lernen entwickeln. Dabei geht
es weder um rigide Vorschriften noch um Ge- und Verbote. Vielmehr ist das
Faktum anzuerkennen, dass einige Kinder und Jugendliche bislang tiberwie-
gend Fast Food konsumierten und gdngige Lebensmittel in unverarbeiteter
Form bzw. Mdglichkeiten der abwechslungsreichen Zubereitung nicht ken-
nengelernt haben. Ein Mitspracherecht bei der wochentlichen Speiseplanung,
dem Einkauf und die Zusammensetzung ausbilanzierter Speisen soll gesundes
Essverhalten unterstiitzen. Von jeher gehort das gemeinsame Essen zum Ri-
tual des Zusammenlebens. Deshalb wurde etwa auch erfolgreich angeregt,
Dienstzeiten von Kdchinnen zu verdndern, damit Kinder und Jugendliche ein
warmes Mittagessen erhalten, wenn sie von der Schule kommen.

In mehreren WGs wurde erreicht, dass Doppelzimmer nur mehr fiir jliingere
Kinder verwendet werden und alle Jugendlichen ein Einzelzimmer bekommen.
Versperrbare Safes wurden gekauft und neue Schlief3systeme fiir die Zimmer
der Kinder und Jugendlichen bestellt, um die Privatsphdre der Kinder und Ju-
gendlichen zu wahren. Zu rigide Hausordnungen wurden auf Empfehlung von
Kommissionen tiberarbeitet und der Umgang mit Regelverstofien iiberdacht.

Von vielen privaten Trdgern kommt bei Aufzeigen von Kritikpunkten der fur
den NPM nachvollziehbare Einwand, dass hohere Qualitat in der sozialpad-
agogischen Arbeit auch mit hdheren Kosten verbunden ist. Einrichtungstra-
ger berichten, dass die Aufsichtsbehdrden der Ldnder in den letzten Jahren
ausgehend von der Kritik des NPM zwar die Auflagen erh6hen wiirden, aller-
dings die dafiir erforderlichen finanziellen Mittel durch Anhebung der Tag-
sdtze nicht zur Verfliigung stellen. Verbesserungen, die von den Einrichtungen
selbst fiir notwendig erachtet werden, missten aus finanziellen Griinden oft
verschoben werden. Versuche, bei den Ldndern eine Anhebung der Tagsdtze
zu erreichen, sollen gescheitert sein.

Da dem NPM bewusst ist, dass hohere Qualitat hohere Kosten verursacht,
werden die Ldnder aufgefordert, die Mehrkosten flir aus menschenrechtlicher
Sicht dringend notwendige Verbesserungen mit hoheren Tagsdtzen auszuglei-
chen. Die Hohe der Tagsatze sollte sich nach den ausdifferenzierten Angebo-
ten, die zur individuellen Betreuung Minderjdhriger mit unterschiedlichsten
Problemlagen bereitgestellt werden miissen, stérker ausrichten. Ein Basisbe-
trag sollte von den Ldndern fiir alle Einrichtungstypen fixiert werden, der je
nach Bedarf eines Kindes durch einen Sonderbedarf fiir Therapien, besondere
pddagogische Aufwendungen, zusdtzliches Personal etc. erh6ht werden kann.
In Tirol und der Stmk gibt es bereits Normtagsdtze fiir unterschiedlichste Be-
treuungsformen.

Auffallig sind fir den NPM die Unterschiede, die bei den Einrichtungsstan-
dards in den Landern bestehen. W, NO, Stmk, Sbg, Tirol und Vbg haben die in
den Ausfiihrungsgesetzen der Lander enthaltene Ermdchtigung an die LReg,
durch Verordnung ndhere Bestimmungen tiber die Voraussetzungen fiir die Er-
richtung und den Betrieb von sozialpddagogischen Einrichtungen zu erlassen,
umgesetzt. Andere Bundesldnder haben Richtlinien, in denen Qualitdtsstan-
dards enthalten sind. Es zeigt sich bundesweit ein sehr uneinheitliches Bild bei
den Vorgaben, angefangen bei der maximalen Kinderanzahl pro Gruppe bis
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hin zu den erforderlichen Qualifikationen des Personals. Auch der Personal-
schliissel ist unterschiedlich.

Der NPM fordert schon seit Jahren bundeseinheitliche Standards. Auch der
UN-Ausschuss fiir die Rechte des Kindes hat nach der letzten Staatenpriifung
Osterreichs 2012 fehlende einheitliche Qualitatsstandards sowie unterschied-
liche Angebote in den einzelnen Bundesldndern bemdngelt und die Veranke-
rung des Rechts auf bestmdgliche Qualitdt in der Fremdunterbringung in der
Bundesverfassung angeregt.

Anhand der Kinder- und Jugendhilfestatistik und des den Ldndern zur Ver-
figung gestellten Zahlenmaterials zeigt sich, dass es trotz des B-KJHG 2013
nicht gelungen ist, der Empfehlung des UN-Ausschusses gerecht zu werden.
Obwohl dieses Grundsatzgesetz des Bundes eine Harmonisierung der Mindest-
standards in der Kinder- und Jugendhilfe intendierte, gibt es nach wie vor
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Fremdbetreuung, die erhebli-
che Auswirkungen auf die sozialpddagogische Praxis in Einrichtungen in den
einzelnen Bundesldndern haben und die Entwicklung sowie Lebens- und Auf-
enthaltsbedingungen der Minderjdhrigen beeinflussen.

Im Jahr 2016 waren Osterreichweit 13.646 Kinder und Jugendliche fremdun-
tergebracht (7.453 Jungen und 6.193 Mddchen). Zahlen fiir 2017 liegen noch
nicht vor. Insgesamt 8.423 Minderjdhrige leben in sozialpddagogischen
Einrichtungen; 5.162 werden von Pflegeeltern betreut. Seit Inkrafttreten des
B-KJHG 2013 und der Ausfithrungsgesetze der Lander nimmt zwar der Ausbau
praventiver Hilfen zu und es kommen ambulante Erziehungshilfen vermehrt
zum Einsatz. Dennoch steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen in vol-
ler Erziehung an. Der prozentuelle Anteil der Kinder und Jugendlichen, die
fremduntergebracht sind, in Relation zur Gesamtzahl der im Bundesland le-
benden Kinder variiert zwischen den Bundesldndern stark.

Prozentueller Anteil der fremduntergebrachten Kinder
und Jugendlichen je Bundesland
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Vereinheitlichung
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8.423 Kinder in so-
zialpddagogischen
Einrichtungen

Jedes hundertste Kind
lebt in Wien und der
Stmk nicht bei den Eltern
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Diese grofRen Unterschiede zwischen Tirol mit 0,65 % und Wien mit 1,06 %
konnen nur teilweise mit Besonderheiten der Grof3stadt erklart werden. Wieso
sich die Zahlen zwischen der Stmk und Tirol so stark unterscheiden und auch
die Daten der anderen Bundesldnder so divergieren, ist auch fiir die VA nicht
nachvollziehbar. Die Bundesldnder sind deshalb aufgerufen, die Ursachen fiir
diese Entwicklung zu erheben und mit einem erweiterten und engmaschigen
Angebot an ambulanten familienunterstiitzenden Mafnahmen alles daran-
zusetzen, Fremdunterbringungen nach Mdoglichkeit zu verhindern. Der Dach-
verband Osterreichischer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DOJ]) schloss
sich in einer Presseaussendung diesen Forderungen an.

Mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften der Ldnder gibt es seit Jahren eine
sehr gut funktionierende Kooperationsvereinbarung. Auch im Jahr 2017 ka-
men wieder viele wertvolle Anregungen fiir Besuche, sowohl mit den Kom-
missionen als auch mit der VA gab es einen regen Erfahrungsaustausch. Sie
wurden auf’erdem eingeladen, einen eigenen Bericht zu ihren Wahrnehmun-
gen zu verfassen, der dem Sonderbericht der VA ,Kinder und ihre Rechte in
offentlichen Einrichtungen” angeschlossen wurde.

Das NGO-Forum 2017 war diesmal ebenfalls den Kindern und Jugendlichen
gewidmet. Zum Thema ,Kinder und Jugendliche schiitzen — Gewalt verhin-
dern” waren Vertreterinnen und Vertreter menschenrechtlicher NGOs sowie
der Bundesministerien und der Linder anwesend. Einer der vier angebotenen
Workshops befasste sich mit dem Thema ,Kinder und Jugendliche in staatli-
cher Betreuung®.

Eine weitergehende Harmonisierung der Mindeststandards der Ldnder fiir die sozialpd-

dagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen sollte bundesweit angestrebt wer-

den.

Der NPM fordert den weiteren Ausbau ambulanter familienunterstiitzender Hilfen zur

Vermeidung bzw. Verkiirzung der Fremdunterbringungen von Minderjdhrigen.

Staat muss vor Gewalt
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schitzen

2.3.2 Gewalifreie Erziehung ist ein Menschenrecht

Aus Art. 2 des BVG iiber die Rechte von Kindern ergibt sich, dass jedes Kind,
das dauernd oder voriibergehend aus seinem familidren Umfeld herausgelost
ist, Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates hat. Zusatzlich
schitzt Art. 8 EMRK neben dem Recht auf Familienleben auch das Recht auf
Privatleben. Davon umfasst sind das Recht auf Selbstbestimmung tiber den
eigenen Korper und der Schutz der korperlichen Unversehrtheit. Die Staaten
haben also die Verpflichtung, Kinder und Jugendliche vor allen Formen von
korperlicher Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt, zu schiitzen. Auch Art. 19
der UN-KRK verpflichtet dazu, geeignete praventive Mafnahmen zu treffen,
um Gewalt und sexuelle Ubergriffe gegeniiber Kindern und Jugendlichen zu
verhindern.
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Schon 2013 beschloss der NPM nach Konsultation des MRB, den Themenbe- Gewaltbereitschaft
reich ,Mafnahmen zur Gewaltprdvention“ als Priifschwerpunkt fir die Be- S€9!

suche in Einrichtungen fiir fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche zu

nehmen. Die Auswertung der von Kommissionen gefiihrten Gesprdche mit

befragten Minderjahrigen und dem Personal zeigt auch im Berichtsjahr, dass

Gewalt in den unterschiedlichsten Ausprdgungen fast in jeder Einrichtung ein

Problem darstellt. Vom Personal wird eine Zunahme der Gewaltbereitschaft

Minderjdhriger beklagt. Auch 2017 gab es viele Feststellungen dazu, dass Min-

derjahrige in sozialpadagogischen Wohngemeinschaften oder Heimen Opfer

von Gewalt oder Missbrauch durch andere Minderjdhrige wurden.

Nach wie vor stellen Kommissionen fest, dass das pddagogische Personal keine
regelmafiigen Schulungen zum Thema Gewaltprdvention absolviert, sodass
weder ein reflektierter Umgang mit Gewaltvorfdllen erfolgt, noch Mafsnah-
men zur Deeskalation von Konflikten ergriffen werden. Erfahrungen des NPM
belegen aber, dass Betreuerinnen und Betreuer, die in Deeskalation ausgebil-
det wurden, wesentlich handlungssicherer agieren konnen. Ziel dieser Schu-
lungen ist es, zu erfahren, wie man aggressivem bzw. gewalttdtigem Verhalten
begegnet und sich in einer solchen Situation angemessen verhdlt.

Gewaltschutzkonzepte sind ein weiteres wichtiges Instrument der Gewaltpra- Gewalischuizkonzepte
vention. Nach wie vor sind sie allerdings nicht in allen Kinder- und Jugendhilfe- Le;lz:n‘ider sind nicht
einrichtungen Standard. Die Kommissionen machten aber auch die Erfahrung,

dass es in vielen Einrichtungen zwar genaue Handlungsanleitungen gibt, diese

aber den befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht bekannt sind.

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder und Jugendliche auch wahrend der
Fremdunterbringung Opfer von sexueller Gewalt werden. Dies geschieht hdu-
fig auch unter Kindern. Nicht selten sind gerade Burschen und Mdadchen, die
bereits familidre Missbrauchserfahrungen haben, besonders gefdhrdet, da sie
kein sicheres Gespiir fiir Ndhe und Distanz sowie Intimitat und Abgrenzung
entwickeln konnten. Ein sexueller Ubergriff liegt vor, wenn sexuelle Handlun-
gen erzwungen werden. Haufig wird dabei ein Machtgefdlle oder Vertrauens-
verhdltnis ausgenutzt und durch Drohungen oder korperliche Gewalt Druck
ausgelubt.

Die Verantwortung, Minderjdhrige vor sexuellen Ubergriffen zu schiitzen, liegt Sexuelle Ubergriffe auf
beim Fachpersonal. Sollte dieser Schutz einmal nicht méglich gewesen sein, inder in der Fremdun-
sind solche Vorfdlle bestmdglich aufzuarbeiten, da der Umgang mit den Op- ferbringung
fern, den tlbergriffigen Minderjdhrigen und den Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohnern von grofer Bedeutung ist. Die folgenden Beispiele zeigen, dass das
Unterlassen von effektiven Mafsnahmen nach Auftreten von ersten Hinweisen

auf Grenzverletzungen weitreichende Folgen haben kann.

Im Zuge einer Ferienaktion mit Kindern aus verschiedenen WGs im Bgld wurde Besonders schwerwie-
ein 11-jdhriger Junge verddchtigt, an sexuellen Ubergriffen beteiligt gewesen ~gende Versdumnisse
zu sein. Er sagte aus, selbst in seiner WG sexuellen Ubergriffen eines dlteren
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Unzureichende
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Sexualpddagogische
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Mitbewohners ausgesetzt gewesen zu sein. Die Burschen wurden im Kinder-
schutzzentrum vorgestellt, wo allerdings aufgrund der unterschiedlichen Aus-
sagen nicht geklart werden konnte, was tatsdchlich vorgefallen war. Der ver-
dachtigte Jugendliche blieb in der WG, und es wurden keine Veranlassungen
zum Schutz des betroffenen Kindes und der anderen Kinder getdtigt. Einige
Monate spdter wurde in derselben WG ein weiterer Jugendlicher von einer Pa-
dagogin dabei angetroffen, wie er seinen kleinen Bruder sexuell missbrauchte.
Beide Buben sagten aus, dass es schon mehrere solche Vorfalle gegeben hatte.
Die Fachaufsicht wurde zwar von der Einrichtung dartiber informiert, ordnete
aber erst nach dem Einlangen des Schreibens der VA, die durch eine anonyme
Beschwerde tuber die Vorfalle informiert worden war, die rdumliche Trennung
von Opfern und Tdatern innerhalb der WG an. Auflerdem wurde eine doppelte
Besetzung bei den Nachtdiensten vorgeschrieben.

Bei einem unangekiindigten Besuch drei Monate spdter fand die Kommission
ein Klima der Angst vor. Die jiingeren Kinder gaben an, sich vor den dlteren
Jugendlichen zu flirchten und wiinschten sich eine Verlegung aus der WG.
Die tibergriffigen Jugendlichen waren nicht in eine andere Einrichtung verlegt
worden, sondern lebten noch immer in der WG. Es gab auch keine schriftli-
chen Konzepte oder Uberlegungen, wie alleinige Kontakte der iibergriffigen
Jugendlichen mit den anderen Kindern verhindert werden sollten. Die dop-
pelten Nachtdienste waren schon nach zwei Wochen aufgrund von Personal-
mangel wieder beendet worden. Kritik wurde aufierdem daran gelibt, dass in
der WG eine junge Mutter mit ihrem neugeborenen Baby lebte, die sehr viel
Unterstlitzung vom Personal bei der Betreuung des Kindes bendétigte. Diese
Unterbringung war vom Land bewilligt worden, obwohl sich die WG durch die
Vorfdlle in einer Krise befand und sémtliche Personalressourcen dringend be-
notigt hatte, um effektive Mafnahmen zur Verhinderung weiterer Ubergriffe
zu setzen. Die VA stellte zahlreiche Missstdnde fest und bewirkte die Verlegung
von sieben Kindern in andere Einrichtungen.

Auch in einer WG in Wien wurde der Schutz der dort lebenden Kinder ver-
nachldssigt, nachdem ein 13-Jdhriger bereits gegentiber kleineren Kindern der
WG sexuell tibergriffig geworden war. Wenige Monate spater fiel auf, dass er
sich heimlich in der Nacht mit einem 7-jahrigen Mddchen traf. Einige Zeit da-
nach kam es bei solchen ndchtlichen Treffen im Badezimmer zu einem schwe-
ren sexuellen Missbrauch des inzwischen 14-Jdhrigen an diesem Mddchen.
Der Bursch wurde suspendiert und danach in einer anderen WG, die aber
im selben Gebdudekomplex liegt, untergebracht. Da man von den Zimmern
der WG Sichtkontakt zu anderen WGs hat und damit nicht verhindert wurde,
dass sich die beiden Minderjdhrigen weiterhin laufend begegnen, war die ge-
troffene Mafnahme aus Sicht der Kommission 5 vollig unzureichend, weitere
Tathandlungen zu unterbinden.

Wirksame Prdvention setzt voraus, dass Minderjdhrige tiber die verschiedenen
Arten von Grenzverletzungen aufgekldrt werden, ihnen Mut gemacht wird,
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sich Hilfe zu holen, sie auf ihre Rechte auf korperliche und sexuelle Selbst-
bestimmung hingewiesen und Geschlechterrollenzuschreibungen hinterfragt
werden. Oftmals sind die strukturellen Rahmenbedingungen geradezu forder-
lich fiir das Auftreten von sexueller Gewalt. Bauliche Gegebenheiten in Ein-
richtungen und ein zu geringer Personalschliissel konnen dazu fiithren, dass
Grenzverletzungen vom Personal leicht tibersehen werden. Viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind sich der Problematik zwar bewusst, klar festge-
legte Strategien und Verantwortlichkeiten, um sexuelle Ubergriffe zu vermei-
den, fehlen allerdings. Meist wird ein solches Konzept erst erarbeitet, nachdem
Grenzverletzungen stattgefunden haben.

Der NPM hat in den letzten Jahren allen Bundesldndern ausdriicklich empfoh-  Sexualpddagogische
len, die Implementierung eines sexualpddagogischen Konzepts als zwingende ~Konzepte als .B?din‘
Bewilligungsvoraussetzung anzusehen. In Wien ist das bereits der Fall. NO gung fur Bewiligung
und Tirol reagierten auf diese Forderung und schreiben bereits bei jeder neuen

Wohngruppe sowie bei Neuorientierung und Umstrukturierung entsprechende

Konzepte vor. In bestehenden Einrichtungen wird die Umsetzung eines sexual-

pddagogischen Konzepts innerhalb einer bestimmten Frist verlangt. In OO

wurde ein betreiberiibergreifendes sexualpddagogisches Rahmenkonzept fiir

alle sozialpadagogischen Einrichtungen ausgearbeitet und tber die FH eine

Bildungsreihe zum Thema ,Sexualpddagogik” ins Leben gerufen.

> Gewaltprdventive und sexualpddagogische Konzepfte sollten in allen Bundesldndern
eine Bewilligungsvoraussetzung fiir sozialpddagogische Einrichtungen sein.

Die Umsetzung dieser Konzepte ist durch die Fachaufsichten der Ldnder zu iliberpriifen.

Verpfiichtende Fortbildungen des Personals zum Thema Sexualpddagogik sind in allen
Einrichtungen wiederkehrend notwendig.

Einzelfalle: VA-W-SOZ/0256-A/1/2017; W-SOZ/0480-A/1/2017; B-SOZ/0043-A/1/
2017; NO-SOZ/0186-A/1/2017; OO-SOZ/0029-A/1/2017, T-SOZ/0041-A/1/2017;
T-SOZ/0025-A/1/2017 u.a.

2.3.3 Kein zeitgemdBer Umgang mit RegelverstdBen

Die Kommissionen stoflen bei ihren Besuchen immer wieder auf einen pro- Problematischer
blematischen Umgang im Bereich der Sanktionen. Die Hauptaufgabe sozi- Umgang mit Regel-
alpddagogischer und sozialtherapeutischer Einrichtungen ist es, heilsame verstoiien
Bedingungen fir junge Menschen zu schaffen, die in ihrer Entwicklung be-

nachteiligt sind, um sie professionell zu begleiten und zu férdern. Kinder und

Jugendliche sollen Annahme und Anerkennung als Person erfahren, ebenso

wie Stabilitat, Sicherheit und ein berechenbares Umfeld. Es muss ihnen das

Gefiihl des Verstanden- und Gehaltenwerdens vermittelt werden.

Die Kommissionen berichten liber Strafmafinahmen, die bereits den Charak-
ter von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung im Sinne des Art. 3
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sind zu erlernen

EMRK haben. Einem Jugendlichen, der sich ritzte, wurde beispielsweise von ei-
nem Betreuer vorgeschlagen, Salz in die Wunde zu streuen, um sein Verhalten
zu dndern. Nachdem das nicht die erwiinschte Reaktion ausloste, informierte
ihn der Pddagoge, dass durch Wasser die Wirkung verstdarkt werden konnte,
damit er sich selbst ,splire“. Praktiken, die an Sadismus grenzen, sind im Um-
gang mit selbstverletzendem Verhalten strikt abzulehnen.

Im Dezember 2017 wurden schwere Vorwiirfe von ehemaligen Bewohnern und
einem Sozialpddagogen o6ffentlich. Sie betrafen zwei WGs desselben Trdgers in
NO und hatten auch Sanktionspraktiken zum Gegenstand. Die VA leitete da-
raufhin ein Prifverfahren von Amts wegen ein, welches zu Redaktionsschluss
dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die NO LReg setz-
te eine Sonderkommission zur Uberpriifung der behaupteten Missstidnde ein.
Mitglied dieser Sonderkommission ist die Leiterin der Kommission 3 der VA.

Sanktionen sollten in der pddagogischen Arbeit immer nur nach sorgfaltigster
Abwdgung im Einzelfall zur Anwendung kommen, da es sich dabei um einen
sehr sensiblen Bereich handelt. Sie sollen mit dem Fehlverhalten vor allem
zeitlich in direktem Zusammenhang stehen und nicht willkiirlich je nach Be-
treuungsperson ausgestaltet sein. Das Putzen des gesamten Hauses, die Ab-
nahme von Handys auf unbegrenzte Zeit, das Einbehalten des Taschengeldes
oder wochenlange Hausarreste sind sicherlich keine addquaten Reaktionen
auf Regelverstofie.

Zu rigide Sanktionen ohne Bezug zum Fehlverhalten zeigen keinen erwiinsch-
ten positiven pddagogischen Effekt. Vom pddagogischen Personal wird oft
zu wenig berticksichtigt, dass das als problematisch empfundene Verhalten
frithkindliche Erfahrungsmuster widerspiegelt und den Kindern Strategien fur
alternative Handlungsweisen fehlen. Hdaufig ist die Anwendung von starren
Sanktionssystemen Ausdruck von Uberforderung und Hilflosigkeit beim Per-
sonal. In einer WG wurden die verhdngten Strafen mit Angabe des Fehlver-
haltens auf eine Tafel geschrieben und fiir alle sichtbar im Gang und im Be-
treuerzimmer aufgehdngt. Diese Praxis bewirkt zwar eine Grenzziehung, be-
riicksichtigt aber in keiner Weise den Hilfebedarf der Kinder und Jugendlichen.
Das kann dazu fithren, dass sie darauf mit noch unerwiinschterem Verhalten
reagieren, was in eine Spirale von Handlungsmustern wie Fortlaufen aus der
Einrichtung, Regression oder Aggression miindet.

Ein Lernprozess bei Minderjdhrigen kann nur stattfinden, wenn die Konse-
quenzen fiir eine Handlung klar und nachvollziehbar sind. Auf Regelverstofie
ist daher individuell und nicht routinemdafig zu reagieren. Zur Erarbeitung
von Alternativen zu starren Sanktionensystemen miissen dem Personal Fort-
bildungsmafinahmen ermdglicht werden. Vor allem das Konzept der Neuen
Autoritdt, welches Strafen generell ablehnt, und auf das System der Wieder-
gutmachung setzt, zeigt gute Erfolge.
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> Entwiirdigende Strafen sind ausnahmslos verboten.

> Sanktionen miissen mit dem Regelverstof8 in direktem Zusammenhang stehen.

Einzelfdlle: VA-OO-SOZ/0027-A/1/2017; NO-SOZ/0176-A/1/2017; W-SOZ/0183-
A/1/2017; B-SOZ/0023-A/1/2017; S-SOZ/0038-A/1/2016; K-SOZ/0036-A/1/2017
u.a.

2.3.4 Freiheitsbeschrainkende MaBnahmen

Der NPM hat seit 2013 den mangelnden Rechtsschutz fiir Kinder und Jugend- HeimAufG gilt ab Som-
liche in Heimen und Einrichtungen der Pflege und Erziehung Minderjdhriger ™' auch in Einrichtun-
. . e L . gen fur Kinder

aus menschenrechtlicher Sicht kritisiert und legistische Verbesserungen einge-

mahnt. Der Gesetzgeber ist nun diesen Forderungen nachgekommen und hat

den Wirkungsbereich des HeimAufG auch auf solche Einrichtungen ausge-

weitet. Ab 1. Juli 2018 sind freiheitsbeschrankende MafRnahmen auch in Ein-

richtungen, in denen wenigstens drei psychisch kranke oder geistig behinderte

Minderjahrige betreut werden kénnen, der Bewohnerinnen- bzw. Heimbewoh-

ner-Vertretung zu melden.

Der Grund, die Art, der Beginn und die Dauer der Freiheitsbeschrankung sowie Mangelnde Dokumen-
die Priifung zuvor angewandter alternativer Manahmen sind schriftlich zu @fion
dokumentieren. Ebenso sind der Grund, die Art, der Beginn und die Dauer ei-

ner mit dem Willen des Bewohners vorgenommenen Einschrdnkung seiner per-

sonlichen Freiheit festzuhalten. Schon bisher waren Freiheitsbeschrinkungen

in sozialpddagogischen Einrichtungen zu dokumentieren. Es passierte bisher

immer wieder, dass Minderjdhrige den Kommissionen tiber Fixierungen berich-

teten, fiir die sich in der Tagesdokumentation keine Aufzeichnungen fanden.

Es war auch bislang unstrittig, dass Freiheitsbeschrdnkungen nur erfolgen diir-  Schonendere Alternati-
fen, wenn sie der Situation und dem Alter angemessene padagogische Ziele Ven missen erarbeitef
verfolgen und es keine schonenderen Alternativen gibt. Letzteres ist etwa nicht werden

der Fall, wenn eine Eingangstiir, die gleichzeitig die Feuerschutztlir ist, regel-

mafig versperrt wird, um Minderjdhrige am Weglaufen zu hindern, und auch

der Zugang zum Garten wegen Personalmangel stéindig gesperrt ist. Besonders

problematisch ist, dass diese Mafsnahmen meist auch unbeteiligte Kinder der

WG treffen und damit in deren Recht auf personliche Freiheit jedenfalls ohne

Grund eingegriffen wird. Es geht kein Weg daran vorbei, stattdessen intensive-

re padagogische Interventionen zu setzen und zu kldren, warum Weglauften-

denzen bestehen (zeitweilige 1:1-Betreuung).

Minderjdhrige berichteten auch von inaddquaten Festhaltetechniken wie Sit- Inaddquate Festhalte-
zen oder Knien eines Erwachsenen auf einem Kind. In einer WG seien sie von  fechniken
Betreuerinnen und Betreuern mit einem Griff am Nacken fixiert worden, ein
Arm sei dabei auf den Riicken gedreht worden. Einmal sei auf diese Weise ein

Kind sogar verletzt worden. Derartige Praktiken sind keinesfalls addquate Fest-
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haltetechniken und daher zu kritisieren. Weiterbildungen wie beispielsweise
in Form der PART-Ausbildung werden dringend empfohlen. Die Linder haben
gegentiiber dem NPM angekiindigt, Einrichtungen tliber die gesetzlichen Neue-
rungen rechtzeitig informieren zu wollen.

> Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen haben sich mit den Voraussetzungen und Bedin-
gungen, die das HeimAufG an zuldssige Freiheitsbeschrdnkungen kniipft, auseinander-
zusetzen und sollten die Kooperation mit der Bewohnervertretung aktiv suchen.

> Schulungen zu den neuen gesetzlichen Vorgaben sind erforderlich.

GroBe Probleme mit
Fluktuation

Oftmaliger Wechsel des
Personals ist ein enor-
mer Belastungsfaktor

Mangelnde Einschulung
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Einzelfdlle: VA-OO-SOZ/0027-A/1/2017; B-SOZ/0014-A/1/2017; B-SOZ/0023-
A/1/2017; W-SOZ/0253-A/1/2017

2.3.5 Alarmierende Personalsituation

Der NPM berichtete bereits in den letzten Jahren von Problemen bei der Per-
sonalrekrutierung in den Einrichtungen. Stellen werden oft nicht oder nur auf
Zeit besetzt. Fiir das Personal bedeutet das, dass sie zusdatzliche Dienste tiber-
nehmen miissen. Uberforderungen sind die Folge, mitunter auch Kiindigun-
gen. Diese Personalsituation wirkt sich auf die Betreuungssituation der Min-
derjahrigen negativ aus.

Haufige Beziehungsabbriiche werden von den Kindern und Jugendlichen
meist als sehr belastend erlebt. Bei den Besuchen der Kommissionen wird von
Minderjdhrigen auf die Frage, was negativ in der WG sei, oft an erster Stelle
der Verlust von Betreuerinnen und Betreuern genannt. Der hdufige Wechsel
der Betreuungspersonen in der Fremdunterbringung ist hochst kritisch zu se-
hen. Es ist davon auszugehen, dass Minderjdhrige, die bereits in der Herkunfts-
familie unsicher gebunden sind, bei hoher Personalfluktuation zusdtzlichen
Risikofaktoren ausgesetzt werden, die sich verstdrken konnen.

Die Resilienzforschung ging der Frage nach, warum manche Kinder massive
Belastungen besser liberstehen als andere. Sie gelangte zum Ergebnis, dass
eine stabile Beziehung zu einer verldsslichen und liebevoll zugewandten er-
wachsenen Person der wichtigste ,Schutzfaktor” ist, um die schlimmsten Kon-
sequenzen extremer Belastungen zu mildern. Der oftmalige Wechsel des Per-
sonals ist demnach ein Belastungsfaktor fiir bindungstraumatisierte Kinder.
Dies zeigt sich letztendlich darin, dass viele dieser Kinder an die Kinder- und
Jugendpsychiatrie angebunden sind und regelmdafig Psychopharmaka ein-
nehmen.

Wenn das Personal knapp ist, ist es vielfach nicht mdglich, neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einzuschulen. Nach kurzer Zeit werden diese allein ge-
lassen und tibernehmen teils Nachtdienste ohne Begleitung. Mitunter werden
in der Nacht oder am Wochenende Gruppen zusammengelegt und die jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Berufserfahrung sind mit Gruppen-
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konstellationen und Minderjdhrigen, die sie nicht kennen, auf sich gestellt.
Wenn neue und anfangs sehr engagierte junge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dieser hohen Belastung nicht standhalten und ausscheiden, kommt es
zu einem hdufigen Wechsel in den Betreuungsteams. Aus dem Teufelskreis
scheinen Einrichtungen auch kaum mehr herauszukommen, wenn sie sich
wegen hdufiger personeller Engpdsse in der Branche bereits einen schlechten
Ruf erworben haben. Verscharft wird die Situation noch, wenn die Nachbeset-
zung im Landesdienst sehr lange (in einem Fall sogar ein Jahr) dauert.

Von den Kommissionen wurden derartige Probleme bereits in den Vorjahren Einrichtungen bendfigen
aufgezeigt. Die VA hat deshalb alle Bundeslander um Auskunft ersucht, was Unferstuizung

von Seiten der Kinder- und Jugendhilfetrdger als Aufsichtsbehdrden unter-

nommen wird, um Einrichtungen bei der Losung von Fluktuationsproblemen

zu unterstiitzen. Die von den Landern zur Unterstiitzung der Betreiber ange-

botenen Mafdnahmen reichen von Personalgesprdchen (auch mit ehemaligen

Angestellten), berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung, Supervision, Moni-

toring und Coaching bis hin zu Fiihrungskrafteschulungen.

Diese Mafinahmen der Aufsichtsbehérden scheinen aber nur begrenzt Wir-  Bisherige MaBnahmen
kung zu zeigen. Bei Folgebesuchen in Einrichtungen, die von hoher Fluktuati- :iecrhfl’fs'cm reichen
on betroffen sind, fanden die Kommissionen mitunter sogar eine Verschlechte-

rung der Situation vor.

> Eine hohe Personalfluktuation muss im Interesse Minderjdhriger unbedingt vermieden
werden.

> Fluktuationsursachen muss vorgebeugt werden.

Einzelfdlle: VA-W-SOZ/0171-A/1/2017; W-SOZ/0069-A/1/2017; W-SOZ/0430-A/1/
2017; ST-SOZ/0029-A/1/2017; ST-SOZ/0003-A/1/2017; NO-SOZ/0097-A/1/2017
u.a.

2.3.6 Partizipation von Kindern und Jugendlichen

In Interviews mit Kindern und Jugendlichen wollen die Kommissionen unter Nachholbedarf bei der
anderem feststellen, ob in der Einrichtung partizipative Mafnahmen einge- -@rfizipation

fuhrt wurden. Dazu zdhlen etwa Hausparlamente, Kinderteams, Kinderver-

tretungen und Beschwerdebriefkdsten, Mitsprache- und Mitbestimmungsmdog-

lichkeiten. Die Antworten waren in den letzten Jahren eher erniichternd. In

vielen Einrichtungen werden die Kinderteams inzwischen gar nicht mehr oder

nur mehr in sehr grof3en Intervallen abgehalten. Aber auch dort, wo sie statt-

finden, werde nach Aussagen der Kinder und Jugendlichen letztendlich doch

wieder von den Erwachsenen entschieden, dass man ihre Wiinsche nicht be-

riicksichtigen konne.

Partizipation, wie sie die UN-KRK und das BVG Kinderrechte vorsieht, ist mehr Kinder als Experten in
als das Recht, angehort zu werden. Es ist eine Grundhaltung, die in allen Berei- €igener Sache
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Mdangel in der
Umsetzung

chen der Mafinahme der Fremdunterbringung, vom Entscheidungs- und Auf-
nahmeprozess Uiber die Betreuungszeit bis zum abschliefRenden Verselbstindi-
gungsprozess, Auswirkungen hat. Nach den Quality4Children Standards, die
im Auftrag des Europarats fiir die aufderfamilidre Betreuung von Kindern und
jungen Erwachsenen in Europa auf Grundlage der UN-KRK erarbeitet wurden,
wird das Kind als Experte fiir sein eigenes Leben anerkannt. Dazu muss es in-
formiert, gehort und ernst genommen werden.

Die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in verschiedene Projekte flihrt
dazu, dass sie sich mit diesen auch identifizieren und sie daher besser um-
setzen. Partizipation kann nur dann funktionieren, wenn sowohl die Leitung
einer Einrichtung als auch das Personal dem Thema positiv gegentiberstehen.
Sie kann nur dann stattfinden, wenn auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in die Entscheidungsprozesse der Einrichtung eingebunden sind. Wichtigste
Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen positive Ergebnisse und
Entwicklungen erkennen, weil ihnen so bewusst wird, dass sich ihr Engage-
ment auch lohnt.

Von den Aufsichtsbehdrden der Linder wurden die Eindriicke der Kommissi-
onen beziiglich mangelnder Partizipation von untergebrachten Kindern und
Jugendlichen teilweise bestatigt. Auch bei den Fachaufsichtsbesuchen seien
Madngel in der Umsetzung aufgefallen. Die Kinder selbst konnten mit den Be-
griffen Partizipation und Beteiligung wenig anfangen. Das Personal und die
Leitung werden in solchen Fdllen auf die Wichtigkeit und Wirksamkeit der
Partizipation fiir den Erfolg der sozialpddagogischen Arbeit hingewiesen; Fort-
bildungen zu dieser Thematik werden angeboten.

> Einrichtungen brauchen bei der Umsetzung des Rechts auf Partizipation Unterstiitzung.

> Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen muss in der Praxis gelebt werden.

Verléingerte Psychiatrie-
aufenthalte

Fehlplatzierungen aus
Mangel an spezialisier-
ten Betreuungspldtzen
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Einzelfdlle: VA-T-SOZ/0036-A/1/2017; T-SOZ/0038-A/1/2017; T-SOZ/0067-A/
1/2016; W-SOZ/0430-A/1/2017; B-SOZ/0051-A/1/2016 u.a.

2.3.7 Fehlen von spezialisierten Unterbringungspldtzen

Bei Besuchen auf kinder- und jugendpsychiatrischen Stationen und in Krisen-
einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bekommen die Kommissionen im-
mer wieder die Information, dass Jugendliche mit intensivem Unterstiitzungs-
bedarf ldnger als erforderlich in stationdrer Behandlung bleiben miissen, weil
es zu wenige nachstationdre Betreuungspldatze gibt.

Die Kommissionen treffen aber auch in vielen sozialpddagogischen Einrich-
tungen Kinder und Jugendliche mit schwersten Traumatisierungen an. Die
Betreuung ist in dem vorhandenen Setting weder ausreichend noch addquat
und daher auch pddagogisch nicht sinnvoll. Die betroffenen Kinder wiirden



Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

eine ausgelagerte Psychotherapie und vor allem eine qualifizierte, bedarfsge-
rechte Betreuung benétigen. In ganz Osterreich fehlen aber flichendeckende
sozialtherapeutische und sozialpsychiatrische Angebote, was zwangslaufig
Fehlplatzierungen nach sich zieht.

In Ktn gibt es derzeit 95 sozialtherapeutische Betreuungsplatze fiir insgesamt
828 Kinder und Jugendliche in voller Erziehung im stationdren Bereich. In Sbg
sind es 6 fiir 589 Minderjdhrige, in der Stmk ebenfalls 6 auf 2.100 Kinder und
Jugendliche, in NO 304 fiir 1.271 Kinder und Jugendliche, in OO 74 Plitze
fiir 1.121 Kinder und Jugendliche, in Tirol 19 fiir 609 Kinder, in Vbg gibt es
20 Platze fiir 323 und in Wien 100 spezielle Betreuungsplatze auf 2.217 sozi-
alpddagogisch betreute Kinder und Jugendliche. Im Bgld sind es 54 fiir 284
fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche.

Auch wenn ein Vergleich zwischen den Bundesldndern aufgrund unterschied- Angebot in den Ldndern
licher Anforderungsprofile an die spezielle Betreuung, anderer Bezeichnungen S¢"" unierschiedlich
und Zustdndigkeiten schwer moglich ist, zeigt sich doch deutlich, dass in eini-

gen Bundesldndern das Angebot spezieller Pldtze im Verhdltnis zu den in so-
zialpddagogischen Einrichtungen untergebrachten Kindern und Jugendlichen

sehr niedrig ist. Die Stmk weist ein besonderes Missverhdltnis auf; in anderen

Landern wie NO ist der Anteil sehr hoch. Eine Erkldrung dafiir kénnte sein,

dass noch nicht alle Linder die nach dem B-KJHG 2013 verpflichtende Kinder-

und Jugendhilfeplanung erstellt haben. Der NPM fordert die betreffenden Lén-

der auf, die Bedarfserhebung nachzuholen und bestehende Angebote ehestens

entsprechend auszubauen.

Es gibt auch zu wenige Krisenabkldrungsplatze in Osterreich. Die bestehenden  Krisenplatze tberbelegt
Krisenzentren sind in den letzten Jahren fast durchgehend voll besetzt und
phasenweise sogar stark tiberbelegt. Das fiihrt zu tiberdurchschnittlich langen
Wartezeiten auf einen geeigneten Betreuungsplatz. In Wien lag die Jahres-
durchschnittsauslastung der Krisenzentren 2017 bei 98,57 %. Immer wieder
werden zwolf statt der eigentlich vorgesehenen acht Kinder bei den Kommissi-
onsbesuchen angetroffen. Im November 2017 war die Halfte der Krisenzentren
iiberbelegt. In NO schwanken die Auslastungsquoten zwischen 80 und 100 %.
Bei einer derart hohen Belegung kann nur eine pddagogische Notversorgung,
nicht aber eine professionelle Krisenabkldrung stattfinden. In manchen Bun-
desldndern werden Minderjdhrige sogar direkt von der Familie in ein Kran-
kenhaus oder eine WG gebracht, wenn die Abkldrungspldatze voll sind oder
wenn es wie im Bgld gar kein Krisenzentrum gibt. Missbrauchsfdlle in einer
WG waren Anlass fiir die VA, unter Einbindung des MRB eine Empfehlung an
die Bgld LReg zu richten, Krisenabkldrungsplatze einzurichten.

Zusatzlich sollte es auch in der Krisenabkldrung spezielle Platze fiir Kinder
und Jugendliche mit psychiatrischen Diagnosen bzw. posttraumatischen Be-
lastungsstorungen geben. Der NPM fordert daher die Errichtung spezieller
Krisenzentren, dhnlich den sozialtherapeutischen oder sozialpsychiatrischen
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Wohngruppen, mit speziell ausgebildetem und erfahrenem Personal und ei-
nem hoheren Personalschlissel.

Die Versorgung mit Pldtzen in Mutter-Kind-Einrichtungen ist in Osterreich
ebenfalls nicht flichendeckend gegeben. Im Bgld ist kein Mutter-Kind-Heim
vorhanden. In einer Einrichtung hat dies dazu gefiihrt, dass einer WG fiir die
Betreuung eines Babys und seiner Mutter eine Sonderbewilligung erteilt wur-
de. Eine solche Notlosung bedeutet sowohl fiir die Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner als auch fiir das Personal eine grofde Belastung. Fraglich ist auch, ob
sie dem Wohl des Babys zutrdglich war.

Das Angebot an sozialtherapeutischen Betreuungspldtzen muss deutlich erhoht werden.

Krisenabkldrungspldtze miissen dringend dem Bedarf entsprechend ausgebaut werden.

Fiir Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Diagnosen bzw. posttraumatischen Be-
lastungsstorungen miissen Krisenzentren geschaffen werden.

Zu viele Unterbringun-

gen in anderen Bun-
desldndern

GroBe Unterschiede in
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Osterreich

Einzelfille: VA-B-SOZ/0023-A/1/2017; B-SOZ/0043-A/1/2017; NO-SOZ/0097-
A/1/2017; W-SOZ/0482-A/1/2017; W-SOZ/0117-A/1/2017; W-SOZ/0258-A/1/
2017; W-SOZ/0276-A/1/2017 u.a.

2.3.8 Erschwernisse bei Aufrechterhaltung der Beziehung zur
Familie

Das in Art. 9 Abs. 3 KRK verankerte Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen ist
als eines der wichtigsten Kinderrechte auch in Art 2 Abs. 1 BVG Kinderrechte
enthalten und daher mit einer verfassungsrechtlichen Garantie ausgestattet.
Der im vorigen Beitrag dargelegte Mangel an speziellen Betreuungspldtzen
ist dennoch vielfach verantwortlich dafiir, dass viele Bundesldnder Minder-
jahrige auch weit entfernt von ihrer Familie und dem gewohnten Umfeld in
einem anderen Bundesland unterbringen. Die Folge sind Beziehungsabbriiche
zu den Herkunftsfamilien, die eine Riickfiihrung der Minderjdhrigen in die
Familie erschweren oder unmdéglich machen.

Eine aktuelle Umfrage, bezogen auf das Jahr 2016, ergab erfreulicherweise,
dass die Anzahl der in anderen Bundesldndern untergebrachten Kinder und
Jugendlichen in allen Landern seit der ersten Erhebung des NPM 2014 leicht
riickldufig ist; nur in Ktn war zuletzt eine steigende Tendenz festzustellen.

Das Bgld hat mit 29,22 % den hochsten prozentuellen Anteil der aufderhalb
des Bundeslandes untergebrachten Minderjdhrigen. Das verwundert umso
mehr, als es im Bgld verhdltnismafig viele sozialpddagogische und sozialthe-
rapeutische Wohngruppen gibt, aber nur ein Drittel der vorhandenen Platze
mit Kindern aus dem Bgld besetzt ist. Der Grund dafiir scheint ein Zuschlag
zu sein, den die privaten Trdger im Bgld fiir Minderjdhrige aus anderen Bun-
desldndern verlangen konnen und der deren Versorgung damit attraktiver
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macht. Deshalb wird im Bgld iiberlegt, das in OO seit einigen Jahren prak-
tizierte Modell zu iibernehmen, wonach maximal 15% der Gesamtzahl der
Minderjdhrigen in einer Einrichtung aus anderen Bundesldndern stammen
diirfen. Seit Einfithrung dieser Regelung ist in OO die Zahl der Minderjdhrigen
aus anderen Bundesldndern von 126 auf 84 zurtickgegangen.

Wien hat die Unterbringungen auferhalb des eigenen Bundeslandes durch Teilweise Verbesserun-
den Ausbau von Betreuungsplétzen seit dem Jahr 2012 von 354 auf 198 re- 9¢n bemerkbar
duziert. Auch in Sbg und der Stmk wurde der Anteil der in anderen Bundes-

ldndern untergebrachten Minderjdhrigen seit 2014 weniger. Die Stmk hat

hingegen mit 23,88 % immer noch viel zu viele Minderjahrige auf}erhalb der

eigenen Landesgrenzen untergebracht. In NO miissen Unterbringungen in ei-

nem anderen Bundesland schon seit Lingerem von der Abteilung Kinder- und

Jugendhilfe der LReg bewilligt werden und sind nur zuldssig, wenn es keinen

addquaten freien Platz in NO gibt. Die Zahl der in anderen Bundesldndern un-

tergebrachten Minderjdhrigen ist in NO mit 3,46 % auch entsprechend niedrig

und seit 2014 konstant riicklaufig. Am ehesten entsprechen die Strukturen in

Vbg den kinderrechtlichen Vorgaben. Nur 2,16 % der fremduntergebrachten
Minderjahrigen aus Vbg leben in Einrichtungen eines anderen Bundeslandes.

Unterbringung auBerhalb des eigenen

Bundeslandes
30 |29.22%
25 23,88%
20
15
12,07% 11 3704
10 8,93%
7,49% ¢ 890
5 H 3,46%
0 —
Bgld Stmk Ktn Wien Tlrol NO  Vbg

Diese fiir 2016 erhobenen Zahlen decken sich auch mit den Wahrnehmungen
der Kommissionen, die bei ihrer Besuchstdtigkeit Einrichtungen vorfinden, die
fast ausschlieRlich mit Minderjdhrigen aus anderen Bundesldndern belegt
sind. In der Stmk und im Bgld stiefden die Kommissionen auf Wohngruppen,
in denen nicht ein einziges Kind aus dem jeweiligen Bundesland lebte. Wenn
diese sehr weit entfernt von den Wohnorten der Herkunftsfamilien liegen und
mit offentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreichbar sind, konnen regelmaf3i-
ge personliche Kontakte zu Eltern und Geschwistern nicht unterstiitzt und ge-
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festigt werden. Die Einhaltung des Kontaktrechts wird zusdtzlich durch hohe
Fahrtkosten erschwert. Auf Initiative des NPM missen Einrichtungen in der
Stmk zukiinftig vor Aufnahme eines Kindes aus einem anderen Bundesland
bei der Fachaufsicht nachfragen, ob landesweit ein Bedarf fiir diesen Platz
besteht. Bisher wurde nur innerhalb des Bezirks nachgefragt. Die VA erhofft
sich dadurch eine Verbesserung der Situation.

Eine Fremdunterbringung in grof8er Entfernung zum Wohnort der Herkunftsfamilie ist

zur Wahrung der Kontakt- und Besuchsmoglichkeiten im Interesse des Kindeswohls zu

vermeiden.

Die Ldnder als Kinder- und Jugendhilfetrdger haben fiir einen bedarfsgerechten Ausbau

eigener Betreuungsstrukturen vorzusorgen. Der Anteil an fremduntergebrachten Min-
derjdhrigen aus anderen Bundesldndern sollte moglichst gering sein.

GruppengroBen in drei
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Landern zu hoch

Heimstrukturen er-
schweren pddagogi-
sche Arbeit

Einzelfdlle: VA-B-SOZ/0014-A/1/2017; ST-SOZ/0047-A/1/2017, ST-SOZ/0039-
A/1/2016 u.a.

2.3.9 Einfluss der GruppengroBe auf die Qualitit pddagogischer
Arbeit

§ 12 B-KJHG gibt die fachliche Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe vor,
indem fachlich anerkannte Standards sowie der aktuelle Stand der Wissen-
schaften als Mafistab normiert wurden. Die Ausfiihrungsgesetze haben diese
Anordnung iibernommen, ohne dass in weiterer Folge einheitliche Betreu-
ungsstandards in den Bundesldndern geschaffen wurden. So gibt es hinsicht-
lich der erlaubten Maximalzahl an betreuten Kindern pro Gruppe 6sterreich-
weit grofde Unterschiede. Zusdatzlich bewirken gruppendynamische Prozesse,
die vermehrt in Grofdgruppen auftreten, eine Erhéhung des Gefahrdungspo-
tentials, selbst wenn der Betreuungsschliissel hoher ist. Die Gefahr, dass vom
Personal sexuelle Ubergriffe unter den Minderjdhrigen iibersehen werden, ist
in grofReren Gruppen hoher.

In Wien und Sbg leben maximal 8 Minderjdhrige in einer WG, in 00, Vbg
und Tirol sind es 9 Minderjdhrige, in NO 10. Ktn mit 12 und die Stmk mit 13
Minderjdhrigen pro Gruppe liegen weit tiber diesen Standards. Das Bgld, wo es
sogar WGs mit 16 Minderjdhrigen pro Gruppe gibt, ist negativer Spitzenreiter.
Der NPM hat mit Unterstiitzung des MRB anlassbezogen eine Empfehlung an
die Bgld LReg gerichtet, die zuldssige Gruppengrofde auf maximal 10 Minder-
jihrige zu beschrdnken. Die Moglichkeit der kurzfristigen Uberschreitung von
Gruppengroften bei Bedarf, wie es in Tirol und NO mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehdrde moglich ist, sollte ebenfalls dringend tiberdacht werden.

Auch Groftheime mit mehreren Gruppen werden dem heutigen Stand der So-
zialpadagogik nicht gerecht. Ahnlich wie in GroRgruppen ist die Wirkung ne-
gativer Gruppendynamiken in grof3en Einrichtungen wesentlich stérker und
beeintrdchtigt Entwicklungschancen.
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Vor allem das Personal wiinscht sich, dass grofde Einrichtungen in kleinere
sozialpadagogische bzw. sozialtherapeutische WGs aufgeteilt werden, da man
in kleineren Einrichtungen besser auf die Bediirfnisse Einzelner eingehen
kann. Das ging aus den Interviews mit den Kommissionen deutlich hervor.
Einige Bundesldnder haben daher begonnen, einzelne Gruppen aus Grof3ein-
richtungen auszugliedern. Wien, Vbg, Sbg und die Stmk haben inzwischen
keine Grofeinrichtungen mehr. Die anderen Lander sollten diesem Beispiel
folgen. Auch die privaten Trdger miissten in den Ausgliederungsprozess einbe-
zogen und aufgefordert werden, Umstrukturierungspléne vorzulegen.

> Eine Reduzierung der Gruppengroéf3en entsprechend den sozialpddagogischen Erkennt-
nissen wird empfohlen.

> In allen Bundesldndern soll die Betreuung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr in
Grof8einrichtungen stattfinden, sondern in kleinen, familiendhnlichen Wohngruppen.

> Die Ldnder als Irdger der Kinder- und Jugendhilfe haben dalfiir Sorge zu tragen, dass
Umstrukturierungsprozesse nicht auf halber Strecke zum Erliegen kommen.

Einzelfdlle: VA-St-SOZ/0047-A/1/2017; ST-SOZ/0047-A/1/2016; NO-SOZ/0224-
A/1/2016

2.3.10 Ldnderweise unterschiedliche Voraussetzungen fir den
Berufsantritt

Ein Schwerpunkt des B-KJHG 2013 war die Professionalisierung der Fachkrdfte. Schwerpunki der

Fiir die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe diirfen nach der Intention des Reform nichf umgesefzt
Gesetzgebers nur noch ausgebildete und geeignete Fachkrdafte, insbesondere

aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpdadagogik, Psychologie und Psychothe-

rapie, herangezogen werden. Diesen Fachkrdaften muss regelmafiig berufsbe-

gleitende Fort- und Weiterbildung sowie Supervision angeboten werden. Die

Fachkrdfte haben ihre Leistungen nach fachlichen Standards, die im Detail

von den Ldandern verbindlich festgelegt werden, zu erbringen.

Samtliche Ausfithrungsgesetze der Lander libernahmen zwar die im Bundes- Unterschiedliche
grundsatzgesetz enthaltene Regelung, wonach Leistungen der Kinder- und Ju-  Definifion der Fachkraft
gendhilfe nur von Fachkrdften erbracht werden diirfen. Die Definition, wer

unter welchen Voraussetzungen Fachkraft ist, erfolgt ldnderweise unterschied-

lich. Einige Bundesldnder verstehen darunter ausschliefflich Absolventen von

Kollegs fiir Sozialpddagogik und der FH Soziale Arbeit sowie Personen mit Uni-

versitatsabschlissen in Psychologie, Pddagogik oder Psychotherapie, in ande-

ren Bundesldndern werden auch Kindergartenpddagogen, Horterzieher, Leh-

rer, Krankenpfleger, Sozialbetreuer, Behindertenbetreuer und Jugendarbeiter

als Fachkrdfte anerkannt.

Einige Lander sehen berufsbegleitende Qualifizierungsmdoglichkeiten vor. Im  Kein ausgebildefes
Bgld und in Wien kénnen Personen, die noch keinerlei piddagogische Kennt- Personal
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Keine einheitlich gere-
gelte Ausbildung

Einheitliche Bestimmun-
gen fehlen auch zum
PersonalschlUssel

nisse haben, in sozialpddagogischen WGs arbeiten, wenn sie im ersten Jahr
der Anstellung mit der Ausbildung beginnen und diese innerhalb von funf
Jahren abschliefRen. In der Stmk miissen diese zumindest zwei Drittel der Aus-
bildung abgeschlossen haben, bevor sie allein Dienst verrichten diirfen. Der
NPM sieht diese Regelungen dufderst kritisch. Noch weniger nachvollziehbar
ist es, dass selbst fiir das Personal in sozialtherapeutischen und sozialpsychi-
atrischen WGs eine berufsbegleitende Qualifizierung zuldssig ist. Diese WGs,
in denen die herausforderndsten Kinder und Jugendlichen leben, werden bei-
spielsweise in Wien von privaten Trdgern gefiihrt. Diese diirfen Personal ohne
abgeschlossene pddagogische Ausbildung anstellen. In den Einrichtungen der
MA 11 dirfen hingegen nur Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen mit
abgeschlossener Ausbildung arbeiten.

Der Beruf der Sozialpddagogin bzw. des Sozialpddagogen ist nicht in einem ei-
genen Berufsgesetz geregelt. Jahrelange Bemiithungen auf Bundesebene, eine
einheitliche Regelung durchzusetzen, sind gescheitert. Das Ausbildungsniveau
ist entsprechend inhomogen, da Ausbildungsstdtten hinsichtlich der Lehrin-
halte und der Anzahl von Unterrichts- und Praxisstunden verschiedene Mo-
delle verfolgen; dasselbe gilt fiir die angebotenen Fort- und Weiterbildungen.
Aus der Sicht des NPM ist eine zeitgemdfde und einheitliche Reglementierung
dieser Bereiche ldngst notwendig. Menschen, die im Sozialbereich tdtig sind,
miissen lber die erforderliche Qualifikation verfiigen.

Der Personalschlissel ist in den Ldndern ebenfalls unterschiedlich geregelt
und zum Teil nicht klar definiert. In einigen Ldndern ist in Verordnungen ge-
regelt, dass es eine Mindestanzahl an Betreuungspersonen entsprechend der
Wohnform geben muss. In anderen Ldndern gibt es dazu keine Regelung, die
Anzahl der Fachkrafte wird den Einrichtungen in Bewilligungsbescheiden vor-
geschrieben. Der NPM sieht das sehr kritisch.

> Der NPM fordert, dass nur gut ausgebildetes Personal in Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tungen arbeiten soll.

> Einheitliche Ausbildungsstandards sowie Qualitdtsstandards in der Kinder- und Jugend-
hilfe miissen fiir ganz Osterreich geschaffen werden.

Anspruch auf Hilfen
endet mit Volljghrigkeit
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Einzelfélle: VA-BD-JF/0106-A/1/2017; B-SOZ/0014-A/1/2017, NO-SOZ/0097-
A/1/2017 u.a.

2.3.11 WeiterfUhrung der Hilfen nach der Volljahrigkeit

Im B-KJHG 2013 ist festgelegt, dass Erziehungshilfen nach Eintritt der Volljdh-
rigkeit verldngert werden konnen, wenn das zur Erreichung der im Hilfeplan
definierten Ziele dringend notwendig ist. Einen Rechtsanspruch, wie noch im
Gesetzesentwurf vorgesehen, gibt es nicht. In einigen Bundesldndern werden
die Verldngerungen immer nur fiir sechs Monate oder ein Jahr ausgesprochen,
was zu einer Verunsicherung der Jugendlichen fiihrt.
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Auflerdem erhalten junge Erwachsene in fast allen Ldndern nur dann eine
Weiterbetreuung in Form der vollen Erziehung, wenn sie bereits vorher
fremduntergebracht waren. Das fiihrt dazu, dass Jugendliche oft schon vor
Erreichen des 18. Lebensjahres, auch wenn eine Fremdunterbringung indiziert
wdre, nicht mehr in volle Erziehung tibernommen werden.

Wenn man die Zahlen der stationdren Hilfen fiir junge Erwachsene fiir 2016 in  Individueller Unferstit-
Relation zu den Gesamtzahlen der vollen Erziehung setzt, fallt auf, dass man- zungsbedarf

che Lander die Hilfen haufiger weitergewdhren als andere. So ist der Anteil der

jungen Erwachsenen gewdhrten Hilfen in Sbg, Tirol und der Stmk prozentuell

doppelt so hoch wie in anderen Bundesldndern. Individuell unterschiedliche
Unterstiitzungsbedarfe erkldren diese gravierenden Unterschiede nicht.

Jedenfalls begrenzt ist die Mafdnahme fiir junge Erwachsene mit 21 Jahren.
Auch das wird vom NPM kritisiert, da viele fremduntergebrachte Minderjahri-
ge keine hohere Schulausbildung beginnen, da sie beflirchten, diese nicht
rechtzeitig mit Auslaufen der Unterstiitzung beenden zu konnen.

> Der NPM fordert einen Anspruch auf Hilfen nach Eintritt der Volljahrigkeit.

> Maf8nahmen fiir junge Erwachsene sollen fiir die gesamte Dauer der Ausbildung be-
willigt werden.

Einzelfall: VA-BD-JF/0106-A/1/2017

2.3.12 Unbegleitete minderjihrige Flichtlinge in der Grundver-
sorgung

Unbegleitete minderjdhrige Flichtlinge (UMF) haben einen Anspruch auf BeurteilungsmaBstdibe
besonderen staatlichen Schutz und Beistand (Art. 20 UN-KRK). Diese Schutz-
verpflichtung und daraus abgeleitete Mafinahmen wurden auch in der EU-
Aufnahme-Richtlinie (2013/33/EU) explizit festgehalten. Diese Grundlagen
dienen dem NPM - neben der UN-KRK, der EMRK, der EU-Grundrechtecharta
und dem BVG-Kinderrechte — als Beurteilungsmaf3stab fiir die Erfiillung staat-
licher Pflichten. Den UMF ist gemdfs UN-KRK, wie Osterreichischen Kindern
auch, das erreichbare Hochstmafd an Gesundheit zu gewdhrleisten (Art. 24).
Mit Art. 28 UN-KRK erkannte die Republik Osterreich auch das Recht jedes
Kindes auf Bildung an. Auch weitere Artikel der UN-KRK sind fiir Fliichtlings-
kinder von Bedeutung: das Diskriminierungsverbot (Art. 2); die Verpflichtung
zur Familienzusammenfiihrung (Art. 9 und 10); das Recht auf Leistungen der
sozialen Sicherheit (Art. 26) sowie angemessene Lebensbedingungen und Un-
terhalt (Art. 27).

Die fiir die Kinder- und Jugendhilfe relevanten Gesetze (B-KJHG und dazu Keine Rechffertigung fir
erlassene Landesausfithrungsgesetze sowie das ABGB) unterscheiden nicht zntzrschiedliche Stan-
zwischen Minderjdhrigen aus dem Inland und UME Das wird hinsichtlich ares
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Missstdnde fest

unmiindiger UMF, die meist auch in sozialpddagogische Einrichtungen auf-
genommen werden, erfiillt. Altere, meist médnnliche Jugendliche verbleiben
hingegen in der Grundversorgung.

Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die Qualitdt der Betreuung aus; die Unter-
scheidung zwischen Osterreichischen Kindern und Fliichtlingen in diesem Be-
reich ist aus der Sicht des NPM gesetz- und verfassungswidrig. Auch der OGH
hat entschieden, dass Minderjdhrige ohne 6sterreichische Staatsbiirgerschaft
im Hinblick auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe dsterreichischen Min-
derjahrigen gleichzustellen sind (OGH 40b 7/06t).

Einrichtungen unter dem Regime der Kinder- und Jugendhilfe haben in der
Regel eine deutlich bessere Ressourcenausstattung als Einrichtungen, die mit
den Tagsdatzen der Grundversorgung das Auslangen finden miissen. Entspre-
chend niedrigere Standards kénnen dort umgesetzt werden. Zudem haben die
Bundesldnder auch eigene Zugidnge zur UMF-Betreuung entwickelt. So hat der
NPM nach Besuchen der Kommission 3 in der Stmk in den Vorjahren mehr-
fach Kritik daran getibt, dass die LReg UMF-Quartiere nicht wie in anderen
Bundesldndern vor allem als Wohngruppen mit einem Betreuungsschliissel
1:10, sondern ausschlief’lich als Wohnheime mit dem Betreuungsschliissel
1:15 bewilligte. In grofReren Einrichtungen wurde dadurch eine Vielzahl ver-
meidbarer Probleme in Kauf genommen. Mitte 2017 wurde auch in der Stmk
durch eine neue Grundversorgungsgesetz-VO beim Personalschlissel zumin-
dest mit anderen Bundesldndern gleichgezogen, die Richtgrofe fiir genehmig-
te Platze von 40 auf 30 Minderjahrige gesenkt und ein etwas hoherer Tagsatz
fiir Krisenpflegepldtze eingefiihrt. Bundesweit gibt es — weder flichendeckend
noch ausreichend - spezielle sozialtherapeutische Betreuungsplatze fiir UME.

Immer wieder fiel Kommissionen auch 2017 auf, dass UMF mit hochproblema-
tischem Hintergrund in relativ kurzer Zeit mehrfach die Einrichtungen wech-
selten und trotz deutlicher Hinweise auf behandlungsbediirftige psychische
Erkrankungen oder verfestigtes Suchtverhalten entweder keine Bereitschaft zu
psychiatrischen Abkldrungen zeigten oder diese wegen fehlender Angebote
unterblieb. Einige dieser UMF kdnnen nur eine begrenzte Zeit in Wohngrup-
pen aufgefangen werden und sind dazwischen immer wieder abgdngig. Es hat
den Anschein, dass bei jenen, die Intensivbetreuung am nétigsten hdatten, ein
Beziehungsaufbau mit konventionellen Konzepten nicht gelingt und lange
Wartezeiten auf Therapiepldtze alle Bemiihungen, dem Risikoverhalten ent-
gegenzuwirken, konterkarieren.

Immer wieder hat der NPM feststellen miissen, dass den Bediirfnissen Min-
derjdhriger in der Grundversorgung nicht in ausreichendem Mafle entspro-
chen wird, obwohl sich die Situation gegeniiber 2015 wegen der riicklaufi-
gen Zahl Neuankommender deutlich entspannt hat. Die Liste der 2017 fest-
gestellten Mdngel ist dennoch lang und teilweise erschreckend. Gleichzeitig
muss aber betont werden, dass Betreuerinnen und Betreuer mit grofiem
Engagement ihre Arbeit verrichten.
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Die Leitung tragt in UMF-Einrichtungen die Verantwortung, ein nichtdiskrimi- Zu wenig qualifiziertes
nierendes und inklusives Arbeitsumfeld zu gestalten. Sie hat aber auch proak- Personl
tiv einer méglichen Uberlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entge-
genzuwirken. Faktum ist, dass in vielen Einrichtungen zu wenig Personal be-
schaftigt ist oder die Qualifikation des Personals nicht ausreichend ist; fiir die
Einschulung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt selten ausreichend
Zeit. Diese beschrdankt sich im Extremfall, wie die Kommission 4 z.B. in Wien
feststellen musste, auf einen einzigen gemeinsamen Dienst mit einer erfahre-
nen Fachkraft, bevor alleine Nachtdienste iibernommen werden. In dieser Ein-
richtung wurde zudem das Fehlen pddagogischer Betreuungskonzepte bei sich
abzeichnender Radikalisierungsgefihrdung bemdngelt, auch fehlten Konzep-
te, wie mit Klientinnen und Klienten mit psychischen Auffalligkeiten umzu-
gehen ist. Erfreulicherweise wurde auf die Kritik des NPM umgehend reagiert,
die behordlichen Auflagen wurden deutlich verschdrft. In NO besuchte die
Kommission 5 eine kurz zuvor erdéffnete UMF-Einrichtung, in der Jugendliche
mit besonders herausforderndem Verhalten ein Zuhause hatten finden sollen.
Da eine konsiliarpsychiatrische Begleitung trotz entsprechender Diagnosen
nicht etabliert war, kam es zu erwartbaren Machtkdmpfen und Auseinander-
setzungen. Auf wiederholte Selbstverletzungen bis hin zu einem Suizidversuch
wurden Interventionen gesetzt, die mit padagogischen Standards véllig un-
vereinbar waren und zum Teil als erniedrigende Behandlung zu qualifizieren
waren. Die Wohngemeinschaft wurde kurz nach dem Besuch der Kommission
geschlossen, die Jugendlichen wurden verlegt. Die NO LReg teilte dem NPM
mit, dass fiir die Betreuung von UMF mit dhnlich hohem Betreuungsbedarf
spezielle Konzepte iliberlegt wiirden, wobei vor allem ,Sonderbetreuungspldt-
ze" in bestehenden Einrichtungen mit zusdtzlichem Personal und erhéhter Fi-
nanzierung angedacht seien.

Die hdaufigsten Reaktionen auf traumatische Erfahrungen im Zusammenhang Zu wenig Unferstiufzung
mit Gewalterfahrungen und Flucht sind Symptome der Posttraumatic Stress el Traumafisierungen
Disorder (PTSD). Pddagogische Fachkrdafte miissen aus Sicht des NPM darauf

achten, ob Kinder und Jugendliche unter wiederholten Schlafstorungen mit

Alptraumen leiden, unkonzentriert wirken oder aggressives bzw. stark pessi-

mistisches und passives Verhalten mit Riickzugstendenzen zeigen. Im Rahmen

der Krisenabkldrung sollte darauf geachtet werden, dass Jugendliche eine Psy-

chotherapie bei muttersprachlichen Therapeutinnen und Therapeuten erhal-

ten und in einer Wohngruppe untergebracht werden, die bezogen auf die Al-

tersstruktur und ethnische Herkunft entsprechend den , Quality for kids stan-

dards“ relativ homogen zusammengesetzt ist.

Einige Grundversorgungseinrichtungen, die von den Kommissionen besichtigt
wurden, waren unpersonlich, kahl oder beengt. Mehrbettzimmer waren teil-
weise so klein, dass weder Riickzugs- noch Besuchsmdoglichkeiten bestanden
und die Umgebung nicht lernforderlich war. Kaputtes oder stark abgewohntes
Mobiliar, das Fehlen einfachster ,Studierpldtze” mit Schreibtischen und Fa-
kalgeruch im Sanitdrbereich wurden etwa von der Kommission 1 in Tirol vor
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habe und Beteiligung

Ort moniert und vom Trdger zum Anlass fiir umfangreiche Sanierungsmaf3-
nahmen genommen. Positiv nahmen UMF dort auf, dass durch die vom NPM
empfohlene Umwandlung von Vier- in Zweibettzimmer Freirdume geschaffen
wurden. In extremeren Fdllen war nicht nur die Unterbringung inakzeptabel.
Minderjahrige wurden mitunter in einem verwahrlosten Zustand angetrof-
fen. Zuweilen klagten UMF in Interviews uber Restriktionen (versperrte Kuihl-
schrdnke, kein WLAN, Handy- und Ausgangsverbote etc.) oder Gruppenstra-
fen. Wie Follow-up-Besuche zeigten, wurden viele Mdngel nach Intervention
des NPM behoben.

Ortstlibliche sanitdre und hygienische Standards werden in Grundversor-
gungsquartieren fiir UMF teilweise erheblich unterschritten. Ein Grund dafur
ist oftmals, dass UMF zu wenig Unterstiitzung erhalten, obwohl sie erst damit
beginnen, Selbstorganisation und Selbstverantwortung zu entwickeln. Das
gilt auch fiir das Zubereiten von Mahlzeiten, da ein Versténdnis fiir gesundes
Essverhalten und ein Interesse am Kochen erst geweckt werden miissen. Aus-
reichend Unterstiitzung bei der Wahrnehmung notwendiger Termine (AMS,
Jugendcoaching, Therapieangebote, Nachhilfe, Arztbesuche etc.) kann aber
nur geleistet werden, wenn Voraussetzungen fiir eine umfassende Fliichtlings-
sozialarbeit vorhanden sind.

Kommissionsberichte zeigen, dass viele der gefliichteten Jugendlichen ihr
Recht auf Bildung, Teilhabe und Beteiligung nicht ausiiben kénnen. Beschrie-
ben wird, dass bei unangekiindigten Besuchen angetroffene UMF tagstber
blof in den Betten lagen und von sich aus unerfiillte (zuweilen unerfiillbare)
Erwartungen, Zuruickweisungen, Machtlosigkeit und Zukunftsdngste themati-
sierten. Zwar besuchen schulpflichtige Minderjahrige den Unterricht, fiir alle
anderen gibt es aber nicht tiberall addquate Aus- oder Fortbildungsangebote.
Deutschkurse finden in manchen Regionen nur ein- bis zweimal wochentlich
statt. Eine raschere Integration sowie eine einfachere Kommunikation mit
dem Betreuungspersonal und dem Umfeld auf’erhalb von UMF-Quartieren
werden dadurch erschwert. Zusatzlich verfligt das Personal in vielen Einrich-
tungen nicht tiber die notwendigen Fremdsprachenkompetenzen. Ebenso wie
das UNHCR empfiehlt der NPM, tdgliche Deutschkurse fiir UMF zu ermogli-
chen. Erzwungenes Untdtigsein stellt verlorene Zeit in der Biographie der Ju-
gendlichen dar und behindert ihre Integration nachhaltig. Besonders prekar
kann die Situation der Betroffenen ab Vollendung des 18. Lebensjahres wer-
den, wenn sie das UMF-Quartier verlassen miissen und auf ein selbststdndiges
Leben nicht ausreichend vorbereitet sind. Die Grundversorgung Wien bietet
allerdings eine Reihe von Einrichtungen an, die auf die Nachbetreuung von
UMEF spezialisiert sind.

> Bei der Betreuung von UMF muss das Kindeswohl im Zentrum stehen. Die Finanzierung
der UMF-Betreuungseinrichtungen und die Standards der Grundversorqung sind an jene
der sozialpddagogischen Einrichtungen anzugleichen.
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> Der Behandlungsbediirftigkeit von Traumatisierungen und psychosozialen Folgewirkun-
gen muss besondere Beachtung geschenkt werden. Fachkridfte miissen darin geschult
werden, Auffdlligkeiten und Symptome zu erkennen, damit sie Hilfen rasch einleiten
kénnen.

> Die (Aus-)Bildungsmoglichkeiten fiir minderjdhrige Asylwerbende, die nicht mehr schul-
ptlichtig sind, sollten grundsdtzlich verbessert werden.

Einzelfdlle: VA-W-SOZ/0425-A/1/2017, VA-T-SOZ/040-A/1/2017, VA-W-SOZ/0317-
A/ 1/2017, VA-T-SOZ/026-A/1/2017, VA-BD-1/2050-A/1/2017, VA-W-SOZ/0279-A/
1/2017, VA-W-SOZ/0203-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0036-A/1/2017, VA-W-SOZ/0099-
A/1/2017, VA-T-SOZ/0005-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0028-A/1/2017, VA-W-SOZ/
0044-A/1/2017, VA-W-SOZ/0033-A/1/2017, VA-T-SOZ/0068-A/1/2016, VA-T-
SOZ/0066-A/1/2016, VA-W-SOZ/0330-A/1/2016, VA-NO-SOZ/0189-A/1/2016, VA-
BD-1/1585-A/1/2016, VA-BD-1/1584-A/1/2016, VA-SI-SOZ/0083-A/1/2016, VA-
T-SOZ/0052-A/1/2016, VA-T-SOZ/0047-A/1/2016, VA-NO-SOZ/0026-A/1/2016

2.3.13 Positive Wahrnehmungen

Im Laufe des letzten Jahres haben die Kommissionen in einigen Einrichtungen
auch Entwicklungen festgestellt, die vom NPM als Good Practice angesehen
werden.

In einer steirischen Einrichtung wurde positiv wahrgenommen, dass das Sys- Integration durch
tem der Neuen Autoritdt in der WG praktiziert wird. Zusdtzlich wurde das ©uPergewohnliches
Prinzip der Wiedergutmachung auch in der Schule und dem Kindergarten Engagement
etabliert. Neue Autoritdt ist ein systemischer Ansatz, der Fiihrungskrafte, Pa-

dagoginnen und Pddagogen sowie Eltern stdrkt und Moglichkeiten eroffnet,

eine respektvolle Beziehungskultur aufzubauen und Entwicklungsprozesse in

Gang zu bringen. Die Leiterin der Einrichtung, die Coach fiir Neue Autoritat

ist, stellte diese Konzepte bei Infoabenden vor, was auch der WG viel positive

Resonanz einbrachte. Dies trug auch dazu bei, dass die Kinder besser in die

Dorfgemeinschaft integriert wurden.
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von Garantien der
UN-BRK

24  Einrichtungen fir Menschen mit Behinderung

2.4.1 Einleitung

Der NPM besuchte im Berichtsjahr 89 Einrichtungen fiir Menschen mit Be-
hinderung. Die Kommissionen stellten insbesondere in folgenden Bereichen
Defizite fest: bei freiheitsbeschrinkenden Mafinahmen, den Lebens- und Auf-
enthaltsbedingungen, den Bildungs-, Arbeits- und Beschdftigungsangeboten,
beim Gesundheitswesen sowie den Personalressourcen.

Manche Mangel werden schon wahrend der Besuche erortert und in der Folge
rasch beseitigt. Beispielsweise empfahl die Kommission 6 einer Einrichtung,
die zustdndige Bewohnervertretung zu kontaktieren, um die Durchfithrung
freiheitsbeschrdnkender Mafdinahmen und mdogliche Alternativen zu bespre-
chen. Die Einrichtung folgte der Empfehlung umgehend. In mehreren Einrich-
tungen wurden - nach entsprechender Empfehlung des NPM - Verbesserun-
gen sofort zugesagt und rasch umgesetzt; so wurden etwa Beschwerdeboxen
aufgestellt oder Hausordnungen tiberarbeitet.

Probleme, die nicht sofort geldst werden konnen, werden vom NPM an die Ein-
richtungstrdager oder Aufsichtsbehdrden formell herangetragen. Beispielsweise
berichtete die Kommission 2 von mehreren Missstéinden in einer Einrichtung
in Sbg. Der NPM konfrontierte sowohl den Trdger als auch das Land mit den
festgestellten Defiziten. Die Einrichtungsleitung stellte daraufhin mehr Be-
treuungspersonal ein, installierte einen begleitenden psychologischen Dienst,
etablierte einen psychiatrischen Konsiliardienst, fiihrte regelmafdige Supervi-
sionen ein, uberarbeitete die Hausordnung und gestaltete Betreuungsmaf3-
nahmen nach individuellen Bedirfnissen. Mit den Klientinnen und Klienten
wurde ein Workshop durchgefiihrt, bei dem die Kritikpunkte des NPM aufge-
arbeitet wurden.

In anderen Fallen wurden Unzuldnglichkeiten bei der Durchfiihrung freiheits-
beschrdnkender Mafnahmen beseitigt. So wurde etwa in einer Einrichtung
der Time-out-Raum besser gestaltet, in einer anderen wurden Sensibilisie-
rungsprozesse im Hinblick auf Freiheitsbeschrdnkungen eingeleitet.

Manchmal bestehen die vom NPM kritisierten Zustiinde vorerst weiter, weil die
Umsetzung der Empfehlungen ldngere Zeit in Anspruch nimmt bzw. nur etap-
penweise realisierbar ist oder die Kostentrdger die Verbesserungen tiberhaupt
ablehnen.

Wiederholt musste der NPM feststellen, dass manche Trdger und Behorden fal-
sche Vorstellungen von Behinderung, Barrierefreiheit, Selbstbestimmtheit oder
Inklusion haben. Auch im sechsten Jahr der Tatigkeit des NPM ist es immer
noch notwendig, in Gesprdchen zundachst ein Bewusstsein fiir die materiellen
Garantien der UN-BRK, welche seit 2008 in Geltung steht, zu schaffen.
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Zu den Menschen mit Behinderungen zdhlen gemdf Art. 1 UN-BRK Men- UN-BRK schifzt Men-
schen, ,die langfristige korperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintréach- ;‘;ﬁ: dr:riligilrz“hen
tigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren

an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft

hindern kénnen*. Dieses Begriffsverstindnis ist in Osterreich weder in der Po-

litik, den Medien noch in der Offentlichkeit anzutreffen. So wird gegentiber

Kommissionen fallweise immer noch in Abrede gestellt, dass Menschen mit

chronischen psychischen Krankheiten und Menschen mit Substanzgebrauchs-

storungen unter seelischen Behinderungen leiden, die unter den Schutzbereich

der UN-BRK fallen.

Aufklarung muss der NPM auf vielen Ebenen leisten. Eine Aufsichtsbehdrde ar-  Barrierefreiheit heif3t
gumentierte beispielsweise, dass eine Unterkunft entgegen den Feststellungen ~ZV99ng ohne fremde
der Kommission barrierefrei sei. Dies obwohl sie Kenntnis hatte, dass Rollstuhl- Hilfe

fahrerinnen und -fahrer nur mittels Beistellung mobiler Rampen Ausgdnge

nutzen konnten und daher auf die Unterstiitzung des Personals angewiesen

sind. Die zu gewdhrleistende Barrierefreiheit ist daher nicht gegeben, da diese

per definitionem einen Zugang zur Umwelt mdoglichst ohne fremde Hilfe vor-

aussetzt. Mangelnde Barrierefreiheit zeigte sich in vielen Einrichtungen auch

in der nicht bedirfnisgerechten Ausstattung, wie zu hohe Empfangstheken

im Eingangsbereich oder Garderoben bzw. Sanitdreinrichtungen, die fiir Men-

schen im Rollstuhl nicht geeignet sind. Einige bauliche Maffnahmen wdren

sogar als freiheitsbeschrinkende Mafdinahmen nach dem HeimAufG melde-

pflichtig, etwa Tiiren, die sich nur mit ausreichender Koérperkraft oder Grofie

offnen lassen. Externe Expertinnen und Experten mit Behinderung, die vom

NPM regelmdfiig beigezogen werden, geben speziell in diesen Fragen wichti-

ge Hinweise. Der NPM hat auch 2017 die Erfahrung gemacht, dass die von

diesen Personen wdahrend der Besuche schon visuell veranschaulichte Kritik

angenommen wird.

Aber auch dariiber, was Selbstbestimmtheit im Kern bedeutet, gibt es in den Selbstbestimmte Men-
Einrichtungen unzureichende Vorstellungen, wie der NPM mehrmals feststell- ;:‘i’;;’izﬁi;:rzgene
te. Selbstbestimmtheit bedeutet, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen

treffen und ihr Leben so gestalten konnen wie andere auch. Die Wahrung

hoéchstmoglicher Unabhdngigkeit von Menschen mit Behinderung und das

Recht selbst zu entscheiden zdhlen zu den wichtigsten Grundsdtzen der UN-

BRK. Um diese zu verwirklichen, miissen in Institutionen erbrachte Betreu-

ungs- und Unterstiitzungsleistungen so weit wie moglich individualisiert sein.

Auf Gewohnheiten und Bediurfnisse, auf das Alter, auf Krankheitszustande,

sexuelle Ausrichtungen oder Sprachfdhigkeiten muss speziell Riicksicht ge-

nommen werden. Es macht beispielsweise einen grofden Unterschied, ob bei

der Mobilisation von Menschen mit korperlichen Einschrdnkungen vorhan-

dene Fdhigkeiten und bevorzugte Bewegungsmuster berticksichtigt werden

oder nicht. Je mehr korperliche Einschrdnkungen vorhanden sind, umso mehr

an Bedeutung gewinnt dabei die taktil-kindsthetische Interaktion bei der Be-

waltigung von Alltagshandlungen (im Sinne von Bewegungsunterstiitzung,
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Lebensweise

bewusster Bewegungssteuerung und Hilfen zum gezielteren Einsatz noch vor-
handener Kérperspannung).

Es braucht viel Disziplin, Empathie und Achtsamkeit, um die aktuelle kor-
perliche und psychische Verfasstheit von Menschen mit Mehrfachbehinderun-
gen in die Alltagsroutine einfliefRen zu lassen. Jede pflegerische Handlung bei
Menschen, die in ihrer Bewegung passiv oder teilaktiv sind, ist ein Eingriff in
die Privat- und Intimsphdre. Grenziiberschreitungen aus Griinden der Hilfsbe-
diirftigkeit konnen leicht zur Selbstverstdndlichkeit werden, sind jedoch nicht
akzeptabel. Beispiele dafiir fanden die Kommissionen auch im Berichtsjahr
geniigend. Visiten, bei denen korperliche Untersuchungen in Anwesenheit
Dritter, seien es Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder deren Angeho-
rige stattfanden, wurden ebenso moniert wie Verbandswechsel wahrend der
Essensaufnahme oder fehlende Schutzvorrichtungen bei der Korperpflege, In-
timpflege oder bei der Ausiibung von Ausscheidungen.

Fallweise beklagen Klientinnen und Klienten in Wohneinrichtungen oder
Werkstdtten, dass sie in Entscheidungsprozesse nicht eingebunden sind, Ent-
scheidungen nur mit Sachwalterinnen und Sachwaltern getroffen werden bzw.
ihnen auch keine Einsicht in Dokumentationen ermdglicht werde. Die Art und
Weise, wie alltdgliches Verhalten dokumentiert wird, spiegelt die Grundhal-
tungen der jeweiligen Organisationskultur wider. Diese , ungeschriebenen Re-
geln“ weichen fast immer von offiziellen Internetauftritten und Leitbildern
stark ab. Eintrage wie , XY ist heute wieder pampert oder aufsassig, aber auch
brav, folgsam, weinerlich etc.”, die Verhaltensweisen ohne Bezug zur jewei-
ligen Situation und in abtrdglicher Form werten, demonstrieren ein Macht-
gefdlle. Fiir den NPM sind derartige Vermerke ein Indiz dafiir, dass von einer
gemeinsamen Erarbeitung von Regeln des Zusammenlebens und der Kommu-
nikation mit und liber einander keine Rede sein kann. Wenn paternalistische
Grunduberzeugungen auch schon gegentiber jenen vorherrschen, die ihren
Unmut duflern konnen, ist zu vermuten, dass kein sensiblerer Umgang mit
jenen moglich ist, die ihr Missbehagen nicht artikulieren kénnen.

Da es nicht den ,Menschen mit Behinderung” gibt, sind ,One-fits-all-Kon-
zepte” mit der UN-BRK nicht in Einklang zu bringen. Um individuell auf den
einzelnen Menschen einzugehen, sollten individuelle Entwicklungs- und Ziel-
planungen regelmdafdig gemeinsam erarbeitet werden (siehe dazu ausfiihrlich
PB 2016, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 98 £.).

Individualisierte Lebensweisen werden durch gemeindenahe, inklusive Wohn-
formen beglinstigt. Von einem Good-Practice-Beispiel berichtete die Kommis-
sion 1: Die Trdgerin eines Wohnheims ubersiedelte die Bewohnerinnen und
Bewohner in einen gemeindenahen Wohnblock. In dem Gebdude leben nun
Klientinnen und Klienten , Tiir an Tiir” mit anderen Mieterinnen bzw. Mietern.
Individuelle Betreuung wird angeboten und die Betreuten kénnen tiber den
Tagesablauf selbst entscheiden. Auch am Wochenende steht ausreichend As-
sistenzpersonal zur Verfligung. Dadurch ist es auch mdoglich, Feste, Diskothe-
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ken oder andere Veranstaltungen zu besuchen. Die Hausordnung wurde von
den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst erarbeitet.

Trotz positiver Einzelbeispiele fehlen in Osterreich aber umfassende Konzep-
te zur Deinstitutionalisierung. Stattdessen werden fallweise noch immer Ein-
richtungen vergroflert und Deinstitutionalisierung als schwer umsetzbar ein-
geschatzt. In manchen Fdllen argumentieren Behorden auch, dass betreute
Menschen bestehende Einrichtungen gemeindenahen Wohnformen vorzie-
hen wiirden. Dabei wird offenbar iibersehen, dass die Anderung jahrelang
angelernter Gewohnheiten und Sozialisierungen mit Angsten verbunden ist.
Deinstitutionalisierung setzt deshalb eine behutsame Vorbereitung und eine
umfassende Information tber Ablaufe und Mdoglichkeiten voraus.

Wie schwer Verdnderungen in Einrichtungen vollzogen werden, zeigt auch der Wandel vollzieht sich
Fall einer Wohn- und Tagesheimstiitte fiir Menschen mit Behinderung in Sbg, "icht ohne Widerstand
deren Trdager das Land ist. Aufgrund zahlreicher Missstdnde (vollig inadaqua-
te Gebdude, keine barrierefreien Riickzugsbereiche, fehlende Therapie- und
Rehabilitationsmdglichkeiten) tibte der NPM 2016 Kritik, die anfangs vehe-
ment zuriickgewiesen wurde. Mittlerweile wurde ein Grundstiick angekauft,
um darauf eine voraussichtlich 2019 bezugsfertige Wohneinrichtung mit The-
rapieplatzen einzurichten. In Unterlagen an den Landtag gestand die LReg
zur Begriindung und Finanzierung des Neubaus Anfang 2017 selbst ein, dass
die derzeitigen beengten Verhdltnisse eine zeitgemdfie Betreuung von Men-
schen mit Behinderung nicht zulassen. Dennoch werden dadurch bedingte
Verschlechterungen von Entwicklungsmoglichkeiten in anhdngigen Verfah-
ren nach dem HeimAufG vom Anwalt der Einrichtung nach wie vor nicht auf
unzureichende Strukturen, sondern allein auf die Eigenart der Behinderun-
gen der dort lebenden Menschen zuriickgefiihrt. Der NPM hat im Zuge einer
Aussprache im Landtag im Jdanner 2018 eindringlich auf die Notwendigkeit
hingewiesen, dass von der LReg gemeinsam mit Expertinnen und Experten
(wie Selbstvertretungen, Monitoringausschuss) ein inklusives Konzept zu erar-
beiten ist, um Menschen auch mit grofdem Unterstiitzungsbedarf entsprechen-
de Wohn- und Lebensbedingungen sowie die notwendigen Therapie-, Forde-
rungs- und Pflegeleistungen anbieten zu konnen.

Selbstbestimmtheit ist auch die Voraussetzung fiir Inklusion, also die Einbezie- ~Gegenteil von Inklusion
hung in die Gesellschaft. Sie ist etwa dann nicht gegeben, wenn Menschen mit st Abschoftung
Behinderung abgeschottet von der restlichen Gesellschaft wohnen und arbei-

ten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die einzigen verfiigbaren Werkstdtten

und Wohnhduser von der gleichen Trdgerorganisation in rdumlicher Ndhe

betrieben werden. Noch immer gibt es Regionen in Osterreich, in denen Men-

schen mit Behinderung auf einen einzigen Anbieter angewiesen sind und sich

mangels Alternativen in geschlossenen Systemen bewegen miissen. Eine von

der Kommission 3 besuchte Einrichtung in Ktn wurde vor Jahren genehmigt,

obwohl sie 12 bzw. 15 km von den beiden ndchst gelegenen Orten entfernt

ist. Die ndachste Bushaltestelle ist erst nach einem einstiindigen Fufdimarsch zu

erreichen. In unmittelbarer Umgebung gibt es kaum Nachbarn, mit denen die
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setzung der UN-BRK

Bewohnerinnen und Bewohner in Kontakt treten konnen. Eine (Re-)Integrati-
on ist daher faktisch nicht mdéglich. Inklusion ist in einem derartigen Umfeld
nicht realisierbar.

Ein weiteres Problem betrifft rund 23.000 Menschen in Osterreich, deren Leis-
tungsfdahigkeit unter 50 % eines nicht behinderten Menschen liegt und die in
einer Tagesstruktur oder Werkstatte beschaftigt sind. Dort erhalten sie, oft vol-
lig unabhdngig vom Umfang ihrer Arbeitsleistungen, lediglich ein Taschen-
geld von durchschnittlich ca. 65 Euro pro Monat. Diese Beschdftigungen wer-
den rechtlich nicht als Arbeitsverhdltnis gesehen. Die Beschaftigten sind nur
unfall-, aber nicht kranken- oder pensionsversichert. Dies widerspricht der
UN-BRK, weshalb die Angleichung an reguldre Arbeitsverhdltnisse ein Ziel fiir
die Regierung und den Gesetzgeber sein sollte.

Der NPM trifft auch immer wieder auf junge Menschen mit Beeintréchtigun-
gen, bei denen - nach dem medizinischen Modell des Verstindnisses von
Behinderung - eine dauerhafte Arbeitsunfdhigkeit festgestellt wurde. Diese
Qualifizierung als , arbeitsunfdhig” bringt mit sich, dass diese Personen je-
denfalls von Unterstiitzungen des AMS ausgeschlossen sind. Dadurch ist die
Absolvierung von (Teil)Lehren nicht mehr mdoglich, zur Ermdglichung einer
Tagesstruktur steht nur mehr der Weg zu Werkstdatten der Behindertenhilfe of-
fen. Das ist menschenrechtlich inaddquat und zeigt einen Reformbedarf auf,
der nur durch politische Programme im Zusammenwirken von Bund und Ldn-
dern 16sbar ist. Dafiir hat und wird sich der NPM verstdrkt einsetzen.

Generell kann der NPM auch sehr positiv liber zahlreiche Einrichtungen be-
richten. Oft war die Kooperation mit den Einrichtungsleitungen und dem Per-
sonal sehr gut. In diesem Berichtsabschnitt ist der Beschreibung positiver Prak-
tiken ein eigener Punkt gewidmet.

Ob bzw. inwieweit Osterreich die Vorgaben der UN-BRK erfiillt, wird im Rah-
men der Staatenpriifung Osterreichs 2019 vom zustindigen UN-Komitee ge-
priift werden. Aus Sicht des NPM sind trotz Verbesserungen noch immer zahl-
reiche Verpflichtungen nicht erfiillt. Die eingangs beschriebenen Defizite miis-
sen jedenfalls beseitigt werden. In den folgenden Abschnitten werden weitere
Probleme erortert.

24.2 Opferschutz bei grenzverletzendem Verhalten

Die Sensibilisierung fiir Entwicklungen und Mafnahmen zum Schutz vor Ge-
walt in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung ist eine der Kernaufga-
ben des NPM. Dieser musste im Laufe der vergangenen fiinf Jahre feststellen,
dass bei Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren korperliche Gewalt, die
von den Klientinnen und Klienten ausgeht und sich gegen andere Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie das Personal richtet, hdufiger vorkommt. Insbe-
sondere in der Arbeit mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen kann es zu
massiven Uberforderungen von Organisationen kommen.
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Die Kommission 6 besuchte zweimal eine Einrichtung in NO, die auch er-
wachsene Bewohnerinnen und Bewohner mit hohem Aggressionspotential
aufnimmt. Das Personal gab an, auf die Aufnahme dreier Klienten, die neben
einer geburtsbedingten intellektuellen Beeintrdchtigung auch psychiatrischer
Behandlung bediirfen, nicht ausreichend vorbereitet gewesen zu sein. Unter
nicht kontrollierbaren, fremdaggressiven Impulsausbriichen und teils auch
korperlichen Attacken hatten insbesondere Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner als Gewaltbetroffene, aber auch als Zuschauende zu leiden. Ein klares
Handlungskonzept, wie damit umzugehen ist und welche Form der Untersttit-
zung den immer wieder in Mitleidenschaft gezogenen Mitbewohnerinnen und
Mitbewohnern angeboten werden muss, existierte nicht.

Der NPM stellte fest, dass Opferschutzaspekte in dieser Einrichtung struktu- MRB verfasst Stellung-
rell negiert wurden, und ersuchte den MRB, sich ausgehend vom Anlassfall "@hme zu Opferschutz
intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Expertinnen und Ex-

perten verfassten eine umfangreiche Stellungnahme, die auf der Website der

VA nachzulesen ist. Insbesondere auch durch die Leichter-Lesen-Version hofft

der NPM, Menschen mit Behinderung einen leichten Zugang zu dem fiir sie

erstellten Dokument zu erméglichen. Auszugsweise werden folgende Aspekte

dargestellt:

Der MRB betonte, dass Menschen mit Behinderung in betreuten Einrichtungen
zu einer besonders vulnerablen Gruppe gehoren. Die Moglichkeiten, sich ab-
zugrenzen sowie Hilfe bei erlebter Gewalt anzunehmen, sind gering. Deshalb
bedarf es geeigneter Mechanismen und Mafinahmen, um die Menschenrechte
der Betroffenen zu schiitzen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, betreuten
fremdaggressiven Menschen mit schweren intellektuellen Beeintrdchtigungen
und psychiatrischen Stérungen nicht ausschliefflich mit Kriminalisierung,
Mafinahmenvollzug und Aufkiindigungen der Heimvertrdge zu begegnen.
Betreuungserfolge wiirden dadurch konterkariert.

Kompromisse darf es beim Schutz der Opfer nicht geben. Der Sicherheit von
Menschen in Einrichtungen muss oberste Prioritdt eingerdumt werden. Dazu
gehoren die Verankerung eines professionellen Umgangs in den Institutionen
und eine klare Haltung gegen Gewalt.

Als Grundlage eines wirksamen Opferschutzes sollten geeignete Qualitdits- Gewalischutzkonzepte
standards vorgegeben werden. Derzeit gibt es nicht in allen Bundeslédndern fehlen

Richtlinien zum Umgang mit Gewalt in Einrichtungen fiir Menschen mit Be-

hinderung. Die Definition solcher Standards sollte von allen Bundesldndern

erarbeitet werden, um Trdgerorganisationen klare Handlungsanweisungen

vorzugeben.

Unabhdngig davon miissen Trdger dafiir Sorge tragen, dass Menschen in ihren
Einrichtungen frei von Gewalt leben (und arbeiten) konnen. Um dieses Ziel zu
erreichen, miissen prdaventive Ansdtze in drei Bereichen umgesetzt werden:
In der Primdrpravention, dem Vorbeugen aggressiven Verhaltens, der Sekun-
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ddrpravention, dem Ergreifen von Deeskalationsmafnahmen, sowie der Ter-
tidrpravention, der strukturierten Nachbearbeitung. Ausreichende Ressourcen
sind eine wesentliche Voraussetzung fir die Zielerreichung. Fiir von Gewalt
betroffene Klientinnen und Klienten sollen gut zugdngliche Informationen in
leichter Sprache, Peer-Beratungen innerhalb und aufderhalb der Einrichtung
sowie individuelle Therapieangebote zur Verfiigung gestellt werden. Ein leich-
ter und barrierefreier Zugang zu Opferschutzeinrichtungen muss gewdhrleis-
tet sein.

Ein wichtiger Faktor ist auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausrei-
chend in Gewaltprdvention geschult sind und Supervision in Anspruch neh-
men konnen. Das Vorhandensein eines wirksamen Notrufsystems, das ausrei-
chend Personal auch wdahrend der Nachtstunden und wirksame Kommuni-
kationsmoglichkeiten voraussetzt, wurde von Kommissionen empfohlen. Ein
solches sollte fixer Bestandteil der allgemeinen, nicht nur auf Gewaltvorfdlle
beschrdnkten Notfallplanung sein.

Schliefdlich muss gewaltausiibenden Klientinnen und Klienten klar kommu-
niziert werden, welche Mafinahmen im Fall von Gewaltanwendung ergriffen
werden. Entsprechende verfiigbare Therapieangebote sind in diesem Zusam-
menhang besonders wichtig. Viele der vorgeschlagenen Mafinahmen kénnen
nicht nur den Opfern, sondern auch den Tdtern helfen.

Entscheidend fiir den Erfolg dieser Maf3nahmen ist, dass der vorbeugende An-
satz auf allen Ebenen umgesetzt wird und Sicherheitsaspekte bei allen Tdatig-
keiten berticksichtigt werden. Als Konsequenz diirften Klientinnen und Klien-
ten mit hohem Aggressions- und Gewaltpotential erst aufgenommen werden,
wenn die jeweilige Einrichtung mittels Sicherheitsmanagement auf potentielle
Gefahren vorbereitet ist.

Der NPM betont, dass die 6ffentliche Hand die Hauptverantwortung fiir die
Erfillung dieser Anforderungen trdgt. In der Praxis kommt es immer wieder
vor, dass nur wenige Wohngemeinschaften oder Werkstdtten bereit sind, Klien-
tinnen und Klienten mit hohem Gewaltpotential aufzunehmen, weil ihnen
das Risiko dafiir zu hoch erscheint.

Der Mangel an geeigneten Alternativen ist indes auch ,hausgemacht”, da
Klientinnen und Klienten mit hohem Aggressionspotential von Einrichtung zu
Einrichtung weitergereicht werden. Stattdessen wdare es notwendig, stabile Ver-
haltnisse mit groferer Personalausstattung zu schaffen. In einer privat gefiihr-
ten Einrichtung in NO wurden laut Bescheid der Aufsichtsbehérde mehrfach
Klienten trotz Vollzeitbetreuung aus der Einrichtung verwiesen. Die Betrof-
fenen wurden aufgrund von Gewaltvorfdllen und Drohungen ,suspendiert”
und waren mangels familidrer Anbindungen einige Zeit strafweise obdachlos.
Die Einrichtung hielt sich nicht an das Prozedere, das fiir den Fall vorgesehen
ist, dass Klienten nicht mehr weiterbetreut werden kénnen: Die LReg wurde
vorab nicht tiber die verhdngte Sanktion informiert. Menschen mit Behinde-
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rungen aus der Betreuung zu entlassen, ohne deren Versorgung anderwdrtig
sicherzustellen, ist aus Sicht des NPM eine schwere Menschenrechtsverletzung.
Dies unabhdngig von der Art und Schwere der zugrundeliegenden Vorfdlle.

Geeignetes und geschultes Personal, passende Rdume und externe Untersttit-
zungsleistungen kénnen nur durch entsprechende finanzielle Ressourcen ge-
wdhrleistet werden. Diese Mittel sind zur Verfligung zu stellen.

Der NPM konnte 2017 aber auch positive Beispiele feststellen: In vielen Einrich-
tungen sind Ausbildungen in Deeskalation verpflichtend vorgesehen, Gewalt-
schutzkonzepte wurden ausgearbeitet und umgesetzt. Die Kommission 4 be-
richtete liber eine Einrichtung, die einen Leitfaden zur Gewaltprdvention unter
Einbeziehung der Klientinnen und Klienten erarbeitete. Sehr positiv wurde
auch der Einsatz von Psychologinnen und Psychologen zur Begleitung des ge-
samten Teams oder einzelner Personen wahrgenommen. Einige Einrichtungen
haben auch die Moglichkeit zur Mit- und Selbstbestimmung als Teil der Ge-
waltpravention festgeschrieben. Das kann bedeuten, dass der Arbeitsplatz
durch die Klientinnen und Klienten selbst gestaltet wird. Dadurch kénnen Pro-
bleme oder Krisen schon in einem frithen Stadium erkannt und bewaltigt wer-
den.

Ausreichende Finanz-
mittel miUssen zur Ver-
figung stehen

Wirksame Gewaltprd-
vention durch Partizi-
pation

> Behorden miissen Qualitdtsstandards fiir den Opferschutz in Einrichtungen erarbeiten.

Diese sollen in Folge den Irdgern als Leitlinien fiir ihre Arbeit dienen.

> Voraussetzung fiir eine wirksame Gewaltprdvention ist eine entsprechende Schulung des
Personals. Diese sollte in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung verpflichtend

sein.

> Klientinnen und Klienten mit hohem Gewaltpotential sollen erst dann in eine Einrich-
tung aufgenommen werden diirfen, wenn die Einrichtung auf die potentiellen Gefahren

vorbereitet ist.

> Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften sollten ein ausgearbeitetes Deeskalations-
konzept als Bedingunag fiir die Bewilligung von Einrichtungen fiir Menschen mit Behin-

derung festschreiben.

Einzelfdlle: VA-$-SOZ/0005-A/1/2017, VA-T-SOZ/0042-A/1/2016, VA-K-SOZ/
0046-A/1/2017, VA-W-SOZ/0205-A/1/2017, VA-OO-SOZ/0071-A/1/2017, VA-OO-
SOZ/0061-A/1/2017, VA-OO-SOZ/0028-A/1/2017, VA-W-SOZ/0036-A/1/2017, VA-
NO-S0Z/0234-A/1/2016

243 Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung

Der NPM fand in Einrichtungen unterschiedliche Zugdnge zum Thema Se-
xualitat vor. Aufgrund der grofsen Bandbreite der angewandten Modelle ver-
suchte der NPM, einen menschenrechtskonformen Rahmen zu diesem Thema
zu erarbeiten. Auch der MRB wurde um eine diesbeziigliche Stellungnahme
gebeten. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Menschen mit Be-
hinderung sind keine
geschlechtsneutralen
Wesen
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Recht auf Sexualitdt ist

Menschenrecht

Sexualitdt in vielen Ein-
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richtungen ein Tabu

Schutz der sexuellen
Integritat

Nach wie vor ist die Vorstellung anzutreffen, dass Menschen mit korperlicher
und/oder geistiger Behinderung geschlechtsneutrale Wesen seien. Dies ist
auch in Einrichtungen der Fall, in denen sich Leitung und Personal tagtaglich
mit der Betreuung und den Bediirfnissen von Menschen mit Behinderung aus-
einandersetzen. Kommissionen sind oft mit der Aussage konfrontiert, dass Se-
xualitat ,kein Thema” sei bzw. es keine sexuellen Bediirfnisse gebe. Aber auch
in Einrichtungen, in denen prinzipiell anerkannt wird, dass Menschen mit
Behinderung sexuelle Bediirfnisse haben, herrschen oft Rahmenbedingungen,
die eine Befriedigung dieser Bediirfnisse unmaoglich machen.

Sexualitdt gehort zu den existentiellen Bediirfnissen von Menschen und ist
fiir die Personlichkeitsentwicklung, Gesundheit und das Wohlbefinden von Be-
deutung. Dies ist im internationalen Menschenrechtsdiskurs unstrittig.

Das Recht auf Sexualitdt entspringt dem Recht auf (das erreichbare Hochst-
maf} an korperlicher und geistiger) Gesundheit. So hat schon das UN-Komitee
fiir wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgehalten, dass mit dem
Recht auf Gesundheit auch Freiheiten verbunden sind. Diese umfassen die
Kontrolle liber den eigenen Korper inklusive der sexuellen Freiheit. Ebenso be-
tonte der Special Rapporteur fiir das Recht auf Gesundheit, dass dieses Recht
auch sexuelle Gesundheit sowie ein erfiillendes und sicheres Sexualleben um-
fasst. Dazu gehort die Moglichkeit, ausreichend Informationen, Verhiitungs-
mittel und Gesundheitsservices zu erhalten. Das zustéindige UN-Komitee stell-
te dazu fest, dass Menschen mit Behinderung in dieser Hinsicht noch immer
Diskriminierungen ausgesetzt sind. Fiir LGBT-Personen bestehen diese sogar in
mehrfacher Hinsicht.

Das Recht auf Achtung der Familie beinhaltet ebenfalls ein Recht auf einen
selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Sexualitdt. Aber auch aus den
Grundsdatzen der UN-BRK wie der Gleichheit, des Diskriminierungsverbots, der
Selbstbestimmung und des Normalitdtsprinzips ldsst sich das Recht ableiten,
in einer Umwelt zu leben, in der Menschen mit Behinderung ein selbstbe-
stimmtes Sexualleben nicht verwehrt wird. Das bedeutet einerseits, dass keine
Verbote (z.B. Besuchsverbote) bestehen, die dies verhindern, und andererseits
notwendige Unterstiitzungen angeboten werden.

Die Realitat zeigt, dass in vielen Einrichtungen Barrieren bestehen, die die Ver-
wirklichung des Rechts auf Sexualitdt ver- bzw. behindern. Alle Kommissionen
berichteten tber besuchte Einrichtungen, in denen Sexualkonzepte fehlten.
Die Kommission 3 berichtete liber Vorhalte, dass das Erstellen von Sexualkon-
zepten nicht Aufgabe der Einrichtung sei. Aber selbst wenn Konzepte vorlie-
gen, werden diese nicht immer umgesetzt, wie die Kommission 5 feststellen
musste. In manchen Einrichtungen wird deren Relevanz unter Bezugnahme
auf das hohe Alter der Betroffenen generell in Abrede gestellt.

Die Kommissionen stellten fest, dass es in vielen Einrichtungen an Privatspha-
re mangelt. Mehrbettzimmer, fehlender Sichtschutz, fehlende Mdoglichkeiten,
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Zimmer zu versperren oder auch Besuchs- bzw. Ubernachtungsverbote behin-
dern intime Rickzugsmoglichkeiten. Teilweise ist es ausdriicklicher Wunsch
der Angehorigen, dass jeder Wunsch nach Selbstbefriedigung oder sexueller
Anndherung vorab unterbunden wird. Eine entscheidende Rolle kommt den
Betreuerinnen und Betreuern zu, die den Schutz der sexuellen Integritdt in der
taglichen Arbeit beachten und das Thema aktiv auch gegentiber Eltern oder
etwa Sachwaltern ansprechen miissen. Unsicherheiten und Befiirchtungen ist
dabei konstruktiv zu begegnen.

Bei Klientinnen und Klienten, die in ihrer Sprache oder nonverbalen Kommu-
nikation stark beeintrdchtigt sind, kann es oftmals schwierig sein, sexuelle Be-
diirfnisse zu erkennen bzw. entsprechende Auferungen richtig zu verstehen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen miissen hier besonders
sensibel und aufmerksam sein. Fehlende Aufkldrung und Sexualbildung er-
schweren es Personen,eine selbstbewusste Haltung zu ihrem eigenen Korper zu
entwickeln. Dies steht nicht nur einem aktiven Sexualleben entgegen, sondern
fordert tiberdies das Risiko, Opfer sexueller Gewalt zu werden.

Studien zufolge sind Mddchen und Frauen mit Behinderung dreimal hdufiger Empowerment kann vor
sexueller Gewalt ausgesetzt als andere Personengruppen, weil sie als macht- Sexveller Gewalt

lose und wehrlose Opfer wahrgenommen werden. Auch Mdnner mit Behinde- schufzen

rung haben ein erhohtes Risiko, Opfer sexueller Gewalt zu werden, wenn auch

in geringerem Maf3e als Frauen. Entsprechende interne und externe Angebote

zur Sexualerziehung sowie Beratungsmoglichkeiten sollten deshalb nieder-

schwellig zugdnglich sein.

Zu den erwdahnten Freiheiten zdhlt auch die Moglichkeit, externe Sexualbe- Sexualbegleitung muss
gleitung in Anspruch zu nehmen, wie sie von einigen Vereinen speziell fir ™Moglich sein
Menschen mit Behinderung angeboten werden. Die Inanspruchnahme von
entgeltlichen Sexdienstleistungen muss Menschen mit Behinderung — unab-

hdngig davon, ob sie in oder auf3erhalb von Einrichtungen leben - innerhalb

des gesetzlich erlaubten Rahmens gleichermafien zugdnglich sein. Dabei ist

zu berlcksichtigen, dass sich viele Menschen aufgrund ihrer intellektuellen

sowie motorischen Beeintrdchtigungen nur schwer selbst befriedigen kdnnen.

Wenn sexuelle Bediirfnisse nicht ausgelebt werden kénnen, kann aus Hilflo-

sigkeit Wut und Aggression entstehen, die gegen die eigene Person oder Dritte

gerichtet ist. Die Verneinung der Sexualitdt von Menschen mit Behinderung,

das Fehlen geeigneter Sexualkonzepte in Einrichtungen oder der kategorische

Ausschluss jeglicher Unterstiitzungsleistungen ist mit menschenrechtlichen

Standards nicht vereinbar. Besonders hervorgehoben werden sollen in diesem
Zusammenhang auch die Rechte von Transgendern, homosexuellen oder bi-

sexuellen Menschen.

Die Uberpriifung der Rahmenbedingungen wird in Zukunft einen Schwer-
punkt bei der praventiven Kontrolle des NPM bilden. Es soll in diesem Zusam-
menhang aber nicht unerwdhnt bleiben, dass es bereits Good-Practice-Beispie-
le gibt und mehrere Einrichtungen sich diesem Thema mit viel Engagement
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Ubersiedlung von psy-

widmen. Beispielsweise berichtete die Kommission 3 liber eine Einrichtung,
in der das Thema Sexualitat offen kommuniziert wurde. Mit einer Sexualthe-
rapeutin wurde unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner ein
Konzept erstellt, Aufkldrungskoffer wurden zur Verfiigung gestellt. Die Kom-
mission 5 berichtete von Seminaren iiber Sexualitdt, die auch auferhalb der
Einrichtung angeboten werden.

Die Kommission 6 besuchte eine Einrichtung, in der eine Begleitung durch
eine Sexualpddagogin angeboten wird und alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner geniigend Privatsphdre haben, um ein selbstbestimmtes Sexualleben zu
fiihren. Ebenso berichtete die Kommission liber eine Wohngruppe, die einen
Paar-Begleitungskreis griindete. Andere Einrichtungen fiihrten eine verpflich-
tende Teilnahme an diesbeziiglichen Fortbildungen fiir das Personal ein.

Sexualkonzepte sollten von allen Einrichtungstrdgern verpflichtend erstellt und umge-

setzt werden.

Menschen mit Behinderung muss in allen Einrichtungen geniigend Privatsphdre ge-
wdhrt werden.

Menschen mit Behinderung sollten in Einrichtungen die Méglichkeit zur Sexualbildung
und Aufkldrung erhalten.

Einrichtungstrdger sollten rechtliche Unsicherheiten des Personals durch Schulungen
und Handlungsanweisungen ausrdumen.

chisch Kranken wegen
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SparmaBnahmen

Einzelfdlle: VA-NO-SOZ/0088-A/1/2017, VA-S-SOZ/0005-A/1/2017, VA-S-
SOZ/0010-A/1/2016, VA-B-SOZ/033-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0089-A/1/2017,
VA-K-SOZ/0029-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0088-A/1/2017, VA-S-SOZ/0057-A/1/
2016, VA-ST-SOZ/0094-A/1/2016, VA-S-SOZ/0052-A/1/2016, VA-K-SOZ/0039-
A/1/2016, VA-T-SOZ/0054-A/1/2016, VA-NO-SOZ/0151-A/1/2016, VA-NO-SOZ/
0102-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0084-A/1/2017

2.44 Kein Sparen zulasten von Menschenrechten

Neben positiven Entwicklungen wie dem Nationalratsbeschluss tiber die Erho-
hung der Budgetmittel fiir die berufliche Integration von Menschen mit Behin-
derung sowie der Forderung der Unabhdngigkeit und Erh6hung des Budgets
des Monitoringausschusses im Oktober 2017 stellt der NPM auch immer wieder
Riuickschritte fest.

So berichtete die Kommission 2 von Sparmafinahmen in einer Einrichtung fiir
psychisch Kranke, wodurch die Betreuungsintensitat deutlich verringert wer-
den musste. Der Personalschliissel wurde aus Sparzwdngen und auf Initiative
des Landes von 1:2 auf 1:4 reduziert. Fir einen Teil der Bewohnerinnen und
Bewohner fiihrte dies zu einem Autonomiegewinn. Andere wiederum hatten
mit der Umstellung der Dienste und der Reduktion der Anwesenheit von qua-
lifiziertem Personal grof’e Probleme. Manche Bewohnerinnen und Bewohner
reagierten auf die gednderten Umsténde mit Einkoten und Einndssen. Perso-
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nen mit hoherem Pflegeaufwand mussten die Einrichtung tiberhaupt verlas-
sen. Gemeinsame Aktivitdten wurden aus Personalmangel verringert.

Begriindet wurden die Verlegungen mit Verdnderungen des Unterstiitzungsbe-
darfs und einer notwendigen Ausdifferenzierung der Wohnformen. Gleichzei-
tig rdumte das Land aber ein, dass der Personalschliissel auch aus Spargrin-
den verringert werden musste. Das Land argumentierte, dass im Sinne des
Normalitatsprinzips ein Einrichtungswechsel fiir Menschen mit Beeintrachti-
gung mit entsprechender Vorbereitung zumutbar sei.

Der NPM kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. Erstens ist es nicht
im Sinne der UN-BRK, dass Menschen mit Behinderung aus finanziellen Grin-
den aus ihrem Betreuungsumfeld gerissen und verlegt werden. Menschen, die
an ldnger andauernden, komplexen psychischen Erkrankungen leiden, sind
zur Stabilisierung ihrer Situation auf moglichst stressarme und ihnen auch
von den Abldufen her vertraute Wohnformen angewiesen. Gerade bei chro-
nisch psychisch Kranken ist es wichtig, gemeinsam mit den Betroffenen dafiir
zu sorgen, eine zufriedenstellende Lebensqualitat zu erreichen.

Die bewusste Forderung von Fahigkeiten und das Erhalten von Ressourcen miis-
sen sich dabei die Waage halten, um Uberforderungen zu vermeiden. Erreicht
werden kann dies nur durch eine gewisse Betreuungskontinuitat und eine stdn-
dige Uberpriifung von individuell definierten und angestrebten Zielen.

Bei einem geplanten Wechsel der Wohn- und Betreuungsform miissen multi-
professionelle Teams evaluieren, inwieweit die Hilfe zur Selbsthilfe und die For-
derung von Selbstverantwortung ausreichend gewdhrleistet werden konnen.
Durch Sparmafinahmen des Landes bedingte Verdnderungen, die dem Wohl,
der Gesundheit oder dem Erhalten von einem bereits erreichten Funktionsni-
veau der Betroffenen entgegenwirken, miussen vermieden werden. Qualitats-
verschlechterung in der Betreuung sowie erzwungene Wohnortswechsel sind
zu vermeiden.

Zweitens kann das Normalitatsprinzip keine Rechtfertigung fiir einen erzwun-
genen Wohn- bzw. Betreuungswechsel aus finanziellen Griinden sein. Das
Normalitatsprinzip verlangt, dass den Klientinnen und Klienten keine Berei-
che des Lebens aufderhalb der Einrichtung vorenthalten werden. Sie miissen
dafiir die notwendige Unterstiitzung bekommen, um ein mdglichst selbstbe-
stimmtes, individuell gestaltetes Leben fiihren zu konnen. Nach Informatio-
nen der Kommission hat in der betreffenden Einrichtung keine ausreichende
Vorbereitung stattgefunden.

Aber auch in vielen anderen Einrichtungen gibt es nur wenige Anreize zur
Verselbststtindigung. Ohne entsprechende Planung, die ausschliefdlich das
Wohl der Betroffenen im Fokus hat, sowie entsprechende Unterstiitzungen und
Vorbereitungen ist eine Referenz auf das Normalitdatsprinzip nicht angebracht
und als zynisch zu bezeichnen. Dass chronisch psychisch kranke Personen mit

Finanzielle Grinde fir

Ubersiedlung keine
Rechtfertigung

Uberforderungen muUs-
sen vermieden werden

Normalitétsprinzip keine
Rechtifertigung fir feh-

lende Vorbereitung
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hohem Pflege- und Betreuungsaufwand ohne ausreichende Vorbereitung und
ohne angebotene Alternativen ihr bisheriges Zuhause wegen einer Personalre-
duktion verlieren, ist mit den Grundsatzen der UN-BRK nicht vereinbar.

Wirtschaftliche Griinde diirfen daher zu keiner Beschrdnkung notwendiger
Leistungen und Mafinahmen fiihren. Dies zu betonen ist umso wichtiger, als
weitere Kiirzungen in ndherer Zukunft nicht ausgeschlossen werden kénnen.
Das Bewusstsein, dass Inklusion keinen Menschen zuriicklassen darf, muss
Grundlage samtlicher Budgetplanungen sein.

Sparzwidnge diirfen nicht dazu fiihren, dass Menschen mit psychischen Krankheiten ge-

gen ihren Willen in andere Einrichtungen iibersiedeln miissen.

Um Betroffenen ein selbststdndigeres Leben zu erméglichen, miissen sie darauf bestmog-

lich vorbereitet und entsprechend gefordert werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung ist bei allen Budgetplanungen als Grundprin-

zip zu beriicksichtigen.

Schmerzen werden von
anderen weniger wahr-
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genommen

Mangelndes Wissen

Einzelfall: VA-OO-SOZ/0060-A/1/2017

2.4.5 Schmerzen bei Menschen mit Behinderung

Wenn Menschen ohne Behinderung Schmerzen verspiiren, konnen sie
Schmerzmittel einnehmen, zum Arzt gehen, physiotherapeutische Hilfe in An-
spruch nehmen, sich einer Therapie unterziehen oder ihre Schmerzen an ihre
Umwelt kommunizieren.

Menschen mit komplexen Behinderungen bzw. Mehrfachbehinderung ist dies
oftmals verwehrt. Obwohl nach einer Studie ca. 60 % der Kinder und ca. 75 %
der Erwachsenen mit schweren und mehrfachen Behinderungen chronische
Schmerzen haben, gibt es immer noch die verbreitete Ansicht, dass Menschen
mit Behinderung weniger schmerzempfindlich seien als andere. Als Konse-
quenz erhalten Menschen ohne kognitive Einschrdnkungen dreimal ofter
Analgetika als Menschen mit kognitiven Einschrdnkungen. Schmerzen von
Menschen mit Mehrfachbehinderungen werden manchmal auch vom Betreu-
ungspersonal nicht wahrgenommen oder bagatellisiert.

Die Kommission 3 berichtete tiber eine Einrichtung, in der kein Schmerzassess-
ment durchgefiihrt wurde. Dass dies vor allem fiir eine Personengruppe, die
auf besonders viele Unterstiitzungsleistungen angewiesen ist, untragbar ist,
liegt auf der Hand. Die Griinde dafiir sind nicht vordergriindig in der Nach-
lassigkeit des Betreuungspersonals zu suchen, sondern liegen vor allem an
mangelndem Wissen sowie an einem komplexen Diagnoseumfeld. Die Zeit-
schrift , Behinderte Menschen” hat diesem Thema in der Ausgabe Nr. 2/17
einen Schwerpunkt gewidmet. Aus menschenrechtlicher Sicht ist das Eingehen
darauf besonders wichtig, weil sowohl das Recht auf Gesundheit (Art. 25 UN-
BRK), auf korperliche und seelische Unversehrtheit (Art. 17 UN-BRK) und in
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gravierenden Fdllen sogar der Schutz vor Gewalt (Art. 16 UN-BRK) oder der
Schutz vor erniedrigender Behandlung (Art. 15 UN-BRK, Art. 3 EMRK) bei un-
terlassener Schmerzbehandlung verletzt werden.

Menschen ohne Verbalsprache und mit komplexen Behinderungen kdnnen
ihre Bediirfnisse oft nur schwer kommunizieren. Schmerziuflerungen, in
welcher Form auch immer, werden teilweise nicht ernst genommen und auf
die jeweiligen Behinderungen geschoben. Deshalb kommt gerade bei Men-
schen mit schwerer Behinderung den Bezugspersonen bei der Wahrnehmung
der Befindlichkeiten eine entscheidende Rolle zu. Kommunikationsbarrieren,
die zu Missverstindnissen fiihren, konnen nur dann vom Betreuungspersonal
liberwunden werden, wenn es eine stabile, langfristige Beziehung zu den Kli-
entinnen und Klienten hat und mit deren Gestik und Mimik vertraut ist.

Die professionelle Unterstiitzung von Menschen mit Behinderung bei Schmer-
zen durch Arztinnen und Arzte und das Betreuungspersonal ist somit unver-
zichtbar und die Verweigerung der notwendigen Aufmerksamkeit ist inhuman.
Aus diesem Grund missen Fachkrdfte das notwendige Wissen haben, um
Schmerzen bei dieser Personengruppe wahrzunehmen und die richtigen Schrit-
te fiir eine Behandlung zu setzen. Auch das Wissen iiber alternative Schmerz-
behandlungen sollte Betreuungspersonen routinemdafiig vermittelt werden und
von diesen als Alternative bzw. Ergdnzung zu medikamenttdsen Behandlungen
angewandt werden. Lagerungshilfen, geeignete Sitzmdoglichkeiten, individuell
angepasste Rollstithle und Ahnliches kénnen zu einer Schmerzreduktion bei-
tragen. Aber auch Atemiibungen, Verspannungsreduktionen oder Aromathe-
rapien sind Beispiele fiir Moglichkeiten der alternativen Schmerzlinderung.

Menschen mit komplexen Behinderungen sollen nicht rein passiv beobachtet,
wahrgenommen und diagnostiziert werden. Im Sinne der Selbstbestimmung
und Unabhdngigkeit der Klientinnen und Klienten ist es notwendig, ihnen
moglichst geeignete Instrumentarien zur Verfligung zu stellen bzw. diese mit
ihnen zu erarbeiten, damit sie ihre Bediirfnisse aktiv kommunizieren kon-
nen. Der NPM hat schon im PB 2016 die oft fehlende Bereitschaft, unterstiitz-
te Kommunikation anzuwenden, kritisiert. Im Bereich der Schmerzdiagnose
wirkt sich das besonders nachteilig aus.

Wissensvermittlung zum

Thema Schmerzen
notwendig

> Das Wissen tiber Schmerzdiagnosen und die Behandlung von Menschen mit Behinde-

rung muss sowohl beim Betreuungspersonal als auch beim medizinischen Personal ver-

grof8ert werden.

> Um Schmerzen bei betreuten Personen gut wahrnehmen zu konnen, sind stabile Bezie-
hungen zwischen dem Personal und den betreuten Personen notwendig. Hohe Fluktuati-

onsraten und Personalengpdsse miissen deshalb vermieden werden.

| 2 Da Kommunikationsbarrieren abgebaut werden miissen, ist der Einsatz von unfterstiitz-

ter Kommunikation im Bedarfsfall unbedingt notwendig.

Einzelfall: VA-K-SOZ/0046-A/1/2017
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Kommunikations-
barrieren missen Uber-
wunden werden

Unterbringung in ent-
legenen bduerlichen
Betrieben

Verpflichtung zur Um-
setzung der UN-BRK
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2.4.6 Diskriminierung chronisch psychisch kranker Menschen

Der NPM ortet seit Beginn seiner Tdtigkeit immer wieder strukturelle Defizite
beim Ausbau von bediirfnisaddquaten Sozial- und Gesundheitsdiensten fiir
chronisch psychisch Kranke. Das hat zur Folge, dass den Betroffenen gesell-
schaftliche Inklusion und Teilhabe verwehrt wird und eine Verschlechterung
des Gesundheitszustandes in Kauf genommen wird (siehe PB 2015, Band ,, Pra-
ventive Menschenrechtskontrolle”, S. 91 f.). Die Lebenssituation vieler psy-
chisch kranker Menschen mit chronifizierten Stérungen ist durch Armut und
Abhdngigkeit von Institutionen gekennzeichnet.

In Ktn gibt es rund 30 Zentren fiir psychosoziale Rehabilitation (ZPSR), in de-
nen rund 650 Menschen mit psychischen bzw. psychiatrischen Erkrankungen
untergebracht sind. Fiir diese Menschen besteht kein alternatives Angebot und
sie haben in diesen Zentren keinen Zugang zu professioneller beruflicher und
sozialer Rehabilitation oder zu Freizeitangeboten. Die ZPSR sind vielfach ent-
legene bduerliche Betriebe, in denen Bewohnerinnen und Bewohner oft seit
Jahrzehnten leben und um ein geringes Taschengeld teils auch in der Land-
wirtschaft mitarbeiten. Jiingere chronisch Kranke sind mangels Alternativen
in mittelgrofien entlegenen Einrichtungen untergebracht und haben auch
dort keinerlei Aussicht, jemals Auflenkontakte aufzubauen, eine geforderte
Beschaftigung aufzunehmen, eine Familie zu griinden oder andere Wohnfor-
men zu wahlen. Die im PB 2016 geduflerte Kritik des NPM an den von der Ktn
LReg genehmigten Versorgungsstrukturen (siehe PB 2016, Band ,Prdventive
Menschenrechtskontrolle”, S. 103 f.) wurde 2017 durch eine Reihe von konkre-
ten Empfehlungen ergdnzt.

Die LReg hat sich auf Landesebene einstimmig zur Umsetzung der UN-BRK bis
zum Jahr 2020 verpflichtet und muss schon deshalb strukturelle Versaumnisse
der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich beheben. Die Benachteiligung chro-
nisch psychisch Kranker in Einrichtungen wie den ZPSR liegt vor allem darin,
dass Unterbringungen nicht wie in anderen Einrichtungen fiir Menschen mit
Behinderung dem K-ChG unterliegen, was defizittére Forderungen der Betroffe-
nen und der ZPSR zur Folge hat.

Der NPM hat Zusagen erwirkt, dass mit der Umsetzung des Psychiatrieplans
2017 ambulante gemeindenahe Versorgungsstrukturen aufgebaut und eine
finanzielle Vorsorge fiir die Einrichtung einer Landesmonitoringstelle zur Um-
setzung der UN-BRK bei der Anwaltschalft fiir Menschen mit Behinderung ge-
troffen wird. Bis Ende Februar 2018 soll dem NPM das Ergebnis einer Evaluie-
rung der Lebensumstéinde und individuellen Foérdermdglichkeiten aller in
ZPSR lebenden Bewohnerinnen und Bewohner unter 40 Jahren in Form eines
Zwischenberichtes zukommen. Beziiglich der legistischen Empfehlung des
NPM, ZPSR und Nachsorgeeinrichtungen fiir Drogen- und Alkoholkranke in
den Geltungsbereich des K-ChG einzubeziehen, gibt es eine Zusage, diese
Mafinahme in das Regierungsprogramm 2018-2023 mit zeitlicher prioritdrer
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Umsetzung aufnehmen zu wollen. Die derzeitige Regelung des § 2 Abs.3
K-ChG ist als unsachliche gesetzliche Diskriminierung chronisch psychisch
Kranker zu qualifizieren, deren Einschrdnkungen bislang nicht als seelische
Behinderung angesehen und anerkannt wurden. Bereits Robert Musil be-
schrieb in seinem Roman ,Der Mann ohne Eigenschaften” die Diskriminie-
rung chronisch Kranker mit den Worten: ,,Die Ungliicklichen litten nicht nur
an einer minderwertigen Gesundheit, sondern auch an einer minderwertigen
Krankheit.“

> Der NPM wiederholt die Empfehlung, den Geltungsbereich des K-ChG auf die Unterbrin-
gung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung in sogenannten Zentren fiir psy-
chosoziale Rehabilitation, aber auch auf Personen mit Substanzgebrauchsstorungen in
Nachsorgeeinrichtungen auszudehnen.

Einzelfdlle: VA-K-SOZ/0035-A/1/2014, VA-K-GES/0011-A/1/2015, VA-KSOZ/
0021-A/1/2015, VA-K-SOZ/0040-A/1/2015, VA-K-SOZ/0002-A/1/2016, VA-K-SOZ/
0008-A/1/2016, VA-K-SOZ/0009-A/1/2016, VA-K-SOZ/0005-A/1/2017

2.4.7 Schwere Substanzgebrauchsstorungen sind seelische
Behinderungen

Wahrend der Krankheitswert von Depressionen und Angststdrungen weitge- Diskriminierung, Insitu-
hend unbestritten ist, miissen Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen ~flonalisierung und ge-
Diagnosen und/oder Substanzgebrauchsstérungen (Abhdngigkeit und Miss- sellschafiliche Exklusion
brauch von Alkohol oder Drogen), mit dem Vorurteil leben, sie seien an ihrer

Situation selbst schuld. Grenzziehungen zwischen vorherrschenden Norma-

litdtsvorstellungen und davon krankheitsbedingt abweichendem Verhalten

stellen die Identitat Betroffener in Frage und gefdhrden deren soziale Einbin-

dung. Nicht jede psychiatrische Erkrankung fiihrt zu einer seelischen Behin-

derung. Dennoch gibt es chronisch kranke Patientinnen und Patienten, die

mit den Anforderungen in alltéglichen sozialen Rollen langere Zeit oder auf

Dauer nicht zurechtkommen.

Gestlitzt auf das soziale Modell von Behinderung kommt der NPM deshalb  UN-BRK ersireckt sich
auf chronische

entgegen landldufigen Beurteilungen (und einigen entgegenstehenden Rege-
Suchterkrankungen

lungen in Landesgesetzen) zum Schluss, dass ,chronische Suchterkrankun-
gen” unter den Begriff der ,seelischen Behinderung” i.S. der UN-BRK fallen
konnen. Voraussetzung ist jedoch, dass damit eine léingerdauernde medizini-
sche Funktionsbeeintrdachtigung einhergeht, die im Zusammenwirken mit ge-
sellschaftlichen Barrieren zu einer Beeintrdchtigung in der gesellschaftlichen
Teilhabe fiihrt oder dazu fiihren kénnte.

Suchtmittelabhdngigkeiten, insbesondere Abhdngigkeiten von illegalen Sub- Psychiatrische
stanzen, sind in der Gesellschaft mit einem Stigma behaftet. Das isoliert Men- Komorbiditdten
schen von den sie umgebenden Umwelten; nicht selten werden auch Ange-

horige ausgegrenzt. Dabei sind die Griinde fiir Suchtverhalten vielseitig. Ne-
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Strukturelle Mdngel

ben genetischen, neurobiologischen und neurochemischen Faktoren spielen
auch soziale, psychologische, neuropsychologische Einflussfaktoren eine gro-
3e Rolle. Begleitende komorbide psychiatrische Storungen sind bei Alkohol-
und Drogenmissbrauch eher die Regel, nicht die Ausnahme. Es wdre auch
wichtig anzuerkennen, dass diese Erkrankungen nicht geheilt sind, nachdem
»Drogen“ aus dem Korper entfernt oder die Entzugserscheinungen (Abstinenz-
syndrom) abklingen. Vielmehr dauern die substanzgebundenen Anhdngig-
keiten an und Riickfalle gilt es als integralen Bestandteil der Erkrankungen
aufzufassen. An dieser Stelle bietet sich ein Vergleich mit anderen chronischen
somatischen und psychiatrischen Krankheitsbildern an (Diabetes mellitus,
Bluthochdruck, Asthma, Schizophrenie, Depressionen), da diese ebenso einer
langfristigen oder lebenslangen Behandlung und multiprofessioneller Inter-
ventionen bediirfen.

Die Kommissionen 3 und 6 haben Ende 2016 und im Laufe des Berichtsjahres
2017 erstmals ambulante und stationdre Einrichtungen besucht, die in Ktn,
NO und der Stmk Opioidsubstitutionstherapien anbieten. Dabei sind eine Rei-
he von strukturellen Mdngeln zutage getreten, die einer vertieften Diskussion
bediirfen. Von Expertinnen und Experten kritisch gesehen wurde etwa, dass
es aufgrund bestehender Behandlungskonzepte zu Einschrdankungen von Per-
sonlichkeitsrechten kommt, ohne dass individuelle Zustimmungserkldrungen
vorliegen. Teilweise wird der Fokus der Behandlung nur auf die Substanzge-
brauchsstorung gelegt, nicht aber auch auf die dahinter stehenden psychiat-
rischen oder somatischen Erkrankungen; deren Behandlung ist deshalb unzu-
reichend.

Eine massive Unterversorgung an ambulanten und stationdren Behandlungs-
angeboten und daraus erwachsenden unzumutbaren Wartezeiten fiir Personen,
die sich einer Opioidsubstitutionstherapie unterziehen mdochten, wurde in Ktn
festgestellt. Von der LReg wurde inzwischen zugesagt, Abhilfe zu schaffen. Zu-
satzlich wurde der Auftrag erteilt, den nicht mehr zeitgemdafen Suchthilfeplan
mit neuen Konzepten zur ,Kdrntner Suchtstrategie 2018 bis 2028 weiterzuent-
wickeln. Das ist aus der Sicht des NPM dringend notwendig, weil im Unterschied
zu den meisten Bundesldndern die Gesundheitsversorgung Suchtkranker in Ktn
uberwiegend im Klinikum Klagenfurt geschieht und nur zu einem geringen Teil
in vom BMASGK anerkannten ,§ 15 SMG-Einrichtungen®. Bislang ist es der
LReg nicht gelungen, niedergelassene Fachdarztinnen und Fachdrzte zu gewin-
nen, um verstarkt ambulante Behandlungen anbieten zu kénnen.

Besonders kritikwiirdig erachtete die Kommission 3 in einer Einrichtung das
Fehlen von im Einvernehmen mit Patientinnen und Patienten erstellten in-
dividuellen Therapiepldnen sowie die nicht ausreichend etablierte Koope-
ration mit der Erwachsenenpsychiatrie bei Notfdllen oder Krisen. Auch feh-
lende nachweisliche Aufkldrungen dartber, dass das Mortalitdtsrisiko durch
todliche Uberdosierungen im Falle der Unterbrechung einer Entzugs- oder
Opioidsubstitutionstherapie exponentiell steigt, ist als geféhrliche Unterlas-
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sung moniert worden. Durch die vom Landeskriminalamt bestétigte — durch
das Darknet stark gestiegene — Verfligbarkeit bislang gdnzlich unbekannter
hoch gefdhrlicher synthetischer Designerdrogen, ist die aktuelle Entwicklung
uberaus kritisch. Im Jahr 2017 gab es in Ktn elf vorwiegend junge Drogentote.

Im Sommer 2017 hat der NPM unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Gabriele
Fischer, einer auch international anerkannten Suchtexpertin, eine kommissi-
onsuibergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt, an der neben Mitarbeiterinnen der
VA auch eine vormals in Opioidsubstitutionsbehandlung befindliche Betroffe-
ne mitwirkte. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe war es, bisherige Beobachtungen
und Feststellungen zu ambulanten und stationdren Einrichtungen fiir Sucht-
erkrankte zu systematisieren, strukturelle menschenrechtliche Problemfelder,
die mehrfach auftraten, zu benennen und Szenarien fiir das Vorgehen des
NPM bei kinftigen Besuchen zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat nach drei
Sitzungen ihre Tatigkeit Ende Oktober 2017 abgeschlossen. Darauf aufbauend
werden Mitglieder dieser Arbeitsgruppe eine Schwerpunktkommission bilden,
die ihre Tatigkeit auch Osterreichweit ausiiben wird.

> Suchtkranke miissen freien und raschen Zugang zu Behandlungsangeboten haben.
Bedarfsdeckende und qualitativ hochwertige, nach wissenschaftlichen Standards aus-
gerichtete Behandlungsangebote sind daher im stationdren wie auch im ambulanten
Sektor zu gewdhrleisten.

> Die auseichende Behandlung komorbider Storungen bzw. Erkrankungen hat integrati-
ver Bestandlteil solcher Behandlungskonzepte in Nachsorgeeinrichtungen zu sein.

> Riickfdlle sind als krisenimmanenter Bestandteil von Substanzgebrauchsstéorungen an-
zusehen und bediirfen eines vertiefenden multidisziplindren therapeutischen Ansatzes.

> Vor (unfreiwilligen) Therapieabbriichen muss professionelles handlungsorientiertes
Know-how zur Einschdtzung und Abschdtzung von Suizidalitat zur Anwendung kom-
men. Uber das durch einen Therapieabbruch gestiegene Mortalitdtsrisiko muss nach-
weislich eine Aufkldrung erfolgen.

> Nachbetreuungseinrichtungen haben ein standardisiertes Krisen- und Entlassungsma-
nagement mit funktionierenden Schnittstellen zu hoherwertigen Versorgungsangeboten
In Spitdlern zu implementieren.

Einzelfdlle: VA-K-SOZ/0031-A/1/2017; VA-K-SOZ/0033-A/1/2017; VA-K-SOZ/
0034-A/1/2017; VA-BD-GU/0155-A/1/2017; VA-NO-SOZ/0015-A/1/2017 u.a.

2.4.8 Positive Wahrnehmungen

Der NPM besuchte 2017 auch Einrichtungen, deren Herangehensweisen als
Beispiele einer Good Practice angesehen werden.

Ein wesentlicher Faktor fiir das Ermoglichen von Inklusion ist die zentrale Offnen gegenuber der
Lage von Wohnungen oder Wohngruppen in den Orten. Einige der besuchten ~Aubenwelt”
Einrichtungen erfiillen diesen Anspruch und 6ffnen sich gezielt gegentiber der

»Auflenwelt”. So betreibt eine Wohngruppe beispielsweise eine Post-Partner-
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stelle und eine andere ein Reparatur-Cafe. Beide Angebote werden von der Be-
volkerung gerne wahrgenommen. In einer Einrichtung, die den Schwerpunkt
auf kiinstlerisches Schaffen legt, verbleiben die Einnahmen aus Kunstverkau-
fen den Kiinstlerinnen und Kiinstlern.

Obwohl sich die Integration in den ersten Arbeitsmarkt fiir viele Klientinnen
und Klienten oft als schwierig erweist, konnten Kommissionen auch iiber viel
Engagement von Einrichtungen berichten. So pflegt eine Einrichtung seit vie-
len Jahren Kontakte zu regionalen Unternehmen. Als Ergebnis kénnen immer
wieder Klientinnen und Klienten zumindest geringfiligig beschaftigt werden.

Ein wirksames Beschwerdemanagement kann nicht nur Menschen in Einrich-
tungen zu ihrem Recht verhelfen, sondern auch als praventive Mafdinahme
gegen Gewalt und Aggression dienen. Es geht dabei nicht nur um die Mog-
lichkeit, sich zu beschweren, sondern sich auch zu trauen, eine Beschwerde zu
formulieren. Manche Einrichtungen ermutigen ihre Klientinnen und Klienten,
Beschwerden zu dufdern, um von diesen zu lernen. In diesen Fallen werden Be-
schwerden als positiver Faktor und als Werkzeug wahrgenommen, das selbst-
bestimmte Menschen einsetzen konnen.

Eine besuchte Einrichtung erméglichte es dem Personal, andere Einrichtungen
zu besuchen. Die Teams konnten sich austauschen, vernetzen und dabei von-
einander lernen.

Eine Einrichtung fiir Menschen mit schweren intellektuellen und Mehrfachbe-
hinderungen zeichnet sich dadurch aus, dass multiprofessionelle Teams mit
einem sehr hohen Qualifizierungsgrad die Betreuung nach individuellen Be-
diirfnissen durchfiihren. So gibt es ,Klientinnentage“, an denen Bewohnerin-
nen oder Bewohner nicht die Tagesstruktur besuchen, sondern mit ihrer Be-
zugsbetreuerin oder ihrem Bezugsbetreuer etwas unternehmen. Fiir nonverba-
le Bewohnerinnen und Bewohner werden eigene Kommunikationsbiicher an-
gelegt, um die individuellen Ausdrucksweisen festzuhalten und zu erkldren.

Good-Practice-Beispiele sollten Einrichtungstrdgern und Behérden als Vorbilder dienen.

Einzelfall: VA-T-SOZ/0027-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0084-A/1/2017, VA-NO-SOZ/
0085-A/1/2017, VA-NO-SOZ/0102-A/1/2017, VA-V-SOZ/0001-A/1/2017, VA-B-
SOZ/0033-A/1/2017, VA-B-SOZ/0036-A/1/2017, VA-SOZ/0061-A/2017, VA-OO-
SOZ/0030-A/1/2017, VA-W-SOZ/0387-A/1/2017, VA-S-SOZ/0043-A/1/2017, VA-
NO-SOZ/0119-A/1/2017, VA-W-SOZ/0034-A/1/2017, VA-OO-SOZ/0071-A/1/2017



Justizanstalten

2.5 Justizanstalten

2.5.1 Einleitung

Der NPM absolvierte im Jahr 2017 insgesamt 35 Besuche, die den Bedingun-
gen galten, unter denen Personen im Straf- und Mafnahmenvollzug ange-
halten werden. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Besuche lassen sich in zehn
Abschnitte gliedern.

Im ersten Abschnitt werden Kritikpunkte an der Unterbringung und Behand-
lung von Menschen, die im Rahmen einer psychischen Erkrankung straffdllig
geworden sind, dargestellt. Das zweite Kapitel gilt Strafgefangenen mit psychi-
schen Besonderheiten, der dritte Abschnitt widmet sich dem Thema Frauen im
Vollzug. Der vierte Teil befasst sich mit dem Gesundheitswesen. Mit dem Recht
auf Privatsphdre beschaftigt sich das fiinfte Kapitel. Empfehlungen zur Super-
vision fiir Bedienstete im Straf- und Mafnahmenvollzug finden sich im sechs-
ten Kapitel. Ndheres zur Herausforderung der Sprachenvielfalt findet man im
Teil ,Zugang zu Informationen”. An die Mdngel, die dem NPM bei den Le-
bens- und Aufenthaltsbedingungen auffielen, schlief3en die Bemerkungen zur
baulichen Ausstattung der besuchten Einrichtungen an. Der Berichtsteil endet
- wie in den vergangenen Jahren - mit positiven Wahrnehmungen.

2.5.2 MaBnahmenvollzug und Nachbetreuungseinrichtungen
2.5.2.1 Reform des MaBnahmenvollzugs

Zum Kernbereich des Mandates zdhlt die Uberpriifung der Lebens- und Aufent-
haltsbedingungen von Menschen, die im Rahmen einer psychischen Erkran-
kung straffdllig geworden sind und denen aus spezialpraventiven Griinden
die Freiheit entzogen wurde. Uber diese Personen wird vom Gericht zusdtzlich
zur Strafe oder anstelle davon eine ,vorbeugende Mafinahme” verhdngt, je
nachdem, ob sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsfdahig waren oder nicht.

»Vorbeugende Mafnahmen”“ werden auf unbestimmte Zeit angeordnet. Sie
sind solange zu vollziehen, wie es ihr Zweck erfordert. Gerade weil damit eine
lebenslange Anhaltung nicht ausgeschlossen ist, ist die Unterbringung im
Mafinahmenvollzug menschenrechtlich besonders sensibel. Jeder Eingriff in
die personliche Freiheit darf nur solange wdhren, als er ,notwendig” ist. Stets
darf die personliche Freiheit nur entzogen werden, ,,wenn und soweit dies nicht
zum Zweck der Mafnahme aufer Verhdltnis steht” (Art. 1 Abs. 3 PersFrBVG).

Schon bei den ersten Besuchen von Abteilungen und Einrichtungen des
Mafinahmenvollzugs musste der NPM gravierende Madngel feststellen
(PB 2013, S. 75). Dazu zdahlen unter anderem fehlende Behandlungsméglich-
keiten, gemeinsame Unterbringung mit Haftlingen im Normalvollzug, iiber-
lange Anhaltungen aufgrund des Fehlens von Nachsorgeeinrichtungen, zu
wenige Gutachterinnen und Gutachter sowie fehlende Qualitdtsstandards fir

Gebindelte Wahr-
nehmungen

Menschenrechtliche
Problematik

Strukturelle Schwdchen
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die Erstellung der Gutachten. Vielfach dufierten Untergebrachte gegeniiber
dem NPM den Wunsch nach mehr Transparenz und Information tiber Ent-
scheidungsvorgdnge bei Vollzugslockerungen.

Bereits aus Anlass dieser Wahrnehmungen forderte der NPM eine grundlegen-
de und tiefgreifende Reform: Der Mafnahmenvollzug ist behandlungsorien-
tierter und menschenwiirdiger zu gestalten. Mit dieser Vorgabe richtete auch
der Bundesminister im Juni 2014, bestdrkt durch die mediale Berichterstattung
uber einen bedriickenden Anlassfall (PB 2014, Band , Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 89 ff.), eine Arbeitsgruppe ein. An dieser Arbeitsgruppe
wirkten mehr als 40 Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Be-
reichen des Straf- und Mafinahmenvollzugs mit, darunter auch ein Vertreter
des NPM. Sie legte Anfang des Jahres 2015 einen 96-seitigen Abschlussbericht
samt Forderungskatalog vor.

Entsprechend den Vorschldgen und Anregungen der Arbeitsgruppe wurden
einige organisatorische Verbesserungsmafinahmen gesetzt, um Mafinahmen-
patientinnen und Mafinahmenpatienten zielgenauer jenen Anstalten zuzu-
weisen, in denen sie bestmdglich behandelt werden kénnen. Dennoch sollte es
zweieinhalb Jahre dauern, ehe am 18. Juli 2017 im Rahmen einer , Konferenz
zur Umsetzung eines modernen Mafsnahmenvollzugs” der Entwurf eines Maf3-
nahmenvollzugsgesetzes (MVG) einer breiten Offentlichkeit vorgestellt wurde.

Der Bundesminister bekannte sich dabei zur Einbettung des Mafinahmenvoll-
zuges in das Strafrecht. Vom vorldufigen Vollzug bis zum gdnzlichen Absehen
davon besteht eine durchgehende Zustdndigkeit der Strafgerichte. Die Unter-
bringung soll kiinftig in modernen forensisch therapeutischen Zentren erfol-
gen. Das dortige Angebot soll auf Behandlung und Betreuung ausgerichtet sein.
Beschrdnkungen der personlichen Freiheit im Vollzug sollen an ein modernes
Rechtsschutzsystem gekoppelt werden. Die ldngst nicht mehr zeitgemdfie Be-
zeichnung der in diesen Einrichtungen angehaltenen Menschen als ,geistig
abnorm“ wird gestrichen. Stattdessen spricht der Entwurf von , Straftidtern mit
schweren psychischen Stdrungen“. Insgesamt werden mit dem vorliegenden
Entwurf im Falle seiner Gesetzwerdung, so die Verfasser des Entwurfes, mehr
als 90 % der Empfehlungen der Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2014 umgesetzt.

Der NPM nimmt mit Zustimmung zur Kenntnis, dass therapeutische Zentren
etabliert werden und der Vollzug der vorbeugenden Mafnahme nur noch in
diesen eigens dafiir eingerichteten Einrichtungen stattfinden soll. In zwei zen-
tralen Punkten bleibt der Entwurf allerdings hinter den Erwartungen zurtick:
Dies betrifft zum einen die Frage, kraft welcher Einschdtzung tiber eine Per-
son die Mafsinahme verhdngt werden soll. Zum anderen wird der Forderung
nicht nachgekommen, dass fiir jugendliche Straftdter und junge Erwachse-
ne die Mafdinahme zeitlich nur befristet verfligt werden soll. Zu diesen beiden
Punkten gibt es auch eine klare Position der Expertinnen und Experten der
Arbeitsgruppe.
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Der Entwurf setzt sich zwar zum Ziel, die Treffsicherheit der ausgesprochenen Gutachten aus

MafRnahme zu erhhen. Diese Zielsetzung wird sich allein dadurch, dass ne- Unferschiedlichen
. . .. o . Cw s Fachbereichen

ben einem Sachverstdndigen fiir Psychiatrie ,,soweit erforderlich“ ein Sachver-

stindiger der klinischen Psychologie zuzuziehen ist, nicht erreichen lassen.

Die vermehrte Einholung von klinisch psychologischen Gutachten ist auch

eine Forderung der Arbeitsgruppe. In der Schweiz werden sogar Gutachtergre-

mien eingesetzt, um zu kldren, ob Personen unterzubringen sind oder nicht.

Eine Untersuchung durch Sachverstindige der Psychiatrie und der klini-
schen Psychologie sollte daher zwingend vorgesehen werden. Nur nach Un-
tersuchung und Befundung beider Sachverstdndigen sollte vom Gericht eine
Mafinahme ausgesprochen werden. Gelangen die Sachverstdndigen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen, so wdre aus beiden Fachbereichen eine ergéinzende
Einschatzung einzuholen. Auf den Stellenwert und die Expertise der klinisch-
psychologischen Gutachterinnen und Gutachter hat auch die Arbeitsgruppe
(in ihrer Empfehlung Nr. 50) ausdrucklich hingewiesen.

Bedauerlicherweise haben die Entwurfsverfasser der Empfehlung (Nr. 4 lit. ¢) Jugendliche zu
nicht Folge geleistet, wonach es unzuldssig sein soll, dass Jugendliche eine bis Weni9 bedacht
zu lebenslange Einweisung erfahren kénnen.

Wie der Vollzug von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgen soll, die
nicht in der JA Gerasdorf untergebracht sind, wird nicht ndher geregelt. Ihre
Unterbringung in forensischen Abteilungen an psychiatrischen Kliniken hat
sich schon bislang als hochst problematisch erwiesen, weil die jungen Men-
schen dort vielfach nicht ihren Bediirfnissen entsprechend sozialtherapeutisch
versorgt werden. Sie konnen im Spital weder ihre Schulausbildung abschlie-
f3en noch eine Berufsausbildung absolvieren. Vielfach werden sie auch mit
den Erwachsenen gemeinsam untergebracht.

> Der Vollzug der MafSinahme hat in eigens datfiir eingerichteten therapeutischen Zentren
stattzufinden.

> Der Entwurf zu einem MafSnahmenvollzugsgesetz ist hinsichtlich der besonderen Be-
diirfnisse von Jugendlichen und der Treffsicherheit der Verhdngung einer vorbeugenden
Maf8nahme zu iiberarbeiten.

2.5.2.2 Wahrmehmungen und Empfehlungen zum MaBnahmenvollzug

Neben den zuvor ausgefiihrten Uberlegungen zur Neuregelung des Mafinah-
menvollzugs hat sich der NPM auch im Berichtsjahr mit den Lebens- und
Aufenthaltsbedingungen der im Mafsnahmenvollzug angehaltenen Personen
befasst.

Per 1. Janner 2018 wurden 878 Personen im Mafinahmenvollzug angehalten, Hoher Belagsdruck
davon 497 Personen nach § 21 Abs. 1 StGB (zurechnungsunfdhig), der Rest
nach § 21 Abs. 2 StGB (zurechnungsfahig). Besonders dramatisch ist der An-
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tion als unhaltbar

stieg bei den zurechnungsunfdahigen Rechtsbrechern. Seit 1. Jdnner 2017 gab
es 78 neue Einweisungen, was einem Zuwachs von 18,6 % entspricht.

Insgesamt wurden vom NPM im Jahr 2017 neun Besuche in Einrichtungen
des Mafinahmenvollzugs und Nachsorgeeinrichtungen durchgefiihrt. Dabei
zeigten sich erneut markante Schwdchen, die sich vom zustéindigen Bundes-
minister ohne Freigabe zusdtzlicher Mittel nicht beheben lassen.

Materielle Rahmenbedingungen - JA Gollersdorf

Im Mai 2017 stattete der NPM der JA Gollersdorf einen Besuch ab. Ziel des
Besuches war, zu evaluieren, inwiefern die Sonderanstalt die Kriterien fiir ein
therapeutisches Zentrum erfiillt bzw. kiinftig erfiillen kann.

Die Kommission gelangte zum Ergebnis, dass sich die materiellen Rahmen-
bedingungen in der JA Gollersdorf nicht in dem Maf3 verbessern lassen, dass
die Qualitatsstandards eines therapeutischen Zentrums erreicht werden. Ein
qualitativ hochwertiges therapeutisches Zentrum erfordert geniigend Raum
und Privatsphdre fiir die Untergebrachten, damit ein therapeutisches Klima
entstehen kann, das gesundheitlichen Fortschritten forderlich ist. Diese Stan-
dards lassen sich nach Besichtigung simtlicher Abteilungen der JA Géllersdorf
nicht erzielen.

Aus Sicht des NPM ist eine Einrichtung mit einer Kapazitiat von 130 bis 140
Platzen nicht zeitgemdf. International vergleichbare Einrichtungen verfii-
gen Uber 40 bis 60 Platze. Der Standard fiir therapeutische Einrichtungen fir
psychisch kranke Menschen sollten Ein- und Zweitbettzimmer im Verhdaltnis
50:50 mit angeschlossenem Sanitdrbereich sein. Eine Unterbringung von drei
Personen in einem Zimmer ist generell zu vermeiden.

Der Rundgang durch das Haus zeigte, dass es auf den Wohnstationen vielfach
keine Riickzugsmdoglichkeit gibt. Aufenthaltsbereich ist oft nur der Gang oder
ein abgewohnter, trister und stark verrauchter Sozialraum. Da die Tiiren zu
den Zimmern offenstehen, gibt es keine Moglichkeit, sich zumindest zeitweise
von anderen fernzuhalten und innerlich zur Ruhe zu kommen. Fiir Menschen
mit einer psychischen Erkrankung bedeutet dies einen erheblichen, zusatzli-
chen Stressfaktor.

Ein Zimmerbelag mit drei oder vier Personen ldsst jegliche Privatsphdre ver-
missen. In einigen Zimmern sind Betten in einem Abstand von eineinhalb
Metern aufgestellt. Derart beengte rdumliche Verhdltnisse verhindern, beson-
ders bei langer Anhaltedauer, einen Behandlungsfortschritt. Die Anhaltung
in der Einrichtung tragt nicht zur Genesung bei, sondern erschwert sie. Dem-
entsprechend wurden auch eindeutige Anzeichen einer Hospitalisierung bei
einzelnen Inhaftierten festgestellt.

Viele Patienten duflerten den Wunsch nach etwas Privatsphdre oder einer
Riickzugsméglichkeit. Auch von den diensthabenden Arztinnen und Arzten
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wird die Unterbringung und der Belag von drei bis vier Personen in einem
Zimmer als unhaltbar bezeichnet. Hinzu kommt, dass die Anhaltedauer in der
JA Gollersdorf im Schnitt fiinf bis sechs Jahre betragt.

Das Bundesministerium trat diesen Wahrnehmungen des NPM nicht entgegen,
sondern rdumte ein, dass die meisten Haftrdume der JA Gollersdorf mit zwei
bis vier Personen belegt sind. Einzelhaftrdume stehen nur vereinzelt zur Verfii-
gung. Diese werden vorwiegend mit verhaltensauffalligen bzw. sehr pflegeauf-
falligen Inhaftierten belegt. Unbestritten ist, dass eine Einzelunterbringung bei
Nacht wiinschenswert und auch im Entwurf zum MVG vorgesehen ist.

Bestdatigt wurde weiters, dass die baulichen Bedingungen ,suboptimal” sind
und einem ,modernen und addquaten therapeutischen Setting in vielerlei
Hinsicht nicht entsprechen”. Die defizitdren materiellen Rahmenbedingungen
gelte es mit einer betreuerischen Arbeit auszugleichen, um der Entwicklung ei-
ner Hospitalisierung und eines Deprivationssyndroms entgegenzuwirken.

Der NPM verkennt nicht, dass eine therapeutische Tagesstruktur und auf3er-
halb der Wohnstation abgehaltene Therapieangebote Teil einer addquaten
Behandlung und Betreuung sind. Diese Bemiihungen vermdgen aber nicht
die defizitdren Rahmenbedingungen auszugleichen. So gibt es Haftrdume, in
denen nicht einmal alle Inhaftierten einen Sessel haben. Einzelne Mafinah-
menpatienten lagern ihre Utensilien in einem Koffer unter dem Bett. Versperr-
bare Kasten stehen am Gang. Die unzuldnglichen Lebens- und Aufenthalts-
bedingungen werden noch durch hygienische Defizite verscharft. So gibt es
etwa einen Insassen, der in einem Mehrpersonenhaftraum einen Kiibel neben
seinem Bett stehen hat, in den er immer hineinspuckt.

Abgewohnt und schmutzig sind nicht nur der Schlaf- und Aufenthaltsbereich,
unzureichend sind auch die sanitdren Rdumlichkeiten. Auf einer Station tei-
len sich zehn Untergebrachte ein Badezimmer, in dem nebeneinander vier Du-
schen ohne Trennvorrichtung sind. In einem anderen Bereich miissen bis zu
19 Inhaftierte mit einem Badezimmer (bestehend aus zwei Duschen und drei
Waschbecken) auskommen. An vielen Stellen sieht man ausgedehnte Spuren
von altem oder offenbar unzureichend behandeltem Pilzbefall. In einem klei-
nen Raum ohne natiirliche Frischluftzufuhr stehen eine Waschmaschine und
ein Waschetrockner. Obwohl auf eine sanierte Liiftungsanlage hingewiesen
wurde, war am Tag des Besuches das Raumklima ausgepragt feucht-warm.

Grundsatzlich sind zwar die Untergebrachten fiir die tdgliche Reinigung der
Wohnstation zustdndig, sie benétigen dafiir jedoch die Unterstiitzung durch
das Personal: Die Anleitung und Kontrolle der Reinigungsarbeiten obliegen
den jeweiligen Stationsbediensteten, wobei nicht verkannt wird, dass diese oft
viel Motivationsarbeit leisten miissen, um eine halbwegs ordnungsgemdafie
Reinigung sicherzustellen.

Die Auslagerung der Reinigungsarbeiten auf ein hausfremdes Unternehmen
wird von der Personalvertretung abgelehnt. Ob dies 6konomisch sinnvoll ist,

Zuwendung kann Defi-
zite nicht ausgleichen

Leben aus dem Koffer

Schimmel in Duschen

und Bddern

Hygienische Mdngel
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Zimmern

Neukonzept unum-
gdinglich

Neubau erforderlich

Mittel sollten rasch frei-
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gegeben werden

wird vom NPM stark in Zweifel gezogen. Im Rahmen eines Projekts soll die
Frage der Auslagerung der Reinigungsarbeiten gekldrt werden. Zugesichert
wurde, dass die Ortlichen Dienststellenausschiisse und die Zentralausschiisse
in das Projekt einbezogen werden.

Als ein strukturelles Problem ortete der NPM auch den mangelnden Schutz
von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern. Die Kommission verkennt dabei
nicht, dass sehr viele der Untergebrachten Raucherinnen bzw. Raucher sind.
Auf der Station 2D und 1C (inklusive Personal) rauchen beispielsweise fast alle
Personen. Auf der Station 2C sind es 15 Untergebrachte von 22.

In den Zimmern besteht zwar ein Rauchverbot, in den Aufenthaltsrdumen
und am Gang ist das Rauchen jedoch erlaubt. Da die Tiiren den ganzen Tag
offenstehen, zieht der Rauch in die Zimmer. Der NPM fordert im Zuge eines
Neukonzeptes der JA Gollersdorf daher eine bessere rdumliche Trennung von
Rauchern und Nichtrauchern.

Angesichts dieser gravierenden Schwdachen ersuchte der NPM das Bundesmi-
nisterium offenzulegen, welche weiteren Uberlegungen beziiglich der JA Gol-
lersdorf bestehen. Der NPM kann sich mit der Mitteilung, dass das Areal der
JA Gollersdorf von seiner Grofde her fiir einen Zubau grundsatzlich geeignet
wdre, nicht begntigen, da konkrete Pldne noch nicht vorliegen. Es wurde um
Mitteilung ersucht, welche Uberlegungen bestehen, wie — sollte an dem Stand-
ort festgehalten werden - in absehbarer Zeit zeitgemdfle Rahmenbedingun-
gen fir einen Mafnahmenvollzug geschaffen werden kénnen, dessen materi-
elle, raumliche und bauliche Bedingungen die Zustdnde im Strafvollzug nicht
deutlich unterschreiten.

Das Bundesministerium bestritt zwar nicht, dass auf dem Areal der JA Gollers-
dorf gentigend Platz fiir einen Zubau vorhanden ist. Vor der Errichtung eines
Zubaus bzw. Ausschreibung eines Projektes miisste jedoch eine (derzeit nicht
vorhandene) budgetdre Deckung sichergestellt sein. Da dies nicht der Fall ist,
konne derzeit eine Realisierung nicht in Aussicht gestellt werden.

Der NPM kann auch den Gesetzgeber nur auf die vollig unzureichenden Rah-
menbedingungen in der JA Gollersdorf hinweisen. Entsprechende Mittel soll-
ten bald zur Verfligung gestellt werden, um an diesem Standort einen zeitge-
mafien Mafinahmenvollzug gewdhrleisten zu kénnen.
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> Der Vollzugsverwaltung sind entsprechende Mittel fiir die Durchfiihrung eines zeitgemd-
Ben MafSnahmenvollzugs zur Verfiigung zu stellen.

> Die Rahmenbedingungen von Einrichtungen des MafSnahmenvollzugs sollen zur Gene-
sung der dort untergebrachten kranken Menschen beitragen.

> Es sind addquate MafSnahmen zu ergreifen, um den teilweise vollig unzureichenden ma-
teriellen Rahmenbedingungen und zum Ieil menschenunwiirdigen Lebens- und Aufent-
haltsbedingungen von Untergebrachten (z.B. der JA Gollersdorf) zu begegnen.

Einzelfall: VA-BD-]/0473-B/1/2017

Bauliche Ausstattung und Umgang mit demotivierten Untergebrachten -
AuBenstelle Floridsdorf der JA Mittersteig

Im November 2016 wurde der NPM erneut auf den eklatanten Mangel an The-  Kein therapeutisches
rapierdumen in der Auf’enstelle Floridsdorf der JA Mittersteig aufmerksam. Klima
Am Tag des Besuches fanden Therapien in den einzig freien Zimmern der stell-
vertretenden Anstaltsleiterin und der Ergotherapeutin statt. Diese Zimmer sind
allerdings als Blirordume ausgestattet und haben keinerlei therapeutisches
Ambiente. Das Treffen der Freigéingergruppe findet im Besucherraum statt. Die

Gruppenteilnehmer sitzen dort in zwei Reihen, der Raum ist vollig ausgeftllt.

Begutachtungen finden zum Teil in der JA Mittersteig statt. Inhaftierte beklag-
ten, dass diese in Raumlichkeiten direkt neben dem Besucherraum stattfinden
und damit Gesprdache nicht vertraulich gefiihrt werden konnen.

Der NPM regte daher die Erarbeitung eines Raumkonzeptes fiir die AuRenstel- Raumkonzept gefordert
le Floridsdorf an. Falls es nicht mdglich ist, zusdtzliche Rdume im anliegenden

Gerichtsgebdude zu nutzen, sollte eine Reduzierung von Haftplatzen zuguns-

ten von Therapierdumen angedacht werden.

Das eigentliche Thema des Besuches waren aber nicht Erhebungen zu den Therapieunwillige Un-
bereits bekannten rdumlichen Schwachstellen. Vielmehr wandte sich der fergebrachte
NPM der Frage der Behandlung von demotivierten, therapieunwilligen Un-
tergebrachten zu. Dazu wurden von den Kommissionen Akten eingesehen,

Inhaftierte befragt und die einzelnen Problemfdlle mit den Betreuerinnen

und Betreuern erortert. Die Kommission regte an, bei Untergebrachten, die

Therapien verweigern, verstirkt Anstrengungen zu unternehmen, um diese

zu motivieren. Der NPM ist sich dabei der Schwierigkeit bewusst, mit jeman-

dem in Kontakt zu treten, der jedes (therapeutische) Gesprach verweigert. Den
Fachdiensten konnten spezielle Fortbildungsangebote zur Gesprachsfithrung

im Umgang mit nicht motivierten Inhaftierten helfen.

Das Bundesministerium fiihrte dazu aus, dass bereits derzeit bei Unterge-
brachten, die therapeutische Angebote ablehnen, der Fokus im Rahmen der
sozialarbeiterischen und psychologischen Betreuung auf deren fehlender Mo-
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Zusdtzliches Kurs-
angebot

tivation liegt. Das Thema bzw. die Problematik unmotivierter Inhaftierter ist
dartiber hinaus Gegenstand von Supervisionen.

Dessen ungeachtet ist sich die Vollzugsverwaltung der bestehenden Problema-
tik bewusst. Fur das Jahr 2018 wurde daher ein spezielles Fortbildungsangebot
(,Motivational Interviewing“ nach Miller & Rollnick) in das Seminarpro-
gramm aufgenommen.

> Im Sinne des Behandlungs- und Betreuungsgebots von Untergebrachten sind individuel-
le Therapieangebote ebenso sicherzustellen wie entsprechende Rdumlichkeiten.

> Auch bei nicht motivierten Untergebrachten sind immer wieder Anstrengungen zu un-
ternehmen, sie zur Teilnahme an Therapien zu bewegen.

> Spezielle Fortbildungskurse sind anzubieten, um dem Personal bei der Bewdltigung der
Herausforderungen im Umgang mit nicht motivierten Untergebrachten zu helfen.

Prototyp als
Best Practice

Frauen jahrelang
benachteiligt

Schaffung einer Abtei-
lung fUr Frauen in Asten
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Einzelfall: VA-BD-]/0016-B/1/2017

Therapiestillstand als Folge der Verlegung von MaBnahmenpatientinnen -
JA Schwarzau; Forensisches Zentrum Asten

Der Entwurf des neuen MVG sieht vor, dass Mafinahmenpatientinnen und
Mafinahmenpatienten ausschliefdlich in forensisch-therapeutischen Zentren
untergebracht und behandelt werden sollen. Das erste derartige Zentrum wur-
de in Asten im Frithjahr 2010 eroffnet, es befindet sich auf dem Gelénde der
Auflenstelle Asten der JA Linz und wird von einem Psychologen geleitet.

Nach Ansicht des NPM erfiillt das Forensische Zentrum Asten, insbesondere
nach Fertigstellung des Zubaus im Jahr 2015, die rdumlichen Voraussetzun-
gen sowohl fiir eine addquate Betreuung als auch zur Vorbereitung der Maf3-
nahmenpatientinnen und Mafinahmenpatienten auf das Leben nach der
Anhaltung (PB 2015, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 127 f.).
Besonders positiv fiel auf, dass es im Eingangsbereich keine Torwache mehr
gibt, sondern einen Empfang. Die Prdsenz uniformierter Exekutivbediensteter
wird soweit wie moglich zurlickgedrdngt. Die Justizwache ist nur noch fiir die
Aufensicherung der Anlage zustdndig.

Bis 2017 wurden ausschliefdlich ménnliche Mafnahmenpatienten in das Fo-
rensische Zentrum in Asten aufgenommen. Zurechnungsféhige Mafinahmen-
patientinnen waren in der JA Schwarzau untergebracht. Der NPM erachtete
die Gegebenheiten dort als vollig unzureichend und forderte eine zeitgemafle,
den Standards entsprechende Unterbringung der Frauen (PB 2015, Band ,, Pra-
ventive Menschenrechtskontrolle”, S. 128).

Im Rahmen eines Besuches der JA Schwarzau im Herbst 2016 erfuhr der NPM
von den Pldnen, alle Mafdinahmenpatientinnen der JA Schwarzau in eine ei-
gens eingerichtete Wohngruppe im Forensischen Zentrum Asten zu iiberstellen.



Justizanstalten

Dieser Schritt wird vom NPM sehr begriifst. Kritikwiirdig blieb jedoch, dass
nach Bekanntwerden der geplanten Verlegung das Therapieangebot fiir die
Patientinnen deutlich eingeschrdnkt wurde. Bereits ab Mitte 2016 wurden
zum Teil keine neuen Psychotherapien mehr eingeleitet. Viele Patientinnen
blieben tiber Monate ohne Behandlung.

Damit konfrontiert teilte das Bundesministerium mit, dass aufgrund der ge-
planten Ubersiedlung keine Therapien beendet wurden. Eingerdumt wurde
aber, dass indizierte Therapien voriibergehend nicht gestartet wurden. Der
NPM rief in Erinnerung, dass Mafsnahmenpatientinnen zwingend einer the-
rapeutischen Behandlung bediirfen. Geplante organisatorische Anderungen
diirfen dabei kein Hinderungsgrund sein.

Die Abteilung fiir den Manahmenvollzug von zurechnungsféhigen Patien-
tinnen in der JA Schwarzau wurde im Februar 2017 aufgeldst. Alle weiblichen
Patienten wurden in das Forensische Zentrum Asten verlegt. Die neu einge-
richtete Wohngruppe verfiigt tiber eine Kapazitat von 14 Pldtzen und gewdhr-
leistet eine addquate Unterbringung und eine angemessene therapeutische
Betreuung

Stillstand bei Therapien

vor Ubersiedlung

MaBnahmenabteilung

der JA Schwarzau
geschlossen

> Maf8Snahmenpatientinnen und MafSnahmenpatienten sind therapeutisch zu betreuen.

> Therapien von MafSnahmenpatientinnen und Mafnahmenpatienten sind zeitnahe

nach der Unterbringung zu beginnen. Ein monatelanger Stillstand ist nicht akzeptabel.

Einzelfall: VA-BD-]/0809-B/1/2016

Forensische Station des LKH Graz SUd-West

Schwachstellen ortete der NPM nicht nur in den JA, auch im Bereich der Spi-
taler zeigte sich vielfach ein Verbesserungsbedarf. Im Oktober 2016 besuchte
der NPM die forensische Abteilung im LKH Graz Siid-West. Es handelt sich
dabei um eine geschlossene Station fiir Personen, die im Rahmen einer psych-
iatrischen Erkrankung straffdllig geworden sind, zum Tatzeitpunkt aber nicht
schuldfahig waren. Die Station verfligt tiber 18 Behandlungspldtze.

Auch im Spital leiden die Patientinnen und Patienten unter den engen raumli-
chen Gegebenheiten. Die Unterbringung erfolgt in Sechs- bzw. Siebenbettzim-
mern, oft iiber einen langen Zeitraum hinweg. Der Versuch, Sichtblenden an
den Betten anzubringen, 16st das Problem der fehlenden Privatsphdre nicht.
Die Agitiertheit und das Schnarchen von Mitpatientinnen bzw. Mitpatienten
sind erhebliche Storfaktoren in der Nacht und lassen einen erholsamen Schlaf
kaum zu.

Als Folge der raumlichen Beengtheit musste der NPM zudem feststellen, dass es
zu einer Verletzung des Trennungsgebotes von vorldufig Untergebrachten nach
§ 429 StPO und rechtskraftig Untergebrachten nach § 21 Abs. 1 StGB kommt.

Keine Privatsphdre auf-
grund der rdumlichen

Gegebenheiten

Verletzung des
Trennungsgebotes
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Schlechterstellung
gegeniber JA

Uberbelag im Inquisi-
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tenzimmer

Sichtbare Gurte

Besuchsverbot fir
Jugendliche

Diese Kritik wurde nicht zuriickgewiesen. Im Falle einer Einweisung werden
die Untergebrachten von der geschlossenen Station in die offene Nachfolge-
station transferiert. Nur in Ausnahmefdllen, insbesondere bei Sicherheitsbe-
denken, bleiben Untergebrachte nach § 21 Abs. 1 StGB bis zur Stabilisierung
auf der geschlossenen Station. Ein Kontakt mit vorldufig Untergebrachten auf
dieser Station lasse sich dabei nicht gdnzlich ausschlief3en, auch wenn die Be-
handlung unterschiedlich sein mag. Der Modus der Unterbringung orientiere
sich am psychiatrischen Zustandsbild und an der Gefdhrdung.

Die Bemiihungen, dem Trennungsgebot nach Moglichkeit Rechnung zu tra-
gen, werden vom NPM zur Kenntnis genommen. Zwar sind die vollzugsrechtli-
chen Bestimmungen tiiber die Untersuchungshaft (§§ 182 ff. StPO) nur auf jene
Inhaftierten anzuwenden, die in einer Anstalt fiir psychische Rechtsbrecher
untergebracht werden. Allerdings wird man schon aus gleichheitsrechtlichen
Griinden vorldufig Angehaltenen in einer 6ffentlichen Krankenanstalt fiir Psy-
chiatrie keine anderen Bedingungen zumuten diirfen als Personen in einer JA.

Nicht zuriickgewiesen wurde auch die Kritik an der am Besuchstag vorgefun-
denen Belegung des Inquisitenzimmers mit drei Personen. Standardmafiig ist
das Inquisitenzimmer auf der Station mit maximal zwei Personen belegt. Nur
in Einzelfdllen, wenn die weitere Unterbringung in der JA aufgrund des Schwe-
regrades des psychiatrischen Krankheitsbildes aus medizinisch-psychiatrischer
Sicht nicht vertretbar ist, kann es kurzfristig zu einer Dreierbelegung kommen.
In diesem Fall wird - in Absprache mit der Chefdrztin - umgehend versucht,
eine andere Losung zu finden. Soweit es der Gesundheitszustand erlaubt, wird
die Patientin bzw. der Patient so rasch wie moglich in eine JA mit Krankensta-
tion transferiert, in der eine medizinisch-psychiatrische Versorgung rund um
die Uhr gewahrleistet ist.

Der NPM empfahl weiters eine Reihe von Verbesserungsvorschldgen, denen
zum Teil mit geringem Aufwand Rechnung getragen wurde. So lassen sich
beispielsweise die Schutzgurte eines Gurtenbetts ohne grof3en Aufwand abde-
cken, sodass sie fiir Patientinnen und Patienten nicht mehr sichtbar sind. Die
Einhaltung dieser Mafnahme soll regelmdfig tiberpriift werden. Uberdacht
wird auch, ob es wirklich erforderlich ist, dass alle Patientinnen bzw. Patienten
eine Kaution fiir den Schliissel ihres Kastens hinterlegen miissen.

Das Pflegedienstpersonal wurde angewiesen, im Raucherzimmer fiir eine hdu-
figere Liiftung zu sorgen. Das bestehende Abluftsystem wurde einer techni-
schen Uberpriifung unterzogen. Inwieweit weitere bauliche Mafinahmen aus
sicherheitstechnischen Erwdgungen umsetzbar sind, wird evaluiert.

Beherzigt wurde auch die Kritik des NPM an einer allgemeinen Besuchsein-
schrankung fiir unter 14-Jahrige. Anstelle eines grundsdtzlichen Verbots wird
kiinftig in Einzelfdllen (etwa bei gravierenden Sicherheitsbedenken) gepriift,
ob eine Besuchseinschrinkung fiir Minderjdhrige unbedingt erforderlich ist.
In diesem Fall werde das Gesprdach mit der Patientin bzw. dem Patienten und
den Angehorigen gesucht.
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> Vorldufig Angehaltene sind aufgrund der Unschuldsvermutung von rechtskrdftig einge-
wiesenen MafSnahmenpatientinnen und Mafnahmenpaftienten zu trennen.

> Bei Gurtenbetten sind die Gurte stets so abzudecken, dass sie fiir Patientinnen und Pati-
enten nicht sichtbar sind.

Bis zur Umsetzung eines Rauchverbotes sind Raucherzimmer regelmdfiig zu liiften.

Ob eine Besuchseinschrdnkung fiir Minderjdhrige erforderlich ist, ist im Einzelfall zu
priifen.

Einzelfall: VA-BD-]/0919-B/1/2016

Rechtsschutz im Fall einer Fixierung oder Isolierung — Forensische Abtei-
lung des LKH Hall

Gegenwdrtig gibt es fiir in Haft oder im Manahmenvollzug befindliche Perso- Mangelnder Rechts-
nen im Fall einer Fixierung oder Isolierung keinen Rechtsschutz, der dem UbG ~ <NV"Z
entspricht. Das UbG sieht eine Vertretung der von Freiheitsbeschrdankungen
betroffenen Personen durch die Patientenanwaltschaft vor. Im Rahmen des
Besuches der forensischen Station des LKH Hall in Tirol am 19. Mai 2016 wur-

de diese bundesweit bestehende Schwdche erneut deutlich.

Das Bundesministerium bestatigte diese Bedenken und stellte In Aussicht, dass Befrauung der
Patientenanwaltschaft

dieser Mangel mit dem neuen MVG beseitigt werden soll. Dieses sieht fiir Per- -
beabsichtigt

sonen, die in therapeutischen Zentren untergebracht sind, denselben Rechts-
schutz wie fiir in Krankenanstalten untergebrachte Personen vor. Dass die
Patientenanwaltschaft kiinftig auch fiir Mafdnahmenpatientinnen bzw. Maf3-
nahmenpatienten zustdndig sein soll, ist fiir den NPM grundsdatzlich erfreu-
lich. Bedauerlich ist allerdings, dass der Rechtsschutz nach dem Entwurfstext
zum MVG nicht so umfassend ist wie jener im UbG.

Eine Verstandigung der Patientenanwaltschaft durch die Institution ist nach Neue Ungleichheit
dem Entwurf zum MVG nicht fiir alle Beschrdnkungen vorgesehen. Die Pati- droht
entenanwaltschaft kann jedoch nur dann eine Person vertreten und bei Ein-

spriichen unterstiitzen, wenn sie Kenntnis von einer Beschrdnkung hat. Der

Rechtsschutz nach dem MVG geht daher in diesen Fdllen ins Leere und fallt

hinter den Rechtsschutz nach § 38a UbG zuriick. Generell bleiben die Befug-

nisse der Patientenanwaltschaft vage.

> Alle Personen, die in einer offentlichen Krankenanstalt fixiert oder gegen ihren Willen
Isoliert werden, sollen iiber eine Vertretungsmoglichkeit verfiigen.

> Angehaltene im Maf8nahmenvollzug sollen iiber einen Rechtsschutz entsprechend dem
UbG vertfiigen.

Einzelfall: VA-BD-]/0654-B/1/2016
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Bildermappe und
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Forensische Station des
LKH Graz Sud-West
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Kommunikation mit fremdsprachigen Patientinnen und Patienten —
LKH Hall, LKH Graz Sud-West

Im Rahmen eines Besuches der forensischen Station des LKH Hall im Novem-
ber 2016 griff der NPM unter anderem die Problematik betreffend die Kommu-
nikation mit fremdsprachigen Patientinnen bzw. Patienten auf. Beim Versuch
einer Kontaktaufnahme mit einem Angehaltenen auf der forensischen Station
musste die Kommission feststellen, dass der Patient weder der deutschen noch
der englischen Sprache machtig war.

Eine Verstdndigung mit dem Patienten war auch dem diensthabenden Pflege-
personal nicht moglich. Die Betreuer bestdtigten zwar, dass grundsatzlich ein
Dolmetscher zur Verfiigung stehe. Es sei aber nicht moglich, vor jeder pflegeri-
schen Mafinahme den Ubersetzer hinzuzuziehen, da dieser nicht rund um die
Uhr prasent sei.

Sowohl die Tiroler Kliniken GmbH als auch das Bundesministerium verwiesen
darauf, dass es ausschliefdlich in der medizinisch-fachlichen Verantwortung
und Kompetenz der Klinik liege, ob und wie das Klinikpersonal vor, wihrend
oder nach einer Fixierung mit einer Patientin bzw. einem Patienten kom-
muniziert. Eine verbale Kommunikation miisse auch nicht unbedingt in der
Muttersprache der bzw. des Betroffenen erfolgen. Ein enges Verhdaltnis ergebe
sich auch durch eine beziehungsorientierte nonverbale Kommunikation, wie
Zeichensprache, Mimik und Gestik. Aus Sicht des Spitals stelle eine durchge-
hende Anwesenheit von Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern ein erhebliches
Sicherheitsrisiko dar, da diese mit der Situation in einer forensischen Station
und den Patientinnen bzw. Patienten nicht geniigend vertraut sind.

Man habe der Kritik jedoch Rechnung getragen, indem das Pflegepersonal eine
Mappe mit Piktogrammen angefertigt hat. Diese enthdlt Symbole und Bilder
von Alltagsgegenstdnden und -situationen mit der entsprechenden deutschen
Bezeichnung. Zusdtzlich wurde ein weiterer Account fiir Videodolmetsch fur
die betreffende Station bestellt. Dieser stand, wie sich bei einem Folgebesuch
zeigte, zeitnahe zur Verfligung.

Auch im Rahmen des Besuches in der forensischen Station des LKH Graz Siid-
West wurde deutlich, dass eine psychiatrische Behandlung und Therapie ein
gemeinsames Sprachverstdndnis erfordern. Seitens des LKH Graz-West wurde
zugesagt, die Bemiihungen um einen dauerhaften Einsatz von Dolmetscherin-
nen bzw. Dolmetschern zu intensivieren.

Der NPM verwies auf das Videodolmetsch-System, das zwischenzeitig bundes-
weit in allen JA im medizinischen Bereich etabliert wurde. Der NPM empfahl,
dass die Ubernahme dieses Systems von den Stmk Krankenanstaltengesell-
schaften gepriift wird.
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In offentlichen Spitdlern soll ein Videodolmetsch-System etabliert werden.

Ist eine Verstdndigung mit einer Patientin bzw. einem Patienten aufgrund einer Sprach-
barriere nicht moglich, ist ein Dolmetsch beizuziehen oder auf Piktogramme zuriickzu-

greifen.

Einzelfalle: VA-BD-]J/0071-B/1/2017, VA-BD-]/0919-B/1/2016

2.5.2.3 Nachsorge- und Nachbetreuungseinrichtungen

Erneut hat der NPM im Berichtsjahr auch sozialtherapeutische Wohneinrich-
tungen besucht, in denen Personen nach einer Anhaltung im Mafinahmen-
vollzug untergebracht sind (sogenannte Nachsorge- oder Nachbetreuungsein-
richtungen). Diese Einrichtungen haben die Funktion, Menschen nach einer
Anhaltung Unterkunft zu gewdhren, sie aber auch auf das Leben in Freiheit
vorzubereiten. Unterstiitzung finden die dort untergebrachten Menschen auch
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Bedingt Entlassenen soll zudem gehol-
fen werden, die gerichtlichen Weisungen einzuhalten und nicht mehr straffal-
lig zu werden.

Der NPM kritisierte mehrfach, dass es zu wenige Nachsorgeeinrichtungen gibt.
Gutachterinnen bzw. Gutachter machen eine Entlassungsempfehlung regel-
mafig davon abhdngig, dass ein Platz in einer geeigneten sozialtherapeuti-
schen Wohneinrichtung zur Verfligung steht. In der Praxis sind daher immer
wieder ungebiihrlich lange Anhaltungen festzustellen, wobei der NPM im Be-
richtsjahr auf ein Paradoxon aufmerksam wurde: Einerseits klagen Inhaftierte
und deren Betreuungspersonen tliber das Fehlen von Platzen. Andererseits ge-
ben die Leitungen von Nachsorgeeinrichtungen mitunter an, nicht voll aus-
gelastet zu sein.

Besonders bedauerlich ist das Fehlen derartiger Betreuungseinrichtungen bei
Jugendlichen und behinderten Menschen mit Mehrfachdiagnosen. So musste
der NPM beim Besuch der forensischen Abteilung des LKH Hall Mitte Mai 2016
feststellen, dass ein Sechstel der zugewiesenen Patientinnen bzw. Patienten nur
deshalb im Spital angehalten wird, weil kein geeigneter Nachbetreuungsplatz
vorhanden ist.

Ziel und Aufgabe

Bedarfsgerechte
Zuweisung

Betreuungspldtze fehlen

Der Ausbau von Nachbetreuungspldtzen ist in ganz Osterreich weiter voranzutreiben.

Die Schaffung von Nachbetreuungspldtzen fiir Jugendliche und Menschen mit Mehr-
fachdiagnosen ist vor allem in den westlichen Bundesldndern vordringlich voranzutrei-

ben.

> Um Angebot und Nachfrage besser abzugleichen, ist das Zuweisungsmanagement zu

Nachsorgeeinrichtungen zu optimieren.

Einzelfall: VA-BD-]/0654-B/1/2016
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fur Bedienstete

Beschwerdemdglichkeit und Kriseninterventionspldne —
Neuland Salzburg

Anfang Februar 2017 suchte der NPM die Nachsorgeeinrichtung , Neuland
Salzburg” auf. Die Wohngemeinschaft machte in Bezug auf die Betreuungs-
qualitdt und den Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen gu-
ten Eindruck. Kritisiert wurde das Fehlen einer anonymen Beschwerdemdg-
lichkeit. Weiters fehlten individuell ausgearbeitete Kriseninterventionspldne
fur die Bewohnerinnen und Bewohner.

Beide Anregungen wurden umgesetzt. Ein Beschwerdebriefkasten wurde im
Eingangsbereich des Wohnhauses montiert, fernab vom Dienstzimmer und
den tibrigen Bilirordumlichkeiten und Zimmern. Damit ist eine anonyme Nut-
zung gewdhrleistet. Die Bewohnerinnen bzw. Bewohner werden bei Einzug in
das Haus sowie in regelmdafiigen Absténden, etwa im Rahmen der Hausver-
sammlung, auf diese anonyme Beschwerdemdoglichkeit hingewiesen. Die Ent-
leerung des Briefkastens erfolgt regelmdfiig durch die Leitung. Dartiber hinaus
hdngen in jedem Stockwerk die Kontaktdaten der Salzburger Patientenvertre-
tung aus.

Rechnung getragen wurde auch der Anregung zur Erstellung von Krisenin-
terventionspldnen: Das Neuland-Team nahm an Seminaren zum Thema
Konflikt- und Krisenmanagement in sozialen Einrichtungen teil, die speziell
auf das Klientel ausgerichtet waren. Unter anderem gab es ein Suizidpraven-
tions- und Deeskalationsseminar. Daraus wurden entsprechende Krisen- und
Notfallpldne abgeleitet und ausgearbeitet. Diese stellen einen Leitfaden fur
alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dar, um ein einheitliches und rasches
Vorgehen zu ermdglichen und somit den Schutz aller Beteiligten im Bedarfs-
fall zu gewdhrleisten.

Die Krisenpldne werden fortlaufend tberpriift und bei zusdtzlichem Informa-
tionsgewinn (etwa durch weitere Seminare, praktische Erfahrungen bei der
Anwendung) entsprechend ergdnzt. Die bedarfsgerechte Erstellung von Kri-
seninterventionspldnen und deren Implementierung wird als ein Fall von
Good Practice gesehen.

Dartber hinaus ist die Leitung um die psychische und korperliche Gesundheit
der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter bemiiht. Es wurden nachhaltige Maf3-
nahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz implementiert.
Dazu zdhlen beispielsweise Bewegungsangebote, Psychohygiene sowie Team-
bildungsmafinahmen.

Risiken sind friihzeitig zu erkennen, um entsprechende MafSnahmen zum Schutz aller
Beteiligten einleiten zu konnen.

In individuellen Kriseninterventionspldnen sollen Handlungsanweisungen zur Deeska-
lation vorbereitet werden.

Einzelfall: VA-BD-]/0178-B/1/2017
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Schnittstellenmanagement bei endgultiger Entlassung -
SeneCura Sozialzentrum in P6lfing-Brunn

Aus Anlass des Besuches im SeneCura Sozialzentrum in Polfing-Brunn befass- Wohin nach endgultiger
te sich der NPM mit der Gewdhrleistung eines effektiven Entlassungsmanage- nflossung?

ments. Eine besondere Herausforderung stellen Menschen dar, die aus der Maf3-

nahme endgiiltig entlassen werden, aber alters- oder gesundheitsbedingt nicht

mehr in ein selbstbestimmtes Leben zurtickkehren konnen. Der NPM erhob, ob

das Bundesministerium ausreichend Kontakte zu Einrichtungen hat, die diesen

Menschen ein Wohnungs- und Betreuungsangebot anbieten konnen.

Das Bundesministerium teilte dazu mit, dass derartige Angebote zur Uber- Perspekfivenplanung
leitung in die véllige Freiheit allein in die Zustandigkeit der jeweiligen Ein- Vvon Nachsorge-
richtung fallen, die dabei mit den verantwortlichen o6ffentlichen Stellen bzw. einrichfung

freien Trdgern zusammenarbeiten. Das Nachbetreuungsmanagement der Jus-

tizverwaltung habe lediglich eine geeignete Einrichtung zum Zeitpunkt der

bedingten Entlassung zu vermitteln. Seitens des Bundesministeriums wird mit

dem Einrichtungstrager Klarheit dartiber hergestellt, dass die Verantwortung

ungeteilt bei der Einrichtung liegt und die erforderliche Perspektivenplanung

zur Uberleitung in die Freiheit nach Ablauf der Probezeit als Teil des dortigen

Konzeptes verstanden wird.

Der NPM halt dazu fest: Wird die bedingte Entlassung nicht widerrufen, so ist Verantwortung der
sie fiir endgiiltig zu erkldren. Damit endet jeglicher Zusammenhang, der sich ~ -dnder

zur Justizverwaltung (noch) herstellen ldsst. Sollten Menschen alters- oder ge-

sundheitsbedingt nicht mehr in ein selbstbestimmtes Leben zurtickkehren kon-

nen, ist es Aufgabe der Ldnder, ihnen entsprechende Einrichtungen anzubie-

ten, wo sie wohnen konnen und ein bestimmtes Betreuungsangebot erhalten.

Im Sinne eines effektiven Schnittstellenmanagements ist es aber Aufgabe je- Angebot fur Entlassene
ner Einrichtung, in der Menschen bis zu ihrer bedingten Entlassung wohnen,
nach Einholung eines Einverstdndnisses fiir diese Personen mit Trégern von
Sozialeinrichtungen Kontakt aufzunehmen. Den Betroffenen sind Einrichtun-
gen vorzuschlagen, in denen sie kiinftig wohnen konnen und versorgt werden.

> Menschen, die nach ihrer endgiiltigen Entlassung alters- oder gesundheitsbedingt nicht
mehr in ein selbstbestimmtes Leben zuriickkehren konnen, soll seitens der Ldnder ein
Angebot einer betreuten Wohnversorgung unterbreitet werden.

Einzelfall: VA-BD-]/0488-B/1/2016

2.5.3 Strafgefangene mit psychischen Besonderheiten
2.5.3.1 Fachspezifische Betreuung und Therapie - JA Stein; JA Garsten

Der NPM stellte im Februar 2016 im Rahmen des Besuches in der JA Stein und Eklafante Unter-
im Juni 2015 in der JA Garsten fest, dass Strafgefangene, die als Personen mit V€S°rgung
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einer psychischen Besonderheit klassifiziert wurden, keine addquate fachspe-
zifische Betreuung und Therapie erhielten. In der JA Stein war zudem keine
getrennte Unterbringung von anderen Strafgefangenen gewdhrleistet.

Strafgefangene, die sich wegen psychischer Besonderheiten nicht fiir den all-
gemeinen Strafvollzug eignen (§ 129 StVG), sind ihrem Zustand entsprechend
besonders therapeutisch zu betreuen. Dieser Personengruppe kommt zudem
das subjektiv-offentliche Recht zu, getrennt von anderen Strafgefangenen un-
tergebracht zu werden.

Die vorgefundenen Misssténde legten ein strukturelles Problem betreffend die
Betreuung und Unterbringung dieser Personengruppe offen. Der NPM betonte,
dass diese Personen einer intensiven Betreuung durch Fachpersonal bediirfen.
Erhalten sie diese Behandlung nicht, wird eine Gefdhrdung ihres Gesundheits-
zustandes und damit eine Beeintrdchtigung ihres Rechts auf Gesundheit in
Kauf genommen. Kritikwlirdig war ferner, dass es weder Standards fiir die Be-
treuung gab noch Kriterien fiir die Klassifizierung von Inhaftierten, die sich
wegen psychischer Besonderheiten nicht fiir den allgemeinen Strafvollzug eig-
nen.

Der NPM empfahl daher sicherzustellen, dass diese Personen eine besonders
intensive und fachspezifische Betreuung und Therapie erhalten. Bundesweit
sind Standards fiir die Betreuung von Inhaftierten zu etablieren, die unter ei-
ner psychischen Beeintrdchtigung leiden. Zudem sind Kriterien fiir die Klassi-
fizierung zu erarbeiten. Ebenso empfohlen wurde, allgemeine Uberlegungen
anzustellen, wie und wo diese betreuungsintensiven Inhaftierten am besten
angehalten werden konnen.

Die Kritik des NPM fiihrte zu einer aufsichtsbehérdlichen Uberpriifung der Le-
bens- und Aufenthaltsbedingungen dieser Inhaftierten. Dazu wurde im Bun-
desministerium eine Arbeitsgruppe eingerichtet.

Diese Arbeitsgruppe erarbeitete Betreuungsrichtlinien fiir den Vollzug an Straf-
gefangenen, die sich wegen psychischer Besonderheiten nicht fiir den allge-
meinen Strafvollzug eignen. Damit wurde der Empfehlung des NPM entspro-
chen, Standards fiir die Behandlung und Betreuung dieser Strafgefangenen
aufzusetzen. Weiters wurden Kriterien als Orientierungshilfe fiir die Klassifizie-
rung dieser Personen definiert.

In den JA sollen kiinftig spezielle Behandlungs- und Betreuungserfordernisse
sowie Griinde zur Unterstellung, Aufrechterhaltung bzw. Herausnahme der
Vollzugsform dokumentiert werden.

De facto hat die Uberpriifung der Lebens- und Aufenthaltsbedingungen zu ei-
ner merklichen Reduzierung der bundesweiten Anzahl jener Strafgefangenen
gefiihrt, welche gemaf} § 129 StVG angehalten wurden. Mitte des Jahres 2017
waren es weniger als zehn Personen.
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Der NPM verwies auch darauf, dass der in § 129 StVG verwendete Terminus
der ,psychischen Besonderheit” nicht prazise ist. Diese weitgehende Unbe-
stimmtheit ist verfassungsrechtlich bedenklich.

Seitens des Bundesministeriums wurde eine Evaluierung der gesetzlichen Be-
stimmung durch die eingerichtete Arbeitsgruppe in Aussicht gestellt. Ein Er-
gebnis lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Begriff der ,psychischen
Besonderheit” ist
unbestimmt

> Strafgefangene, die eine geistig-seelische Besonderheit und eine fehlende Eignung fiir
den allgemeinen Strafvollzug aufweisen, haben eine addquate fachspezifische Betreu-

ung und Therapie zu erhalten.

> Strafgefangene, die eine psychische Besonderheit aufweisen und fiir den allgemeinen
Strafvollzug nicht geeignet sind, sind von den iibrigen Strafgefangenen zu trennen.

> Es sind Standards fiir die Versorgung bzw. Betreuung dieser Strafgefangenen sowie Krite-

rien als Orientierungshilfe fiir die Klassifizierung zu etablieren.

Einzelfdlle: VA-BD-J/0611-B/1/2016, VA-BD-]J/0112-B/1/2016, VA-BD-]/0672-
B/1/2015

2.5.4 Frauen im Vollzug

2.5.4.1 Umsetzung der Mindeststandards fir den Frauenvollzug -
JA Wien-Josefstadt

Im Februar 2016 wurden vom Bundesministerium die ,Mindeststandards fiir
den Frauenvollzug in Osterreichischen Justizanstalten” erlassen. Darin wurden
Standards zur Unterbringung und Betreuung von weiblichen Untersuchungs-
und Strafgefangenen festgelegt. Die einzelnen JA waren in der Folge aufgerufen,
entsprechende Vorschlége auszuarbeiten, wie diese Mindeststandards vor Ort
umgesetzt werden sollen (PB 2016, Band ,Prdaventive Menschenrechtskontrol-
le“, S. 127 ff.). Diese Umsetzung sollte bis ldngstens 30. Dezember 2016 erfolgen.

Auch wenn Schritte zur Umsetzung unternommen wurden, musste der NPM
feststellen, dass beispielsweise in der JA Wien-Josefstadt bis Ende 2017 die Min-
deststandards noch nicht vollstéindig umgesetzt wurden.

Der Frauenvollzug ist laut den Mindeststandards grundsatzlich als Wohngrup-
penvollzug zu flihren. In der JA Wien-Josefstadt wurde im vergangenen Jahr
von den insgesamt drei Abteilungen des Frauendepartments lediglich eine Ab-
teilung (und auch diese nur teilweise) als Wohngruppenvollzug gefiihrt. Eine
Verbesserung der Situation soll durch die bauliche Abtrennung von Bereichen
fiir den offenen Wohngruppenvollzug auf den Abteilungen fir Straf- und Un-
tersuchungshalft eintreten. Allerdings werden selbst nach Fertigstellung dieser
Abtrennungen aufgrund der beschrdnkten Kapazitdaten verhaltnismafdig we-
nige Frauen vom Wohngruppenvollzug profitieren.

Eine weitere Schwachstelle ist, dass auf der Frauenabteilung fiir erwachsene
Insassinnen keine Sozialpddagogin bzw. kein Sozialpddagoge zur Verfligung

Umsetzungsfrist
ausgelaufen

Fehlende Betreuung
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Keine Fortbildungs-
angebote

setzen.

steht. Eine Bewilligung der von der Leiterin des Frauenvollzugs beantragten
Stelle fiir eine Sozialpddagogin bzw. einen Sozialpddagogen im Ausmafl von
40 Wochenstunden lag zu Redaktionsschluss nicht vor.

Negativ aufgefallen ist dem NPM auch, dass spezielle Fortbildungsangebote
fiir Beschdftigte im Frauenvollzug bislang fehlen, obwohl dies in den Mindest-
standards verpflichtend vorgesehen ist. Schulungs- und Informationsmaf3-
nahmen zum Thema Frauenvollzug wurden seitens des Bundesministeriums
in Aussicht gestellt. Wann diese erfolgen werden, bleibt abzuwarten.

Die Mindeststandards fiir den Frauenvollzug in Osterreichischen JA sind ehestens umzu-

Neben addquaten Unterbringungsmoglichkeiten ist auch fiir eine ausreichende Betreu-

ung tiir weibliche Inhaftierte zu sorgen.

Akute Gesundheits-
gefahr

kotinbelastung rund
um die Uhr

Einzelfall: VA-BD-]J/0132-B/1/2017

2.5.5 Gesundheitswesen

2.5.5.1 Tabakkonsum und Nichtraucherschutz

Der Tabakkonsum im Straf- und Mafsnahmenvollzug sowie der mangelnde
Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern stellen bundesweit ein
Problem dar. Nicht nur im Mafinahmenvollzug findet man eine iiberdurch-
schnittlich hohe Anzahl von starken Raucherinnen bzw. Rauchern. Auch der
Grofdteil der Haftrdume in JA sind Raucherhaftraume und teilweise schwer
nikotinbelastet. Haufig musste der NPM auch feststellen, dass rauchende und
nichtrauchende Inhaftierte gemeinsam in Mehrpersonenhaftrdumen ange-
halten werden.

Die negativen gesundheitlichen Folgen von aktivem und passivem Tabak-
rauch sind allgemein anerkannt. Bekanntermafden wird das Einatmen von
Tabakrauch aus der Raumluft als , Passivrauchen” bezeichnet. Passivraucher
erleiden — wenn auch in geringerem Ausmaf und in geringerer Haufigkeit —
die gleichen akuten und chronischen Erkrankungen wie Raucherinnen und
Raucher. Der Tabakrauch, der beim Passivrauchen eingeatmet wird, enthdlt
dieselben giftigen und krebserzeugenden Substanzen wie der von Rauchern
inhalierte Rauch. Daher verursacht auch das Passivrauchen zahlreiche, zum
Teil schwere Erkrankungen.

Ein besonderes gesundheitliches Risiko liegt vor, wenn Personen, die an ei-
ner Vorerkrankung leiden, welche durch Rauch verschlechtert wird, gemein-
sam mit Raucherinnen bzw. Rauchern untergebracht werden. Abgesehen von
dem einstiindigen Hofgang halten sich Inhaftierte in den nikotinbelasteten
Haftrdumen bis zu 23 Stunden tdglich auf. Teilweise sind dort die Liiftungs-
moglichkeiten stark eingeschrankt.
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Die Verantwortung fiir die Gesundheit der Inhaftierten liegt bei der Vollzugs-
verwaltung. Das Bundesministerium versichert, dass die Anstaltsleitungen
durchwegs bestrebt sind, Raucher und Nichtraucher zu trennen, es sei denn,
die Betroffenen wiinschen Gegenteiliges.

Gleichzeitig wird eingerdumt, dass eine Trennung nicht durchgehend gewdahr-
leistet werden kann. Begriindet wird dies mit den hohen Auslastungen man-
cher JA in Verbindung mit knappen rdumlichen Ressourcen. Hinzu kommen
Einschrdnkungen, die mit der Vollzugsform (wie Erstvollzug, Entlassungsvoll-
zug) einhergehen sowie die gebotene Trennung von Komplizen in gerichtli-
chen Gefangenenhdusern. Oft haben die Inhaftierten auch andere Interessen
- wie die Unterbringung nach Nationalitéten -, die nach Mdéglichkeit bertick-
sichtigt werden. Im Falle einer medizinischen Vorerkrankung sind diese Inter-
essen jedoch nachrangig.

Obgleich nachvollziehbar ist, dass das Rauchen in der Haft eine andere Rolle Keine gemeinsame
als in der freien Gesellschaft spielt und die getrennte Unterbringung eine He- Aha/fung
rausforderung darstellen kann, darf der Nichtraucherschutz nicht aufier Acht
gelassen werden. Der NPM empfiehlt daher, Nichtraucher nicht gemeinsam
mit Rauchern in Mehrpersonenhaftrdumen anzuhalten. Insbesondere Per-
sonen, die nicht rauchen, sind vor der gesundheitsgefdhrdenden Einwirkung
von Tabakrauch zu schiitzen. Um dies ehestmdglich sicherzustellen, sind ad-

dquate Mafinahmen zu ergreifen.

Die im Strafvollzug geltende Firsorgepflicht erstreckt sich auch auf ein im Kinder besonders
Vollzug lebendes Kind. Kleinkinder diirfen keinesfalls einem Passivrauch aus- Schvtzbedirffig
gesetzt werden. Ein allgemeines Rauchverbot im Mutter-Kind-Bereich sollte
selbstverstdndlich sein.

Anlass zu dieser Empfehlung gab ein Besuch in der JA Graz-Jakomini. Dort
wurde der NPM auf eine Sitzgelegenheit aufmerksam, die als Raucherecke ge-
nutzt wurde und sich unmittelbar vor dem Mutter-Kind-Haftraum befand. Die
Miitter mussten mit ihren Kindern durch diesen Bereich gehen, wodurch die
Kleinkinder immer wieder dem Rauch ausgesetzt waren. Unmittelbar nach
dem Besuch des NPM wurde diese Raucherecke aufgelassen, sodass die Kinder
nicht mehr durch Passivrauchen gefdhrdet sind.

Der NPM betont zudem, dass die Arbeitgeber sowie die jeweilige Dienststel- Auch Personal ist zu
lenleitung durch geeignete technische oder organisatorische Mafnahmen ScMUzen
dafiir Sorge zu tragen haben, dass das Personal vor den Einwirkungen von
Tabakrauch am Arbeitsplatz sowie in Aufenthalts- und Bereitschaftsrdumen
geschiitzt wird. Das Mutterschutzgesetz sieht zum Schutz der Gesundheit der
werdenden Mutter und des Kindes dartiber hinaus Beschaftigungsverbote und

-beschrdnkungen vor.

Seitens des Bundesministeriums wurde versichert, dass die Anstaltsleitungen
informiert wurden, dass Rauchen in den Gdngen, den Dienstzimmern, den
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Uberzeugen staft
strafen
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gruppe

Betrieben sowie den Aufenthalts- und BereitschaftsrGumen verboten ist. Rau-
cherbereiche kdnnen jedoch in den JA eingerichtet werden.

In der Mehrzahl der JA darf im Freien, in den Haftrdumen und in den beson-
ders gekennzeichneten Raucherrdumen geraucht werden. Der Bereich inner-
halb des Gesperres zahlt laut Bundesministerium nicht zu den Rdumen offent-
licher Orte. Daher hat dort das allgemeine Rauchverbot keine Giiltigkeit.

Gleichzeitig wird seitens des Bundesministeriums jedoch allgemein anerkannt,
dass es notwendig sein wird, eine Verbesserung im Bereich der Tabakprdaven-
tion anzustreben. Angedacht ist eine Informationskampagne, die sich an das
Personal und an die Inhaftierten richtet. Darin soll auf die Schadlichkeit des
Nikotingenusses und seine Folgen hingewiesen und verschiedene Mdglichkei-
ten zur Abhilfe aufgezeigt werden. Das Bundesministerium ist davon tber-
zeugt, durch konsequente Aufkldrungsarbeit mehr bewirken zu kénnen als
durch Verbote.

Um Verbesserungen bei der Tabakpravention zu erreichen, ist die Einrichtung
einer interdisziplindren Arbeitsgruppe im Bundesministerium geplant. Dieser
sollen neben Personen aus der Vollzugspraxis Fachleute aus den Bereichen
Grundrechte und Medizin angehoren. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen
Grundlage fiir die Formulierung einer umfassenden Nichtraucherschutzstrate-
gie fiir den Straf- und Mafnahmenvollzug sein. Die Arbeitsgruppe wird An-
fang 2018 erstmals zusammentreten.

Im Sinne des Nichtraucherschutzes ist dafiir zu sorgen, dass Nichtraucherinnen und
Nichtraucher bestmoglich vor den gesundheitsgefdhrdenden Einwirkungen von Iabak-
rauch geschiitzt werden.

Rauchende und nichtrauchende Inhatftierte sind getrennt voneinander unterzubringen.

Kleinkinder diirfen unter keinen Umstdnden Rauch ausgesetzt werden.

Weitreichendes Urteil
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des EGMR

Einzelfalle: VA-BD-J/0324-B/1/2017, VA-BD-]J/0131-B/1/2017, VA-BD-]J/0518-
B/1/2017

2.5.5.2 Personen mit einer Substanzgebrauchsstérung

Die Frage nach der richtigen Behandlung und einem addquaten Umgang mit
straffdlligen suchtkranken Personen stellt sich nicht nur in Osterreich. Auch
der EGMR befasste sich mit dieser Problematik (Wolfgang Adam Wenner ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland, Fall Nr. 62303/13). Der Beschwerdefiih-
rer machte geltend, dass ihm die Drogenersatztherapie wihrend seiner Haft
verweigert wurde. Der EGMR stellte in seiner Entscheidung vom 1. September
2016 fest, dass die Vollzugsverwaltung verpflichtet war, dem Inhaftierten eine
Drogensubstitutionstherapie anzubieten. Der Gerichtshof erkannte in dem
Unterlassen eine Verletzung des Art. 3 EMRK (Verbot unmenschlicher und er-
niedrigender Behandlung).
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Allgemein anerkannt ist, dass Sucht und Abhdngigkeit als Erkrankung zu se- Therapie wahrend der
hen sind. Der Substanzmissbrauch und die Substanzabhdngigkeit sind eine Haft

psychiatrisch diagnostizierbare, behandlungsbediirftige chronische Erkran-

kung, die eine langfristige therapeutische Behandlung erfordert. Daraus ergibt

sich, dass betroffene Inhaftierte wihrend der Zeit der Anhaltung Anspruch

auf addquate Behandlungs-, Betreuungs- und Beratungsmafnahmen haben.

Eine effektive Therapiemdoglichkeit der Substanzgebrauchsstérung ist eine un-

abdingbare Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Resozialisierung und fiir die

Pravention suchtbedingter Kriminalitat.

Inhaftierte Personen mit einer Substanzgebrauchsstérung dufdern immer wie- Hilfe auch nach der
der den dringenden Wunsch nach mehr und qualitativ hochwertiger Thera- Enflassung

pie, um ihre Suchterkrankung dauerhalft tiberwinden zu kénnen. Diese kran-

ken Menschen bekommen, wie sie dem NPM gegentiber vielfach beklagten,

keine Hilfe, sondern werden stigmatisiert und diskriminiert. Viele gleiten nach

der Haft wieder in jenes Milieu ab, in dem sie abhdngig wurden. Der NPM

sieht daher die Notwendigkeit, sich nicht nur mit der Frage zu befassen, wel-

che Therapien fiir suchtkranke Menschen wahrend der Zeit des Freiheitsentzu-

ges angebracht sind; auch ein addquates Ubergangsmanagement, das vor der

Haftentlassung einzusetzen hat, ist erforderlich.

Zum Thema suchtkranke Inhaftierte fithrte der NPM im November 2016 einen  SchwerpunkiméBige
Schwerpunktbesuch in der JA Innsbruck durch. Der Fokus des Besuches galt Erhebungen

der Abteilung fiir entwéhnungsbediirftige Rechtsbrecher (,Mafinahmenabtei-

lung”). Insgesamt verfiigt die Abteilung tber zehn Pldtze, angehalten werden

dort ausschliefdlich Manner.

In diese Abteilung werden Straffdllige mit einer Substanzgebrauchsstorung
aufgenommen, die vom Gericht nach § 22 StGB eingewiesen wurden. Zweck
der Unterbringung nach § 22 StGB ist es, die Straffdlligen von ihrer Sucht zu
befreien. Der Heil- und Besserungsgedanke steht dabei im Vordergrund. Fiir
die Anordnung der Mafinahme nach § 22 StGB bedarf es unter anderem eines
Zusammenhangs zwischen Abhdngigkeit und dem begangenen Delikt sowie
einer positiven Gefdahrlichkeitsprognose.

Unterbringungen nach § 22 StGB erfolgen primdr in der dafiir spezialisierten
JA Wien-Favoriten. Zusdatzlich gibt es jedoch Sonderabteilungen fiir entwoh-
nungsbediirftige Rechtsbrecher in einzelnen JA, wie jener der JA Innsbruck.
Oft sind diesen Abteilungen aber nicht nur Personen nach § 22 StGB zugewie-
sen. Die Mehrzahl der dort Angehaltenen suchten freiwillig (nach § 68a StVG)
um Aufnahme und Therapie an; dies ist auch in der JA Innsbruck der Fall.

Die Abteilung fiir entwéhnungsbediirftige Rechtsbrecher der JA Innsbruck GCutes Sefting
liegt im Erdgeschof}, in einem vom Hauptgebdude getrennten Trakt. Sie wird
als offener Wohngruppenvollzug gefiihrt. Der Zubau stammt aus dem Jahr
2005. Seine Ausstattung entspricht den Anforderungen eines modernen Straf-
vollzugs. Die zehn Einzelhaftrdume sind hell, haben ein grofdes Fenster und
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verfiigen tiiber eine zeitgemdfde Ausstattung. Ebenso sind die Aufenthaltsrdu-
me und der Kiichen- und Essbereich mit groflen Fenstern oder Balkontiiren
versehen. Positiv ist ferner, dass der Abteilung ein Spazierhof angeschlossen
ist, der bis 20.00 Uhr geoffnet ist. Die Auflenanlage ist begriint und macht
einen gepflegten Eindruck. Es gibt Gemiise- und Hochbeete, welche die Inhaf-
tierten im Friithjahr bepflanzen.

Zustdndig fir die Betreuung der Angehaltenen ist ein multidisziplindr zusam-
mengesetztes Team. Es besteht aus Personal des psychologischen und sozialen
Dienstes, einem Justizwachebediensteten und einem Psychotherapeuten.

Das Konzept sowie das therapeutische Angebot wurden vom NPM als positiv
bewertet. Bedauerlich ist jedoch, dass die Abteilung nur eine geringe Kapazitdt
hat. Der Grofdteil der suchtkranken Personen wird im Haupthaus angehalten
und erhalt kein vergleichbar intensives therapeutisches Angebot.

Kritikwiirdig ist auch die signifikante Schlechterstellung von Frauen und Ju-
gendlichen. Fiir beide Gruppen gibt es kein institutionalisiertes Behandlungs-
konzept. Die Mafinahmenabteilung der JA Innsbruck steht ausschliefdlich
mannlichen Erwachsenen offen. Weibliche und jugendliche Suchtkranke ha-
ben keine Mdglichkeit, dort aufgenommen zu werden.

Arbeit und Beschaftigung sind ein wesentlicher Bestandteil der Tagesstruktur
von suchtkranken Inhaftierten. Dazu zdhlt auch die Teilnahme an Ausbil-
dungsangeboten oder Trainings. Betriebsstrukturen sind auf die speziellen Be-
diirfnisse von suchtkranken Personen auszurichten.

Der NPM sieht mit Zustimmung, dass alle Personen, die auf der Abteilung fur
entwéhnungsbediirftige Rechtsbrecher angehalten werden, eine Arbeit zuge-
teilt erhalten. Neben dem therapeutischen Ansatz werden so auch Vorurteile
abgebaut, wonach Personen mit einer Substanzgebrauchsstérung nicht geeig-
net seien, einer Arbeit nachzugehen. Bedauerlicherweise erhalten jene sucht-
kranken Personen, die nicht auf der Mafinahmenabteilung untergebracht
sind, weiterhin kaum eine Arbeit. Dies gilt in besonderem Maf} dann, wenn
sie in einer aufrechten Substitutionsbehandlung sind.

Der NPM empfahl, weitere Mafdinahmen zu ergreifen, um Inhaftierten mit
einer Substanzgebrauchsstérung vermehrt Zugang zur Arbeit zu gewdhren.
Suchtkranke sollen aufgrund ihrer Erkrankung keine Diskriminierung beim
Zugang zur Arbeit oder zu Ausbildungsangeboten erfahren. Das Gleichbe-
handlungsprinzip ist auch insofern zu wahren.

Zusammengefasst gelangte der NPM zu dem Ergebnis, dass es in der JA Inns-
bruck einen zusdatzlichen Bedarf an Haftpldtzen gibt, die den speziellen Behand-
lungs-, Betreuungs- und Beratungsbediirfnissen von suchtkranken und entwoh-
nungsbedurftigen Strafgefangenen Rechnung tragen. Frauen und Jugendlichen
muss dasselbe therapeutische Angebot zur Verfligung stehen wie mdnnlichen
Erwachsenen in der Abteilung fiir entwdhnungsbedtirftige Rechtsbrecher.
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Bedauerlich ist, dass das Bundesministerium nicht in Aussicht stellte, eine wei-
tere Abteilung einzurichten oder zusatzliche Haftpldtze zu schaffen. Positiv
zur Kenntnis genommen wird hingegen, dass sich das Bundesministerium der
Thematik der suchtkranken Inhaftierten annahm und mit der JA Innsbruck
die Moglichkeiten einer Ausweitung der Betreuungskonzepte sowie der Schaf-
fung zusatzlicher Arbeitsmoglichkeiten fiir suchtkranke Inhaftierte aufRerhalb
der ,Mafinahmenabteilung” erorterte. Eine erste Besprechung dazu fand Mit-
te 2017 statt.

Im Zuge dieser Besprechung wurde die Schaffung eines sogenannten ,,Berei-
ches ohne illegale Drogen (BOID)“ thematisiert. Suchtkranken Inhaftierten,
die freiwillig in diesem Bereich untergebracht sind, soll vermehrt Beschafti-
gung sowie auch therapeutische Interventionen unter begleitender Kontrolle
angeboten werden. Zielgruppe sollen in erster Linie Personen sein, die am Dro-
genersatzprogramm teilnehmen. Eine abschlieRende Beurteilung des Kon-
zepts, das die organisatorische, inhaltliche und rdumliche Umsetzung eines
solchen Bereiches beinhalten soll, hatte der NPM zu Redaktionsschluss noch
nicht vorgenommen. Mit dem Bezug einer solchen Abteilung kénnte laut Bun-
desministerium frithestens im Friithjahr 2019 begonnen werden.

Ausgleich angestrebt

> Inhaftierte mit einer Substanzgebrauchsstérung haben einen Anspruch darauf dass ih-
ren speziellen Behandlungs-, Betreuungs- und Beratungsbediirfnissen Rechnung getra-

gen wird.

> Suchtkranke diirfen aufgrund ihrer Erkrankung keine Diskriminierung beim Zugang

zur Arbeit und zu Ausbildungsangeboten erfahren.

Einzelfall: VA-BD-]/0883-B/1/2016

2.5.5.3 Ermittlung des Bedarfs an medizinischem und pflegerischem
Personal

Ein bundesweites Problem ist das Fehlen von medizinischem und pflegeri-
schem Personal. Wiederholt kritisierte der NPM den Mangel an Fachdrztin-
nen bzw. Fachdrzten fiir Psychiatrie sowie die verzogerten Neubesetzungen der
Stellen von Allgemeinmedizinerinnen bzw. Allgemeinmedizinern (PB 2016,
Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 116).

Der Gesundheitsdienst in einer JA sollte in der Lage sein, eine medizinische
und pflegerische Behandlung unter vergleichbaren Bedingungen zur Verfii-
gung zu stellen, wie sie Patientinnen bzw. Patienten in Freiheit genief3en [CPT/
Inf/E(2002) 1 — Rev. 2010, Deutsch, S. 33]. Um diesem Gebot entsprechen zu
konnen, muss ausreichend medizinisches Personal zur Verfiigung stehen.

Fir den NPM erhob sich die Frage, nach welchen Parametern der Personal-
bedarf berechnet bzw. mit welchen Personalkapazititen eine pflegerische

Strukturelle Schwdche

Fehlende Kennzahlen
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objektiviert

RegelmdBige
Anpassung

und medizinische Versorgung der Inhaftierten angestrebt wird. Es stellte sich
heraus, dass sowohl Entscheidungsgrundlagen als auch Kennzahlen fehlen.
Ende 2017 waren die fiir die Bedarfsberechnung fiir den drztlichen Bereich
heranzuziehenden Kennzahlen nach wie vor Gegenstand intensiver interner
Diskussionen im Bundesministerium. Eigenen Angaben zufolge wird seit 2015
daran gearbeitet.

Lediglich die Kennzahlen fiir den Einsatz von Pflegepersonal wurden inzwi-
schen festgelegt. Hierbei wurden drei Variablen bestimmt, anhand derer die
erforderliche Zahl der Planstellen im Pflegedienst fiir jede JA ermittelt wird.
Diese drei Parameter lauten: , Grundversorgung®, , Vorfiihrungen zur Allge-
meinmedizin und zur Psychiatrie” sowie ,Substitution”.

Unter dem Parameter ,Grundversorgung” wurde der Wert der Zeit ermittelt,
den der Pflegedienst pro Inhaftierten im Jahr aufwendet. Unter dem Parameter
»Vorfihrung” wurde die durchschnittliche Zeit fiir eine Behandlung einer bzw.
eines Inhaftierten inklusive der Zeit fiir die Vor- und Nachbereitung festgelegt.
Der Parameter ,Substitution” erfasst die Dauer der Ausgabe der Substitutions-
medikamente.

Anhand dieser drei Faktoren wurde fiir jede JA der Nettozeitaufwand des Kran-
kenpflegedienstes im Rahmen der allgemeinmedizinischen und psychiatri-
schen Versorgung erhoben. Darauf aufbauend wurde die erforderliche Zahl
der Planstellen festgelegt. Das Berechnungsergebnis zeigt, wie viele Vollbe-
schaftigtendquivalente in jeder JA benétigt werden, um die dort anfallenden
Aufgaben des Pflegepersonals abzudecken.

Bei der Festlegung der erforderlichen Zahl der Vollzeitstellen wurde auch be-
riicksichtigt, dass die Personalkapazititen auf die durchschnittliche Jahresar-
beitszeit pro Mitarbeiter an 42 Kalenderwochen pro Jahr ausgerichtet werden.
Somit soll vermieden werden, dass (Urlaubs-)Abwesenheiten vom Dienst zu
Personalengpdssen fiihren.

Laut ermitteltem Berechnungsergebnis besteht bei sieben von 24 JA ein zusdtz-
licher Bedarf an Pflegebediensteten. Dieser zusdtzliche Personalbedarf wurde
der Justizbetreuungsagentur fiir das Jahr 2018 bekannt gegeben.

Die JA Gollersdorf, Stein, Wien-Josefstadt sowie das Forensische Zentrum Asten
wurden aufgrund ihres besonderen Status von dieser Berechnungsmethode
ausgenommen. Hier wird auch in Zukunft die Festlegung der Personalkapazi-
taten individuell erfolgen.

Die Bedarfsberechnung soll einmal jahrlich evaluiert werden. Der NPM wird
verstdrktes Augenmerk darauf richten, ob die Anzahl der Vollzeitplanstellen
laut Bedarfsberechnung tatsdchlich ausreicht, um eine addquate pflegerische
Versorgung in den JA zu gewdhrleisten.
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> Um eine medizinische und pflegerische Behandlung unter vergleichbaren Bedingungen

zur Verfiigung zu stellen, wie sie Patientinnen bzw. Patienten in Freiheit geniefSen, muss
medizinisches und pflegerisches Personal in ausreichendem MafSe vorhanden sein.

> Die seit Jahren ausstehenden Kennzahlen im medizinischen Bereich sollen ehestens fest-

gelegt werden.

> Der Bedarf an Pflegepersonal ist regelmdf8ig zu evaluieren und anzupassen.

Einzelfall: VA-BD-]J/0179-B/1/2017

2.5.5.4 Zeitpunkt und Umfang der Zugangsuntersuchung

Der NPM befasste sich bereits in den vergangenen Jahren mit den zentralen
Fragestellungen, wann die obligatorische Zugangsuntersuchung beim Antritt
der Haft stattfinden soll und was dabei erhoben werden soll (PB 2016, Band
,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 108 ff.). Alle Inhaftierten, die in eine
JA aufgenommen werden, sind einer Eingangsuntersuchung bei der Anstalts-
drztin bzw. beim Anstaltsarzt zu unterziehen. Diese Verpflichtung besteht so-
wohl bei Einlieferung bzw. Strafantritt als auch im Falle einer Uberstellung in
eine andere Anstalt (beispielsweise aufgrund einer Vollzugsortsdnderung oder
Klassifizierung).

Der NPM empfahl, fiir eine bundesweit gleichférmige Zugangsuntersuchung
Sorge zu tragen. Dieser Empfehlung wurde im August 2016 mit einem Erlass
Rechnung getragen (BM]-GD42708/0002-11 3/2016). Die Untersuchung soll
demnach einheitlich mit Hilfe eines im elektronisch geflihrten Gesundheits-
akt (IVV-MED) abrufbaren Untersuchungsbogens erfolgen. Dieser Standard-
Anamnesebogen ist den allgemeinen Untersuchungsbdgen in der Aufnahme
eines Krankenhauses nachgebildet.

Der NPM befiirwortet die Einfliihrung eines bundesweiten Standards. Der Er-
lass bedarf jedoch folgender zwei Adaptierungen: Vor der Untersuchung sollen
die Haftlinge ausdriicklich auf die Moglichkeit einer Blutuntersuchung hinge-
wiesen werden. Die Untersuchung selbst sollte aus einer Ganzkodrperuntersu-
chung inklusive Entbl6f3ung bestehen.

Nach den erlduternden Bemerkungen des Bundesministeriums ist eine Blut-
untersuchung vor der Strafhaft nicht generell vorgesehen. Vielmehr ist eine
Blutuntersuchung nur anzuordnen, wenn sie im Einzelfall medizinisch in-
diziert erscheint. Zudem ist eine Blutuntersuchung nur auf freiwilliger Basis
nach vorhergehender Zustimmung der inhaftierten Person zuldssig.

Der NPM erachtet eine Adaptierung des Erlasses dahingehend fiir erforderlich,
dass Haftlinge im Zuge der Zugangsuntersuchung - in ihrem eigenen Inter-
esse und zwecks vollstindiger Abklarung ihres Gesundheitszustandes — aus-
dricklich auf die Moglichkeit einer Blutuntersuchung hingewiesen werden.

AbschlieBende
Beurteilung

Standard festgelegt

Zwei Ergdnzungen
geboten

Blutuntersuchung im

eigenen Interesse
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Neuaufnahmen

Uberstellungen

Zudem wird empfohlen, eine ablehnende Erkldrung der oder des Inhaftierten
im IVV-MED-Modul zu dokumentieren.

Eine korperliche Entblofiung ist derzeit im Rahmen der Zugangsuntersuchung
nicht zwingend vorgesehen. Nach Ansicht des NPM hat eine Zugangsunter-
suchung jedoch zwingend aus einer Ganzkorperuntersuchung inklusive Ent-
bloRung zu bestehen. Der NPM erachtet es daher fiir erforderlich, dies in den
standardisierten Untersuchungskatalog der Zugangsuntersuchung aufzuneh-
men.

Zweck der Zugangsuntersuchung ist es, einerseits den gesundheitlichen Zu-
stand einer Person, ehe sie unter staatliche Obhut gestellt wird, zu erheben.
Andererseits dient die Zugangsuntersuchung auch dazu, allfdllige Misshand-
lungsspuren zu entdecken und medizinisch abzukldren.

Dabei reicht es nicht aus, es dem medizinischen Personal nach dem Anam-
nesegesprach zu lberlassen, ob im Einzelfall eine korperliche Entbl6f3ung fiir
notwendig erachtet wird. Ansteckende Krankheiten, Ausschldge und mogliche
Allergien kénnten so von der Arztin bzw. dem Arzt iibersehen werden oder
verborgen bleiben. Um die Ausbreitung tibertragbarer Krankheiten effektiv zu
verhindern und eine addquate medizinische Versorgung der betroffenen Per-
son sicherzustellen, ist daher eine korperliche Begutachtung der inhaftierten
Person vorzunehmen.

Zudem bedarf es einer Korperentbléfung, um allfdllige Verletzungen bzw.
Misshandlungsspuren zu entdecken. Auch die standardisierte Verletzungs-
dokumentation nach den Richtlinien des UN-Istanbul-Protokolls verlangt
Erhebungen und die detaillierte Beschreibung allfdlliger Verletzungen. Das
UN-Istanbul-Protokoll ist ein Handbuch fiir die wirksame Untersuchung und
Dokumentation von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder ent-
wiirdigender Behandlung oder Strafe.

Der NPM nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass eine Adaptierung des Erlas-
ses nicht in Aussicht genommen wird.

Was den Zeitpunkt der Zugangsuntersuchung anlangt, betonte der NPM be-
reits im Vorjahr, dass neu eingetroffene Haftlinge ehestmdglich nach ihrer
Aufnahme einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen sind.

Auch fiir den Fall der Uberstellung muss nach Ansicht des NPM die Zugangs-
untersuchung am Tag der Ankunft bzw. innerhalb von 24 Stunden durchge-
fuhrt werden. Dies ist deshalb erforderlich, da der Gesundheitszustand einer
Person Anderungen unterliegt.

In diesem Punkt wurde den Anregungen des NPM gefolgt. Es wurde veranlasst,
dass neu eintreffende Inhaftierte automatisch in die Terminliste der Arztin
bzw. des Arztes fiir die Zugangsuntersuchung im IVV-MED-Modul aufgenom-
men werden. Der NPM regte zusdtzlich einen Hinweis auf die Vornahme einer
moglichst raschen drztlichen Untersuchung (innerhalb von 24 Stunden) im
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IVV-MED-Modul an. Dieser Hinweis ist derzeit im IVV-MED-Modul nicht ent-
halten. Der NPM empfiehlt der Justizverwaltung, dafiir zu sorgen, dass die

technische Voraussetzung dafiir geschaffen wird.

> Eine Zugangsuntersuchung hat aus einer Ganzkorperuntersuchung inklusive Entblo-
Bung zu bestehen.

> Bei der Zugangsuntersuchung sollen die Inhaftierten ausdriicklich auf die Méglichkeit
einer Blutuntersuchung hingewiesen werden. Eine Ablehnung einer Blutuntersuchung
seitens der Hdftlinge ist im IVV-MED-Modul zu dokumentieren.

> Auch im Fall einer Uberstellung (z.B. aufgrund einer Vollzugsortsiinderung oder einer

Klassifizierung) ist eine drztliche Untersuchung innerhalb von 24 Stunden vorzuneh-

men.

> Die automatische Aufnahme von neu eintreffenden Inhaftierten in die Terminliste der
Arztin oder des Arztes im IVV-MED-Modul soll auch einen Hinweis auf die Durchfiih-
rung der drztlichen Untersuchung innerhalb von 24 Stunden enthalten.

Einzelfall: VA-BD-]/0084-B/1/2015

2.5.5.5 Anwesenheit von exekutivem Justizwachepersonal wéhrend
einer medizinischen Untersuchung

Eng verkniipft mit der Frage nach dem Umfang und dem Zeitpunkt der Zu-
gangsuntersuchung ist die Frage, welche Personen wdhrend einer medizini-
schen Behandlung oder Untersuchung in den Ordinationsrdumen anwesend
sein sollen.

Der NPM richtete zu diesem Themenbereich bereits Anfang 2017 eine Empfeh-
lung an den Bundesminister (PB 2016, Band , Praventive Menschenrechtskon-
trolle“, S. 105 ff.). Darin wurde gefordert, dass auf den Krankenabteilungen
und in den Ordinationen der JA ausschliefdlich ausgebildetes Kranken- und
Pflegepersonal Dienst versehen sollte. Diese Personen diirfen keine Aufsichts-
funktion Uber Inhaftierte haben. Die Anwesenheit von exekutiven Strafvoll-
zugsbediensteten wdhrend einer medizinischen Untersuchung oder Behand-
lung soll die absolute Ausnahme darstellen und nur auf Verlangen der Arztin
bzw. des Arztes erfolgen. Auch in diesen Fallen ist die Vertraulichkeit weitestge-
hend durch technische bzw. bauliche Vorkehrungen (z.B. Paravent, Glastrenn-
wand, Kopfhorer) zu wahren.

Dieser Empfehlung wurde bis dato nicht entsprochen. Laut Bundesministe-
rium mangelt es an zusdatzlichen Planstellen fiir den Krankenpflegedienst.
Zudem erachtet das Bundesministerium die Vertraulichkeit von Untersuchun-
gen ausreichend gewdhrleistet, da die exekutiven Justizwachebediensteten der
Amtsverschwiegenheit unterliegen.

Der NPM kann dieser Argumentation nicht folgen. Eine vertrauensvolle Atmo-
sphdare ist ein notwendiger Bestandteil des , Arzt-Patienten-Verhdltnisses“. Die

Empfehlung des NPM
Anfang 2017

Internationale Kritik
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Achtung der Privatsphdre und der Vertraulichkeit sind grundlegende Rechte
jeder Patientin und jedes Patienten. Sie gebieten es, dass drztliche Gesprdche,
Untersuchungen und Behandlungen nicht in Gegenwart von Dritten vorge-
nommen werden. Die fehlende bzw. unzureichende Vertraulichkeit bei medi-
zinischen Gesprachen hat auch das CPT bei seinen Besuchen bereits kritisiert
(Besuch des CPT in Osterreich im Herbst 2014, CPT/Inf (2015) 34, Deutsch,
S. 39).

Zu den ins Treffen gefiihrten Sicherheitsbedenken ist anzumerken, dass das
Recht auf Sicherheit des drztlichen und pflegerischen Personals dadurch ge-
wahrt wird, dass jederzeit iiber Verlangen der Arztin bzw. des Arztes Strafvoll-
zugsbedienstete beigezogen werden konnen. Die Anwesenheit eines exekuti-
ven Strafvollzugsbediensteten sollte jedoch nur auf diesen Fall beschrdnkt sein.

Zudem sind in allen Untersuchungsraumlichkeiten und Krankenabteilungen
Notrufsysteme etabliert. Neben der Alarmauslosung durch griffnahe Alarm-
knopfe bzw. Alarmtaster kann mittels tragbarer Notrufsysteme, wie beispiels-
weise Dect-Telefone, Funkgerdte oder tragbare Sicherheitsalarmgerdte, jeder-
zeit ein Notruf abgesetzt werden.

Der NPM befragte bei seinen Besuchen auch das Personal auf den Krankenab-
teilungen. Es bestatigte durchwegs, dass die Anwesenheit von Justizwachebe-
diensteten bei drztlichen Untersuchungen und Behandlungen nicht bei jedem
Haftling notwendig ist. Der Empfehlung des NPM zur Wahrung des Arzt-Pati-
enten-Behandlungsverhdltnisses begegnet man grundsatzlich offen.

Befragte Personen erachteten es als praxisnahen Ldsungsansatz, die Beizie-
hung von Bediensteten der Justizwache auf jene Falle zu reduzieren, in denen
dies wegen einer Gefdhrlichkeitsprognose geboten ist bzw. die Arztin oder der
Arzt dies aus Griinden der Sicherheit verlangt.

Bedauerlicherweise ist im Vollzugsalltag im Regelfall nach wie vor mindestens
eine Justizwachebedienstete bzw. ein Justizwachebediensteter wdahrend der
medizinischen Behandlung bzw. Untersuchung anwesend. Der NPM hadlt an
seinen bereits ausgesprochenen Empfehlungen fest (siehe dazu die Empfeh-
lungen des NPM in Kap. 3).

Einzelfdlle: VA-BD-]J/0738-B/1/2015, VA-BD-J/0518-B/1/2017, VA-BD-J/0809-
B/1/2016

2.5.5.6 Funktions- oder Namensschilder fir Ordinationspersonal

Im Rahmen seiner Erhebungen fiel dem NPM auf, dass oft nicht klar ist, welche
Rolle die einzelnen Personen im Ordinationsbereich einnehmen, da sie keine
Funktionsschilder tragen. In zahlreichen Krankenabteilungen der JA tragen
sowohl das medizinische als auch das pflegerische und das exekutive Personal
weife Kleidung. Daher lasst das duf’ere Erscheinungsbild keinen zuverldssi-
gen Riickschluss auf den Beruf oder die Funktion der jeweiligen Person zu.
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Der NPM empfahl bereits Anfang 2017, dafiir zu sorgen, dass die Justizwache- Ausbildung und Funk-
bediensteten ein gut lesbares Namensschild auf der Uniform tragen (PB 2016, fion nicht erkennbar
Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 118 £.). Ist eine besondere Ge-

fahrdungssituation gegeben, kann anstelle des Namensschildes eine Nummer

angebracht werden. Das sichtbare Tragen von Namensschildern ist nach An-

sicht des NPM ein geeignetes Mittel, um das Vertrauen in die Bediensteten

des Strafvollzugs zu erhdhen. Die Identifizierung von Personen hilft grofiere

Transparenz zu schaffen, Gewalt vorzubeugen und ein etwaiges Fehlverhalten

effektiv und liickenlos aufzukldren. Ist die Identitat der oder des Bediensteten

nicht bekannt, kann dies ein Hindernis fiir eine effektive Beschwerde sein.

Der NPM vertritt die Ansicht, dass das sichtbare Tragen von Funktions- oder Kennzeichnung be-
Namensschildern des Personals der Krankenabteilung (z.B. Arztin bzw. Arzt, Seifigt Unsicherheit
Diplomkrankenpflegepersonal) mehr Orientierung bietet. Das wiirde zur Stdr-

kung des gerade im medizinischen Bereich fiir Behandlungen erforderlichen
Vertrauensverhdltnisses beitragen. Die namentliche oder zumindest funktions-

mafdige Individualisierung der Bediensteten verhilft zu einer kommunikativen

und beziehungsorientierten Organisationskultur, die aus menschenrechtlicher

Sicht einem ,,anonymisierten“ Umgang vorzuziehen ist. Sie ist Teil der Bezie-

hungskultur zwischen den Inhaftierten und den Bediensteten des Hauses.

Bedauerlicherweise kommt das Bundesministerium der Empfehlung, sichtba- Empfehlung des NPM
re Funktions- oder Namensschilder fiir das medizinische Personal zu beschaf- Nichf umgesezt

fen, nicht nach; ebenso wenig wie der Empfehlung, dass Justizwachebediens-

tete Namensschilder tragen sollten.

> Bedienstete der Krankenabteilung sollen ein Funktions- oder Namensschild sichtbar
tragen.

Einzelfalle: VA-BD-]J/0077-B/1/2017, VA-BD-]/0964-B/1/2016

2.5.6 Recht auf Privatsphdre

Das folgende Kapitel gibt einen Uberblick iiber jene Fille, in denen der NPM
im vergangenen Jahr Kritik im Zusammenhang mit dem Grundrecht auf
Schutz der Privatsphdre getibt hat.

2.5.6.1 Anwesenheit von Medien wdhrend einer Visitation —
JA Stein; JA Graz-Karlau

Anfang 2016 wurde von der Generaldirektion fiir den Strafvollzug und den Voll-  Razzia
zug freiheitsentziehender Mafnahmen eine bundesweite Grof3raumvisitierung
(Schwerpunktaktion) angeordnet. Im Rahmen der Visitierung wurden unter an-
derem Haftrdume, Werkstdtten und Arbeitspldtze kontrolliert sowie Personen-
durchsuchungen (mit vollstdndiger Entkleidung) von Inhaftierten durchgefiihrt.
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Anwesenheit von Re-
portern und Fotografen

UnverhdltnismaBiger
Eingriff in die Privat-
sphdre

Grundrechtsverletzung

Vorkommnisse durfen
sich nicht wiederholen
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Wie der NPM erhob, waren wdhrend einer Grofiraumvisitierung in den JA
Stein und Graz-Karlau Vertreterinnen und Vertreter zweier Printmedien an-
wesend, darunter auch Fotografen. Sie machten in der JA Stein Aufnahmen
von den Werkstdatten und Haftraumen, wahrend die Beamtinnen und Beam-
ten diese Raumlichkeiten durchsuchten. Sichergestellte Gegenstéinde wurden
fotografiert. Auch in der JA Graz-Karlau wurden Bildaufnahmen von den
Haftrdumen und allgemein zugdnglichen Bereichen der Anstalt (z.B. Gang,
Haftraumtiiren, Fenster) gemacht.

Der NPM kritisierte, dass die Inhaftierten in ihrem Recht auf Privatsphdre ver-
letzt wurden, indem Amtshandlungen wie Haftraum- oder Personendurch-
suchungen durch Dritte beobachtet und fotografiert wurden. Fiir das Infor-
mationsbediirfnis der Offentlichkeit gentigt es, wenn die Vollzugsverwaltung
Medienvertreterinnen und -vertreter iiber das Ergebnis der Amtshandlung und
dabei aufgefundene Gegenstinde informiert. Es ist nicht zuldssig, Medienver-
treterinnen und -vertreter einzuladen, an einer Durchsuchung teilzunehmen.
Diese Vorgehensweise ist in Anbetracht des unverhdaltnismdafigen Eingriffes in
die Privatsphdre der Inhaftierten abzulehnen.

Zur JA Graz-Karlau teilte das Bundesministerium mit, dass die Medienvertre-
terinnen und -vertreter vor Beginn der Razzia genau instruiert wurden, wie sie
sich zu verhalten haben und dass die Privatsphdre der Inhaftierten und Be-
diensteten zu schiitzen sei. Weiters wurde ausgefiihrt, dass fotografische Auf-
nahmen in der JA erst nach Anfrage und vorheriger Uberpriifung sowie auch
nur unter gleichzeitiger Anwesenheit eines Mitarbeiters der Generaldirektion
fiir den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Mafinahmen er-
laubt wurden. Versichert wurde, dass Medienvertreterinnen und -vertreter in
der JA Graz-Karlau lediglich gestellte Fotos in den Haftrdumen anfertigten
und bei der ,tatsdchlichen” Amtshandlung nicht anwesend waren.

Die Erhebungen des NPM ergaben, dass Medienvertreterinnen und -vertreter
in der JA Stein auch anwesend waren, als die Inhaftierten aus ihren Haftrau-
men zur Personendurchsuchung gefiihrt wurden.

Haftraum- und Personendurchsuchungen stellen (nicht volksoffentliche)
Amtshandlungen der Hoheitsverwaltung dar. Bekanntermafien kommt es bei
Haftraum- und Personendurchsuchungen zwangsldaufig zu Eingriffen in die
Privatsphdre der Inhaftierten. Der Eingriff in die Privatsphdre ist nur dann
gerechtfertigt, wenn er gesetzlich vorgesehen ist, ein oder mehrere der in
Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele verfolgt und notwendig ist. Im Sinne des
Verhdaltnismafdigkeitsprinzips sind Eingriffe in die Privatsphdre so gering wie
moglich zu halten.

Aus Sicht des NPM kann die Anwesenheit von Medienvertreterinnen und -ver-
tretern bei einer Haftraum- oder Personendurchsuchung mit diesen klaren
verfassungsgesetzlichen Vorgaben nicht in Einklang gebracht werden. Die An-
wesenheit von Medienvertreterinnen und -vertretern wahrend einer Haftraum-
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oder Personendurchsuchung ist aus praventiver Sicht entschieden abzulehnen
- unabhdngig davon, ob im konkreten Fall eine Verletzung der Privatsphdre
von Inhaftierten feststellbar ist.

> Es ist sicherzustellen, dass keine Medienvertreterinnen und Medienvertreter wahrend

einer Haftraum- oder Personendurchsuchung anwesend sind.

Einzelfall: VA-BD-]/0615-B/1/2016

2.5.6.2 Personendurchsuchung in Anwesenheit Dritter —
JA Wien-Josefstadt

Ebenfalls eng mit dem Grundrecht auf Schutz der Privatsphdre verknupft ist
die Thematik von Personendurchsuchung mit korperlicher Entbl6f3ung.

Inhaftierte sind obligatorisch bei ihrer Uberstellung oder sonstigen Aufnahme
in die JA in den dafiir vorgesehenen Rdumen zu durchsuchen. Gleiches gilt
fir den Fall der Entlassung. Es handelt sich jeweils um eine mit Entblé3ung
verbundene korperliche Durchsuchung, die zwingend bei jeder bzw. jedem In-
haftierten durchzufiihren ist. Auch bei einer Unterbringung in einem beson-
ders gesicherten Haftraum ist aufgrund der Fremd- oder Selbstgefdhrdung eine
Personendurchsuchung mit korperlicher Entbl6f3ung durchzufiihren.

Im Janner 2017 stellte der NPM bei einem Besuch der JA Wien-Josefstadt fest,
dass ein vollstéindig entkleideter Insasse in Anwesenheit eines zweiten Inhaf-
tierten einer korperlichen Durchsuchung unterzogen wurde. Beide Insassen
mussten sich im Einstellhaftraum, jeder in einer Ecke, einander mit dem Rii-
cken zugewandt, nacheinander ausziehen, dann wurden ihre Sachen durch-
sucht und wurde eine korperliche Durchsuchung vorgenommen.

Eine derartige Vorgangsweise widerspricht den gesetzlichen Vorgaben, wonach
die mit einer Entbl6fdung verbundene korperliche Durchsuchung in Anwesen-
heit zweier Bediensteter des Geschlechts des Strafgefangenen und in Abwesen-
heit von Mitgefangenen und Personen des anderen Geschlechts durchzufiih-
ren ist.

Personendurchsuchungen sind stets unter Achtung des Ehrgefiihls und der
Menschenwiirde der bzw. des Inhaftierten durchzufiihren. Die Vornahme der
Visitierung in Anwesenheit eines zweiten Insassen im Raum verletzt die Wiir-
de des Betroffenen; auch wenn jeder in einer Ecke steht und sie einander den
Riicken zuwenden. Ein derartiges Vorgehen ist geeignet, das Schamgefiihl des
Betroffenen und seine Menschenwlirde zu verletzen. Das in Art. 3 EMRK nor-
mierte Verbot unmenschlicher bzw. erniedrigender Behandlung gewdhrleis-
tet absoluten Schutz. Weder personelle noch logistische Griinde konnen eine
Rechtfertigung fiir diese Vorgangsweise darstellen.

Vollstéindige Entklei-
dung in Anwesenheit
eines Mitgefangenen

Gesetz missachtet

Schamgefihl verletzt
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Keine vollstdndige Ent-

bl6Bung

Ausfuhrliche Dokumen-

tation

Empfehlung abgelehnt
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Der NPM kritisiert auch, dass sich Inhaftierte bei der korperlichen Durchsu-
chung (in der JA Wien-Josefstadt) vollstindig entkleiden miissen. Die vollige
Entbl6fung von Inhaftierten bei der korperlichen Durchsuchung steht nach
Ansicht des NPM im Widerspruch zu menschenrechtlichen Standards. Korper-
liche Durchsuchungen sollten daher grundsdatzlich so durchgefiihrt werden,
dass die zu durchsuchende Person jeweils nur einen Teil des Korpers entblofdt
(PB 2015, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 123).

Bedauerlicherweise wurde die vollige Entblof3ung auch in der neuen Ausbil-
dungsunterlage des Bundesministeriums zur Durchsuchungspraxis vorgese-
hen. Der NPM hdlt an seiner Kritik und Empfehlung fest und regt eine An-
derung der Ausbildungsunterlage dahingehend an, dass Entblofdungen bei
Personendurchsuchungen - egal welchen Geschlechts — in zwei Schritten zu
erfolgen haben.

Der NPM empfiehlt weiters, die mit einer Entblé3ung verbundenen korperli-
chen Durchsuchungen aufgrund ihrer Eingriffsintensitat schriftlich zu doku-
mentieren. Der Zweck und die konkreten Begleitumstinde der Durchsuchung
sind festzuhalten, um eine nachtrdgliche Uberpriifbarkeit sicherzustellen und
Missbrduche ausschliefien zu konnen. Allgemein gehaltene Ausfithrungen
sind nicht ausreichend. Stets ist anzugeben, weshalb eine mit der Personen-
durchsuchung einhergehende Entkleidung nach den Umstinden des Falles
geboten war.

Derzeit wird die Durchfiihrung einer korperlichen Durchsuchung ausschlief3-
lich dann an den Anstaltsleiter gemeldet und dokumentiert, wenn der Ver-
dacht einer Ordnungswidrigkeit besteht und diesbeziiglich eine Meldung zu
erstatten ist. Eine daruiber hinausgehende Dokumentation anhand eines vom
NPM vorgeschlagenen eigenen Formblattes scheint dem Bundesministerium
vollzugsrechtlich nicht geboten.

Sdmtliche Personendurchsuchungen sind unter Achtung des Ehrgefiihls und der Men-
schenwiirde durchzufiihren.

Personendurchsuchungen, die mit einer Entbl68ung verbunden sind, haben in Abwesen-
heit von Mitgefangenen zu erfolgen.

Personendurchsuchungen, die mit einer EntblofSung verbunden sind, sind in zwei Schrit-
ten durchzufiihren, sodass sich die zu durchsuchende Person nicht vollstdndig entklei-

den muss.

Der Anlass und die Art der Vornahme einer Personendurchsuchung, die mit einer Ent-
blo8ung verbunden ist, sind schriftlich zu dokumentieren.

Einzelfdlle: VA-BD-J/0131-B/1/2017, VA-BD-]J/0680-B/1/2017, VA-BD-]J/0068-
B/1/2016
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2.5.6.3 Gesundheitsbezogene Daten an den Haftraumtiren -
JA Wie-Josefstadt; JA Klagenfurt

Das Anbringen gesundheitsbezogener Daten von Inhaftierten an den
Haftraumtiiren stellt einen unzuldssigen Eingriff in das in Art. 8 EMRK ge-
wahrleistete Grundrecht auf Schutz der Privatsphdre dar, das ein Recht auf
Geheimhaltung personenbezogener Daten vorsieht. Hierzu zdhlen insbeson-
dere gesundheitsbezogene Daten. Sie gelten nach dem Datenschutzgesetz als
besonders schiitzenswert.

In der JA Wien-Josefstadt fiel dem NPM bei einem Besuch im August 2016 auf,
dass neben der Haftraumtiire unterhalb des Namens der Inhaftierten medizi-
nische Daten verzeichnet waren. Der NPM betonte, dass das Anbringen von
derartigen Aushdngen an Haftraumttiren das berechtigte Geheimhaltungsin-
teresse der Gefangenen verletzt.

Die Anbringung gesundheitsbezogener Daten ist zudem als erniedrigende Be-
handlung der Betroffenen zu qualifizieren, weil es Dritte iiber den Gesundheits-
zustand dieser Inhaftierten ohne deren Einverstiindnis informiert. Dies kann
zu Ausgrenzung und Stigmatisierung fiihren. Empfohlen wurde sicherzustel-
len, dass gesundheitsbezogene Daten kiinftig nicht mehr an den Haftraumtii-
ren angebracht werden.

Das Bundesministerium versichert, dass der Abteilungskommandant darauf
hingewiesen wurde, dass dieses Vorgehen in jeglicher Form unzuldssig ist. Zu-
gesagt wurde, dass die Einhaltung kontrolliert werde.

Vergleichbare Wahrnehmungen hatte der NPM in der JA Klagenfurt. Dort
musste zum wiederholten Mal beanstandet werden, dass auf der Krankenab-
teilung Namensschilder, die auch medizinische Daten beinhalten, nicht abge-
deckt sind. Die Schilder sind mit aufklappbaren Abdeckungen versehen, die
am Tag des Besuches allesamt aufgeschlagen waren. Jeder, der sich im Bereich
der Ordination aufhdlt, kann daher unschwer erkennen, wer in einem
Haftraum der Krankenabteilung untergebracht ist und aus welchem Grund.

JA Wien-Josefstadt

Sensible Daten
preisgegeben

Drohende Stig-
matisierung

JA Klagenfurt

> Es ist sicherzustellen, dass gesundheitsbezogene Daten von Inhaftierten nicht an den

Haftraumtiiren angebracht werden.

> Das Recht der Inhaftierten auf Geheimhaltung personenbezogener Daten, insbesondere

der Gesundheitsdaten, ist zu wahren.

Einzelfall: VA-BD-]/0836-B/1/2016; VA-BD-]/0934-B/1/2016

2.5.6.4 Vertraulichkeit medizinischer Gesprédche — JA Feldkirch

Ist wahrend einer Untersuchung oder eines Arztgesprdaches die Tiire zum Arzt-
zimmer offen, so ist das ein unverhdltnismafiger Eingriff in die Privatsphdre
der Inhaftierten.

Verletzung der
Privatsphdre
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Im August 2016 stellte der NPM in der JA Feldkirch fest, dass die Tiire des Un-
tersuchungsraumes wdahrend einer Untersuchung oder eines Arztgesprdches
haufig offen bzw. nur angelehnt war. Der NPM rief in Erinnerung, dass die
Vertraulichkeit medizinischer Gesprdche in Gefdngnissen im gleichen Mafde
wie in der Aufienwelt eingehalten werden soll, und empfahl, die Tiire zum
Arztzimmer wahrend des Gesprdches oder der Untersuchung geschlossen zu
halten. Intimitat und Verschwiegenheit sind zu wahren.

Die Tiire zum Arztzimmer ist wdhrend des Arztgesprdches oder der Untersuchung ge-

schlossen zu halten, um die Intimitdt und die Verschwiegenheit zu wahren.

Die medizinische Vertraulichkeit in Gefdngnissen ist im gleichen Maf3e wie in der Au-

Benwelt zu wahren.

Zweck und Bedeutung

Bestehende Vorbehalte

Nicht exekutiver Dienst
viel aufgeschlossener

Hohe Belastungen in
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allen Berufsgruppen

Einzelfall: VA-BD-]/0900-B/1/2016

2.5.7 Personal
2.5.7.1 Supervision fir Bedienstete des Strafvollzugs

Regelmafiige Supervision ist flir die Sicherung der Gesundheit des Personals
sowie die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Arbeitsfdhigkeit wichtig.
Supervision ist ein anerkanntes Instrument zur Psychohygiene und Praventi-
on von Burnout, Mobbing und Gewalt. Eine gesprdchsweise Aufarbeitung des
Erlebten schafft insbesondere bei libermdfdiger Belastung oder nach besonders
schwierigen Einsdtzen Entlastung.

Der NPM betonte bereits in der Vergangenheit, dass es Aufgabe der Leitung ei-
ner Einrichtung ist, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur Supervision zu mo-
tivieren. Oft bestehen in Teilen der Belegschaft Unwissenheit oder Vorurteile
dartiiber, was Supervision zu leisten vermag. Diese Vorbehalte auszurdumen
sollte Vorgesetzten ein Anliegen sein.

Im vergangenen Jahr musste der NPM bei Besuchen wiederholt vernehmen,
dass Supervision von den Bediensteten der Justizwache nur in einem sehr ge-
ringen Ausmaf} in Anspruch genommen wird. Um diese Wahrnehmungen
abzugleichen und empirisch zu belegen, wurde das Bundesministerium um
Ubermittlung der Zahlen zur Supervision von Exekutivbediensteten und Be-
treuungsbediensteten der JA fiir das Jahr 2016 gebeten.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Jahr 2016 bundesweit weniger als 10 %
aller Justizwachebediensteten Supervision in Anspruch nahmen. Hingegen
hat im selben Zeitraum etwa die Halfte aller Bediensteten der Betreuungs-
dienste Supervision in Anspruch genommen.

Generell kann davon ausgegangen werden, dass sowohl Betreuungsbediens-
tete als auch Exekutivbedienstete in ihrer tdglichen Arbeit hohen Belastungen
ausgesetzt sind. Justizwachebedienstete sind zumeist als Erste bei Suizidver-
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suchen oder Suiziden vor Ort und setzen entsprechende Abwehr-, Erste-Hilfe-
und Reanimationsmafinahmen. Dabei handelt es sich um jeweils speziell be-
lastende Situationen. Eine Kernaufgabe der Justizwachebediensteten besteht
auch darin, die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt aufrechtzuerhalten:
Exekutivbedienstete miissen etwa bei Konfliktsituationen zwischen Inhaftier-
ten sowie Angriffen auf Bedienstete einschreiten. Im besonderen Mafie gilt
dies fiir Angehorige der Einsatzgruppe.

Die geringe Anzahl an Bediensteten der Justizwache, die Supervision in An-
spruch nehmen, ist unter anderem deshalb alarmierend, da zahlreiche Exeku-
tivbedienstete einen zunehmenden psychischen Druck im Arbeitsalltag bekla-
gen. Alleine dieses subjektive Empfinden kann bereits eine starke Belastung
bei der tdglich zu leistenden Betreuungsarbeit sein. Umso wichtiger ware es,
Supervision in Anspruch zu nehmen.

Ende Juni 2017 erging ein Rundschreiben an alle JA. Darin informierte das
Bundesministerium, dass bundesweit Justizwachebedienstete kaum Supervisi-
on in Anspruch nehmen. Alle Anstaltsleitungen wurden aufgefordert, vor al-
lem Exekutivbedienstete zur Teilnahme an Supervision zu motivieren und sie
davon zu uberzeugen, dass Supervision gesund halten kann und den Beruf
besser bewdltigen ldsst.

Neuer Erlass

> Exekutivbedienstete sind zur regelmdfligen Inanspruchnahme von Supervision zu moti-

vieren.

Einzelfall: VA-BD-]J/0067-B/1/2017

2,58 Zugang zu Information
2.5.8.1 Videodolmetsch

Bereits in den Vorjahresberichten wurde tliber die besondere Herausforderung
der Sprachenvielfalt und tiber das erfolgreiche Pilotprojekt , Videodolmetschen
in JA“ berichtet (PB 2015, S. 103 ff.; PB 2016, S. 131 {., jeweils Band ,Prdventive
Menschenrechtskontrolle”).

Ende August 2017 ging der einjdhrige Betrieb des Pilotprojektes , Videodol-
metsch in den Bereichen Ordnungsstrafverfahren sowie Jugenddepartment der
JA Wien-Josefstadt” zu Ende. Das Bundesministerium berichtet von einer ho-
hen Zufriedenheit sowohl bei Bediensteten als auch bei den Inhaftierten. Das
Pilotprojekt in der JA Gerasdorf betreffend den Betreuungsbereich soll noch
im Friithjahr 2018 abgeschlossen werden. Eine dsterreichweite Ausrollung von
Videodolmetsch im Ordnungsstrafverfahren sowie im Betreuungsbereich soll
voraussichtlich Mitte des Jahres 2018 erfolgen.

Die bundesweite Ausrollung von Videodolmetsch im medizinischen Bereich
ist seit April 2017 abgeschlossen. In stmtlichen Osterreichischen JA steht zu-

Ausbau beabsichtigt
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System ist zu
verwenden

mindest eine Videodolmetsch-Anlage fiir den medizinischen Bereich zur Ver-
fligung. Insgesamt stehen derzeit bundesweit 34 Anlagen in Verwendung. In
allen Krankenabteilungen konnen daher erstmals professionelle Videodol-
metsch-Leistungen im Strafvollzug abgerufen werden.

Im Zuge eines Besuches der JA Salzburg-Puch wurde der NPM jedoch darauf
aufmerksam, dass trotz Installation des Videodolmetsch-Systems in der Kran-
kenabteilung und Schulung der Bediensteten nach wie vor auf Mithdaftlinge
zuriickgegriffen wird, die im Bedarfsfall Ubersetzungshilfe leisten.

Das Bundesministerium veranlasste, dass sowohl den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Exekutivdienstes in der Krankenabteilung als auch dem Pfle-
gepersonal in Erinnerung gerufen wurde, ausschliefdlich die in der Krankenab-
teilung installierte Videodolmetsch-Anlage zu verwenden, wenn aufgrund
von Verstdandigungsschwierigkeiten eine Ubersetzungshilfe erforderlich ist. Zu-
dem weist auch der Chefdrztliche Dienst in den Schulungen immer wieder
darauf hin, dass dieses System zu verwenden ist.

> Videodolmetsch-Anlagen sollen fiir alle Fachdienste und fiir die Bereiche Aufnahme und
Ordnungsstrafreferat angeschafft werden.

> Bei Verstandigungsschwierigkeiten sind ausgebildete Dolmetscherinnen bzw. Dolmet-
scher beizuziehen. Inhaftierte sind nicht fiir Ubersetzungsdienste heranzuziehen.

> Die fldchendeckend zur Verfiigung stehenden Videodolmetsch-Systeme auf den Kran-
kenabteilungen sind ausnahmslos zu verwenden.

Strukturelle Schwdche

Kritik bleibt bestehen
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Einzelfdlle: VA-BD-]/0105-B/1/2016, VA-BD-]/0447-B/1/2017

2.5.9 Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Sehr vielfdltig sind die Wahrnehmungen des NPM zu den Lebens- und Aufent-
haltsbedingungen von Inhaftierten, einige Bespiele werden in den folgenden
Beitréigen dargestellt.

2.5.9.1 Einschlusszeiten sowie Arbeits- und Beschdftigungsangebote

Bereits seit Beginn der Tdatigkeit des NPM im Juli 2012 werden die bundesweit
bestehenden strukturellen Probleme in den Vollzugsanstalten hinsichtlich der
uberlangen Einschlusszeiten und des unzureichenden Arbeits- und Beschdafti-
gungsangebots fiir Inhaftierte unermiidlich aufgezeigt (PB 2012, S. 49 f.; PB
2013, S. 73 ff.; Band , Prdventive Menschenrechtskontrolle”: PB 2014, S. 86 ff,;
PB 2015, S. 113 ff.; PB 2016, S. 123 ff.).

Der NPM war auch im Jahr 2017 in zahlreichen JA mit unzureichenden Be-
schaftigungsmoglichkeiten sowie rigiden Einschlusszeiten konfrontiert. Festge-
stellt wurden etwa zahlreiche Schlief3tage in den Betrieben der JA Graz-Jakom-
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ini sowie in der JA Wien-Josefstadt. Ebenso kritikwiirdig waren die Einschluss-
zeiten und die Beschdaftigungssituation der Inhaftierten in der JA Krems.

Wahrend die Beschaftigungssituation der Jugendlichen in der JA Gerasdorf die
meiste Zeit sehr erfreulich ist, standen auch in dieser Einrichtung viele Betriebe
in den Sommermonaten still.

In den landesgerichtlichen Gefangenenhdusern stellt bedauerlicherweise die
Etablierung eines ausgewogenen Beschdaftigungsregimes fiir Untersuchungs-
haftlinge weiterhin ein besonderes Problemfeld dar.

Die Empfehlungen des NPM der vergangenen Jahre zu diesem Themenkom-
plex werden erneut bekrdftigt (siehe dazu die Empfehlungen des NPM in
Kap. 3). Beschdaftigungs- und Aktivitdtenprogramme sind auszubauen. Die
Einschlusszeiten sind zu reduzieren.

Schlechterstellung fir
Untersuchungshdftlinge

> Durch Optimierung der Personalressourcen oder - wenn dies nicht moéglich ist — durch
zusdtzliches Personal ist sicherzustellen, dass Betriebe in den JA durchgehend geoffnet

sind und die Beschdftigungsquote von Inhaftierten angehoben wird.

> Die Arbeitsméglichkeiten fiir Untersuchungshdtftlinge sind auszubauen.

Einzelfdlle: VA-BD-]/0518-B/1/2017, VA-BD-]J/0836-B/1/2016, VA-BD-]/0925-
B/1/2016, VA-BD-]/0559-B/1/2016

2.5.9.2 Hofgang und alternative Bewegungsmdglichkeiten -
JA Wien-Josefstadt

Fir die Gesundheit von Personen, denen die Freiheit entzogen wird, ist eine
Bewegungsmoglichkeit im Freien besonders wichtig. Der Gesetzgeber hat In-
haftierten ein subjektiv-6ffentliches Recht auf den tdglichen einstiindigen (bei
Jugendlichen zweistliindigen) Aufenthalt im Freien eingerdumt, soweit die
Witterung es zuldsst und sie nicht im Freien arbeiten. Auch in internationalen
Richtlinien wird fiir Inhaftierte eine Mindestdauer von tdglich einer Stunde
Aufenthalt im Freien gefordert.

Im Rahmen eines Besuches der JA Wien-Josefstadt im Janner 2017 beklagten
Gefangene zum wiederholten Male, dass der Hofgang kiirzer als die vorgese-
henen 60 Minuten dauert. Auch entfallt der Hofgang oft schon bei Nieseln,
begriindet wird dies mit ,Schlechtwetter”. Das Bundesministerium versichert,
dass im Dienstbetrieb der JA Wien-Josefstadt tdglich eine Stunde fiir den Auf-
enthalt im Freien vorgesehen ist. Gleichzeitig wird jedoch darauf verwiesen,
dass die Einhaltung der Vorgaben auch von der Mitwirkung der Inhaftierten
abhdngig sei. Wenn diese nicht gegeben ist, komme es unweigerlich zu Verzo-
gerungen.

Nachvollziehbar ist, dass der tdgliche Aufenthalt im Freien in einer grofien
Einrichtung organisatorisch eine Herausforderung darstellt und es zu Verspa-

Mindestdauer unter-
schritten

Wiederholte Klagen

Verzogerungen sind
einzukalkulieren
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tungen kommen kann. Dennoch ist die Zeit des Vor- und Abfiihrens nicht in
den Aufenthalt im Freien einzurechnen. Der NPM betont, dass es nicht geniigt,
einen tdglichen Mindestaufenthalt im Freien lediglich vorzusehen. Vielmehr
muss in der Praxis sichergestellt werden, dass die Mindestdauer des tdglichen
Aufenthalts im Freien auch tatsdchlich eingehalten wird. Zusdtzlich wurde
empfohlen, bei Schlechtwetter alternative Bewegungsmoglichkeiten anzubie-
ten.

Die Mindestzeit des tdglichen Aufenthalts im Freien (Hofgang) ist einzuhalten. Diese
Zeit muss den Inhaftierten netto zur Verfiigung stehen. Die Zeit des Vor- und Abfiihrens
Ist nicht in den Aufenthalt im Freien einzurechnen.

Wenn der tdgliche Aufenthalt im Freien wegen Schlechtwetter entfdllt, sind alternative
Bewegungsmoglichkeiten (z.B. in einem Sportsaal) anzubieten.

Negative Faktoren

Einzelfall: VA-BD-J/0131-B/1/2017

2.5.9.3 Zu geringer personlicher Lebensraum - AuBenstelle Dornbirn
der JA Feldkirch

Im Berichtsjahr musste der NPM erneut wahrnehmen, dass den Inhaftierten
in den Haftrdumen teilweise zu wenig personlicher Lebensraum zur Verfi-
gung steht. Die Situation wird zusdtzlich durch Uberbelegung verschdarft. Letz-
tes Jahr wurden die Zustdnde in der JA Suben und Feldkirch exemplarisch
dargestellt (PB 2016, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 126). Im
vergangenen Jahr empfahl der NPM zudem, in der Aufdenstelle Dornbirn der
JA Feldkirch einige Zweipersonenhaftrdume nur mit einer Person zu belegen.

Der EGMR legt sich in seiner Rechtsprechungspraxis nicht fest, wie grof§ ein
Haftraum mindestens sein muss, da dies von unterschiedlichen Faktoren ab-
hdnge, etwa von der Dauer des Freiheitsentzuges, den Bewegungsmoglichkei-
ten im Freien sowie der Konstitution des Betroffenen. Der Gerichtshof verweist
jedoch auf die Standards des CPT, welche Mindesthaftraumgréfien festlegen
(z.B. CPT standards: Living space per prisoner in prison establishments; CPT/
Inf [2015] 44).

Kleine Haftrdume und beengte Platzverhdltnisse stellen eine enorme psychi-
sche Belastung fiir die Inhaftierten dar. Grundsdtzlich darf das tibliche Maf} an
Leiden, welches einer Haftstrafe generell innewohnt, nicht iiberschritten wer-
den. Haftbedingungen erreichen ein erniedrigendes Ausmaf}, wenn sie beim
Betroffenen Gefiihle der Angst, Beklemmung und Unterlegenheit hervorrufen.

In den Haftrdumen der Aufienstelle Feldkirch sind etwa die Fenster so hoch
angebracht, dass nur die ansteigenden Gebirgshdnge und der Himmel wahr-
genommen werden konnen. Gerade bei beengten Raumverhdaltnissen kann
dieser Umstand zu einem stdrkeren Gefiihl der Beklemmung und zu einer Ver-
scharfung der Haftsituation fiihren.
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Kommt zu diesen negativen Rahmenbedingungen noch eine Uberbelegung
dazu, verschlechtert sich das Vollzugsklima exponentiell. Sind mehr Inhaftier-
te zu versorgen als geplant, werden alle Dienste und Aktivitdten in einer JA
aufgrund dieser Mehrbelastung nachteilig beeinflusst. Die Lebensqualitat fiir
die Inhaftierten und die Arbeitsbedingungen der Bediensteten in der Einrich-
tung konnen sich signifikant verschlechtern. Gereiztheit und Unzufriedenheit
sind der Ndahrboden fiir verbale oder physische Ubergriffe.

Eine Uberbelegung kann zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK fiihren. Es ist
daher unumgdnglich, praventiv addquate Schritte zu setzen.

Uberbelag als zusdatzli-
cher Stressor

> Haftrdume miissen so gelegen und eingerichtet sein, dass darin Hdftlinge menschenwiir-
dig untergebracht und gesundheitliche Gefdhrdungen vermieden werden.

> Es ist daher Vorsorge zu treffen, dass den Inhaftierten in ihren Haftrdumen ausreichend

personlicher Lebensraum zur Verfiigung steht.

Einzelfall: VA-BD-]/0729-B/1/2016

2.5.9.4 Trennung zwischen Untersuchungs- und Strafhdftlingen -
JA Feldkirch

Aufgrund der hohen Belagszahl in der JA Feldkirch wurde teilweise die gebote-
ne Trennung von Untersuchungs- und Strafthdftlingen nicht eingehalten. Be-
schuldigte sollen nicht in Gemeinschaft mit Strafgefangenen untergebracht
werden. Der NPM empfiehlt, ausreichend Haftpldtze zu schaffen, sodass dem
gesetzlichen Trennungsgebot zwischen Untersuchungs- und Strafgefangenen
entsprochen werden kann.

Gesetzliche Vorgabe

> Untersuchungsgefangene sind getrennt von verurteilten Gefangenen anzuhalten.

Einzelfall: VA-BD-]/0900-B/1/2016

2.5.9.5 Belagsfdhigkeit — AuBenstelle Oberfucha der JA Stein

Bereits beim ersten Besuch machte die Aufienstelle Oberfucha einen positi-
ven Eindruck, der sich im Rahmen des Folgebesuches im Juli 2017 verfestigte.
Deutlich wurde, dass kleinere Einheiten oft bessere Ergebnisse in der Resozia-
lisierungsarbeit bringen als grofiere. Besonders liberzeugte das empathische
Auftreten der Bediensteten, die eine positive Grundeinstellung zu ihrem Beruf
haben und diese Haltung den Inhaftierten vermitteln.

Der NPM gelangte jedoch zur Ansicht, dass die Lebens- und Aufenthaltsbedin-
gungen in der Einrichtung im Falle einer Vollbelegung stark leiden wiirden.

Belagszahl sollte redu-
ziert werden
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>

Zum Zeitpunkt des Besuches waren 21 Personen in der Aufdenstelle angehal-
ten, vorgesehen sind maximal 32 Platze. Weder der Personalschliissel noch
die rdumlichen Kapazitdten wiirden einen Belag von 32 Personen tragen. Um
beengten Haftbedingungen vorzubeugen, empfahl der NPM, die maximale
Belagsfahigkeit der AuRenstelle Oberfucha der JA Stein einer Uberpriifung zu
unterziehen.

Zundachst wurde in Aussicht gestellt, die Belagskapazitat der Aufdenstelle Ober-
fucha von aktuell 32 auf 24 Haftplatze herabzusetzen. Letztlich teilte das Bun-
desministerium jedoch mit, dass es bei der urspriinglichen Belagsfdhigkeit von
32 Personen bleibt.

Um beengten Haftbedingungen vorzubeugen, ist die maximale Belagsfdhigkeit der JA
von Zeit zu Zeit zu iiberpriifen und gegebenenfalls zu reduzieren.

Kinderfeindliche Umge-

bung

Atmosphdire sollte ein-
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ladend sein

Einzelfall: VA-BD-]J/0597-B/1/2017

2.5.10 Bauliche Ausstattung

2.5.10.1 Besuchsrdumlichkeiten fur Besuche von Kindern -
JA Wien-Josefstadt

Im Rahmen eines Besuchs der JA Wien-Josefstadt im August 2016 empfahl der
NPM, dass ein Familienbesuchsraum, insbesondere fiir Miitter mit Kindern,
eingerichtet werden soll. Um den Erhalt familidrer Bindungen wdhrend der
Haft zu fordern, bedarf es neben flexiblen Besuchsregelungen auch entspre-
chender Raumlichkeiten. Diese sollten eine gewisse Bewegungsfreiheit und
familidre Intimitat erlauben und eine kinderfreundliche Atmosphdare gewdhr-
leisten. Besuche sollen fiir Kinder eine positive Besuchserfahrung hinterlassen
und zu einem Wiederkommen motivieren.

Besuche leisten einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt von Familienbezie-
hungen. Der Erhalt familidrer Bindungen spielt wiederum eine wichtige Rol-
le bei der Vermeidung von Riickfdllen und der sozialen Wiedereingliederung.
Eine Reihe von Faktoren, wie unflexible Besuchszeiten und eine wenig einla-
dende Atmosphdare, konnen zu einem Bruch der Familienbeziehungen und zu
einem Verlust des Kontaktes mit den Kindern fiihren. Es ist daher ein Umfeld
zu schaffen, das sowohl den Sicherheitserfordernissen als auch einem guten
Familienkontakt gerecht wird.

Generell sind die baulichen Gegebenheiten der JA Wien-Josefstadt nicht mehr
zeitgemadf, sie stehen der Durchfiihrung eines modernen Strafvollzuges ent-
gegen. Der NPM forderte bereits wiederholt, dass die JA Wien-Josefstadt ehest-
moglich zu sanieren ist.
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Das Bundesministerium stellte eine Generalsanierung der JA in Aussicht, mit Generalsanierung: Bau-
dem Baubeginn sei Anfang 2019 zu rechnen. Zugesagt wurde, dass im Rah- °€ginn Anfang 2019
men der Sanierung auch Familienbesuchsrdumlichkeiten und geeignete Be-

suchsrdume fiir Miitter mit Kindern geschaffen werden.

> Fiir Besuche mit Kindern sind geeignete Besuchsrdumlichkeiten zu gewdhrleisten.

> Besuche, bei denen Kinder anwesend sind, sollen in einem freundlichen Ambiente statt-
finden.

Einzelfall: VA-BD-]/0836-B/1/2016

2.5.10.2 Abtrennung der WC-Anlage — AuBenstelle der JA Innsbruck im
LG Innsbruck; AuBenstelle Dornbirn der JA Feldkirch

Die Aufienstelle der JA Innsbruck im Untergeschof des LG Innsbruck be- LG Innsbruck
steht aus elf (Warte-)Haftrdumen und einem besonders gesicherten (Warte-)

Haftraum. Bereits beim Erstbesuch im Juni 2015 kritisierte der NPM, dass in

keinem der Haftrdume die Toilette baulich abgetrennt ist, obwohl die Haftrdu-

me mit mehreren Personen belegt wurden. Ebenso wurde Kritik daran getibt,

dass der Sanitdrbereich durch den Spion und durch die Essensklappe einseh-

bar ist. Der NPM empfahl, die Toilette vom restlichen Haftraum zu trennen,

um ein menschenwiirdiges Verrichten der natiirlichen Bediirfnisse sicherzu-

stellen (PB 2015, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 119 f.).

In der AuRenstelle Dornbirn der JA Feldkirch musste der NPM im August 2016 AuBenstelle Dornbirn
ebenfalls an der mangelnden baulichen Abtrennung der WC-Anlage trotz

Mehrfachbelag Kritik tiben. Haftrdume waren mit einem Stockbett fiir zwei

Haftlinge ausgestattet, die Toiletten waren jedoch lediglich mit einem Dusch-

vorhang abgetrennt. Ein Geruchsschutz war nicht vorhanden.

Versichert wurde, dass die erforderlichen Umbauten vor dem 1. Janner 2017
durchgefiihrt werden. An diesem Tag trat eine Gesetzestinderung in Kraft, wel-
che baulich abgetrennte WC-Anlagen in Mehrpersonenhaftrdumen und ge-
trennte Toiletten (Vorhang, Barrieren) in Einzelhaftrdumen vorschreibt.

Die durchgefiihrten Folgebesuche im November 2016 sowie im Juli 2017 zeig- Zusage nicht einge-
ten jedoch, dass weder eine bauliche noch eine sonstige Abtrennung der WC-  halfen

Anlage vom restlichen Wartehaftraum in der Auflenstelle im LG Innsbruck

realisiert wurde. Dennoch wurden die Haftrdume zum Teil mit mehr als einer

Person belegt. Dies ist ein klarer Verstof’ gegen die seit 1. Janner 2017 in Gel-

tung stehende gesetzliche Bestimmung.

Unverstdandlich ist, dass nach zweieinhalb Jahren nach wie vor keine Losung Umbau noch
gefunden wurde. Es bleibt abzuwarten, wann die vom Bundesministerium in 9usstandig
Aussicht gestellten Baumafinahmen zur Trennung der WC-Anlage vom restli-

chen Haftraum und die Installierung einer Liiftungsanlage realisiert werden.
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Umwandlung in Ein-

personenraum

In der Aufdenstelle Dornbirn der JA Feldkirch wurde aus budgetdren Griinden
von einer baulichen Abtrennung der WC-Anlagen vom restlichen Haftraum
abgesehen. Um dennoch eine gesetzeskonforme Unterbringung sicherzustel-
len, diirfen die betreffenden Haftrdume nur mehr mit einem Strafgefangenen
belegt werden.

Haftrdume (auch Einzelhaftrdume) haben iiber eine vom restlichen Haftraum getrennte
WC-Anlage zu verfiigen.

Haftrdume, in denen mehr als eine Person untergebracht wird, miissen iiber eine bau-
lich abgetrennte WC-Anlage verfiigen.

Sanitdre Anlagen miissen hygienisch eingerichtet und so beschalffen sein, dass die Straf-
gefangenen jederzeit in menschenwiirdiger Weise ihren natiirlichen Bediirfnissen nach-
kommen kénnen.

Engagiertes Personal

146

Abteilung fir den
gelockerten
Vollzug - JA Stein

Einzelfdlle: VA-BD-]/0584-B/1/2017, VA-BD-]J/0954-B/1/2016, VA-BD-]/0729-
B/1/2016

2.5.11 Positive Wahrnehmungen

2.5.11.1 Gelungenes Modell zur Resozialisierung -
AuBenstelle Mautern der JA Stein

Einen durchwegs positiven Eindruck gewann die Kommission beim Besuch der
Auflenstelle Mautern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auf3enstelle
zeigen ein hohes Mafy an Engagement und Eigeninitiative. Durch die tiber-
schaubare Grofde der Einrichtung ist ein individuelles, auf Beziehung basie-
rendes Arbeiten moglich. Besonders gefiel, dass die Justizwachebediensteten
ein positives Sozialverhalten vorleben und bei der Arbeit mithelfen. Dies un-
terstiitzt die Vermeidung von Gewalt und sorgt fiir gute Erfolge bei der Resozia-
lisierung. Positiv war auch, dass es in der Freizeit gemeinsame Aktivitdten gibt,
wie beispielsweise eine Radfahrgruppe, Gesprdachsrunden oder Dartspiele.

Der NPM konnte zudem ein klares, transparentes und faires System der Voll-
zugslockerungen, was Ausgdnge und Kontaktmoglichkeiten betrifft, feststel-
len. Der Fokus in der Einrichtung ist auf Ausbildung und Beschdaftigung ge-
richtet. Die individuelle Vollzugsplanung und die Betreuungsleistungen im
Alltag tragen zur Resozialisierung bei.

Auch von der Abteilung fiir den gelockerten Vollzug der JA Stein gewann der
NPM ein sehr positives Bild. Die Abteilung ist im Gebdude der JA Krems an-
gesiedelt. Die bauliche Ausstattung ist modern und funktional. Die meisten
Inhaftierten haben Einzelhaftrdume. Sie leben in einem Wohngruppenvollzug
und kochen selbst. Jede Wohngruppe verfiigt liber eigene Sanitdranlagen. Die-
se wurden in einem sehr guten und sauberen Zustand vorgefunden.
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Alle Inhaftierten haben eine Beschdftigung oder Ausbildung. Sie verfligen
uber Mobiltelefone, ohne dass es diesbeziiglich Missbrduche gibt. Nach Ar-
beitsschluss miissen die Inhaftierten nicht sofort auf die Abteilung zuriickkom-
men, sondern haben ein Zeitkontingent fiir Einkdufe und Freizeit. Die Rah-
menczeiten sind festgelegt.

Die Kommission gewann den Eindruck, dass der Entlassungsvollzug der JA
Stein ein gelungenes Modell fir einen humanen Strafvollzug darstellt. Der Re-
sozialisierungsauftrag wird wahrgenommen und umgesetzt. Aus menschen-
rechtlicher Sicht gab es keine Kritikpunkte.

> Kleine Einrichtungen und gemeinsames Arbeiten fordern das Vertrauen zwischen Inhaf-
tierten und Bediensteten.

Eine vorgelebte positive Grundhaltung trdgt wesentlich zur Resozialisierung bei.

Ein gut aufgesetzter Entlassungsvollzug bereitet auf das Leben in der Freiheit vor. Er ist
ein wesentlicher Teil der Resozialisierung.

Einzelfdlle: VA-BD-]/0614-B/1/2017, VA-BD-]/0599-B/1/2017

2.5.11.2 Verkirzung der Einschlusszeiten — AuBenstelle Dormnbirn der
JA Feldkirch

Der NPM empfahl in der Auflenstelle Dornbirn der JA Feldkirch, die Haftraum- Neue Sperrvorrichtung
offnungszeiten des gelockerten Vollzugs ehestmdglich auszuweiten. Der Emp-  @n Haffraumtdren
fehlung wurde erfreulicherweise entsprochen. An den Tiren der Haftrdume

wurden auflerdem neue Sperrvorrichtungen montiert, die es den Inhaftierten

ermoglichen, die Tiiren nach Verlassen des Haftraumes abzusperren, um ihr

Eigentum zu schiitzen. Zusdtzlich wurden Stockwerkstrennungen durch Gitter-

tiiren eingebaut. Seit Fertigstellung dieser Arbeiten wurden die Offnungszeiten

werktags bis 17.00 Uhr ausgedehnt — somit tiber den Tagdienstbetrieb hinaus,

der reguldr um 15.00 Uhr endet. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen werden

die Haftrdume bis 12.00 Uhr offen gehalten.

Einzelfall: VA-BD-]/0729-B/1/2016
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21 Besuche in der
Polizeianhaltung

Einzelhaftrdume, Schub-
hafivollzug, Besuche

Anpassung der Richt-
linie fUr Arbeitsstétten

Ausdehnung der Ein-
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schlusszeiten

2.6 Polizeianhaltezentren
2.6.1 Einleitung

2017 fuhrten die Kommissionen 21 Besuche in PAZ, im AHZ Vordernberg,
im Competence Center Eisenstadt und in der Familienunterbringung (FamU)
Zinnergasse durch.

Das BMI setzte mehrere Anregungen des NPM rasch um. In einigen Fdllen
verzogerte sich jedoch die Losung festgestellter Probleme, da das BMI fiir be-
hordeninterne Erhebungen sehr lange Zeit benétigte. Dies betraf auch Fdlle,
bei denen der NPM gravierende Mafinahmen wie bauliche Umgestaltungen
oder Anpassungen organisatorischer Vorgaben anregte.

2.6.2 Arbeitsgruppe Anhaltebedingungen in
Polizeianhaltezentren

Im PB 2016 (Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 140 ff.) berich-
tete der NPM tiber die vom BMI avisierten Mafsinahmen zur Umsetzung der
Empfehlungen des NPM vom Mai 2016. Diese Empfehlungen stiitzten sich auf
die in der Arbeitsgruppe festgelegten Rahmenbedingungen zu drei Themen:
Die Anhaltung in Einzelhaftrdumen inklusive besonders gesicherter Zellen,
die Praxis des Schubhaftvollzugs in Form des offenen Vollzugs sowie die Ver-
besserung der Besuchszeiten und Besuchsmodalitdten.

Das BMI versicherte zwar, die vereinbarten Standards ehestméglich durch Er-
lasse bzw. faktische Mafinahmen realisieren zu wollen. Der NPM musste je-
doch feststellen, dass die Empfehlungen vom Mai 2016 im Berichtsjahr noch
nicht vollstindig umgesetzt waren.

Wie im PB 2016 (Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 141) darge-
stellt, sollte die Richtlinie fiir Arbeitsstditten angepasst werden, um die Stan-
dards zur Anhaltung in Einzelhaftrdumen und besonders gesicherten Zellen
sowie zu den Besuchszeiten und Besuchsmodalitdten umsetzen zu koénnen.
Das BMI teilte im Oktober 2017 mit, dass ein Entwurf ausgearbeitet worden
sei. Nach interner Begutachtung durch die Fachabteilungen kénnten die Stan-
dards in einen Erlass aufgenommen werden. Diesen Erlass stellte das BMI fiir
das 1. Quartal 2018 in Aussicht.

Die VA Dberichtete im PB 2016 (Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 141 f.) uiber die erlasswidrige Ausdehnung der Einschlusszeiten der im PAZ
Hernalser Giirtel angehaltenen Schubhdftlinge. Der NPM beanstandete nicht
nur die erlasswidrige Vorgangsweise, sondern auch das Fehlen einer Vorabin-
formation durch das BMI.

Das BMI bedauerte dies und kiindigte an, die Berichtspflicht an den NPM in
den Erlass aufzunehmen und den Erlass erneut zu verlautbaren. Durch diese
Berichtspflicht an den NPM soll die Meldung ldnger andauernder Abweichun-
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gen vom vereinbarten Standard des offenen Vollzugs sichergestellt sein. Im
Laufe des Berichtsjahres erfolgte jedoch keine entsprechende Meldung, auch
die kritisierte Ausdehnung der Einschlusszeiten im PAZ Hernalser Giirtel ist
nach wie vor in Kraft.

Gemadfd den Standards zur Ausgestaltung der EinzelhaftrGume und besonders
gesicherter Zellen (vgl. PB 2014, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 122) soll langfristig die Videoiiberwachung von Sicherungszellen in allen
PAZ lichtquellenunabhdngig mit Infrarotkamera erfolgen. Die Umsetzung
dieser Standards verlduft aus Sicht des NPM sehr zdgerlich. Der NPM aner-
kennt jedoch, dass das BMI im Rahmen der Arbeitsgruppe mitteilte, kiinftig
auch die Verwahrungsrdume in PI mit Infrarotkameras ausstatten zu wollen.

Die Arbeitsgruppe widmete sich 2017 erneut den Standards zu den Beschafti-
gungs- und Freizeitmdoglichkeiten in PAZ und kam zu den bereits im PB 2016
dargestellten Ergebnissen (vgl. PB 2016, Band ,Prdaventive Menschenrechts-
kontrolle”, S. 142 £.). Nur von den Therabdndern wurde aufgrund von Sicher-
heitsbedenken Abstand genommen. Der NPM empfahl dem BMI, die Stan-
dards zu den Beschdftigungs- und Freizeitmdglichkeiten und dem Zugang zu
Informationen zur Auflenwelt so rasch wie moglich umzusetzen.

Gleichzeitig empfahl der NPM dem BMI auch die ehestmdgliche Umsetzung
von Standards zur Hygiene fir die Anhaltung in PAZ, welche die Arbeitsgrup-
pe 2017 formulierte. Auf Basis der bereits im PB 2016 (Band ,Prdaventive Men-
schenrechtskontrolle, S. 144 f.) berichteten Ziele enthalten diese Standards fol-
gende Rahmenbedingungen:

Generell sind Haftrdume hygienisch zu halten. Angehaltene sollen Zugang zu
sanitdren Einrichtungen (Toiletten, Duschen) haben, die hygienisch sind und
die Wahrung der Intimsphdre gewdhrleisten. (Mehrpersonen-)Duscheinrich-
tungen sind daher durch Schamwdnde zu trennen. Alternativ ist die Einzelbe-
nutzung zu ermoglichen.

Die Toiletten in Mehrpersonenhaftrdumen sollen jedenfalls vom tibrigen
Haftraum vollstindig rdumlich getrennt sein. Dies dient dem Schutz der In-
timsphdre wahrend der Toilettenbenutzung und der Vermeidung von Geruchs-
bzw. Gerduschbeldstigungen der Mithdaftlinge.

Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass den Angehaltenen hdufige Duschmdg-
lichkeiten, zumindest aber zwei pro Woche, zur Verfligung stehen sollen. Eine
tagliche Dusche ist kiinftig jedenfalls in Hitzeperioden, fiir Hausarbeiterinnen
und Hausarbeiter, auf drztliche Anweisung, am Tag vor der geplanten Ab-
schiebung und fir Frauen wahrend der Menstruation sowie in der Menopause
zu ermoglichen. Die Angehaltenen sind tber die Duschmoglichkeiten zu in-
formieren.

Infrarotkamera auch for
Sicherungszellen in Pl

Beschdaftigungs-
moglichkeiten

Standards zur Hygiene
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Telefonischer Kontakt

mit der AuBenwelt

Dokumentation beson-
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derer Sicherheits-
maBnahmen

Angehaltene Personen sollen Zugang zu Hygieneartikeln haben. Mittellosen
Angehaltenen sind Hygieneartikel und weiblichen Haftlingen Hygieneartikel
wie Binden und Tampons zur Verfligung zu stellen.

Der NPM beanstandete in der Vergangenheit mehrfach den hygienischen
Zustand der an die Insassen des PAZ Hernalser Glirtel ausgegebenen Textili-
en. Dies betraf vor allem die Matratzen, Polster, Decken und Leintlicher. Zur
Sicherstellung der bundesweit einheitlichen Ausstattung aller Angehaltenen
vereinbarte die Arbeitsgruppe Folgendes: Kiinftig sind an jede angehaltene
Person eine Decke, ein Polster, entweder ein Leintuch und ein Bettdeckentiber-
zug oder zwei Leintiicher und ein Polsteriiberzug auszugeben. Weiters sind sie
mit einem grof’en und einem kleinen Handtuch sowie bei Bedarf mit einem
Geschirrtuch auszustatten. Der Wechsel der Bettwdsche hat kiinftig einmal
wochentlich stattzufinden.

Der Austausch der Decken soll im Falle der Verwendung eines Bettdeckentiber-
zugs alle acht Wochen, ansonsten alle vier Wochen erfolgen. Bei erheblicher
Verunreinigung oder Beschddigung sind ausgegebene Textilien sofort zu wech-
seln. Zur Vermeidung von Verunreinigungen der Matratzen sind Schonbeziige
zu verwenden, die — ebenso wie die Bettwdsche - desinfizierend gereinigt wer-
den miissen. Der Austausch benutzter Matratzen hat stets nach hygienischem
Erfordernis zu erfolgen.

Der NPM wird die Umsetzung der Standards verfolgen und dartiber berichten.

Im PB 2016 (Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 143 f.) berichtete
der NPM tber die vorldufigen Ergebnisse der Arbeit an Standards zum telefo-
nischen Kontakt mit der Aufenwelt. Die Arbeitsgruppe schloss die Arbeit an
der Formulierung dieser Standards 2017 ab.

Die Arbeitsgruppe einigte sich darauf, dass der barrierefreie Zugang von An-
gehaltenen zu einem Telefon im Bedarfsfall durch die Aushdndigung eines
mobilen Diensttelefons gesichert ist. Weiters herrschte Einigkeit dartiber, dass
Angehaltene mit sinnlicher Beeintrdchtigung zum Telefonieren eigene techni-
sche Hilfsmittel nutzen dirfen. Eine Empfehlung des NPM zu diesem Thema
ist beabsichtigt.

Bei einem Besuch des PAZ Hernalser Giirtel im November 2016 besichtigte
die Kommission die besonders gesicherten Zellen. In einer Zelle traf sie einen
Angehaltenen in unbekleidetem Zustand an, der Anzeichen von Fliissigkeits-
mangel zeigte. Aufgrund seiner Fesselung mit einem Fixiergurt am Bauch so-
wie Metallschellen an Handen und Fiifen war der Mann voéllig bewegungs-
unfahig. Zudem blieb sein Unterkérper wahrend der Einvernahme durch das
BFA unverhiillt.

Der NPM konnte kldren, dass der Angehaltene die angebotene Nahrung und
Flussigkeit abgelehnt hatte. Er hatte sich aufierdem geweigert, die Einwegklei-
dung anzuziehen, die ihm bei Verbringung in die Zelle anstelle seiner eigenen
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Kleidung angeboten wurde. Seine Kleidung war ihm aus Sicherheitsgriinden
zuvor entzogen worden.

Der NPM stellte aber Defizite in der Dokumentation dieser Vorgdnge und der
Umstdnde der Fesselung fest, weshalb sich auch die Arbeitsgruppe mit diesem
Fall befasste. Auf Basis bereits bestehender Vorgaben konnte die Arbeitsgrup-
pe die Formulierung prazisierender Standards zu besonderen Sicherheitsmaf3-
nahmen vereinbaren.

Demnach sind kiinftig der Grund fiir die Unterbringung in einer besonders ge-
sicherten Zelle, ihr Beginn, ihr Verlauf und das Ende dieser Manahme sowie
die Beiziehung eines Arztes zu dokumentieren. Sachlich zu begriinden und zu
dokumentieren ist auch eine von der drztlichen Empfehlung abweichende Ent-
scheidung uber die Aufrechterhaltung der besonderen Sicherheitsmafinahme.

Falls dem Betroffenen seine eigene Kleidung entzogen werden muss, soll ihm
gleichzeitig mit seiner Entkleidung die Einwegkleidung angeboten werden.
Zeitpunkt und Ort dieses Angebots sind ebenso zu dokumentieren wie die
allfdallige Ablehnung der Einwegkleidung. Bei Aufenthalten von Haftlingen
aufRerhalb der Zelle ist fiir eine Bedeckung des Intimbereichs etwa mittels Ein-
wegkleidung oder Decke zu sorgen.

Angehaltenen soll wahrend des Vollzugs einer besonderen Sicherheitsmaf3-
nahme ausreichend - tdglich mindestens einmal warme — Nahrung und tags-
uiber mindestens dreimal innerhalb von zwdlf Stunden Fliissigkeit angeboten
werden. Die Zeitpunkte dieser Angebote, der Verabreichung der Verpflegung
und allfdlliger Verweigerungen durch die angehaltene Person sollen doku-
mentiert werden.

Fesselungen von Insassen gepolsterter, besonders gesicherter Zellen sind maf3-
haltend vorzunehmen und zu arretieren, um gesundheitliche Beeintrdachti-
gungen moglichst zu vermeiden. Die Wirkung der Mafnahme ist fortlaufend
zu uberprifen. Damit soll sichergestellt werden, dass der ausnahmsweise Ein-
satz von Fesselungen mit besonderer Riicksichtnahme auf die verletzliche Si-
tuation von gemdf § 5b Abs. 2 Z 4 AnhO untergebrachten Personen erfolgt.

Zu erwdhnen ist, dass das BMI bei Erorterung des Falls des unbekleideten In-
sassen des PAZ Hernalser Glirtel stets betonte, dass es sich dabei um einen Ein-
zelfall gehandelt habe. Wahrnehmungen des NPM bei einem Besuch des PAZ
Innsbruck sprachen allerdings gegen das Vorliegen eines Einzelfalls.

Im Zuge dieses Besuchs Uberpriifte die Kommission die Dokumentation der
Unterbringungen von Personen in einer gepolsterten Sicherheitszelle. Dabei
stellte sich heraus, dass mehrere Personen wdhrend ihrer Unterbringung in
der Zelle entweder vollig nackt oder nur mit Unterwdsche bekleidet waren.
Nachweise tiber Angebote von Ersatzkleidung bzw. deren Ablehnung waren
nicht vorhanden. Die Kommission musste zudem feststellen, dass zwei nackte

Anbieten von Einweg-
kleidung

Zwei Personen nackt in
einer Sicherheitszelle
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bzw. Behdltnisse

Personen mehr als sechs Stunden lang zusammen in der gepolsterten Zelle
untergebracht waren.

Der NPM gab gegentiber dem BMI zu bedenken, dass die Anhaltung von zwei
(unbekleideten) Personen in einer Sicherheitszelle der Zielsetzung des § 5b
Abs. 2 Z 4 AnhO widerspricht. Dieser Norm nach darf die isolierte Unterbrin-
gung eines Haftlings in einer Sicherheitszelle ndmlich insbesondere nur dann
erfolgen, wenn von ihm die Gefahr der Selbstschddigung ausgeht. Eine ab-
schliefRende Beurteilung war zu Redaktionsschluss noch nicht mdoglich.

Anldasslich mehrerer schwerpunktmafliger Besuche des PAZ Hernalser Giirtel
uberprifte der NPM, ob das tdgliche Angebot der Bewegung im Freien (ein-
stiindiger Hofgang) auch an die in Einzelzellen bzw. besonders gesicherten,
gefliesten Zellen Angehaltenen erfolgt. Die Kommission konnte diese Frage
jedoch auf Basis der bisherigen Dokumentationsform vor Ort nicht eindeutig
kldren. In der Dokumentation waren die Griinde fiir den Entfall des Hofgangs
nur sehr allgemein gehalten (z.B. ,keine Spazierwilligen”). Im Fall von Be-
schwerden iiber nicht erfolgte Hofginge bzw. Hofgangangebote konnte die
Kommission deshalb hdufig nicht feststellen, ob die Vorwiirfe der Angehalte-
nen berechtigt waren.

Die Arbeitsgruppe sah daher Bedarf, die bisherige Dokumentationsform zu
prazisieren. Das BMI versicherte, dass das Hofgangangebot an alle Angehal-
tenen ergehe. Davon ausgenommen seien nur Personen in besonders gesicher-
ten, gepolsterten Zellen. Diese Ausnahme ist nachvollziehbar, da die Betroffe-
nen zur Vermeidung von Selbst- bzw. Fremdverletzungen in besonders sicher
ausgestatteten Zellen (Polsterung der Wdnde bzw. des Bodens) untergebracht
sind. Diesen Personen die Bewegung in einem ungesicherten Spazierhof zu
gewahren, wiirde dem Zweck ihrer Unterbringung zuwiderlaufen. Davon ab-
gesehen hat diese Form der Anhaltung nur fiir den unbedingt notwendigen
Zeitraum zu erfolgen.

In den Standards zu besonderen Sicherheitsmafnahmen formulierte die Ar-
beitsgruppe daher folgende Vorgabe: Kiinftig ist die Ablehnung des Hofganges
durch Angehaltene von Sicherheitszellen der Stufe 2 (z.B. geflieste Zellen) na-
mentlich zu dokumentieren.

Im Jahr 2016 stellte der NPM bei Besuchen der PAZ Innsbruck, Klagenfurt und
St. Polten fest, dass die Angehaltenen keine Mdglichkeit hatten, personliche
Gegenstinde oder Kleidung in versperrbaren Kdasten aufzubewahren. Auf-
grund dieser Kritik des NPM sah die Arbeitsgruppe die Notwendigkeit, eine
einheitliche Losung zu erarbeiten.

Dem NPM war dabei besonders wichtig, dass den Angehaltenen durch das
Bereitstellen versperrbarer Kasten bzw. Behdltnisse ein Mindestmafd an Privat-
heit gewdhrt wird. Dazu gehort auch die Moglichkeit, Gegenstdnde in einer
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Weise aufzubewahren, die den unberechtigten Zugriff durch andere Personen
verhindert.

Im Zuge der zu Redaktionsschluss noch offenen Diskussion zeigte sich, dass
in einigen PAZ die Installierung versperrbarer Kasten aus Platzgriinden un-
moglich ist. Das BMI stellte zuletzt in Aussicht, technische Varianten kleinerer,
versperrbarer Behdltnisse auf deren Umsetzbarkeit hin zu priifen. Der NPM
wird die Fortschritte verfolgen und dartiber berichten.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das BMI zundchst mitteilte,
die Installierung von Kdsten in den Zellen des PAZ Innsbruck veranlasst zu ha-
ben. Im Juli 2017 revidierte das BMI jedoch diese Absicht, da in den Zellen der
notige Platz fiir die gelieferten Kdasten nicht bestanden habe. Anldasslich eines
Folgebesuchs musste auch der NPM diese Tatsache feststellen und kritisierte
die nicht nachvollziehbare Vorgangsweise bei der Beschaffung der Kasten.

Gegen Ende des Berichtsjahres widmete sich die Arbeitsgruppe dem Nicht-
raucherschutz bzw. dem Rauchen wdhrend der Anhaltung (vgl. § 14 AnhO).
Die Arbeitsgruppe erachtete ein absolutes Rauchverbot in PAZ als nicht wiin-
schenswert. Einvernehmen herrschte dartiber, dass je nach Form der Anhal-
tung (offener bzw. geschlossener Vollzug) unterschiedliche Mafinahmen des
Nichtraucherschutzes in Frage kommen:

Den bisherigen Ergebnissen der Diskussion zufolge sollen die Gange und Ge-
meinschaftsrdume in den offenen Stationen aller PAZ kiinftig Nichtraucherzo-
nen sein. Das Rauchen soll nur in von rauchenden Hdaftlingen genutzten Zel-
len erlaubt sein. Die unversperrten Tiiren dieser Zellen sind wegen der Rauch-
entwicklung geschlossen zu halten.

In den geschlossenen Stationen der PAZ soll aufderhalb der von Rauchern ge-
nutzten Zellen ein Rauchverbot herrschen. Ein solches Verbot ist auch fiir die
Besucherrdume aller PAZ angedacht. Bei beiden Formen des Haftvollzugs soll
sichergestellt sein, dass nichtrauchende Haftlinge auf Wunsch nur mit Nicht-
rauchern untergebracht werden. Der NPM wird die Fortschritte dieser Diskus-
sion verfolgen und dartiber berichten.

Die Umsetzung der in der Arbeitsgruppe bisher erarbeiteten Standards soll
moglichst rasch in Form von Erldssen des BMI, durch die Anderung interner
Richtlinien bzw. der AnhO oder durch Realisierung faktischer Mafinahmen
(z.B. bauliche Adaptierungen) erfolgen.

> In sadmtlichen PAZ muss eine ausreichende Anzahl an Haftrdumen vorhanden sein, die

Nichtraucherschutz

fiir den Vollzug der Einzelhaft gemdf3 § 5 bzw. 5b Abs. 2 Z 4 AnhO geeignet sind.

> Bei Unterbringungen in besonders gesicherten Zellen hat ehestméoglich eine erste drztli-

che Untersuchung des Hdftlings stattzufinden.
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Besonders gesicherte Zellen sollen iiber einen natiirlichen Lichteinfall verfiigen und in
allen Einzelhaftrdumen muss eine natiirliche oder mechanische Beliiftungsmoglichkeit
gegeben sein.

In allen Einzelhaftrdumen muss eine beim Haftraum zu quittierende Alarmtaste vor-
handen sein.

Einzelzellen gemdif8 § 5 AnhO sind mit einem Waschbecken, einer Warm- und Kaltwas-
ser-Versorgung, einer Sitztoilette, einem Bett und einem Tisch mit Sitzmoglichkeit auszu-
statten.

Geflieste Sicherheitszellen haben iiber eine (Hock-)Ioilette mit Innenspiilung, eine be-
heizbare Liegefldche oder Matratze sowie iliber fix montiertes Mobiliar (Bett, Tisch, Sitz-
gelegenheit) zu verfiigen.

Die technische Uberwachung besonders gesicherter Haftrdume soll durch lichtquel-
lenunabhdngige Videoiiberwachung und unter Wahrung der Intimsphdre der Hdftlinge
erfolgen.

Gepolsterte bzw. gummierte Haftrdume sind stdndig, geflieste Sicherheitszellen mindes-
tens viertelstiindlich und sonstige Einzelhaftrdume zumindest stiindlich personlich zu
liberwachen.

Grund, Beginn, Verlauf und Ende einer Einzelhaftunterbringung sowie die Beiziehung
einer Arztin bzw. eines Arztes bei Unterbringung in einer besonders gesicherten Zelle
sind zu dokumentieren.

Schubhdftlinge sind binnen 48 Stunden nach Einlieferung in die offene Station des PAZ
zu verlegen. Ausnahmen vom offenen Haftvollzug sollen nur in den mit dem NPM ver-
einbarten Fdllen erfolgen. Die Zellentiiren im offenen Vollzug sollen durchgehend von 8
bis 21 Uhr geofinet bleiben.

Die isolierte Anhaltung hungerstreikender Schubhdiftlinge soll nur dann erfolgen, wenn
die jewelils erforderliche drztliche Behandlung nicht in offener Station realisierbar ist.

Zur Verschriftlichung und Klarstellung der Grundsdtze des Schubhaftvollzugs in offener
Station soll § 5a AnhO novelliert werden.

Das BMI hat sicherzustellen, dass alle Angehaltenen zumindest zweimal wochentlich je-
welils fiir 30 Minuten Besuch empfangen konnen. Auch Besuche an Wochenenden sollen
ermoglicht werden.

Auller bei Vorliegen bestimmter sicherheitsrelevanter Kriterien sowie im Fall von Ge-
richtsverwahrungshdftlingen sollen die Besuche der Angehaltenen in Form von Tisch-
besuchen erfolgen. Der ungestorte Ablauf der Tischbesuche ist — auch durch bauliche
Maflnahmen - zu gewdhrleisten.

Den Angehaltenen ist der korperliche Kontakt durch sexuell ungefdrbte Beriihrungen
mit den Besuchenden zu gestatten. Fiir Besuche durch minderjdhrige Angehorige ist ein
eigener Raum mit Tisch bereitzustellen.

Alle Angehaltenen sollen durch Bereitstellung von Radio- und TV-Gerdten in Aufent-
haltsrdumen und das Angebot von (fremdsprachigen) Printmedien Zugang zu Informa-
tionen der AufSenwelt haben.

Mit Ausnahme von in besonders gesicherten Zellen Angehaltenen sollen angehaltene
Personen mitgebrachte Radio- bzw. TV-Geridte in ihrer Zelle verwenden konnen.
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> Das Angebot der tdglichen, mindestens einstiindigen Bewegung der Angehaltenen im
Freien ist sicherzustellen. Fiir eine zweckmd3ige Ausstattung des PAZ-Innen- und Au-

Benbereichs ist zu sorgen.

> Es sollten nicht nur funktionstiichtige (Sport-)Gerdte in erforderlicher Anzahl sowie
Gesellschaftsspiele bereitgestellt werden, auch die Nutzung extern angebotener Freizeit-

méglichkeiten ist zuzulassen.

> Der Zugang von Angehaltenen zu hygienischen sanitdren Einrichtungen ist zu gewdhr-
leisten. Der Schutz der Intimsphdre ist durch bauliche bzw. organisatorische MafSnah-

men sicherzustellen.

> Toiletten in Mehrpersonenzellen sind vom iibrigen Haftraum vollstdndig abgetrennt zu
gestalten. Die an Angehaltene ausgegebenen Matratzen und Textilien haben sauber zu

sein.

> Angehaltene sollen zumindest zweimal wochentlich, unter besonderen Umstdnden tdg-
lich duschen konnen. Uber die Duschmoglichkeit sind die Angehaltenen zu informie-

ren.

»  Allen Angehaltenen ist der Zugang zu Hygieneartikel zu erméglichen. Frauen sind wdh-
rend der Menstruation bendtigte Hygieneartikel zur Verfiigung zu stellen.

Einzelfdlle: VA-BD-1/0510-C/1/2012, BMI-LR1600/0029-111/10/2017, BMI-LR1600/
0148-111/10/2017; VA-BD-1/1301-C/1/2016, BMI-LR1600/0192-111/ 10/ 2016; VA-
BD-1/1586-C/1/2016, BMI-LR1600/0194-111/10/2016; VA-BD-I/ 1833-C/1/2016,
BMI-LR1600/0100-111/10/2017; VA-BD-1/2003-C/1/2016, BMI-LR1600/0008-
I11/10/2017; VA-BD-1/1671-C/1/2017, BMI-LR1600/0131-111/10/2017, VA-BD-I/
2816-C/1/2017 u.a.

2.6.3 Arbeitsgruppe zur Suizidprdvention

Die Arbeitsgruppe setzte 2017 die Formulierung konkreter Standards fiir die
Suizidpravention in der Polizeianhaltung fort. Die VA berichtete bereits im PB
2016 (Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle®, S. 146 f.) iber die Ergeb-
nisse zu folgenden Themen: Schulung des Personals, Erkennen der Suizidge-
fahr und Vorgehen bei Suizidgefahr.

An zwei der insgesamt bisher fiinf Sitzungen nahmen auch Expertinnen und
Experten des Psychologischen Dienstes des BMI teil. In diesen Besprechungen
konnten die Moglichkeiten des BMI-Personals zur Psychohygiene bzw. Refle-
xion (etwa durch Peer-Support oder Supervision) und die Effektivitit dieser
Mafinahmen ausfiihrlich erortert werden.

Mit besonderer Riicksicht auf die Vorgaben des CPT zum Umgang mit suizid-
gefdhrdeten Personen [CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2010, Deutsch, S. 38] widmete
sich die Arbeitsgruppe im Berichtsjahr der Formulierung von Rahmenbedin-
gungen zu folgenden Bereichen:

Einigkeit herrschte in der Arbeitsgruppe dariiber, dass das Personal nach ei-
nem Suizid(versuch) lebensrettende Sofortmafnahmen und die Einleitung der

Vorgangsweise nach
einem Suizidlversuch)
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weiteren Rettungskette (Notruf, Erste Hilfe) zu veranlassen hat. Mitinsassinnen
bzw. Mitinsassen sollen so rasch wie moglich verlegt werden. Dabei ist die Verle-
gung in Einzelhaft zu vermeiden, da der Suizid(versuch) einen Schock bzw. die
Traumatisierung der Betroffenen ausgeldst haben kénnte. Mitinsassinnen und
Mitinsassen bzw. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sind unverziiglich nach
Kriterien der Krisenintervention zu behandeln. Allen, auch dem Personal der
Sicherheitsexekutive soll umgehend ein Gesprdachsangebot gemacht werden.

Im Falle des Todes ist der Auffindungsort der Leiche unverziiglich abzusperren
und unverdndert zu belassen. Polizei sowie StA sind ohne Verzug zu verstandi-
gen und die Polizei hat den Auffindungsort bis zum Eintreffen der Leichenbe-
schaukommission abzusichern.

Zeitnah nach einem Suizidversuch bzw. Suizid ist eine anstaltsinterne Reflexi-
on mit (dienststellen-)externen Expertinnen und Experten einzuleiten. Zu die-
ser Reflexion sind die vom Suizid betroffenen Organe der Sicherheitsexekutive
und das medizinische Personal einzuladen.

Das Biiro fir Qualitats- und Wissensmanagement der LPD hat kiinftig nach
jedem Suizid bzw. (vereiteltem) Suizidversuch eine fallorientierte Analyse
durchzufiihren. Diese Analyse soll die medizinischen, psychologischen und or-
ganisatorischen Aspekte des Falls standardisiert beleuchten. Einzubinden sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Dienststelle sowie bei Bedarf
externe Expertinnen und Experten. Ziel der Analyse ist der Gewinn von Lerner-
fahrungen, um dadurch die kiinftige Préiventionsarbeit optimieren zu kénnen.

Als abschliefdenden Punkt der Standards fiir die Suizidprdavention formulierte
die Arbeitsgruppe Vorgaben zur Dokumentation von Hinweisen auf die Suizid-
gefahrdung. Demnach sind Informationen, die den Verdacht einer Selbstge-
fdhrdung nahelegen, in geeigneter Weise zu dokumentieren. Irrelevant ist, ob
diese Informationen aus internen oder externen Quellen stammen.

Jedes Organ der Sicherheitsexekutive soll kiinftig verpflichtet sein, diese In-
formationen zu dokumentieren und weiterzuleiten. Dem Organ obliegt es
auch sicherzustellen, dass die Einleitung erforderlicher (Sofort-)Mafsnahmen
erfolgt. Darunter fallen die drztliche Abkldrung des Verdachts einer Suizidge-
fahrdung, die geeignete Uberwachung und die Verhinderung des Zugangs zu
gefdhrlichen Gegenstdnden.

In der Arbeitsgruppe herrschte Einigkeit dariiber, dem Text der beschlossenen
Standards als Anhang eine mehrseitige ,Indikatorenliste” beizufiigen, die
eine psychiatrische Expertin des NPM erstellte. Diese Liste enthdlt krankheits-
bedingte, personenbezogene und situative Faktoren fiir Suizidtendenzen von
Angehaltenen. Die Kenntnis dieser Faktoren soll dabei helfen, eine Suizidge-
fahr zu erkennen.

Der NPM wird dem BMI empfehlen, die erarbeiteten Standards flr die Suizid-
pravention so rasch wie moglich umzusetzen.
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Die Arbeitsgruppe befasste sich auch mit moglichen Mafinahmen zur Sicher-
stellung des Informationsflusses zwischen dem BM] (nunmehr BMVRDJ) und
dem BMI. In der Arbeitsgruppe herrschte Einigkeit dariiber, dass der Infor-
mationsaustausch kinftig standardisiert und elektronisch erfolgen soll. Die
Arbeitsgruppe wird eine entsprechende Empfehlung formulieren, um Liicken
in der Information tiber suizidgefdhrdete Angehaltene zu vermeiden.

Zudem wird sich die Arbeitsgruppe folgenden Themen widmen: Medizinische
Wertung von angedrohten Suiziden, Vorschldge des NPM zur Anderung des
Formulars ,, Zurechnungsfahigkeit Polizeiamtsdrztliches Gutachten”, Umgang
mit substanzbeeintrdchtigten Personen sowie Diskussion der Haftféhigkeit an-
gehaltener Personen.

Informationsfluss vom

BMJ an BMI

> Durch Schulungen sollen alle Exekutivbediensteten in der Lage sein, Hinweise auf suizi-

dales Verhalten von Hdftlingen sowie Risikofaktoren friihzeitig zu erkennen und suizid-

praventive MafSnahmen zu setzen.

> Besteht bei einer angehaltenen Person ein Verdacht auf Suizidgefahr, so ist dies zu do-
kumentieren. Eine Information an die Entscheidungstrdger sowie die rasche Einleitung

einer (fach-)drztlichen Abkldrung hat zu erfolgen.

> Wird eine Suizidgefahr festgestellt, sind organisatorische MafSnahmen zu treffen, die
den Zugang der angehaltenen Person zu gefdhrlichen Gegenstdnden verhindern.

> Nach einem Suizid(versuch) sind lebensrettende SofortmafSnahmen und die weitere Ret-
tungskette einzuleiten. MafSnahmen der Krisenintervention bei Mithdftlingen sind rasch

durchzufiihren

> Innerhalb der Einrichtung hat nach einem Suizid(versuch) zeitnah eine Reflexion des
Ereignisses zu erfolgen, zu der das polizeiliche sowie das medizinische Personal einzula-

den sind.

> Durch organisatorische Vorgaben ist sicherzustellen, dass nach jedem Suizid oder (verei-

teltem) Suizidversuch eine fallorientierte, standardisierte Analyse zur Optimierung der

Prdventionsarbeit stattfindet.

Einzelfall: VA-BD-1/0815-C/1/2016

2.6.4 Brandschutz in der Polizeianhaltung

Aus Anlass eines Brandes mit Todesfolge im PAZ Villach im Jahr 2015 sah der
NPM den Bedarf, bundesweit einheitliche Regelungen fiir brandschutztech-
nische Anlagen in PAZ zu etablieren (vgl. PB 2015, Band ,Prdventive Men-
schenrechtskontrolle“, S. 144 f.). Das Zivilgesellschaftliche Dialoggremium
des BMI (,,Polizei.Macht.Menschen.Rechte”) beschloss im Jahr 2016, einen
Fachzirkel einzurichten, um Mafnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden
und abwehrenden Brandschutzes zu erdrtern (vgl. PB 2016, Band , Praventi-
ve Menschenrechtskontrolle”, S. 148). Dieser Fachzirkel nahm im April 2017
seine Tatigkeit auf und formulierte im Rahmen von drei Sitzungen ein Emp-
fehlungspapier.
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Der Fachzirkel betonte, dass der Brandschutz in der Polizeianhaltung auf
hochstmoglichem Niveau und nach dem aktuellen Stand der Technik sicher-
zustellen ist. Dies betrifft den vorbeugenden (organisatorischer, technischer
und baulicher Brandschutz) als auch den abwehrenden Brandschutz (Lésch-
hilfen, Verhalten des Personals). Zu diesem Zweck soll der Geltungsbereich der
»lechnischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz“ N 160/11 ,Justizanstal-
ten — Baulicher und Technischer Brandschutz” (TRVB) auf polizeiliche Anhal-
terdume ausgedehnt werden. Dadurch soll bei Neubauten oder Sanierungen
eine ldngerfristige Verbesserung des Brandschutzes erzielt werden.

Vor Erdrterung der konkreten Empfehlungen erhob der Fachzirkel, dass sich
rund 120 der insgesamt knapp 370 Haftrdume im Zustdndigkeitsbereich des
BMI in Anhaltezentren bzw. in Bezirks- oder Stadtpolizeiarresten befinden.
Nur diese Haftraume dienen der ldngerfristigen Verwahrung von Personen. In
den tibrigen Raumlichkeiten erfolgen hingegen nur kurzfristige Unterbringun-
gen. Dazu gehoren die Verwahrungsrdume von PI bzw. die Raumlichkeiten
von Dienststellen, in welchen gemafy BFA-VG festgenommene Asylsuchende
(Schwerpunktdienststellen) untergebracht sind.

Es herrschte Einigkeit dartiber, dass in PI und Schwerpunktdienststellen von
einer hohen Observanz bzw. einem erhdhten organisatorischen und perso-
nellen Brandschutz auszugehen ist. Zudem ist in den dortigen Verwahrungs-
rdumen das Rauchen untersagt. Der Fachzirkel sah deshalb davon ab, fiir
diese Orte kurzfristiger Anhaltungen Mafinahmen zur Verbesserung des tech-
nischen bzw. baulichen Brandschutzes zu empfehlen. Die zukiinftigen TRVB
sollen sich daher nur auf polizeiliche Anhaltezentren und Bezirks- oder Stadt-
polizeiarreste beziehen.

Nach Inkrafttreten der adaptierten Fassung der TRVB soll die entsprechen-
de Ergdnzung der Richtlinie fiir Arbeitsstatten des BMI erfolgen. Erldsse und
Richtlinien des Haftwesens sollen vorsehen, dass ldngerfristige Anhaltungen
in Verwahrungsrdumen, welche die empfohlene Ergdnzung der TRVB nicht
erfasst, vermieden werden.

Der Fachzirkel formulierte mehrere Vorschldge zur Verbesserung des organi-
satorischen bzw. abwehrenden Brandschutzes, welche sich auf alle Verwah-
rungsrdume beziehen. Der Fachzirkel schlug dem BMI vor, eine Gesamtstrate-
gie zur Brandschutzthematik samt Zielvereinbarungen und Kompetenzprofi-
len fiir das Personal zu entwickeln.

Durch Schulungen sollen die Exekutivbediensteten in der Lage sein, suizida-
les Verhalten zu erkennen und deeskalierende Schritte bei aggressivem Ver-
halten zu setzen. Zudem sollen nicht nur die Brandschutzbeauftragten eine
theoretische Brandschutzgrundausbildung erhalten. Das Personal soll kiinftig
mindestens einmal pro Jahr an einer Loschiibung teilnehmen. Verwahrungs-
rdume sollen mit den Feuerwehren regelmdafig begangen werden sowie Schu-
lungen im Bereich der Personendurchsuchung erfolgen. Der Fachzirkel schlug
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auch vor, Atemschutz- bzw. Erkundungsgerdte kiinftig nur in Verbindung mit
entsprechenden Schulungsmafinahmen und darztlicher Vorabuntersuchung
einzusetzen. Dies soll verhindern, dass das Personal fdlschlicherweise den Ein-
druck gewinnt, die Beniitzung dieser Gerdte sei gefahrlos.

Der Fachzirkel diskutierte auch technische Mdoglichkeiten der rechtzeitigen,
verldsslichen Anzeige von Brdnden in Haftrdumen und der Brandléschung.
Hierzu war festzustellen, dass in der Vergangenheit der Einsatz von Brandmel-
dern in den Haftrdumen aufgrund von hdaufigen Manipulationsversuchen der
angehaltenen Personen fehlschlug. Auch die Installation von Brandmeldern
in Raucherrdumen hatte sich in der Praxis als ungeeignet erwiesen. Der Fach-
zirkel sah aus diesen Griinden davon ab, die Installation von Brandmeldern
in allen Haftrdumen zu empfehlen.

Allerdings sprach er die Empfehlung aus, in Raucherrdumen kiinftig Warme-
melder zu installieren, falls trotz Observanz dieser Rdume durch das Personal
Bedarf an Meldesystemen gegeben sein sollte. Diese Empfehlung zielt auf die
groftmogliche Risikominimierung ab.

Der Fachzirkel empfahl dem BMI, nach geeigneten Brandschutzmeldesyste-
men (Rauch bzw. Temperaturmelder) zu suchen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen. Sollten neue Systeme gefunden werden, so sollten diese
— unter Berticksichtigung wirtschaftlicher Aspekte — zuerst in Rdumen fir die
langerfristige Anhaltung und dann in allen Verwahrungsrdumen zum Einsatz
kommen. Fiihrt die Produktrecherche zu keinen brauchbaren Ergebnissen, soll
das BMI ein wissenschaftliches Forschungsprojekt in die Wege leiten, um Fort-
schritte in diesem Bereich zu erzielen. Ein Blick Uber die Grenze konnte sich
lohnen: Der deutsche NPM teilte mit, dass Brandschutz in der Polizeianhal-
tung in Deutschland kein Problem sei, da entweder Brandmelder im Entliif-
tungssystem installiert seien oder ein vandalensicherer Brandschutz an der
Decke vorhanden sei.

Weiters sollen kiinftig alle Verwahrungsrdume des BMI ausschlieflich mit
nicht entflammbaren Matratzen bzw. schwer brennbarem Bettzeug in der
bestmoglichen Norm ausgestattet sein.

Angesichts des hohen Kostenaufwandes fiir Nachriistungen sah der Fachzirkel
davon ab, den verpflichtenden Einsatz fix installierter Entrauchungsanlagen
vorzuschlagen. Der Fachzirkel verwies jedoch darauf, dass die TRVB ohnehin
die Installation von Abluftsystemen in den Gdngen und Stiegenhdusern zwin-
gend vorsehen. Zudem empfahl der Fachzirkel, mobile Entrauchungsanlagen
bzw. Druckbeliifter nur in jenen Organisationsbereichen zu verwenden, wo
Brandschutzgruppen mit entsprechender Schulung bestehen.

Der Fachzirkel legte dem Zivilgesellschaftlichen Dialoggremium des BMI das
Empfehlungspapier im Herbst 2017 vor. Auf Anfrage des NPM teilte das BMI
mit, dem zustdndigen Referat bereits den Auftrag zur Umsetzung der Empfeh-
lungen erteilt zu haben. Der NPM wird die weiteren Fortschritte verfolgen.

(Mobile) Enfrauchungs-

anlagen

Warmemelder in
Raucherrdumen
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Das Brandschutzniveau in der Polizeianhaltung ist mindestens an den fiir JA geltenden
Mafstab anzupassen.

Das BMI soll eine Gesamtstrategie zur bundesweit einheitlichen Gestaltung des vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutzes erarbeiten und entsprechende Vorgaben erlas-

sern.

Weiterhin bestehende

160

Defizite

Folgebesuch im
September 2017

Einzelfall: VA-BD-1/0014/C/1/2017, BMI-OA1000/0224-11/1/a/2017

2.6.5 Defizite im Anhaltezentrum Vordernberg

Der NPM stellte bei einem Besuch im AHZ Vordernberg im Juli 2016 zahlreiche
Defizite fest. Wie im PB 2016 (Band ,Prdventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 151 f) bereits berichtet, konfrontierte der NPM das BMI mit den festgestell-
ten Mdngeln. Das BMI benétigte trotz regelmafiiger Urgenzen des NPM tiber
sechs Monate fiir die Stellungnahme. Da diese Antwort abzuwarten war, ver-
zogerte sich die geplante Durchfiihrung eines Folgebesuches im AHZ.

Das BMI konnte nicht alle Kritikpunkte entkrdften. Dies betraf unter anderem
die Unterbringung eines Angehaltenen in einer besonders gesicherten Zelle:
Das BMI begriindete diese Mafsinahme mit der Fluchtgefahr, verneinte jedoch
eine Gefahr von Selbstverletzungen. Der NPM wies das BMI auf die Voraus-
setzungen fiir Mafnahmen nach § 5b Abs. 2 Z 4 AnhO hin. Das BMI rdumte
in einer weiteren Stellungnahme ein, dass im Mai 2016 keine schonendere
Moglichkeit bestanden habe, den Haftling sicher unterzubringen. Vor allem
seien die Tiiren der normalen Einzelzellen nicht ausreichend ausbruchssicher
gewesen.

Das BMI stellte Verbesserungsmafnahmen in Aussicht, um die Mdngel zu
beheben. So beabsichtigte das BMI, die sehr eingeschrdnkten Beschdaftigungs-
moglichkeiten auszubauen und die Tagesstruktur zu dndern. Das BMI kiindigte
zudem die Einfiihrung einer elektronischen Patientendokumentation an. Fer-
ner teilte es mit, dass eine Erweiterung der Ambulanzrdumlichkeiten geplant
werde. Dadurch sollte die Ausgabe von Medikamenten in den Wohnbereichen
moglich werden. Einen Bedarf an der Zuteilung grofierer Rdume fiir die Abhal-
tung von Riickkehrberatungsgesprdchen sah das BMI jedoch nicht. Das BMI
rechtfertigte dies damit, dass diese Gesprdche im Wohnbereich stattfdnden.

Um sich von der Umsetzung der avisierten Mafdinahmen zu tiberzeugen, be-
suchte die Kommission das AHZ im September 2017 erneut. Dabei musste fest-
gestellt werden, dass weder die Tagesstruktur noch die Beschdaftigungsmaoglich-
keiten verbessert wurden. Die Kommission stellte auch erneut fest, dass grofe-
re Rdume fiir die Abhaltung von Riickkehrberatungsgesprdachen erforderlich
sind. Es stellte sich namlich heraus, dass der Besucherraum des AHZ fiir diese
Beratungsgesprdache verwendet wurde. Damit kann der Raum zu diesen Zeiten
nicht fiir Besuche von Angehorigen genutzt werden.
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Auch das Raumkonzept im Ambulanzbereich des AHZ sowie die medizinische
bzw. psychiatrische Haftlingsbetreuung stellten sich wiederum als problema-
tisch dar. Das diplomierte Pflegepersonal schien nach wie vor unter hohem
Zeitdruck arbeiten zu miissen und wies mangelhafte Fremdsprachenkenntnis-
se auf. Entgegen der Ankiindigung des BMI war die elektronische Patientendo-
kumentation in der Ambulanz nicht etabliert. Wie bereits beim letzten Besuch
bestanden qualitative Defizite in der medizinischen Behandlung. Dies betraf
vor allem die Verabreichung ungeeigneter Praparate an substanzbeeintrach-
tigte (opioidabhdngige) Personen bzw. das zeitweise Absetzen von Medikatio-
nen.

Die Kommission tiberpriifte auch die Unterbringung von Personen in einem Neuer Bereich firr den
im Mai 2017 etablierten Bereich fiir den Haftvollzug in geschlossener Station. geschlossenen Vollzug
Dabei stellte die Kommission ebenfalls Probleme fest: Die Verlegung von Haft-

lingen in diesen Bereich erfolgte offenbar vorwiegend zum Zweck der Diszipli-

nierung. Zudem war jeder hungerstreikende Angehaltene fiir eine gewisse Zeit

in diesem Bereich untergebracht. Der NPM ersuchte das BMI um Stellungnah-

me zu diesem Folgebesuch, sie lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Bei einem weiteren Folgebesuch im November 2017 nahm die Kommission Folgebesuch im
Miingel vor allem in der medizinischen Betreuung substanzbeeintréiichtigter November 2017
Angehaltener wahr. Der NPM ersuchte das BMI um Bekanntgabe von Maf3-

nahmen, um die addquate medizinische Versorgung der Betroffenen sicher-

zustellen. Ebenso regte der NPM neuerlich die Fiihrung der Patientendoku-

mentation in elektronischer Form an. Wie festzustellen war, fanden sich in

der handschriftlichen Dokumentation Liicken und fehlerhafte Informationen.

Beispielsweise fiel dem Personal nicht auf, dass die Ergebnisse von tiber 20
Lungenrontgen zur Tuberkulosediagnose fehlten.

Neben anderen organisatorischen Defiziten kritisierte der NPM, dass bei allen
medizinischen Untersuchungen das Wachpersonal anwesend war. Anlass zur
Kritik gaben auch die zu kleinen Essensportionen sowie die weiterhin spdarli-
chen Beschaftigungsmoglichkeiten. Zudem dufderte der NPM erneut Beden-
ken im Zusammenhang mit der Handhabung des geschlossenen Vollzugs im
AHZ. Auch in Hinblick auf diesen Folgebesuch lag eine Stellungnahme des
BMI noch nicht vor.

Im PB 2016 (Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 152) berichtete
der NPM tuber den Besuch des AHZ Vordernberg durch das Committee on Mi-
gration, Refugees and Disabled Persons der Parliamentary Assembly of the
Council of Europe (PACE) im November 2016. Die PACE-Delegation sah Be-
darf an der Erh6hung des Wachpersonals und der Verbesserung des Zugangs
zu Informationen tiber die Griinde der Anhaltung. Dies betraf vor allem das
Recht der Angehaltenen auf Rechtsberatung. Die Delegation schlug vor, die
nur zweisprachige Gestaltung des Startbildschirms der Informationsterminals
zu dndern.
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Ungeeigneter Ort fur die
Familienunterbringung

162

Besuch im AHZ Vor-
dernberg durch PACE

Das BMI teilte dazu mit, bereits im Mdrz 2017 die Versetzung von zehn zusdtz-
und APT gen der Informationsterminals beauftragt zu haben. Die Kritik an unklaren
Informationen tiber die Rechtsberatungsmaoglichkeit wies das BMI zurtick. Das
BMI erlduterte, dass die Angehaltenen bei der Aufnahme eine umfassende In-
formationsbroschiire tiber ihre Rechte erhalten. Wie sich der NPM tiberzeugen
konnte, sind darin die Leistungen der Rechtsberatung detailliert beschrieben.
Der PACE-Delegation lag jedoch irrtimlicherweise ein von dieser Broschiire
abweichendes Dokument vor.

Das BMI hat dafiir zu sorgen, dass alle im AHZ Angehaltenen eine addquate kurativ-
medizinische Versorgung nach dem Stand der Wissenschaft erhalten.

Das drztliche bzw. pflegerische Personal des AHZ muss jederzeit auf eine psychiatrische
Expertise zuriickgreifen konnen.

Das bestehende Raum- und Personalkonzept im Ambulanzbereich des AHZ soll adap-
tiert werden. Die Patientendokumentation in der Ambulanz soll in elektronischer Form
erfolgen.

Den im AHZ eingesetzten privaten Organisationen sind ausreichend grofSe Rdumlichkei-
ten zur storungstreien Erfiillung ihrer Leistungen zur Verfiigung zu stellen.

Die Beschdftigungsmoglichkeiten der im AHZ Angehaltenen sind vielfdltiger zu ge-
stalten.

Die Unterbringung von Angehaltenen in Sicherheitszellen des AHZ hat so kurz wie notig
und nach dem Grundsatz der VerhdltnismdfBSigkeit zu erfolgen.

Die Anhaltung von Schubhdiftlingen in der geschlossenen Station des AHZ soll nur in
den mit dem NPM vereinbarten Fdllen stattfinden.

Die isolierte Unterbringung von Hungerstreikenden hat ausschlie8lich auf drztliches
Anraten hin und nur bel begriindetem Sicherheits- bzw. Gesundheitsrisiko zu erfolgen.

Einzelfdlle: VA-BD-1/1444-C/1/2016, BMI-LR1600/0134-111/10/2017; VA-BD-
1/2546-C/1/2017, VA-BD-1/2841-C/1/2017, BMI-LR1600/0195-111/10/2017;VA-

BD-1/2106-C/1/2016, BMI-LR2240/0143-11/1/b/2017

2.6.6 Unterbringung von Asylwerbenden im geschlossenen
Vollzug

siebenkdpfigen Familie waren auf zwei nebeneinander liegende Zellen ver-
teilt. Die Zelle der anderen, gemeinsam untergebrachten vierkopfigen Familie
verfligte nur Uber drei Betten. Die Tiiren dieser Zellen waren 23 Stunden pro
Tag versperrt. Ein aktives Angebot zum Duschen erfolgte nicht. Den teils sehr
jungen Kindern stand zudem kein kindgerechtes Spiel- bzw. Beschdaftigungs-
material zur Verfligung.

lichen Exekutivbediensteten zum AHZ veranlasst und technische Verbesserun-

Bei einem Besuch im PAZ Wels im Mai 2016 traf die Kommission elf (teils min-
derjahrige) Asylwerbende in drei versperrten Zellen an. Die Mitglieder einer
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Der NPM nahm diese Wahrnehmungen zum Anlass, das BMI darauf hin-
zuweisen, dass Haftlinge unter Achtung der Menschenwiirde und maoglichst
schonend anzuhalten sind. Der NPM betonte besonders, dass die Unterbrin-
gung aller Asylwerbenden nicht in einem frei zugdnglichen, raumlich sepa-
rierten PAZ-Bereich erfolgte.

Das BMI teilte dazu im Februar 2017 mit, dass fiir die vorgabenkonforme Un-
terbringung festgenommener Fremder (vgl. § 40 Abs. 2 BFA-VG) die Erweite-
rung des PAZ-Gebdudes notig sei. Um eine moglichst schonende Anhaltung
sicherzustellen, seien die Betroffenen daher auf nebeneinander liegende Zel-
len verteilt worden. Die Betroffenen hdtten zudem die Moglichkeit gehabt,
durch die offengelassenen Essensklappen der Zellentiiren zu kommunizieren.
Die zustdndige LPD habe Mafdinahmen zur Sensibilisierung des PAZ-Personals
veranlasst.

Im Marz 2017 teilte das BMI dem NPM mit, das PAZ Wels nach entsprechen-
den Adaptierungen kiinftig ausschlief8lich zur Unterbringung festgenomme-
ner Asylwerbender nutzen zu wollen.

> Die Unterbringung festgenommener Asylwerbender in PAZ soll in offener Station 1.5.d.

$ 5a AnhO unter moglichster Schonung der Person erfolgen.

> Asylwerbende Familienmitglieder sind stets gemeinsam unterzubringen, Kindern ist kin-
dergerechtes Spiel- und Beschdftigungsmaterial zur Verfiigung zu stellen.

> Festgenommenen Asylwerbenden ist bei ihrer Aufnahme in das PAZ aktiv eine

Duschméglichkeit anzubieten.

Einzelfall: VA-BD-1/1209-C/1/2016, BMI-LR1600/0152-111/10/2016

2.6.7 Mangelhafte Dokumentation von Anhaltungen

Der NPM stellte im Zuge eines Besuchs des PAZ Steyr Mdngel in der Dokumen-
tation von Anhaltungen fest. Vor allem fehlte in der elektronischen Dokumen-
tation ein Vermerk tiber die Unterbringung in der gepolsterten Sicherheitszelle.
Zudem enthielt das Formular , Anhalteprotokoll II“ weder Eintréige noch eine
Unterschrift des Angehaltenen. Das Formular dient nicht nur der Aufkldrung
der Angehaltenen tiber ihre Rechte, sondern auch der Bestdtigung der erhalte-
nen Rechtsbelehrung durch Unterschrift. Der NPM forderte das BMI daher auf,
diesen Dokumentationsdefiziten zu begegnen.

Das BMI raumte ein, dass in der elektronischen Dokumentation versehentlich
eine Zellenzuweisung falsch eingetragen wurde. Das leere Anhalteprotokoll II
begriindete das BMI mit dem unkooperativen und aggressiven Verhalten des
Haftlings bei seiner Einlieferung. Das BMI rdumte aber ein, dass dieser Um-
stand im Formular zu dokumentieren gewesen ware. Daher habe eine entspre-
chende Dienststellenschulung stattgefunden.

Fehlender Nachweis
Uber Rechtsbelehrung
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Unklare Dokumentation

>
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Uber Verlegung

Bei einem Besuch des PAZ Hernalser Giirtel beklagte ein Angehaltener, dass er
den Grund seiner Verlegung in eine Einzelzelle nicht kenne. Die Kommission
konnte aus dem Begleitschein keine klaren Informationen iiber die Verlegung
gewinnen. Der Begleitschein enthielt lediglich handschriftlich revidierte Ver-
merke liber die Zellenzuweisungen und wies nur ein durchgestrichenes Datum
auf. Der NPM ersuchte das BMI, das Personal auf die notige Sorgfalt bei der
Dokumentation von Verlegungen hinzuweisen.

Das BMI fiihrte dazu aus, dass die Registrierung der gewiinschten Verlegung in
Einzelhaft vorgabenkonform in der elektronischen Dokumentation erfolgt sei.
Das BMI nahm jedoch die Kritik des NPM am Inhalt des Begleitscheins zum
Anlass, eine schwerpunktmdafiige Schulung des PAZ-Personals durchzuflihren.

Anhaltungen in PAZ sind liickenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren.

PAZ Bludenz

PAZ Wien

Einzelfalle: VA-BD-1/1288-C/1/2017, BM-LR1600/0120-111/10/2017; VA-BD-
1/1671-C/1/2017, BMI-LR1600/0131-111/10/2017

2.6.8 Positive Wahrnehmungen

Als Best-Practice-Beispiel ist das Verhalten des Kommandanten des PAZ Blu-
denz gegeniiber dem ihm unterstellten Personal anzusehen: Bei einem von
einem Angehaltenen verursachten Brand barg ein Beamter den schwer ver-
letzten Hdaftling. Der Kommandant befiirchtete ein psychisches Trauma die-
ses Beamten und ersuchte von sich aus den Peer-Support, den Betroffenen zu
kontaktieren. Da unverarbeitete, einschneidende Ereignisse die Arbeitsweise
des Personals storen kénnen, begegnet die rasche Einleitung psychologischer
Hilfe dieser Gefahr. Negative Effekte fiir den Umgang des Personals mit den
Angehaltenen konnen dadurch vermieden werden.

Zum PAZ Hernalser Giirtel kann der NPM von zwei positiven Wahrnehmungen
berichten: Zum einen betrifft dies das Bemiihen der dortigen Exekutivbediens-
teten, die Wiinsche der Angehaltenen zu erheben. Die inhaftierten Schubhdaft-
linge kénnen ihre Wiinsche schriftlich in einem Briefkasten deponieren, aller-
dings sind viele von ihnen Analphabeten. Angesichts der Arbeitsbelastung des
Personals ist es umso erfreulicher, dass sich das Personal bemiiht, die Angehal-
tenen beim Ausfiillen der Wunschzettel tdglich zu unterstiitzen.

Zum anderen stellte die LPD Wien im Rahmen eines Arbeitsgesprdchs mit der
Kommission Ende November 2017 in Aussicht, die Personalstruktur auf der
Fiihrungsebene des PAZ Wien zu verdndern. Im Rahmen einer neuen, zent-
ralen Dienstfithrung soll bis Juni 2018 eine Gruppe von Dienstfiihrenden eta-
bliert werden. Diese mit allen Gegebenheiten vertrauten Bediensteten sollen
auch an den Wochenenden anwesend sein. Ziel der strukturellen Anderungen
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sei vor allem, die Nachvollziehbarkeit verhdngter Sicherheitsmafinahmen
zu verbessern und den im Jahr 2017 vom NPM festgestellten Defiziten in der
Mafinahmendokumentation zu begegnen.

Einzelfdlle: VA-BD-1/0841-2017, BMI-LR1600/0081-111/10/2017; VA-BD-
1/1744-C/1/2017; VA-BD-1/2783-C/1/2017
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Lange Wartezeiten auf

Strukturelle Empfeh-
lungen des NPM

polizeilamts)drztliche
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Untersuchungen

2.7  Polizeiinspektionen
2.7.1 Einleitung

Im Berichtsjahr fiihrten die Kommissionen 63 Besuche in PI durch. Wie in den
vergangenen Jahren standen die ordnungsgemdafie Dokumentation von frei-
heitsentziehenden Mafinahmen sowie die bauliche Ausstattung der Dienst-
stellen im Fokus der Besuchsdelegationen.

Verstarktes Augenmerk richtete der NPM in diesem Berichtsjahr auf die per-
sonelle Ausstattung von PI. Hauptkritikpunkte waren der geringe Anteil an
weiblichen Exekutivbediensteten und die Unterbesetzung von Dienststellen.

Der NPM empfahl dem BMI im August 2017, Verwahrungsrdume in PI mit
Lichtschaltern auszustatten (siehe Pkt. 2.7.2). Bereits 2016 beschdaftigte sich der
NPM mit der mangelnden Vertraulichkeit bei amtsdrztlichen Untersuchungen
in PI und der Zuldassigkeit von Haftrdumen in Kellern von PI (vgl. PB 2016,
Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 154 und S. 159 ff.). Zu beiden
Themen ergingen Empfehlungen an das BMI (siehe Pkt. 2.7.3 und Pkt. 2.7.4).

Zur Frage, ob PI jedenfalls iiber Kundensanitdreinrichtungen verfligen miis-
sen, ersuchte der NPM im November 2017 den MRB um seine Einschdtzung
(siehe Pkt. 2.7.5). Zu Redaktionsschluss lag noch keine abschlieflende Stel-
lungnahme des MRB vor.

Die Kommissionen mussten erneut feststellen, dass es in PI teilweise zu sehr
langen Wartezeiten kommt, ehe angehaltene Personen untersucht werden.
Der NPM wird weiter verfolgen, welche Mafdinahmen das BMI setzen wird (vgl.
PB 2016, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 155 ff.). Fiir die Ver-
sorgung im ldndlichen Raum nannte das BMI zundchst Vbg und danach das
Bgld als beispielhaft. Durch eine Vereinbarung mit dem Amt der Bgld LReg
sei es der LPD Bgld moglich, auch in jenen Gebieten, in denen die LPD nicht
Sicherheitsbehorde erster Instanz sei, Honorarvertrige mit Arztinnen und Arz-
ten abzuschlief3en. So sei eine Versorgung auch nachts und an Wochenenden
moglich. Das BMI habe die LPD NO, OO, Stmk, Ktn, Sbg und Tirol beauftragt,
an die jeweiligen Amter der LReg heranzutreten. Wegen der kompetenzrecht-
lichen Zustdndigkeiten erwarte das BMI allerdings keine flichendeckende Lo-
sung in kurzer Zeit.

Weniger problematisch war bisher Wien aufgrund einer grofderen Anzahl an
Amtsdrztinnen und Amtsdrzten. Zu Jahresende ortete eine Kommission nach
einem PI-Besuch Defizite, denen der NPM nachgehen wird.

2.7.2 Lichtschalter in Verwahrungsrdumen von
Polizeiinspektionen

Der NPM stellte bei mehreren Kontrollbesuchen in PI fest, dass es in den Ver-
wahrungsrdumen keine fiir Angehaltene erreichbaren Lichtschalter gibt. Die-
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se haben somit keine Kontrolle iiber die Beleuchtung — und das obwohl sie bis
zu 48 Stunden in diesen Zellen angehalten werden konnen. Sie sind darauf
angewiesen, dass die Exekutivbediensteten ihren Bediirfnissen nachkommen.

Prinzipiell geht der NPM davon aus, dass die verantwortlichen Polizeibediens-
teten bemiiht sind, die Wiinsche der festgenommenen Personen zu erfiillen.
Aus Sicht des NPM muss auch berticksichtigt werden, dass die Kontrolle tiber
die Beleuchtung die Mdoglichkeit eines Machtmissbrauches miteinschlief3t.

Strafgefangene in Haft haben einen Anspruch auf lesetaugliche, ein- und Schlechfere Behandlung
ausschaltbare Lampen. Daher kann der NPM aus menschenrechtlicher Sicht @ls Strafgefangene
nicht nachvollziehen, weshalb Beschuldigte, die lediglich verddchtig sind,

eine strafbare Handlung begangen zu haben, bei der Anhaltung stdrker ein-

geschrankt werden. Auch die CPT-Standards [CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2010,

Deutsch, S. 15, Rz 47] empfehlen eine angemessene Beleuchtung von Polizei-

zellen, die ausreicht, um — aufderhalb der Schlafenszeiten — lesen zu kénnen.

Der im Priifungsverfahren eingebundene MRB gab eine Stellungnahme ab.
Darin schlug er zusdtzlich zu einer allgemeinen Raumbeleuchtung eine lese-
taugliche Einzelplatz-Lichtquelle vor.

Der NPM empfahl dem BMI, Verwahrungsrdume in PI standardmdfdig mit
Lichtschaltern auszustatten, die die Angehaltenen von innen betdtigen kon-
nen. Da Betroffene nach einer Festnahme und Verbringung in eine PI erregt
sein konnen, sollten die Lichtschalter in Notfdllen auch von auf3en deaktivier-
bar sein.

In seiner Stellungnahme lehnte das BMI ab, der Empfehlung zu entsprechen. BMI lehnt Umsetzung
Das BMI vertrat die Auffassung, dass die geltenden Regelungen ausreichen, ab

um eine angemessene Beleuchtung zu garantieren. Zusdtzlich spreche aus

Sicht des BMI nicht nur die kurze Dauer der Anhaltung in einer PI gegen die

Umsetzung der Empfehlung, sondern auch die Suizidpravention (erhdhtes Ge-

fahrenpotential durch Stromausldsse).

Der NPM bedauert diese Haltung des BMI, hdalt seine Empfehlung aber selbst-
versténdlich aufrecht.

> Verwahrungsrdume in PI sind mit von innen zu betdtigenden Lichtschaltern auszu-
statten, die aus Sicherheitsgriinden auch von auflen deaktivierbar sein sollten. Die
Richtlinie fiir Arbeitsstdtten ist entsprechend zu dndern.

Einzelfdlle: VA-BD-1/0616-C/1/2015, BMI-LR1600/0132-111/10/2017; VA-BD-
1/0575-C/1/2015, VA-BD-1/0686-C/1/2014, BMI-LR1600/0072-111/10/2016

2.7.3 Fehlende Vertraulichkeit bei polizeilamts)arztlichen
Untersuchungen

Bei Besuchen einiger PI in Wien stellte die Kommission fest, dass polizeiamts-
drztliche Untersuchungen von angehaltenen Personen meist im Beisein von
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groBteils umsetzen

Polizeibediensteten stattfanden. Die Privatsphdre der untersuchten Personen
war dadurch nicht gewahrt.

Mit dieser Kritik konfrontiert, teilte das BMI dem NPM mit, dass Untersu-
chungen im Arrest, in Vorrdumen zum Anhaltebereich oder in Zellen vorge-
nommen wiirden, die nicht einsehbar bzw. nicht 6ffentlich zugdnglich seien.
Daher sei die Abwesenheit von Exekutivbediensteten gewdhrleistet. Nur aus
Sicherheitsgriinden sei eine Beiziehung von Polizeibediensteten bei Untersu-
chungen erlaubt.

Der NPM hdlt - in Ubereinstimmung mit den Vorgaben des CPT [CPT/Inf/E
(2002) 1 Rev. 2010, Deutsch, S. 13, Rz 42] - fest, dass alle drztlichen Untersu-
chungen und Behandlungen von Personen in Polizeigewahrsam grundsatzlich
unter Ausschluss von Exekutivbediensteten stattfinden miissen. Sicherheitsas-
pekte konnen aber im Einzelfall die Anwesenheit eines Exekutivbediensteten
bei einer medizinischen Untersuchung oder Behandlung erfordern.

Der MRB gab im Juni 2017 eine Stellungnahme ab. Fir eine Untersuchung
konne nach Auffassung des MRB jeder geeignete, abgesonderte Raum verwen-
det werden. Wenn kein Raum zur Verfiigung stehe, gentige ein beweglicher
Sichtschutz. Der MRB schloss sich der Auffassung des NPM an, dass die Anwe-
senheit eines Exekutivbediensteten bei einer Untersuchung im Anhalteproto-
koll dokumentiert werden miisse.

Der NPM empfahl dem BMI, die geltenden Richtlinien fiir den polizeidrztli-
chen Dienst zu dndern: Arztliche Untersuchungen und Behandlungen von
Personen im Polizeiarrest sind grundsdtzlich alleine mit der Arztin bzw. dem
Arzt durchzufiihren. Exekutivbedienstete diirfen nur aus Sicherheitsgriinden
beigezogen werden. Betroffene sollen nur im Ausnahmefall von jenem Exe-
kutivorgan, das zuvor die Festnahme durchfiihrte, der Arztin bzw. dem Arzt
vorgefiihrt werden. Bei Entblofdungen muss der hinzugezogene Exekutivbe-
dienstete geschlechtsident mit der angehaltenen Person sein. Aus Sicherheits-
griinden beigezogene Exekutivorgane miissen sich jedenfalls aufier Horweite
und wenn moglich aufder Sichtweite aufhalten.

Zusatzlich empfahl der NPM dem BMI, nach Mdéglichkeit abgesonderte Un-
tersuchungsrdume zur Verfligung zu stellen, jedenfalls aber technische Vor-
kehrungen zur Gewdahrleistung einer vertraulichen drztlichen Untersuchung
zu treffen (z.B. Kopfhorer, Sichtschutz). Bei Errichtung bzw. Umbau von PI
sollten Untersuchungsrdume mit einem Notrufsystem eingerichtet werden.
Die Grundlagen fiir die Anhaltedokumentation miissen ergdnzt werden: Die
Anwesenheit eines Exekutivbediensteten bei der medizinischen Untersuchung
und Behandlung, der Name und der Grund fiir die Anwesenheit des beigezo-
genen Exekutivbediensteten sowie die Angabe, welche Mafi nahmen zur Wah-
rung der Privatsphdre getroffen wurden, sollen festgehalten werden.

Das BMI stellte in Aussicht, die Richtlinien fiir den polizeidrztlichen Dienst im
Sinne der Empfehlung des NPM zu Uiberarbeiten. Bei aus Sicherheitsgriinden
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beigezogenen Exekutivorganen vertrat das BMI die Auffassung, dass sich diese
in Ndhe der Arztin bzw. des Arztes aufhalten miissten. Aus Wirtschaftlichkeits-
grinden lehnte das BMI eigene Untersuchungsrdume ab, sagte aber zu, alle
notigen Vorkehrungen zur Wahrung der Privatsphdre und Vertraulichkeit tref-
fen zu wollen. Das BMI wird veranlassen, kiinftig die Beiziehung eines Exeku-
tivorgans bei der Untersuchung nachvollziehbar zu dokumentieren. Das BMI
lehnte lediglich den empfohlenen Nachweis, ob die Beiziehung auf drztliches
Ersuchen oder Initiative der Sicherheitsexekutive erfolgte, ab.

> Arztliche Untersuchungen und Behandlungen von Personen im Polizeiarrest sind grund.-
sdtzlich alleine mit der Arztin bzw. dem Arzt durchzufiihren.

> Exekutivbedienstete diirfen bei drztlichen Untersuchungen im Polizeiarrest nur aus Si-
cherheitsgriinden beigezogen werden und sollen nicht die Festnahme durchgefiihrt ha-
ben.

> Bei Entblo8ungen im Zuge von drztlichen Untersuchungen im Polizeiarrest muss der
hinzugezogene Exekutivbedienstete geschlechtsident mit der angehaltenen Person sein.

> Aus Sicherheitsgriinden beigezogene Exekutivorgane im Polizeiarrest miissen sich jeden-
falls auBer Horweite und wenn méglich auller Sichtweite aufhalten.

> Nach Moglichkeit sollen abgesonderte Untersuchungsrdume im Polizeiarrest zur Verfii-
gung gestellt werden. In jedem Fall sind technische Vorkehrungen zur Gewdhrleistung
einer vertraulichen drztlichen Untersuchung zu treffen.

> Bei der Errichtung bzw. beim Umbau von PI sollen Untersuchungsrdume mit einem Not-
rufsystem eingerichtet werden.

> Im Polizeiarrest sollen im Anhalteprotokoll die Anwesenheit eines Exekutivbediensteten
bei der medizinischen Untersuchung und Behandlung, der Name und der Grund fiir die
Anwesenheit des beigezogenen Exekutivbediensteten sowie die Angabe, welche MafSnah-
men zur Wahrung der Intimitdt getroffen wurden, festgehalten werden.

Einzelfalle: VA-BD-1/0879-C/1/2015, VA-BD-1/0885-C/1/2015, BMI-LR1600/
0154-111/10/2015, BMI-LR1600/0202-111/10/2017

2.7.4 Verwahrungsrdume in KellergeschoB3en von
Polizeiinspektionen

Wie im Bericht des Vorjahres dargelegt, trat der NPM zur Kldrung der Frage,
ob Polizeihaftrdume in Kellern zuldssig sind, an den MRB heran (vgl. PB 2016,
Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 159 ff.)

In seiner Stellungnahme hielt der MRB fest, dass die Lage eines Verwahrungs- Kellerhaftrdume als
raumes im Keller einer PI alleine noch nicht bedenklich sei. Vielmehr sei zu Auslavfmodell bedingt
beachten, dass alle menschenrechtlichen Standards eingehalten werden: Eine 2uldssig
ausreichende Beleuchtung und Beliiftung, die Einhaltung des Brandschutzes

sowie die Moglichkeit einer unmittelbaren Kontaktaufnahme und einer ra-

schen Reaktion bei einem Vorfall. Bei Neu- und Umbauten von PI teilte der

MRB die Ansicht des NPM, dass Verwahrungsrdume nicht mehr in Kellerge-

schofden eingerichtet werden sollen.
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sein

Der MRB schloss sich auch der Auffassung des NPM an, dass Kellerverwah-
rungsraume, die auflerhalb der Dienststelle liegen (in einem Nebengebdude
oder durch ein nicht von der PI genutztes Stockwerk getrennt), nicht den gel-
tenden Vorgaben entsprechen.

Bei einer nachfolgenden Priifung trat zutage, dass 26 Verwahrungsrdume in
Kellern den menschenrechtlichen Kriterien nicht entsprachen. Das BMI raum-
te in seiner Stellungnahme ein, erst einen unzuldssigen Haftraum geschlossen
zu haben.

Der NPM ersuchte das BMI, die Einhaltung des organisatorischen Brandschut-
zes binnen drei Monaten zu tiberprifen. Das BMI soll zudem bekanntgeben,
wo sich die unzuldssigen Kellerhaftrdume befinden und einen Zeitplan zur
Schliefdung vorlegen. Zu Redaktionsschluss lag noch kein abschliefdendes Er-
gebnis vor.

Bestehende Kellerhaftrdume in PI miissen iiber eine ausreichende Beleuchtung und Be-
liiftung verfiigen, die Brandschutzbestimmungen erfiillen sowie die unmittelbare Kon-
taktaufnahme und eine rasche Reaktion bei einem Vorfall gewdhrleisten.

Bestehende Verwahrungsrdume in Kellern von PI miissen mit der Dienststelle verbunden

sein.

Bei Neu- und Umbauten sollen Verwahrungsrdume nicht mehr in Kellern von PI einge-
richtet werden.

JKunden-WC"?

Einzelfall: VA-BD-1/0997-C/1/2015, BMI-LR1600/0039-111/10/2016, BMI-LR1600/
0118-111/10/2017

2.7.5 Barrierefreie Kundensanitdreinrichtungen in
Polizeiinspektionen

Im Zuge mehrerer Besuche kritisierte eine Kommission das Fehlen barriere-
freier Toiletten fiir Besucherinnen und Besucher von PI. Erschwerend komme
hinzu, dass sich in der ndheren Umgebung von PI in exponierten Lagen bzw.
landlichen Gebieten oftmals keine anderen Einrichtungen (Gemeindedmter,
Gasthduser) mit barrierefreien Toiletten befdnden.

Das BMI fiihrte zum Besuch der Kommission in der PI Neustift im Stubaital im
Janner 2017 aus, dass aufgrund der baulichen Gegebenheiten in der PI ein se-
parates ,Parteien-WC* nicht zur Verfligung gestellt werden kénne. Ergéinzend
verwies das BMI anldsslich des Besuchs der PI Wattens im April 2017 darauf,
dass die Richtlinien fiir Arbeitsstdtten keine zwingende Verpflichtung zur Er-
richtung von Sanitdreinrichtungen fiir Parteien in PI vorsehen. Die Richtlinien
flr Arbeitsstdtten sehen in Punkt 3.1.2. lediglich vor, dass Kundensanitdrein-
heiten behindertengerecht auszufiihren seien.

In PI findet regelmaf3ig Parteienverkehr (z.B. bei Erstattung von Anzeigen, Ein-
vernahmen und Befragungen) statt und muss mit kurzfristigen Anhaltungen
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gerechnet werden. In der Praxis ergibt sich aus Sicht des NPM das Problem,
dass in PI mit geringem Personalstand oft nur eine einzige, nicht barrierefreie
Toilette zur Verfligung steht.

Der NPM trat mit der Frage an den MRB heran, ob dienstfremden Personen Befassung des MRB
in PI jedenfalls ein geeignetes barrierefreies WC zur Verfligung stehen muss.
Zu Redaktionsschluss lag dem NPM noch keine Stellungnahme des MRB vor.

Einzelfalle: VA-BD-1/0529-C/1/2017, BMI-LR1600/0056-111/10/2017; VA-BD-
1/1289-C/1/2017, BMI-LR1600/0112-111/10/2017

2.7.6 Mangelhafte Dokumentation von Anhaltungen

Schwerpunktmdafliig nehmen die Kommissionen bei ihren Besuchen Einsicht
in die Verwahrungsbiicher und Anhalteprotokolle der jeweiligen PI. Freiheits-
beschrdnkungen sind schwerwiegende Eingriffe und miissen liickenlos doku-
mentiert werden.

So wie in den vergangenen Jahren (vgl. zuletzt PB 2016, Band ,Praventive Nachweisliche Informa-
Menschenrechtskontrolle”, S. 156) muss der NPM auch diesmal wieder darauf fion ber Rechte
hinweisen, dass festgenommene Personen Informations- und Verstdndigungs-

rechte haben. Werden diese nicht gewahrt, wird das verfassungsgesetzlich ge-

wahrleistete Recht auf personliche Freiheit verletzt. Organe des offentlichen

Sicherheitsdienstes miussen Angehaltene tiber ihre Rechte belehren und dies

dokumentieren. Den Erhalt, die Inanspruchnahme oder den Verzicht auf In-

formations- und Verstdndigungsrechte bestdtigt die angehaltene Person mit

ihrer Unterschrift auf dem Anhalteprotokoll. Verweigert eine Person die Unter-

schrift, muss das Exekutivorgan dies im Protokoll vermerken.

Besondere Mafinahmen wie der Beginn und das Ende des Anlegens von Hand-
fesseln miissen nachvollziehbar dokumentiert und z.B. bei langer Dauer einer
Fesselung begriindet werden.

2017 stellten die Kommissionen erneut Mdngel bei der Dokumentation von
Anhaltungen fest und wiesen die Leiterinnen und Leiter der Dienststellen in
den Abschlussgesprdachen darauf hin. Der NPM beanstandete die mangelhaf-
te Dokumentation der Abnahme von Handfesseln und bei der Ausfolgung
von Informationsbldattern. Auch Vorfithrungen zur Vernehmung wurden nicht
ordnungsgemafd dokumentiert. Das BMI setzte in den beanstandeten Fdllen
umgehend Schulungs- und Sensibilisierungsmafnahmen.

Eine Kommission ging zundachst davon aus, dass in mehreren PI Anhaltepro- Vollsidndige Dokumen-
tokolle mangelhaft verfasst wurden. Ihre Wahrnehmungen bezogen sich aquf 9fion im Haupfaki der
eingesehene Ordner, die bei den PI gefiihrt wurden. Das BMI stellte klar, dass gl:;ir;?sj:;r”e; den

sich die vollstindige Dokumentation einer Anhaltung immer im Hauptakt

der aktenfithrenden Dienststelle befindet und dort auch eingesehen werden

kann. Zur Ubersicht iiber alle Anhaltungen in einer PI werden Sammelordner

angelegt. Darin werden - ohne Anspruch auf Vollstdndigkeit — auch Protokolle
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vorlibergehender Anhaltungen fiir andere Dienststellen festgehalten. Zu An-
haltungen auferhalb der Stammdienststelle kommt es etwa, wenn diese tiber
keinen eigenen Verwahrungsraum verfiigt. Da eine vollsttindige Dokumenta-
tion im Hauptakt der aktenfiihrenden Dienststelle aufliegt, ist diese Form der
Verwaltungsvereinfachung aus Sicht des NPM nicht zu beanstanden.

Das BMI stellte bereits 2016 die Neuauflage der Drucksorte ,Verwahrungs-
buch” in Aussicht (vgl. PB 2016, Band ,Prdventive Menschenrechtskontrol-
le“, S. 157). Mit Juli 2017 erging ein Erlass, wonach alle PI mit benutzbaren
Haftrdumen das Verwahrungsbuch verpflichtend fiihren miissen. Mit diesem
Erlass wurde auch klargestellt, welche Eintragungen im Verwahrungsbuch
vorzunehmen sind.

Anhaltungen in PI sind liickenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren.

zu hoher Arbeits-
belastung

Einzelfdlle: VA-BD-1/0453-C/1/2017 , BMI-LR1600/0053-111/10/2017; VA-BD-1/
0951-C/1/2016, BMI-LR1600/0136-111/10/2016; VA-BD-1/1396-C/1/2017, BMI-
LR1600/0125-111/10/2017, VA-BD-1/1776-C/1/2017, BMI-LR1600/0143-111/10/
2017; VA-BD-1/0418-C/1/2017, BMI-LR1600/0048-111/10/2017; VA-BD-1/1197-
C/1/2017, BMI-LR1600/0119-111/10/2017; VA-BD-1/1951-C/1/2016, BMI-LR
1600/0198-111/10/2016

2.7.7 Mangelnde personelle Ausstattung in Polizeiinspektionen

Bereits im vergangenen Berichtszeitraum (vgl. PB 2016, Band ,Prdventive
Menschenrechtskontrolle”, S. 156 f.) kritisierte der NPM den festgestellten Per-
sonalmangel in PI und die damit verbundene Arbeitsbelastung der Exekutiv-
bediensteten durch Uberstunden und Nachtdienste.

Der NPM beanstandete, dass in der API Bludenz ein Viertel der Planstellen
unbesetzt war und das BMI keine Nachbesetzung in Aussicht stellte. In der PI
Wattens blieb ein Fiinftel der Planstellen fiir einen Zeitraum von drei Monaten
unbesetzt. Zwei Planstellen wurden schlief’lich nachbesetzt. Erfreulicherweise
kam das BMI der Anregung des NPM nach, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der PI Kirchberg durch einen zusdtzlichen Alpin-Exekutivbediensteten
zu entlasten.

Der NPM hat Verstdndnis dafiir, dass aus unterschiedlichen Griinden (Kran-
kenstdnde, Zuteilungen, Ausbildungen etc.) der tatsdchliche Personalstand in
einer PI zeitweise unter dem vorgesehenen Soll-Stand liegen kann. Durch or-
ganisatorische Mafinahmen sollte zumindest eine tberdurchschnittlich hohe
Uberstundenbelastung vermieden werden, da sich Stress und Uberbelastung
auch negativ auf angehaltene Personen auswirken kénnen. Angeregte Ka-
renzvertretungen lehnte das BMI mit der Begriindung ab, dass das Planstellen-
system des Bundes keine personellen Uberkapazititen kenne.
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Im Zuge einer strukturellen Priifung soll der Personalmangel in der Polizei in
allen Bundesldndern erhoben werden, das Ergebnis steht noch aus. Nach dem
bisherigen Erkenntnisstand zeigt sich aber, dass das BMI bestrebt ist, das Per-
sonal der Sicherheitsexekutive zu verstdrken.

Die Kommissionen erhoben 2017 auch die Anzahl der weiblichen Exekutivbe-
diensteten in den besuchten Dienststellen. Dabei stellten sie fest, dass z.B. in
der PI Sillian keine Polizistin beschdftigt war. In anderen PI, insbesondere in
exponierten ldndlichen Regionen, war die Anzahl der weiblichen Exekutivbe-
diensteten gering. Das BMI versicherte, dass bei Bedarf weibliche Bedienstete
ndchstgelegener Dienststellen angefordert wiirden.

Dem NPM ist die Erhhung des Frauenanteils in der Exekutive aus zwei Griin-
den ein Anliegen: Muss eine Polizistin aufgrund der Anhaltung einer Frau von
einer anderen PI zugezogen werden, verldngert dies die Zeit der Anhaltung.
Ein ausgewogenes Geschlechterverhdltnis bei der Polizei ist auch in Fdllen
hdauslicher Gewalt im Hinblick auf den Opferschutz wiinschenswert.

Das BMI rdumte in seiner Stellungnahme ein, dass der Anteil an weiblichen
Exekutivbediensteten Osterreichweit derzeit bei rund 14 % liege. Es werde je-
doch daran gearbeitet, den Frauenanteil zu erhéhen. Aufgrund seiner Vor-
tragstatigkeit bei der Polizei kann der NPM bestdtigten, dass der Anteil von
Schiilerinnen in Polizeischulklassen etwa zwischen 30 und 50 % liegt.

Geringe Anzahl an
Polizistinnen in Pl

Anteil an Frauen bei der
Exekutive soll steigen

> Der Personalstand in den PI soll dem vorgesehenen Soll-Stand entsprechen. Eine Unter-
besetzung fiihrt zu Stress und Uberbelastung, beides wirkt sich auch negativ auf die An-

gehaltenen aus.

> In PI soll ein ausgewogenes Verhdltnis zwischen weiblichen und mdnnlichen Exekutiv-
bediensteten bestehen, der Frauenanteil in der Exekutive sollte erhoht werden.

Einzelfalle: VA-BD-1/1197-C/1/2017, BMI-LR1600/0119-111/10/2017; VA-BD-
1/1289-C/1/2017, BMI-LR1600/0112-111/10/2017; VA-BD-1/1682-C/1/2016,
BMI-LR1600/0164-111/10/2016; VA-BD-1/0951-C/1/2016, BMI-LR1600/0060-
I11/10/2017; VA-BD-1/0810-C/1/2017, BMI-LR1600/0077-111/10/2017; VA-BD-
1/0811-C/1/2016, BMI-LR1600/0116-111/10/2016; VA-BD-1/2707-C/1/2017; VA-
BD-1/0418-C/1/2017, BMI-LR1600/0048-111/10/2017; VA-BD-1/0568-C/1/2017,
BMI-LR1600/0057-111/10/2017; VA-BD-1/0590-C/1/2017, BMI-LR1600/0058-
I11/10/2017

2.7.8 Mangelhafte bauliche Ausstattung von Dienststellen

Wenn die Kommissionen bei ihren Besuchen Mdngel bei der baulichen Aus-
stattung feststellen, werden diese in der Regel bereits im Rahmen eines Ab-
schlussgesprdachs mit der Dienststellenleitung besprochen. Oft erfolgt vor Ort
umgehend eine Verbesserung. Nur wenn auf diesem Weg keine Ldsung er-
reicht werden kann, tritt der NPM an das BMI heran.
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2017 beanstandete der NPM, dass eine Dusche in einem Verwahrungsraum
der PI Nickelsdorf, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (stabiler Metallrahmen
und Plexiglasscheiben) ein Sicherheitsrisiko darstellte, trotz eines Suizids nicht
umgehend saniert wurde. Zundchst erkannte das BMI kein Sicherheitsrisiko,
stellte aber letztlich die SchlieRung des Verwahrungsraumes in Aussicht. In
der PI Pappenheimgasse kritisierte der NPM, dass sich im besonders gesicher-
ten Haftraum die Notrufklingel versteckt hinter der Polsterung befand. Dieser
Mangel wurde umgehend durch eine neue Beschriftung behoben.

Zahlreiche Aus-  Zusatzlich beanstandete der NPM fehlende bzw. mangelhafte barrierefreie
staftungsmadngel  Toiletten, die hygienischen Bedingungen im Arrestbereich einer PI, das Fehlen
eines Bereithalteraums, ein vom Verwahrungsraum erreichbares ungesicher-
tes Fenster, mangelhaft verwahrte Dienstwaffen, einen unzureichend beleuch-
teten Anhalteraum im Keller einer PI, eine fehlende Sicherheitsschleuse sowie
defekte Rufklingeln in Verwahrungsrdumen. Erfreulicherweise behob das BMI

viele der beanstandeten Mdngel umgehend.

Die mangelnde Barrierefreiheit ist hingegen ein Kritikpunkt, der in der Regel
nicht oder nicht rasch behoben werden kann. Das BMI arbeitete im Etappen-
plan nach dem BGStG aus, wann welche Dienststelle barrierefrei ausgestaltet
sein soll. Bei rund 300 Dienststellen, die nicht im Etappenplan aufscheinen,
kann die Barrierefreiheit technisch nicht realisiert werden. Kann keine ande-
re organisatorische Losung gefunden werden, miissen diese Dienststellen bis
Ende 2019 verlegt werden. Der NPM drdngte erneut darauf, die PI so rasch wie
moglich barrierefrei auszugestalten.

NPM-Anregungen In einem Fall stellte eine Kommission fest, dass eine PI falschlicherweise als

wurden aufgegriffien  parrierefrei ausgewiesen war. Das BMI iiberpriifte den Etappenplan und stellte
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den Bau einer Rampe zur leichteren Erreichbarkeit in Aussicht. In einem an-
deren Fall sagte das BMI zu, eine zu hohe Schwelle im Eingangsbereich einer
PI zu entfernen.

Verwahrungsrdume miissen vandalensicher eingerichtet sein. Bauteile, die Verletzungen
verursachen oder als Befestigung fiir Strangulierungsmittel dienen kénnen, sind zu ver-
meiden.

Alarmknopfe in Verwahrungsrdumen miissen ausreichend gekennzeichnet sein, damit
angehaltene Personen Kontakt mit dem Wachpersonal aufnehmen kénnen.

PI miissen hygienisch sein und iiber Eigensicherungssysteme verfiigen. Haftrdume miis-
sen ausreichend beleuchtet sein.

PI sollen barrierefrer gestaltet sein. Der bestehende Etappenplan nach dem BGStG ist
einzuhalten, in dringenden Fdllen sind Barrieren umgehend zu beheben.

Einzelfdlle: VA-BD-1/1587-C/1/2016, BMI-LR1600/0174-111/10/2016, BMI-LR
1600/0101-111/10/2017; VA-BD-1/1156-C/1/2016, BMI-LR1600/0157-111/10/
2016; VA-BD-1/1104-C/1/2016, BMI-LR1600/0131-111/10/2016; VA-BD-I/
0467-C/1/2017, BMI-LR1600/0054-111/10/2017; VA-BD-1/0811-C/1/2016, BMI-
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LR 1600/0116-111/10/2016; VA-BD-1/1397-C/1/2017, BMI-LR1600/0126-111/
10/2017; VA-BD-1/1197-C/1/2017, BMI-LR1600/0119-111/10/2017; VA-BD-I/
0121-C/1/2017, BMI-LR1600/0045-111/10/2017; VA-BD-1/0810-C/1/2017, BMI-
LR 1600/0077-111/10/2017; VA-BD-1/0299-C/1/2016, BMI-LR1600/0059-111/10/
2016; VA-BD-1/1682-C/1/2016, BMI-LR1600/0164-111/10/2016; VA-BD-1/1445-
C71/2016, BMI-LR1600/0135-111/10/2016

2.7.9 Beiziehung eines befangenen Dolmetschers

Im Zuge eines Besuches in der PI Fieberbrunn stellte die Kommission fest, dass
im Zeitraum von Anfang Februar 2016 bis Anfang Mai 2016 sechs Wegweisun-
gen gegen Bewohner der nahe gelegenen Bundesbetreuungsstelle Tirol ausge-
sprochen wurden. Als Dolmetscher kam immer derselbe Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle am Burglkopf zum Einsatz. In einem Fall wurde dieser Betreuer
nicht nur als Ubersetzungshilfe eingesetzt, sondern wurde auch als Zeuge ein-
vernommen. Der stellvertretende Postenkommandant teilte der Kommission
mit, dass dieser nur bei niederschwelligen Delikten und blofRen Wegweisungen
in Anspruch genommen werde. Bei Vernehmungen aufgrund strafrechtlicher
Vergehen werde ein beeideter Dolmetscher herangezogen.

Der NPM erachtet es aus menschenrechtlicher Sicht als problematisch, wenn
das Personal einer Betreuungseinrichtung bei Amtshandlungen fiir Dol-
metschdienste herangezogen wird: Betreuerinnen und Betreuer in Bundesbe-
treuungsstellen sind oft Vertrauenspersonen der Asylwerbenden. Bei Gewalt-
vorfdllen in den Einrichtungen werden sie hdufig als Zeugen einvernommen,
haben moglicherweise Anzeige erstattet oder waren sogar selbst Opfer. Aus
diesen Griinden liegt eine Anscheinsbefangenheit vor. Der NPM regte an, bei
PI kiinftig unabhdngig vom Zweck der Amtshandlung professionelle Dolmet-
scherinnen und Dolmetscher in Anspruch zu nehmen.

Das BMI teilte mit, dass sprachkundiges Betreuungspersonal zu polizeilichen
Zwecken nur bei Gefahr im Verzug eingesetzt werde. Das BMI nahm aber die
Kritik zum Anlass, die Bediensteten in den Betreuungsstellen der Bundesldn-
der auf das Problem einer moéglichen Befangenheit hinzuweisen. Aus Sicht des
NPM konnte der Einsatz eines Videodolmetsch-Systems in PI Abhilfe schaffen.

In einem anderen Fall regte die Kommission an, ein Videodolmetsch-System
fiir angehaltene Fremde in PI einzufiihren. Dazu ist vorauszuschicken, dass
derzeit in ausgewdhlten PAZ ein Probebetrieb eines Videodolmetsch-Systems
fiir den Einsatz bei medizinischen Untersuchungen ldauft. Das BMI teilte dem
NPM mit, dass es der Anregung grundsdtzlich positiv gegeniiberstehe, jedoch
zuvor die Evaluierung des Probebetriebs abgewartet werden miisse. Der NPM
wird dieses Thema weiter verfolgen.

Betreuungspersonal ist

nicht unvorein-
genommen

Ausweitung des Video-

dolmetsch-Systems
winschenswert
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Nichtraucherschutz ist

>

Gesprdche bei Gewalt
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Exekutivbedienstete sollen bei Amtshandlungen nicht das Betreuungspersonal von Bun-
desbetreuungseinrichtungen als Ubersetzungshilfe beiziehen. Bei Bedarf sind professio-
nelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu bestellen.

einzuhalten

Einzelfall: VA-BD-1/0951-C/1/2016, BMI-LR1600/0136-111/10/2016; BMI-
LR1600/0060-111/10/2017; VA-BD-1/1804-C/1/2016, BMI-LR1600/0173-
I11/10/2016; VA-BD-1/1104-C/1/2016, BMI-LR1600/0181-111/10/2016

2.7.10 Zweckentfremdung eines Anhalteraums als Raucherzone

Bei einem Besuch in der PI Enns stellte die Kommission fest, dass ein Anhalte-
raum der Dienststelle als Raucherraum fiir die Bediensteten verwendet wurde.
Der NPM halt fest, dass diese Vorgehensweise dem Nichtraucherschutz gegen-
uiber angehaltenen Personen widerspricht.

In seiner Stellungnahme teilte das BMI mit, dass die zweckwidrige Verwen-
dung des Anhalteraums unmittelbar nach dem Besuch beendet wurde.

Der Nichtraucherschutz ist in allen PI einzuhalten. Anhalte- und Verwahrungsrdume
diirfen nicht als Raucherzonen fiir Bedienstete verwendet werden.

in der Familie

Gute Kooperation

Einzelfall: VA-BD-1/1776-C/1/2017, BMI-LR1600/0143-111/10/2017

2.7.11 Positive Wahrnehmungen

Die Kommissionen halten bei jedem Besuch einer Einrichtung ihre Beobach-
tungen in einem Besuchsprotokoll fest. Regelmdflig nehmen die Kommissio-
nen Verbesserungen und positive Aspekte wahr und teilen sie in Abschlussge-
sprdachen mit. Dem NPM war es in einigen Fdllen ein Anliegen, dem BMI als
oberstes Organ positive Eindriicke schriftlich riickzumelden. Das BMI und die
betroffenen Dienststellen begriifdten diese Form der konstruktiven Zusammen-
arbeit.

Ausschliefdlich positiv fiel einer Kommission die PI Hollabrunn im Mai 2017
auf: Eigens geschulte Exekutivbedienstete bieten bei Gewaltvorfallen in Fami-
lien allen Beteiligten Gesprdche und Informationen an. Die Haftrdume sind
sauber und bestmdoglich ausgestattet. Das Verwahrungsbuch wird korrekt und
nachvollziehbar gefiihrt.

Beim Besuch der PI Wagramer Strafle im Janner 2017 lobte die Kommission
die gute Kooperation und Kompetenz des Leitungsteams, die Besetzung der
Leitungsposition mit einer Frau, die nachvollziehbare und korrekte Anhalte-
dokumentation, die Annahme des Peer Support durch das Personal sowie den
sachlichen Umgang bei Wegweisungen.

Die Kommissionen stellten in diesem Berichtsjahr bei vielen Besuchen eine
gute Zusammenarbeit mit dem NPM fest: So empfingen die durch einen Grof3-



Polizeiinspektionen

einsatz geforderten Exekutivbediensteten der PI Mittersill die Kommission
freundlich und erteilten bereitwillig Auskunft.

Bei einigen Besuchen fielen den Kommissionen das harmonische Betriebskli- Harmonisches
ma, gut ausgestattete und saubere Anhalte- und Verwahrungsrdume, freund- ceffiebsklima
lich gestaltete Dienststellen und die vollstdndige Dokumentation von Anhal-

tungen positiv auf.

Beim Besuch der PI Hermann-Bahr-Strafde lobte die Kommission die Praxis,
dass festgenommene Personen rasch von den festnehmenden Exekutivbe-
diensteten getrennt werden. Eine Kommission hob beim Besuch der PI Garsten
anerkennend hervor, dass bei einer potenziell gefahrlichen Amtshandlung die
Sondereinheit COBRA beigezogen wurde. Ebenfalls als positiv erachtete eine
Kommission, dass die PI Hohenbergstraf3e tiber einen eigenen Untersuchungs-
raum fiir polizeidrztliche Untersuchungen verfiigt.

Einzelfdlle: VA-BD-1/1339/C/1/2017, BMI-LR1600/0214-111/10/2017; VA-BD-1/ 0196-
C/1/2017, BMI-LR1600/0040-111/10/2017; VA-BD-1/2303-C/1/2017, BMI-LR1600/
0135-111/10/2017; VA-BD-1/2518-C/1/2017, BMI-LR1600/0199-111/10/2017; VA-BD-
1/1776-C/1/2017, BMI-LR1600/0143-111/10/2017; VA-BD-1/1289-C/1/2017, BMI-LR
1600/0112-111/10/2017; VA-BD-1/1108-C/1/2017, BMI-LR1600/0099-111/10/2017;
VA-BD-1/1090-C/1/2017, BMI-LR1600/0098-111/10/2017; VA-BD-I/0810-C/1/2017,
BMI-LR1600/0077-111/10/2017; VA-BD-1/0808-C/1/2017, BMI-LR1600/0076-111/10/
2017; VA-BD-1/0590-C/1/2017, BMI-LR1600/0058-111/10/2017; VA-BD-1/0568-C/1/
2017, VA-BD-1/0121-C/1/2017, BMI-LR1600/0045-111/10/2017; VA-BD-1/2305-C/
1/2017; VA-BD-1/2279-C/1/2017; VA-BD-1/0468-C/1/2017, BMI-LR1600/0055-111/
10/2017; VA-BD-1/2518-C/1/2017; VA-BD-1/2303-C/1/2017, BMI-LR1600/0135-11I/
10/2017
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Versténdigungspflicht

44 Beobachtungen

gegeniber dem NPM

178

Keine Probleme bei
Flugabschiebungen

28  Zwangsakte
2.8.1 Einleitung

Im Berichtsjahr 2017 beobachteten die Kommissionen insgesamt 44 Akte un-
mittelbarer verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt. Dabei han-
delte es sich um zehn Abschiebungen bzw. Riickfiihrungen sowie 34 Demonst-
rationen, Fufiballspiele, Razzien, Veranstaltungen, Grundversorgungskontrol-
len und sonstige polizeiliche Grof3einsdtze.

Wie schon in den Jahren davor gab es kaum Beanstandungen bei Polizeiein-
sdtzen anldasslich von Fuf3ballspielen und Schwerpunktaktionen. Diese Ent-
wicklung setzt sich schon seit Jahren fort und wird vom NPM positiv wahrge-
nommen.

Im Jahr 2017 gaben Demonstrationen viel seltener Anlass zur Kritik als in
den Jahren zuvor. Das ist vor allem darauf zuriickzufiihren, dass die Polizei
verstirkt auf deeskalierende Mafsnahmen setzte. Vor allem die Demonstra-
tion gegen den Wiener Akademikerball 2017 verlief reibungslos. Nach wie
vor sind allerdings Ankiindigungen der Polizei wdhrend einer Demonstration
akustisch kaum wahrnehmbar.

Kontaktgesprdche im Vorfeld von Abschiebungen sowie Riickfiihrungen ver-
liefen ebenfalls meist positiv. Bei Abschiebungen von Kindern gab es mitunter
Anlass zur Kritik.

In einigen Fdllen wurde der NPM tiber bevorstehende Einsdtze nicht infor-
miert, obwohl eine Verpflichtung dazu bestanden hdatte. Der NPM Kkldrte diese
Falle mit dem BMI und verwies auf die Vorgaben im bestehenden Verstindi-
gungserlass des BMI. Der NPM gab dem Wunsch Ausdruck, dass das BMI den
NPM kiinftig ausnahmslos von allen Einsdtzen verstindigen moge, die dem
Verstdndigungserlass unterliegen.

2.8.2 Teilnahme des NPM an Rickfihrungen per Flugzeug

Auch 2017 nahmen Kommissionsmitglieder wieder an Abschiebungen mit
dem Flugzeug teil. Am 2. Mdrz 2017 begleiteten Kommissionsmitglieder eine
Abschiebung nach Moskau und am 10. Mai 2017 nach Lagos in Nigeria.

In beiden Fallen verliefen die Flugabschiebungen problemlos. Die Kooperation
zwischen dem NPM und dem BFA sowie dem Stadtpolizeikommando Schwe-
chat funktionierte ebenfalls sehr gut.

Einzelfdlle: VA-BD-1/0588-C/1/2017; VA-BD-1/2286-C/1/2017
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2.8.3 Keine Verstdndigung des NPM Gber Polizeiaktionen

Trotz eines Erlasses des BMI, der die Informationspflichten des BMI gegeniiber
dem NPM regelt (,, Verstindigungserlass“), unterblieb in einigen Fallen die Ver-
stdndigung.

Anlasslich des Fufballspiels zwischen der WSG Wattens und Wacker Innsbruck Keine Verstdndigung
am 21. April 2017 kritisierte der NPM, dass die Kommission erst nach aktivem Uber Tiroler Fuiiball-
Nachfragen erfuhr, dass es sich um ein Spiel mit hohem Gefahrenpotential derby

handle. Das BMI rechtfertigte sich damit, erst kurz vor dem Spiel erfahren zu

haben, dass ein Fanmarsch geplant sei. Somit hdatte sich das Gefahrenpotenti-

al erst sehr spat gezeigt, weshalb eine Verstindigung an den NPM unterblieb.

Der NPM stellte dazu fest, dass Fufdballspiele zwischen den beiden Mannschaf-
ten aufgrund der Emotionalitdt eines Tiroler Derbys per se schon Risikospiele
sind. Das BMI veranlasste in Folge sowohl eine Sensibilisierung der Verant-
wortlichen als auch weitere geeignete organisatorische Mafinahmen zur kiinf-
tigen Vermeidung solcher Defizite.

In einem anderen Fall entschuldigte sich das BMI, dass die Verstdndigung tiber Raumung des
die Rdumung des ,Murcamps“ am 3. Juli 2017 vergessen worden sei. Begriin- +\Ur€amps’
det wurde dies mit einem anderen Grof3ereignis und dem damit verbundenen
Arbeitsaufwand.

Unterschiedliche Auffassungen tiber die Auslegung des , Verstindigungserlas- Narzissenfest in
ses“ gab es beim Polizeieinsatz anldsslich des Narzissenfestes in Bad Aussee Bad Aussee
am 28. Mai 2017.

Eine Delegation des NPM beobachtete diese Veranstaltung, ohne dass das BMI
den NPM zuvor Uber den Polizeieinsatz informiert hatte. Dabei stellte die Kom-
mission fest, dass Anti-Terroreinheiten beigezogen und Anti-Terrormaf3nah-
men gesetzt wurden.

Laut BMI sei keine Verstéindigung erfolgt, weil die Veranstaltung von der Po-
lizei als friedlich eingestuft worden sei. Die Anti-Terroreinheiten und Anti-Ter-
rormafinahmen seien aufgrund der Gewaltvorfdlle, die sich in letzter Zeit in
benachbarten Landern bei vergleichbar friedlichen Anldssen ereignet hatten,
notwendig gewesen.

Fiir den NPM war diese Argumentation widerspriichlich, weil keine Veranstal-
tung als friedlich eingestuft werden kann, wenn mit Ausschreitungen bzw.
Terrorakten zumindest abstrakt gerechnet wird. Aus diesem Grund schlug der
NPM vor, kiinftig im Hinblick auf die Versttindigung des NPM nicht auf den
Anlass einer Veranstaltung bzw. deren Bedeutung, sondern auf eine mdogliche
Bedrohung abzustellen.
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Das BMI mége verstdrkt darauf achten und Verantwortliche in den LPD notigenfalls da-
hingehend sensibilisieren, dass der Verstdndigungspflicht iiber Polizeieinsdtze entspro-
chen wird, damit der NPM seinem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann.

Einzelfdlle: VA-BD-1/1429-C/1/2017, BMI-LR2240/0495-11/1/b/2017; VA-BD-I/
1817-C/1/2017, VA-BD-1/1509-C/1/2017, BMI-LR1600/0129-111/10/2017

2.8.4 Beobachtung von Demonstrationen

Keine Ausweichmdg- Am 24. April 2016 fand am Brenner die Demonstration , People over Borders”
lichkeit bei Eskalation  stqtt. Der Einsatz der Polizei wurde im GroRen und Ganzen gelobt, allerdings

kritisierte der NPM, dass keine Ausweich- bzw. Expansionsflachen zur Verfii-
gung standen. Im Falle einer Eskalation hdatte dieser Umstand zu grofden Prob-
lemen gefiihrt, da die Demonstrierenden keine Mdoglichkeit gefunden hdtten,
auszuweichen. Dem NPM war die durchaus schwierige geografische und infra-
strukturelle Situation am Brenner bewusst, weshalb der NPM auch Verstandnis
dafur zeigte, dass dieser Einsatz schwierig zu planen und durchzufiihren war.

Durchsagen der Polizei  Bei der Demonstration ,Grenzen fiir ein sicheres Europa“ und der Gegende-

>

nicht hérbar monstration dazu, die am 11. Juni 2016 in Wien stattfanden, kritisierte der
NPM wie in den Jahren zuvor (vgl. PB 2014, Band ,Prdaventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 147; PB 2016, ,Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 166 f.), dass die akustischen Ankiindigungen der Polizeibeamtinnen und
-beamten wdhrend der Demonstration kaum wahrnehmbar waren.

Auch in diesem Fall war dem NPM durchaus bewusst, dass der Polizeieinsatz
eine grofde Herausforderung darstellte, weil Demonstrierende Konfrontationen
mit anderen Demonstrierenden sowie mit der Polizei suchten. Die beobach-
tenden Kommissionsmitglieder konnten aber selbst Durchsagen der Polizei,
die die Demonstrierenden zum Verlassen eines Ortes aufforderten, akustisch
nicht wahrnehmen. Die Folge war ein sehr eingriffsintensiver Einsatz von Pfef-
ferspray, weil sich viele Demonstrierende nicht schnell genug zuriickziehen
konnten.

Die Polizei ist technisch so auszustatten, dass Ankiindigungen gegeniiber Demonstrie-
renden verstdndlich sind. Den Demonstrierenden soll so die Moglichkeit gegeben wer-
den, polizeilichen Befehlen Folge zu leisten.

Einzelfalle: VA-BD-1/0729-C/1/2016, BMI-LR1600/0101-111/2016; VA-BD-I/
0953-C/1/2016, BMI-LR1600/0118/111/10/2016

2.8.5 Abschiebungen und RiUckfihrungen

Beeintrichfigung des  Der NPM kritisierte wie schon in den Jahren davor (vgl. PB 2015, Band ,Pra-
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Kindeswohls  yentive Menschenrechtskontrolle“, S. 157), dass bei der Festlegung des Zeit-
punkts der Abschiebungen bzw. Rickfithrungen zu wenig Riicksicht auf das
Kindeswohl genommen werde.
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So beanstandete der NPM eine Riickfithrung nach Polen, die um 1.30 Uhr
durchgefiihrt wurde. Unter den Riickzufiihrenden befanden sich auch mehrere
Minderjdhrige, zum Teil im Kleinkind- bzw. Sduglingsalter. Das BMI begriinde-
ten dies damit, dass die polnischen Behorden eine Ankunft in Polen zwischen
9.00 Uhr und 10.00 Uhr morgens wiinschten. Der NPM betonte, dass in diesem
Fall das BMI mit den polnischen Behérden eine spatere Ubergabe der Riickzu-
fiihrenden hatte vereinbaren miissen.

Bereits seit mehreren Jahren kritisiert der NPM, dass bei Abschiebungen bzw.
Riickfiihrungen die Trennung von Familien in Kauf genommen wird (vgl. PB
2015, S. 157 £.; PB 2014, S. 143, jeweils Band ,Praventive Menschenrechtskon-
trolle”).

In einem Fall wurde bekannt, dass Kinder von ihrer Mutter getrennt werden Trennung von Familien
sollten. Die Mutter konnte aus gesundheitlichen Griinden nicht zum behdord-

lich vorgesehenen Termin nach Armenien abgeschoben werden. In der Folge

schob die Behorde die zwei minderjahrigen Kinder in Begleitung ihres Vaters

ab. Die Abschiebung der Mutter fand nach ihrer Genesung drei Tage spdter

statt. Der NPM kritisierte, dass die Genesung der Mutter nicht abgewartet wur-

de und die Familie somit ohne Notwendigkeit getrennt wurde.

Dartiber hinaus war nur die Mutter obsorgeberechtigt, die Kinder wurden so- Missachtung von
mit mit ihrem nicht obsorgeberechtigten Vater nach Armenien abgeschoben. ©Obsorgerechten
Der NPM kritisierte diese Vorgehensweise. Eine Missachtung der Obsorgerege-

lung kann aus Sicht des NPM eine Verletzung des Kindeswohls darstellen. Die

familidren Hintergriinde hat die Behorde nicht erhoben, weshalb die Kinder

einer potentiellen Gefahr ausgesetzt waren.

Der NPM teilt die Ansicht des BMI, dass jede Riickfiihrung oder Abschiebung
einer Einzelfallpriifung unterzogen werden muss. Das Wohl der Kinder und die
Auswirkungen auf das Familienleben sind bei Abschiebungen oder Riickfiih-
rungen aber stets zu beachten. Im Sinne des Art. 8 EMRK ist im Zweifelsfall der
Schutz der Kinder und des Familienlebens vorrangig gegentiiber dem Interesse
des Staates, eine Familie auf’er Landes zu bringen.

Anlasslich der Beobachtung eines Kontaktgespraches stellte die Kommission —Videodolmetsch bei
fest, dass bei einer polizeidrztlichen Untersuchung zur Flugtauglichkeit einer ~POlizeilichen Unfer-
Frau keine Dolmetscherin bzw. kein Dolmetscher beigezogen wurde. Dies ob- suchungen

wohl sie offenbar kaum Deutsch konnte und der Behorde eine psychische Sto-

rung bekannt war. Ob eine Beiziehung einer Dolmetscherin oder eines Dol-

metschers im Anlassfall tatsdchlich erforderlich war oder nicht, war nachtrag-

lich nicht mehr zu klaren.

Der NPM betonte, dass insbesondere bei Menschen, bei denen psychische Be-
lastungen bzw. posttraumatische Stérungen bekannt sind, eine gute Verstdn-
digung besonders wichtig ist. Fiir psychisch belastete Menschen ist es meist
besonders schwierig, tiber ihre Erkrankung bzw. gesundheitliche Situation zu

181



Zwangsakte

sprechen. Im Zweifelsfall sollte daher eine Dolmetscherin bzw. ein Dolmet-
scher beigezogen oder — wenn dies nicht moglich ist — Videodolmetsch zum
Einsatz kommen.

Videodolmetsch stellt ein addquates Mittel dar, um eine gute Verstdndigung
sicherzustellen, selbst bei kurzfristig angesetzten polizeilichen Untersuchun-
gen bzw. Einvernahmen.

Beli der Festlequng des Zeitpunktes der Abschiebungen bzw. Riickfiihrungen ist auf das
Kindeswohl und auf die Bediirfnisse der Kinder, insbesondere von Kleinkindern, Riick-
sicht zu nehmen.

Kinder sollen nicht ohne den zur Obsorge berechtigten Elternteil abgeschoben bzw.
riickgefiihrt werden.

Bei Abschiebungen bzw. Riickfiihrungen sollen Familien nicht getrennt werden, auch
wenn ein Elternteil nicht transportfdhig oder unauffindbar ist. Wenn sich ein Elternteil
durch Untertauchen der Amtshandlung entziehen will, sollte die Behorde zundchst zu-
warten und alle Moéglichkeiten ausschopfen, um alle Familienmitglieder zu finden.

Grundversorgungs-

kontrolle ohne recht-

liche Grundlage

Fehlen von weiblichen
Beamten bei Schwer-
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punktaktionen

Einzelfdlle: VA-BD-1/0289-C/1/2017, BMI-LR1600/0046-111/10/2017 VA-BD-I/ 1631-
C/1/2016, BMI-LR1600/0005-111/10/2017, VA-BD-1/1631-C/1/2016, BMI-LR1600/
0005-111/10/2017; VA-BD-1/1820-C/1/2017, BMI-LR1600/0196-111/10/2016

2.8.6 Schwerpunktaktionen

Im Zuge einer Grundversorgungskontrolle kritisierte der NPM deren mangeln-
de rechtliche Grundlage. Eine Delegation des NPM beobachtete, dass zwar ein
Vertreter des BMI, jedoch kein Vertreter des Landes an einer Kontrolle eines
Quartiers des Landes Tirol teilnahm.

§ 9a Grundversorgungsgesetz-Bund ermdchtigt das BMI, im Zustdndigkeitsbe-
reich der Lander nur dann an derartigen Uberpriifungen teilzunehmen, wenn
Landesbehorden tdtig werden und das BMI um eine Teilnahme ersucht. Im
konkreten Fall fand allerdings keine Uberpriifung durch das Land Tirol statt,
da kein Behordenvertreter des Landes teilnahm. Insofern war eine Teilnahme
eines Vertreters des BMI nicht zuldassig.

Die LPD Tirol fiihrte in Innsbruck fremdenpolizeiliche Schwerpunktkontrollen
durch. Dabei kam es auch zu Kontrollen von Frauen im Bereich Sexarbeit und
Prostitution. In zwei Fallen kritisierte der NPM, dass bei den Polizeikontrollen
keine weiblichen Beamten im Einsatzteam waren.

Das BMI teilte mit, dass im Vorfeld der Amtshandlungen lediglich Briefzu-
stellungen und Ausweiskontrollen, jedoch keine Personendurchsuchungen
geplant gewesen seien. Der NPM hielt fest, dass in diesem Fall die LPD Tirol
offenbar sehr wohl Amtshandlungen im Bereich Straf3enprostitution plante.



Zwangsakte

Bereits im PB 2015 (vgl. PB 2015, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 161) kritisierte der NPM, dass bei Kontrollen im Bereich Sexarbeit und Pros-
titution keine weiblichen Beamten teilnehmen. In diesem Bereich sind vor al-
lem Frauen betroffen, sie konnen potenzielle Opfer von Menschenhandel sein.
Weibliche Beamte kénnen bei derartigen Amtshandlungen eher das Vertrau-
en von Frauen gewinnen und Unsicherheiten besser begegnen.

Potentielle Opfer von
Menschenhandel

> Bei polizeilichen Amtshandlungen im Bereich Sexarbeit und Prostitution sollen immer

auch weibliche Beamte beteiligt sein.

Einzelfdlle: VA-BD-1/0996-C/1/2015, LR1600/0103-111/10/2016; VA-BD-
1/1761-C/1/2016, BMI-LR1600/0195-111/10/2016; VA-BD-1/0158-C/1/2017,
BMI-LR1600/0044-111/10/2017

2.8.7 Positive Wahrnehmungen

Wie in den vergangenen Jahren verliefen auch im Jahr 2017 viele Einsdtze der
Polizei positiv.

Der Einsatz der Sicherheitsexekutive beim Rolling-Stones-Konzert am 16. Sep-
tember 2017 am Red Bull Ring wurde als umsichtig geplanter und korrekt
durchgefiihrter Grofteinsatz gelobt. Uber die von der Kommission thematisier-
te schlechte Planung des Veranstalters und Unzuldnglichkeiten seines Sicher-
heitspersonals informierte der NPM das BMI und erfragte die Effektivitit der
Zusammenarbeit. Auch in diesem Zusammenhang waren keine Versuumnisse
der Polizei feststellbar. Private Veranstalter und deren Sicherheitspersonal un-
terliegen nicht dem Mandat des NPM.

Positiv bewertet wurde beispielsweise auch der Einsatz des ,Joint action day“
in Graz zum Menschenhandel am 18. Mai 2017. Dabei handelte es sich um
eine europaweite Schwerpunktaktion der Polizei zum Thema Menschenhan-
del.

Bei Demonstrationen trug die Sicherheitsexekutive in vielen Fdllen durch de-
eskalierende Mafsnahmen zu einem reibungslosen Einsatz bei, wie z.B. durch
den Einsatz einer addquaten Zahl an Beamtinnen, den Verzicht auf Helme,
die Begleitung der Demonstration in lockerer Formation bzw. im Hintergrund.

Auch die Demonstration gegen den Wiener Akademikerball, die 2014 zu Aus-
schreitungen und Sachbeschddigungen fiihrte, verlief friedlich. Die Polizei ver-
hielt sich professionell und deeskalierend.

Bei der Kundgebung der Identitiren am Kahlenberg am 9. September 2017
zeigten sich die Einsatzkrdafte sehr flexibel. Um unbeteiligten Ausflugsgdsten
die Abfahrt vom Kahlenberg zu ermdglichen, eskortierten sie den Linienbus
vom Kahlenberg in die Stadt. Durch eine kurzfristige Routendnderung der
»ldentitdren Bewegung“ konnte ein Aufeinandertreffen mit Gegendemons-
trierenden vermieden werden.

Professioneller Einsatz
bei Rolling-Stones-
Konzert

Deeskalierende Einsdt-
ze bei Demonstrationen
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Zwangsakte

Positive Beobachtungen

184

bei Abschiebungen

Trennung von
Fangruppen

In zwei Fdllen beobachtete der NPM professionell durchgefiihrte fremden-
rechtliche Kontrollen mit Grundversorgungsrelevanz. Der Umgang der Beam-
tinnen und Beamten mit den Betroffenen war wertschédtzend und respektvoll.
Sie hdndigten den Betroffenen Informationsbldtter in der jeweiligen Sprache
aus, die tiber den Grund der Kontrolle aufklarten.

In der Familienunterkunft Zinnergasse beobachtete der NPM Kontaktgespra-
che im Rahmen bevorstehender Abschiebungen. Die Gesprdche wurden pro-
fessionell gefiihrt. In einem besonders gelagerten Fall wurde das Zehrgeld der
Behorde fiir eine Mutter mit zwei minderjahrigen Kindern kurzerhand erhoht.

Anldasslich eines Fuf3ballspiels im Allianz Stadion in Wien problematisierte der
NPM die unzureichende Trennung der Fangruppen sowohl innerhalb als auch
auflerhalb des Stadions. Das BMI teilte mit, dass diese Wahrnehmung auch
von den Einsatzkrdften vor Ort geteilt wurde. Folglich kam es zu Gesprdachen
zwischen der Ortlichen Polizei und dem Sicherheitsverantwortlichen des Veran-
stalters, um die Sicherheit rund um das Stadion zu erhoéhen.

Bei darauffolgenden Fufiballspielen konnte der NPM mehrfach eine strategi-
sche Trennung der Fangruppen beobachten. Der NPM begriifite diese Entwick-
lung. Es wurden simtliche Mafinahmen zur Sicherung eines koordinierten
Ablaufs des Fanmarsches vor dem Spiel, beim Einlass sowie nach Spielende
getroffen. Ein Aufeinandertreffen der Risikogruppen konnte vermieden wer-
den. Auch die Stdrke der Einsatzkrdafte wurde vom NPM meist als angemessen
erachtet.

Im Zuge der Beobachtung eines Fufiballspiels im Wiener Allianz Stadion
nahm die Kommission bauliche Mdngel des Gebdudes wahr. Der NPM infor-
mierte das BMI, ein Zusammenhang mit dem Mandat zur Beobachtung von
Zwangsakten besteht jedoch nicht. Dennoch sollten die Sicherheitsbehorden
gemeinsam mit den Veranstaltern und dem Magistrat geeignete Losungen fin-
den.

Auch im Jahr 2017 funktionierte die Zusammenarbeit zwischen den Kommis-
sionsmitgliedern und den Einsatzkrdften gut. Allfdllige Fragen konnten wah-
rend des Einsatzes oder in einem Abschlussgesprdch geklart werden.

Einzelfdlle:  VA-BD-1/2449-C/1/2017;  VA-BD-1/1443-C/1/2017;  VA-BD-
1/1244-C/1/2017, VA-BD-1/2545-C/1/2017; VA-BD-1/2280-C/1/2017; VA-BD-
1/2281-C/1/2017; VA-BD-1/2282-C/1/2017; VA-BD-1/0269-C/1/2017; VA-BD-
1/0470-C/1/2017, BMI-LR1600/0111-111/10/2017; VA-BD-1/0419-C/1/2017; VA-
BD-1/0250-C/1/2017; VA-BD-1/0589-C/1/2017VA-BD-1/1103-C/1/2016, BMI-
LR1600/0130-111/10/2016; VA-BD-1/2450-C/1/2017; VA-BD-1/2283-C/1/2017;
VA-BD-1/2387-C/1/2017; VA-BD-1/2921-C/1/2017; VA-BD-1/2922-C/1/2017;
VA-BD-1/1103-C/1/2016, BMI-LR1600/0130-111/10/2016



Empfehlungen des NPM

3 Empfehlungen des NPM

3.1  Alten- und Pflegeheime

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Alten- und Pflegeheime sind kein addquater Lebensraum fiir junge Menschen mit Behinderung.
(2013). Die Betreuung psychisch kranker Personen hat in Ubereinstimmung mit der UN-BRK in
niederschwelligen und gemeindenahen Betreuungssettings zu erfolgen. Fehlplatzierungen in Pfle-
geheimen sind riickgdngig zu machen bzw. abzubauen. (2017)

Uniibliche Essens- und frithe Schlafenszeiten sind Ausdruck struktureller Gewalt und sind zu ver-
meiden. Eine Abendgestaltung fir nicht schlafende und ruhelose demente Bewohnerinnen und
Bewohner ist erforderlich. (2013, 2015)

Bei der Festlegung der Essenszeiten sollten Wiinsche der Bewohnerinnen und Bewohner bertick-
sichtigt und erndhrungswissenschaftlichen Empfehlungen entsprochen werden. Dieser zufolge
seien drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten bei einer Gemeinschaftsversorgung optimal. Die
Zeitspanne zwischen den Mahlzeiten sollte dabei nicht mehr als fiinf Stunden und zwischen dem
Abendessen und dem Friihstiick nicht ldnger als zwolf Stunden betragen. (2013)

Der Zugang ins Freie ist einmal am Tag sicherzustellen; dies insbesondere auch fiir nicht mobile
Bewohnerinnen und Bewohner. (2015)

Die Privat- und Intimsphdare ist zu wahren. Das sowohl bei der Durchfiihrung pflegebezogener Hilfe-
stellungen als auch bei der Gestaltung von Mehrbettzimmern (Sichtschutz durch Paravents etc.). (2013)

Nicht gewdhrleistete sichere und menschenwiirdige Pflege muss zur Verlegung von Bewohnerinnen
und Bewohnern fiihren. Aufsichtsbehoérden sind zum raschen Handeln aufgerufen. (2014)

Aufsichtsbehorden miissen in Beachtung ihrer menschenrechtlichen Schutzpflichten gegentiber
Menschen mit schweren Beeintrdchtigungen jedem Hinweis nachgehen und deren Betreuung in
nicht behordlich genehmigten Einrichtungen unterbinden. (2016)

Zugang zu Information innerhalb der Einrichtung

Es muss sichergestellt werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner tiber ihre Rechte informiert
werden und auch Angehorige sowie sonstige Vertrauenspersonen diese Rechte kennen. (2017)

Beschwerdemanagement
Ein professionelles Beschwerdemanagement ist ein wichtiges praventives Instrument zur Vermei-
dung von Konflikten. (2017)

Bewohnerinnen und Bewohner sollen dabei unterstiitzt werden, Beschwerden sowohl miindlich,
schriftlich, aber auch anonym einbringen zu kénnen. (2017)

Beschwerden sollte moglichst ohne grofle Verzogerung nachgegangen werden. Missverstindnisse
und unerfiillte Erwartungen sind zu kldren, Informationsmdnagel sind zu beseitigen, l6sbare Proble-
me sollten rasch angegangen werden. (2017)
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Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungsangebote

Die VA fordert untertags mehr Aktivierungs- und Beschdaftigungsangebote sowie regelmdfdigen Zu-
gang ins Freie, um das Wohlbefinden zu erhéhen und Komplikationen vorzubeugen. (2015)

Freiheitsbeschrankende Mafsnahmen

Eine an der Menschenwiirde und den Menschenrechten ausgerichtete Pflege ist ohne aktiven Schutz
der personlichen Freiheit undenkbar. Daher drdngt dieser Achtungsanspruch darauf, dass Einrich-
tungen den Umgang mit freiheitsbeschrdnkenden Mafinahmen tiberdenken und die eigene Praxis
stdndig selbstkritisch tiberpriifen. (2014)

Freiheitsbeschrdnkungen werden oft bereits durch psychosoziale Interventionen, Zuwendung und
Riuicksicht auf individuelle Bedurfnisse tiberfliissig. (2014)

Eine zeitgemdfde Ausstattung mit Pflegehilfsmitteln als Alternative zu freiheitsbeschrénkenden
Mafinahmen (Niederflurbetten, Betten mit geteilten Seitenteilen, Bettalarmierungssysteme, Sturz-
matten etc.) ist sicherzustellen. (2014)

Jede Zwangsmafinahme ist unverhdltnismdafig, wenn eine geeignete mildere Anordnung fiir den
angestrebten Erfolg ausreicht. Eingriffe in das Recht auf personliche Freiheit und andere Personlich-
keitsrechte diirfen in sachlicher, rdumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht einschneiden-
der als notwendig sein. (2014)

Zur Beurteilung von potenziell freiheitsbeschrdnkenden Wirkungen von Psychopharmaka muss ne-
ben der exakten medizinischen Indikation auch das Therapieziel bzw. das behandelte Zielsymptom
explizit dokumentiert werden. (2016)

Medikamentose Freiheitsbeschrdnkungen unterliegen einer gerichtlichen Kontrolle und sind zur
Durchsetzung des individuellen Rechtsschutzes von der Einrichtungsleitung an die Bewohnervertre-
tung zu melden. (2014)

Es wird empfohlen, Gurtfixierungen nur mit dafiir zugelassenen Medizinprodukten vorzunehmen. (2015)

Die VA fordert die verpflichtende Einfiihrung von Schulungen zur Sturzprdvention sowie Betreuungs-
konzepte fiir Demenzkranke, um freiheitsbeschréinkende Mafnahmen zu vermeiden. (2015, 2016)

Gesundheitswesen

Orientierungstrainings, Korperiibungen, Investitionen in Niederflurbetten, Betten-, Sessel- und
Mattenalarme, individuell angepasste Hiiftprotektoren, Seh- und Ganghilfen tragen zur Sturzver-
meidung bei. (2014)

Das individuelle Sturzrisiko von Bewohnerinnen und Bewohnern ist nicht nur bei Eintritt in eine
Einrichtung, sondern regelmdafiig, insbesondere bei Verdnderungen des Gesundheitszustandes oder
der Medikation zu erfassen. (2015)

Sturzereignisse miissen sorgfdltig analysiert, zentral dokumentiert und evaluiert werden. (2015)

Arztliches und pflegerisches Fachpersonal ist gefordert, stets zu versuchen, die Ursachen fiir Unru-
hezusttnde, Weglauftendenzen und potenzielle Sturzgefahren zu erkennen und nach Mdglichkeit
ohne Fixierungen zu beseitigen. (2015)
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Freie Arztwahl ist auch in Einrichtungen fiir dltere Menschen sicherzustellen. (2014)
Eine Facharztversorgung muss uneingeschrankt gewdhrleistet sein. (2014)

Die fachdarztliche und pflegerische Versorgung von gerontopsychiatrisch Erkrankten und meist
hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohnern ist zu gewdhrleisten. Fachdrztliche und pflegerische
Fallbesprechungen sind zu etablieren. (2016)

Bedarfsspezifische Betreuungskonzepte zur Behandlung chronisch bzw. psychiatrisch kranker Men-
schen sind zu etablieren. Individuelle Fordermafinahmen, die eine gidnzliche Wiedereingliederung
ermoglichen, sollten Teil des rehabilitativen Behandlungskonzeptes sein. (2017)

Vor der Verschreibung von Medikamenten hat eine Aufkldrung tiber Art, Umfang, Durchfiihrung,
zu erwartende Folgen und Risiken von medikamentdsen Behandlungen zu erfolgen und es ist die
Zustimmung dazu einzuholen (informed consent). Unzuldssig ist es, Medikamente unauffdllig mit
Nahrungsmitteln zu verabreichen, ohne dass Betroffene eine Zustimmung erteilt haben. (2014)

Ausgangspunkt der Strategien zur Vermeidung einer unangemessenen Polypharmazie ist die bei
geriatrischen Patientinnen und Patienten oft komplexe und zeitintensive Arzneimittelanamnese.
Deren Angemessenheit ist im Einzelfall zu bewerten und gegebenenfalls eine Intervention im Sinne
einer Medikamentenanpassung durchzufiihren. Gleichzeitig gilt: Nach der Bewertung ist vor der Be-
wertung. In regelmdafiigen Abstéinden muss eine erneute Bestandsaufnahme erfolgen. (2015, 2017)

Das Verabreichen von Arzneimitteln stellt grundsdatzlich eine drztliche Tatigkeit dar, die an dip-
lomiertes Pflegepersonal delegiert werden kann, wenn sowohl Menge, Dosis, Verabreichungsart
als auch der Zeitpunkt der Verabreichung von den anordnungsberechtigten Arztinnen und Arzten
schriftlich in der Patientendokumentation festgehalten wurde. (2014)

Ziel einer medikamentdsen Behandlung muss immer die Erhaltung oder Steigerung des Wohlbe-
findens sein. Die Behandlung mit Psychopharmaka darf erst einsetzen, wenn somatische, psycho-
soziale und umweltbezogene Ursachen eines , problematischen” Verhaltens ausgeschlossen werden
konnen und nicht medikamentdse pflegerische Mafdinahmen erfolglos waren. Regelmdafiige fach-
arztliche Visiten sind anzustreben. (2016)

Insbesondere die Verordnung von Benzodiazepinen und Antipsychotika ohne entsprechende Indi-
kation bzw. ohne regelmdafiige Evaluierung, ob eine weitere Verordnung notwendig ist, sollte unter-
bleiben. (2017)

Die Verabreichung von ,Bedarfsmedikationen” ist in Einzelfdllen zuldssig, wenn die Kriterien fur
die Beurteilung des Zeitpunkts und der Dosis des zu verabreichenden Arzneimittels nach drztlichen
Vorgaben eindeutig, zweifelsfrei und nachvollziehbar ist, ohne dass das Krankenpflegepersonal
kompetenziiberscheitende und damit unzuldssige diagnostische oder therapeutische Ermessensent-
scheidungen selbst trifft. (2014)

Regelmafiige Ausschleich- bzw. Absetzversuche miissen vorgenommen werden. Die Wirkung sedie-
render Medikamente muss im Hinblick auf das Zielsymptom regelmdafiig evaluiert werden. (2016)

Nicht-medikamentdse Mafinahmen zur Minimierung von Schlafstérungen sollten systematisch an-
gewandt und dokumentiert werden. (2015)

Schmerzen im Alter miuissen behandelt werden. Schmerz darf nicht als altersbedingt hingenommen
werden. Um das zu gewdhrleisten, muss ein Schmerz-Assessment durchgefiihrt werden. (2016)
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Das Schmerz-Assessment muss Teil eines jeden Pflegemanagements sein. (2016)

Es ist regelmdfdig notwendig, die Schmerzen von Bewohnerinnen und Bewohnern zu erkennen, ein-
zuschatzen und diesen durch Mafnahmen zur Schmerzlinderung zu begegnen. (2015)

Professionelle Schmerzbehandlung erfordert Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal und Arzte-
schaft unter Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Angehdérigen. (2015)

Schulungen des gesamten Pflegepersonals beziiglich Schmerzerkennung und Schmerzeinschdtzung
kognitiv beeintrachtigter Personen sind unerldasslich. (2015)

Forschungsbedarf besteht in Bezug auf Arzneimittelsicherheit fiir hochbetagte Menschen in und
auflerhalb stationdrer Langzeitpflege. (2014)

Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine umfassende medizinische, pfle-
gerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung und Begleitung, die seiner individuellen Lebenssi-
tuation und seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf Rechnung tragt. (2017)

Die flachendeckende Umsetzung und ein gleichberechtigter Zugang zu Hospiz- und Palliative Care
in Pflegeheimen muss sensibel sein gegentiber persdnlichen und kulturellen Werten, Glaubensin-
halten und Gewohnheiten, um ein Sterben unter wiirdigen Bedingungen zu ermdglichen. (2017)

Vorsorgedialoge sollten in allen Einrichtungen etabliert werden. Bewohnerinnen und Bewohner
sowie ihre Vertrauenspersonen sollten dabei unterstiitzt werden, Entscheidungen hinsichtlich der
letzten Lebensphase zu treffen. Dies erfordert Raum und Zeit fiir die Weitergabe verstandlicher In-
formationen beziiglich Prognosen sowie Behandlungs- und Betreuungsoptionen. (2017)

Personal

Um eine gute Lebensqualitait der Bewohnerinnen und Bewohner sicher zu gewdhrleisten, miissen
gute Arbeitsbedingungen des Personals und die erforderliche Personalfiihrungskompetenz der Lei-
tung sichergestellt werden. (2016)

Eine hohe Personalfluktuation sollte fiir Heimtrdger und Aufsichtsbehdrden als alarmierender Hin-
weis auf Pflegemdngel verstanden werden. (2016)

Personelle Ressourcen — insbesondere im Nachtdienst — miissen so ausreichend gegeben sein, dass
die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner durchgehend gewdhrleistet ist. Betreuungsperso-
nal muss zeitnah in der Lage sein, unvorhersehbare Unterstiitzung und Hilfe zu leisten, Notfdlle
frihzeitig zu erkennen oder Hilferufe wahrzunehmen. (2014)

Eine wichtige Aufgabe der Leitung ist es, das Personal zur Supervision zu ermutigen und die Refle-
xion der Arbeit in der Einrichtung zu unterstiitzen. (2016)

Fiir die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Arbeitsfdhigkeit notwendig ist fachgerechte Super-
vision, die in der Dienstzeit mit externen Supervisoren, die Pflegeteams auswdhlen konnen, statt-
findet. Das dient der Psychohygiene und der Prévention von Burnout, Mobbing und Gewalt. (2013)

In allen Einrichtungen missen Konzepte zur Gewaltpradvention ausgearbeitet werden. Das Bekennt-
nis zu gewaltfreier Pflege muss in Leitlinien verankert sein. (2016)

Die Heimleitung hat das Personal fiir einen angemessenen Umgang mit mechanischen, elektroni-
schen und medikamentdsen Freiheitsbeschréinkungen zu sensibilisieren. Dazu bedarf es entspre-
chender Schulungen und einer Zusammenarbeit in der Bewohnervertretung. (2016)
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Spezifischere Ausbildung der Arztinnen und Arzte in Bezug auf die Pharmakotherapie dlterer Pati-
entinnen und Patienten ist erforderlich. (2014)

Die Handlungssicherheit der Pflegekrdfte ist durch regelmdafiige Pflegevisiten und Kontrollen der
Pflegedokumentation sowie gezielte Schulungen zu Pflegeprozessen zu gewdhrleisten. (2016)

Die Umsetzung pflegewissenschaftlicher Ergebnisse und die Anwendung verschiedener — auch aus
Sicht praventiver menschenrechtlicher Kontrolle — wesentlicher Assessment-Instrumente (z.B. fiir die
Risikoeinschdtzung im Zusammenhang mit Sturzprophylaxe, Schmerz, Hygiene, Mangelerndhrung,
Hautschdden) machen eine Neuausrichtung und Professionalisierung der Pflege erforderlich. (2014)

Ein verdndertes Morbiditatsspektrum erfordert eine Verschrdnkung von primdrdarztlicher und pfle-
gerischer Versorgung. Die Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxis und Pflegefachkrdften sollte
in gemeinsamer Fallplanung, effektiver Kommunikation und wechselseitigem Verstindnis erfol-
gen. (2017)

3.2  Krankenhduser und psychiatrische Kliniken

Lage

Im Wege der Regionalisierung der Psychiatrie ist eine wohnortnahe Versorgung der Patientinnen
und Patienten sicherzustellen. (2017)

Durch die dezentrale Einrichtung von Unterbringungsbereichen fiir Patientinnen und Patienten in
Akutsituationen sind zeitintensive Uberstellungstransporte zu vermeiden. (2017)

Eine Stdrkung und Regionalisierung der ambulanten und tagesklinischen kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Strukturen sind dringend erforderlich. (2017)

Bauliche Ausstattung

Die Gestaltung der rdumlichen Bedingungen und der organisatorischen Abldufe in psychiatrischen
Institutionen kann mafgeblich zur Vermeidung von Gewalt und Aggression beitragen. (2014)

Wohnungs- und Rehabilitationsangebote fiir chronisch psychisch Kranke miissen ausgebaut wer-
den, um Hospitalisierungseffekten vorzubeugen. (2014)

Die Bettenkapazitdten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind rasch zu erweitern, um eine ad-
dquate Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu ermdglichen. (2016, 2017)

Die Architektur von Einrichtungen des Gesundheitswesens hat Einfluss auf den Genesungsprozess
und auf das Entstehen von Gewalt. Zur Sicherung der Behandlungsqualitidt und zur Vermeidung
von Gewalt ist daher flir geeignete bauliche Rahmenbedingungen Sorge zu tragen. (2016)

Geeignete bauliche Rahmenbedingungen sind insbesondere auch in psychiatrischen Abteilungen
zu gewahrleisten. Es ist nicht akzeptabel, dass die Modernisierung psychiatrischer Abteilungen ge-
geniiber anderen Abteilungen hdufig als nachrangig erachtet wird. (2016)

Sanierungsmafinahmen und Neubauten sind im Bereich der Psychiatrie in einem erheblichen Aus-
maf} erforderlich und ehestmdoglich in die Wege zu leiten, um eine zeitgemdfie Betreuung zu ge-
wadhrleisten. (2017)
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Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Kinder und Jugendliche diirfen nicht in der Erwachsenenpsychiatrie behandelt und untergebracht
werden; das stellt auch nach Ansicht des CPT eine Verletzung praventiver menschenrechtlicher und
fachlicher Standards dar. (2015)

Das psychiatrische Versorgungsangebot ist unter Bedachtnahme auf die regionalen Verhdltnisse
vorausschauend zu planen und flexibel anzupassen. (2014)

Psychiatrische Versorgungsangebote miissen mit moglichst geringer Einschrénkung fiir den Einzel-
nen an den jeweiligen Bediirfnissen ausgerichtet werden. Es miissen gentigend Versorgungsange-
bote, die diesen Kriterien entsprechen, zur Verfligung stehen und weiterentwickelt werden. (2016)

Die extramuralen Pldtze zur Betreuung psychiatrisch erkrankter Menschen und fiir gerontopsy-
chiatrische Patientinnen und Patienten sind zur Vermeidung medizinisch nicht mehr indizierter
Spitalsaufenthalte zu erhdhen. (2015, 2017)

Der Schutz von Frauen und Mddchen vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch ist entsprechend
volkerrechtlichen Vorgaben und innerstaatlichen Regelungen umfassend zu garantieren. (2015)

Zur Vermeidung von sexuellen Ubergriffen in Krankenanstalten ist ein umfassendes praventives
Konzept erforderlich. (2017)

Das Verbot des Tragens von Privatkleidung stellt einen Eingriff in Personlichkeitsrechte dar und ist
daher unverziiglich an die Patientenvertretung zu melden. (2016)

Uberstellungstransporte von unterbringungsbediirftigen Patientinnen und Patienten sind nach Még-
lichkeit zu vermeiden und miissen durch psychiatrisch geschultes Personal begleitet werden. (2016)

Recht auf Familie und Privatsphdre

Zur Wahrung der Intimsphdre der Patientinnen und Patienten sollten therapeutische Gesprache
jedenfalls in eigens dafir eingerichteten Rdumen stattfinden. (2017)

Fiir die Durchfiihrung von Fixierungen ist ein Einzelzimmer einzurichten. (2017)

Freiheitsbeschrankende Mafinahmen

Krankenhaustrdger bzw. Psychiatrien miissen personell, konzeptuell und organisatorisch sicherstel-
len, dass es moglichst viele, hinsichtlich der Eingriffsintensitdit abgestufte Reaktionsmaoglichkeiten
gibt, bevor man Zwangsmafinahmen setzt. (2014)

Deeskalationsmanagement und mehrdimensionale Gewalt- und Sturzprdvention dienen der Ver-
meidung freiheitsbeschrdankender Maf3nahmen. (2014)

Einvernehmliche Behandlungsiibereinkiinfte eignen sich auch dazu, die Haufigkeit und Dauer von
Zwangsmafinahmen zu reduzieren. (2013)

Fixierungen und Isolierungen sind keine therapeutischen Interventionen, sondern reine Siche-
rungsmafinahmen, die dann angewendet werden, wenn eine therapeutische Herangehensweise
nicht moglich ist. Falls deren Anwendung unumgdnglich erscheint, muss man die Menschenwiirde
wahren und Rechtssicherheit gewdhrleisten. Interventionen sind so kurz und so wenig eingreifend
wie moglich zu halten. (2014)
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Jede Zwangsmafinahme ist unverhdltnismafig, wenn eine geeignete mildere Anordnung fiir den
angestrebten Erfolg ausreicht. Eingriffe in das Recht auf personliche Freiheit und andere Personlich-
keitsrechte diirfen in sachlicher, rdumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht einschneiden-
der als notwendig sein. (2014)

Kommen freiheitsbeschrdnkende Mafdnahmen zur Anwendung, sind diese mdoglichst schonend zu
gestalten. Dazu gehort auch, dass nach Beendigung der Mafinahme Nachbesprechungen mit den
Patientinnen und Patienten stattfinden. (2017)

Zur Vermeidung bzw. Reduktion von Zwangsmafinahmen ist fiir eine engmaschige personliche Betreu-
ung mit hochfrequenten Gesprachskontakten und ausreichender Personalbesetzung zu sorgen. (2017)

Die Durchfiihrung freiheitsbeschrdnkender Mafdinahmen aufgrund drztlicher Vorab- bzw. Vorrats-
anordnungen hat zu unterbleiben, weil es dadurch zu einer rechtswidrigen Delegation der hierfir
zwingend vorgesehenen drztlichen Anordnungsbefugnis auf das Pflegepersonal kommt. (2017)

Die Durchfiihrung von freiheitsbeschrdnkenden Mafinahmen ist durchgédngig und nachvollzieh-
bar zu dokumentieren. (2017)

Werden Fixierungen als ultima ratio eingesetzt, diirfen diese von den Betroffenen nicht als Bedro-
hung empfunden werden bzw. Ohnmachtsgefiihle und Angstzustiinde durch die Art, wie die Fixie-
rung vorgenommen wurde, nicht verstdrken. (2013)

Die Betreuung und Fixierung von Patientinnen und Patienten in Gangbetten stellt eine inakzepta-
ble Verletzung ihrer Menschenwiirde und elementarer Personlichkeitsrechte dar. Fixierung haben
aufder Sichtweite Dritter zu geschehen, Fixierungen haben stets unter kontinuierlicher und direkter
Uberwachung in Form einer Sitzwache zu erfolgen. Fixiergurte an Betten diirfen nicht stéindig sicht-
bar sein. (2014)

CPT-Empfehlungen aus dem Jahr 2015 zu Sitzwachen, Gangbetten und beziiglich der Einfiihrung
von Zentralregistern in psychiatrischen Anstalten sind umzusetzen. (2015)

Patientinnen und Patienten miissen nach erfolgten mechanischen Fixierungen mittels 1:1-Betreuung
»stdndig, unmittelbar und personlich” tiberwacht werden, wie es das CPT seit Jahren fordert. (2014)

In Umsetzung einer Empfehlung des CPT sind in allen psychiatrischen Krankenanstalten und Sta-
tionen Zentralregister zur Erfassung freiheitsbeschrdnkender Mafinahmen einzurichten, um deren
Anwendung und Hdufigkeit auch auflerhalb von Patientendokumentationen evaluieren zu kon-
nen. (2014)

Mehrtdgige Fixierungen sind aus menschenrechtlicher Sicht duf3erst bedenklich und grundsatzlich
zu vermeiden. In speziellen Sonderfallen ist eine liickenlose Dokumentation und Kontrolle sicher-
zustellen. (2014)

Das Versperren von Stationstiiren ist als freiheitsbeschréinkende Mafsnahme zu qualifizieren und darf
nicht zu einer unzuldssigen , De-facto-Unterbringung” unbegleiteter Minderjdhriger fiihren. (2015)

Potenzielle Uberforderungen, die durch die gemeinsame Betreuung von zwangsweise und freiwillig
untergebrachten Jugendlichen entstehen konnen, sind zu minimieren. (2015)

Deeskalation kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Sie beginnt bei der Verhinderung der
Entstehung von Aggression, in einem beruhigenden Gesprdch mit angespannten Patienten, in der
niederlagenlosen Konfliktlésung bis hin zu Fixierungen, welche wiirdewahrend und patientenscho-
nend durchgefiihrt werden miissen. (2014)
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Bei Ablose von Netzbetten miissen Alternativen zu freiheitsbeschrankenden Mafinahmen reflek-
tiert und realisiert werden. (2014)

Die Einrichtung von zentralen Registern zur Erfassung freiheitsbeschrénkender Mafinahmen in psy-
chiatrischen Krankenanstalten sollte per Gesetz verpflichtend vorgeschrieben werden. (2016, 2017)

Medikamentdse Freiheitsbeschrinkungen kénnen auch in psychiatrischen Krankenanstalten auf-
treten und sind nach dem UbG meldepflichtig. (2017)

Die Nachbesprechung von Erfahrungen mit schwerwiegenden freiheitsbeschrdnkenden Mafinah-
men im Team und vor allem auch mit betroffenen Patientinnen und Patienten muss als Standard
in allen psychiatrischen Kliniken etabliert werden. (2016)

Freiheitsbeschréinkende Mafinahmen sind unverziiglich, also auch an Feiertagen und Wochenen-
den zu erstatten und zu bestdtigen. (2016)

Freiheitsbeschrdnkende Mafnahmen sind in einem geeigneten Umfeld durchzufiihren und dirfen
keinesfalls am Gang oder im Sichtbereich von Mitpatientinnen und -patienten vorgenommen wer-
den. (2016)

Ein-Punkt-Fixierungen sind aufgrund der bestehenden Strangulationsgefahr zu unterlassen. (2016)

Sicherungsmafinahmen

Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Grenzbereich zur Pflege ist generell zu vermeiden. (2016)
Das Einsatzgebiet des Sicherheitsdienstes in Krankenanstalten ist in Leitlinien klar zu regeln. (2016)

Das der Anlegung von mechanischen Fixierungen vorangehende Festhalten von Kranken gehort
bereits zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege und ist damit ausschliefflich dem Pfle-
gepersonal nach den Regelungen des GuKG vorbehalten. Mangels gesetzlicher Grundlage durfen
von Krankenanstalten beauftragte Sicherheitsdienste keine Pflegemafinahmen setzen und nicht an
Fixierungen mitwirken. (2014)

Gesundheitswesen

Sturzpravention: Alle Patientinnen und Patienten sollten bei der Aufnahme in ein Krankenhaus
hinsichtlich Sturzrisikofaktoren beobachtet und befragt werden. Erhebungen hdaufiger Sturzursachen
sollen auf allen Stationen zur Risikominimierung regelmdafig erfolgen (feuchte oder rutschige Bo-
den, schlechtes Licht, fehlende Haltegriffe, hohe Stufen etc.). Ein multiprofessionelles Team soll Maf3-
nahmen planen, Informationen erteilen und therapeutische Interventionen veranlassen. (2014)

Orientierungstrainings, Korperiibungen, Investitionen in Niederflurbetten, Betten-, Sessel- und
Mattenalarme, individuell angepasste Hiiftprotektoren, Seh- und Ganghilfen tragen zur Sturzver-
meidung bei. (2014)

Die intensive Betreuung von schwer traumatisierten Jugendlichen mit hohem Gewaltpotenzial er-
fordert spezialisierte Einrichtungen mit hohen Personalressourcen und flexiblen, individuell ab-
stimmbaren sozialpddagogischen Konzepten. (2016)

Die Anordnung einer Bedarfsmedikation muss prdzise erfolgen und den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. (2017)
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Personal

Personalbezogene, organisatorische und patientenbezogene Strategien miissen bei der Gewaltprd-
vention ineinandergreifen. Ein Sicherheitsdienst sollte in Spitdlern jedenfalls nicht im Grenzbereich
zur Pflege eingesetzt werden und moglichst durch alternative Mafdinahmen (z.B. Kriseneinsatz-
teams) ersetzt werden. (2016, 2017)

Die Einbeziehung und Mitwirkung von gewerblichem Sicherheitspersonal an Pflegehandlungen
ist unzuldssig und hat zu unterbleiben. Vorkehrungen in Bezug auf personlichkeitsrechtswahrende
und das Personal sichernde Mafdinahmen sind begleitend notwendig. (2014)

Fachkompetente Unterstiitzung potenzieller Opfer ist bereits im Rahmen der Verdachtsabkldrung, aber
auch dartber hinaus, zu gewdhrleisten, wenn sich Vorwtirfe gegen Spitalspersonal richten. (2015)

Die Beweissicherung durch Medizinerinnen und Mediziner im Krankenhaus muss opfersensibel
und umfassend erfolgen. (2015)

Handlungsleitend fiir professionelles Handeln miissen die Prinzipien der Freiwilligkeit, der (assis-
tierten) Selbstbestimmung, der partizipativen Entscheidungsfindung und intensive Betreuung und
Beschaftigung — wenn in akuten Krisen notwendig auch im Verhdltnis 1:1 — sein. Dies erfordert
Ressourcen, Geduld und personliche Zuwendung, Begegnung auf ,,Augenhohe”, respektvolle Hal-
tungen gegeniiber individuellen Lebensentwiirfen sowie eine kontinuierliche Qualifizierung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit krisenhaften Situationen, Gewalt und Aggres-
sion. (2014)

Gerade gegentiber Kranken sind Aspekte wie Kommunikation, Information und Transparenz des
Handelns bei Wahrung der Intimsphdre und der Selbstbestimmung von hoher Bedeutung. Ge-
schlechtsspezifische Belange und Verletzlichkeiten bediirfen stets besonderer Beachtung. (2014)

Mehr Ausbildungsmoglichkeiten fiir Fachdrztinnen und Fachdrzte im Fach Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie sind dringend erforderlich. (2014)

Bundesweite Leitlinien der psychiatrischen Fachgesellschaften sind im Sinne der Empfehlungen des
CPT zu entwickeln. (2015)

Die VA ist iiberzeugt, dass die Implementierung des Istanbul-Protokolls in Krankenanstalten durch
Ausbildung und Schulung unterstiitzt werden muss. (2015)

Arztinnen und Arzten in Spitdlern kommt gemdaft dem Istanbul-Protokoll eine entscheidende Rolle
bei der Aufkldrung polizeilicher Ubergriffe zu; sie sind daher entsprechend zu schulen, wie behaup-
tete Verletzungsfolgen zu Beweiszwecken dokumentiert werden miissen. (2016)

In der Ausbildung aller Gesundheitsberufe hat eine stdrkere Sensibilisierung in Bezug auf Betroffe-
ne von Menschenhandel bzw. psychischer oder physischer Gewalt (Kinder, Frauen oder Menschen
mit Behinderung) zu erfolgen. Dies ist auch gesetzlich zu verankern. (2016)

Sexualisierten Grenziiberschreitungen muss durch Weiter- und Fortbildungen des Personals zu The-
men , Kultur/Tradition/Ndhe/Distanz” begegnet werden. Bereits bei Spitalsaufnahme sollten Pati-
entinnen und Patienten Informationen tiber mdgliche Ansprechstellen erhalten. Niederschwellige
Beratungsangebote sollten ausgebaut werden. (2016)

Das Videodolmetsch-Angebot sollte in den Spitdlern ausgebaut werden, um der interkulturellen
Betreuung von Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen. (2016)
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Eine Starkung der ambulanten und tagesklinischen Strukturen sowie die Schaffung von Kassenver-
tragsfacharztstellen sind dringend erforderlich. (2016)

Der notwendigen Steigerung des Leistungsangebotes ist durch eine Erh6hung und zeitnahe Beset-
zung offener Ausbildungspldatze im Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie Rechnung zu tragen. (2016)

Der Kreis der Arztinnen und Arzte, die zur Bescheinigung einer notwendigen Unterbringung berech-
tigt sind, sollte erweitert werden, um die eigenstindige Beurteilung durch die Sicherheitsorgane auf
Ausnahmefdalle zu beschranken. (2016)

In psychiatrischen Krankenanstalten sind flexible Systeme zur Personalplanung zu implementieren,
damit rasch auf die konkreten Umstinde und auf aktuelle Erfordernisse reagiert werden kann. (2017)

Bei der Betreuung psychisch kranker Menschen ist auf einen wertschdtzenden Umgang zu achten,
um ein Geflihl der Machtlosigkeit und Erniedrigung zu vermeiden. (2017)

Die Ausbildungskapazitdten sind zur Abdeckung des steigenden Bedarfs und angesichts der Auswei-
tung des Leistungsangebotes im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiter zu erhéhen. (2017)

Die Zahl der niedergelassenen Vertragsfachdrztinnen und Vertragsfachdrzte fiir Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie sollte angesichts des steigenden Bedarfs Osterreichweit in allen Bundesldndern er-
hoht werden. (2017)

Der Versorgungsauftrag von psychosomatischen Stationen an Abteilungen fiir Kinder- und Jugend-
heilkunde sollte in Abgrenzung zu Behandlungen, die Abteilungen fiir Kinder- und Jugendpsychia-
trie vorbehalten sind, klar definiert werden. (2017)

Im Sinne einer umfassenden Gewaltpravention sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Krankenanstalten mit Patientenkontakt Deeskalationsschulungen absolvieren. (2017)

Riickfithrung und Entlassungsmanagement

Im Zuge des Entlassungsmanagements ist die Legitimation vertretungsbefugter Personen sorgfaltig
zu prifen. (2017)

3.3  Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Bauliche Ausstattung

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe miissen umfassend barrierefrei sein. (2014)

Versperrbare Behdltnisse (Kdasten) fiir das Privateigentum Minderjdhriger sollten Bestandteil der
Minimalausstattung in Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche leben, sein. (2015)

Riickzugsmoglichkeiten sind auch Minderjdhrigen zu ermdglichen; Zimmertiiren sollen zwar vom
Personal zu Offnen, aber von Minderjdhrigen auch von innen versperrbar sein. (2015)

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Alle Lander missen ihrer Versorgungsverantwortung durch geeignete Einrichtungen selbst nach-
kommen, um nicht im Kindeswohl gelegene Beziehungsabbriiche zu vermeiden. (2014)
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Heimstrukturen erschweren eine den Erkenntnissen der aktuellen Sozialpddagogik entsprechende
Arbeit. Die Wirkung negativer Gruppendynamiken kann wesentlich stdrker sein als jene der pda-
dagogisch und therapeutischen Sozial- und Konflikttrainings sowie zusdtzlicher Settings, welche
Personlichkeitsentwicklung, Verhaltensénderungen sowie schulische und berufliche Integration
fordern sollen. Kleinere regionale Betreuungseinrichtungen mit familiGrem Charakter sollen Grof3-
heime deshalb ablosen. (2014)

In allen Bundesldndern soll die Betreuung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr in Grofiein-
richtungen stattfinden, sondern in kleinen, familiendhnlichen Wohngruppen. Die Zahl an Krisen-
abkldarungspldtzen muss dem tatsdchlichen Bedarf entsprechen. Eine Reduzierung der zuldssigen
Gruppengrofien auf maximal zehn Minderjéhrige wird empfohlen. (2016, 2017)

Die Lander als Trdger der Kinder- und Jugendhilfe haben dafiir Sorge zu tragen, dass Umstrukturie-
rungsprozesse nicht auf halber Strecke zum Erliegen kommen. (2017)

Verdnderungen der umweltbezogenen Rahmenbedingungen, die sexuelle Gewalt begiinstigen,
miissen erfolgen. (2015)

Die Unterscheidung zwischen Kindern und Jugendlichen in voller Erziehung in und auf3erhalb der
Grundversorgung widerspricht der UN-KRK und ist abzulehnen. Auch unbegleitete minderjdhrige
Flichtlinge (UMF) unterstehen dem vollen Schutz des Kinder- und Jugendhilfetrdgers und haben
Anspruch auf ihren Bediirfnissen angemessene Betreuung am Stand der Pddagogik. Beschdafti-
gungs- und Freizeitmoglichkeiten in UMEF-Einrichtungen sind auszubauen. Mehr Budgetmittel aus
Grundversorgung sind erforderlich, um psychosoziale Versorgung und Integration zu erleichtern.
Bundesweit einheitliche Mindeststandards fiir die UMF-Betreuung sind erforderlich. (2014)

Bei der Betreuung von UMF muss das Kindeswohl im Zentrum stehen. Die Finanzierung der UMF-
Betreuungseinrichtungen und die Standards der Grundversorgung sind an jene der sozialpdda-
gogischen Einrichtungen anzugleichen. (2017)

Massenquartiere sind fiir unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge (UMF) und Asylwerbende unge-
eignet. Die VA empfiehlt daher eine entsprechende jugendgerechte Unterbringung von UME. (2015)

Die ausschliefdliche Unterbringung von unbegleiteten minderjahrigen Fliichtlingen in Wohngrup-
pen wird gefordert. (2016)

Spezielle Betreuungsplatze fiir mehrfach und schwer traumatisierte minderjahrige Fliichtlinge miis-
sen geschaffen werden. (2016)

Die VA empfiehlt die umgehende Obsorgelibernahme aller in Bundesbetreuungsstellen des Bundes
befindlichen UMF sowie deren Uberstellung in Grundversorgungsquartiere der Lander. (2015)

Aus Sicht der VA ist die Nachbetreuung junger Erwachsener zur Sicherung von Ausbildungserfolgen
auch nach Erreichen der Volljahrigkeit von UMF notwendig. (2015)

Konzepte, die ein Krisenmanagement zur Vermeidung von Beziehungsabbriichen vorsehen, werden
gefordert. (2016)

Gewaltschutzkonzepte miissen in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und
umgesetzt werden. (2015)

Spezielle Krisenunterbringung fiir Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Diagnosen sollten
eingerichtet werden. (2015)
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Heimstrukturen erschweren eine den Erkenntnissen der Sozialpddagogik entsprechende Arbeit. Die
Wirkung negativer Gruppendynamiken kann wesentlich stdrker sein als jene der pddagogisch und
therapeutischen Sozial- und Konflikttrainings sowie zusdtzlicher Settings, welche Personlichkeits-
entwicklung, Verhaltensdnderungen sowie schulische und berufliche Integration férdern sollen.
Kleinere regionale Betreuungseinrichtungen mit familidrem Charakter sollen Grof3heime ablosen.
(2014)

Die Einhaltung von behordlichen Auflagen muss in Problemeinrichtungen engmaschig tiberwacht
werden. (2016)

Eine weitergehende Harmonisierung der Mindeststandards der Lander fir die sozialpddagogische
Betreuung von Kindern und Jugendlichen sollte bundesweit angestrebt werden. (2017)

Der NPM fordert den weiteren Ausbau ambulanter familienunterstiitzender Hilfen zur Vermeidung
bzw. Verkiirzung der Fremdunterbringungen von Minderjdhrigen. (2017)

Gewaltprdventive und sexualpddagogische Konzepte sollten in allen Bundesldndern eine Bewilli-
gungsvoraussetzung fiir sozialpddagogische Einrichtungen sein. Die Umsetzung dieser Konzepte ist
durch die Fachaufsichten der Lander zu tliberpriifen (2017)

Das Angebot an sozialtherapeutischen Betreuungspldtzen muss deutlich erh6ht werden. (2017)

Krisenabkldrungspldtze miissen dem Bedarf entsprechend ausgebaut werden. Fiir Kinder und Ju-
gendliche mit psychiatrischen Diagnosen bzw. posttraumatischen Belastungsstdrungen miissen
Krisenzentren geschaffen werden. (2017)

Modelle mit Auszeit-WGs sind zu entwickeln. (2016)

Zugang zu Informationen innerhalb der Einrichtung

Haus- und Gruppenregeln miissen mit Minderjahrigen partizipativ erarbeitet werden. (2014)

Die VA empfiehlt Hausparlamente, Kinderteams oder Kindervertretungen, um die Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen im Rahmen institutioneller Betreuung sicherzustellen und diese in der
Praxis auch zu leben. (2016, 2017)

Uber diese Sitzungen sind Protokolle anzufertigen und partizipativ beschlossene Entscheidungen
sind umzusetzen. (2016)

Freiheitsbeschrankende Mafsnahmen

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen haben sich mit den Voraussetzungen und Bedingungen, die
das HeimAufG an zuldssige Freiheitsbeschrdnkungen kntipft, auseinanderzusetzen und sollten die
Kooperation mit der Bewohnervertretung aktiv suchen. (2017)

Recht auf Familie und Privatsphdre

Die Lander als Kinder- und Jugendhilfetrdger haben fiir einen bedarfsgerechten Ausbau eigener Be-
treuungsstrukturen vorzusorgen. Der Anteil an fremduntergebrachten Minderjdhrigen aus anderen
Bundesldndern sollte mdglichst gering sein. (2017)
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Die Unterbringung Minderjdahriger sollte nahe dem Wohnort der Eltern erfolgen, sofern nicht pada-
gogische Griinde dagegen sprechen. Eine Fremdunterbringung in grof3er Entfernung zum Wohnort
der Herkunftsfamilie ist zur Wahrung der Kontakt- und Besuchsmdoglichkeiten im Interesse des Kin-
deswohls zu vermeiden. (2014, 2017)

Der NPM fordert den weiteren Ausbau ambulanter familienunterstiitzender Hilfen zur Vermeidung
bzw. Verkiirzung der Fremdunterbringungen von Minderjdhrigen. (2017)

Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungsangebote

Die VA fordert die Implementierung von Fortbildungen fiir das Personal und Workshops fiir Kinder
und Jugendliche als praventive Mafinahmen. (2015)

Leistungsbezogene Tagessdtze und regelmdaflige Anpassungen sind einzufiihren. (2016)

Hilfen fiir junge Erwachsene miissen fiir die gesamte Ausbildungsdauer gewdahrt werden. (2016)
Die Betreuung von volljahrigen Fliichtlingen in Ausbildung muss intensiviert werden. (2016)

Ein bundesweiter Masterplan zur flachendeckenden Bereitstellung von Angeboten des Spracher-
werbs, insbesondere fiir minderjdahrige Fliichtlinge wird gefordert. (2016)

Der NPM fordert einen Rechtsanspruch auf Hilfen nach Eintritt der Volljahrigkeit. (2017)
Mafinahmen fiir junge Erwachsene sollen fiir die gesamte Dauer der Ausbildung bewilligt werden. (2017)

Die (Aus-)Bildungsmoglichkeiten fiir minderjahrige Asylwerbende, die nicht mehr schulpflichtig
sind, sollten bundesweit verbessert werden. (2017)

Indizien auf Folter, Misshandlung, Missbrauch, Vernachldssigung und erniedrigende Behandlung

Eine gewaltfreie Erziehung fiir alle Minderjdhrigen muss umfassend sichergestellt werden. (2014)
Die Verhdngung von Gruppenstrafen ist unzuldssig. (2013)

Padagogische Konsequenzen als Reaktion auf Fehlverhalten diirfen weder tiberschiefdend noch ent-
wiirdigend sein. (2013)

Entwiirdigende Strafen als pddagogische Mafinahmen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe sind i.S.d. Art. 3 EMRK verboten. (2015, 2017)

Reaktionen auf unerwiinschtes Verhalten sollten in unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit
diesem erfolgen und mit Minderjdhrigen besprochen werden. (2015) Sanktionen miissen mit dem
Regelverstof} in direktem Zusammenhang stehen. (2017)

Ein individueller Umgang mit Regelverstdfien ist notwendig. (2015)

Wiedergutmachungsmodelle als Alternative zu Sanktionssystemen sind zu etablieren. (2015)

Gesundheitswesen
Besondere Vorsicht und Aufkldrung bei Medikamenten im Off-Label-Use ist notwendig. (2014)

Eine Bedarfsmedikation darf nicht von pddagogischem Personal verabreicht werden. (2014)
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Fir eine liickenlose Dokumentation bei der Medikamentenabgabe ist zu sorgen. (2015)
Auf konkrete Anweisungen und Verschreibungen durch Arztinnen und Arzte ist hinzuwirken. (2015)

Die Verabreichung verschreibungspflichtiger Medikamenten wie Psychopharmaka im Bedarfsfall
erfordert besondere Achtsamkeit auch in Bezug auf Neben- und Wechselwirkungen. (2015)

Personal

Alle Lander als Kinder- und Jugendhilfetrdger sollten Einrichtungen fiir Krisenzeiten mit einem ho-
heren Personalschliissel und einer geringen Kinderanzahl schaffen. (2016)

Fiir eine Vollbesetzung der Stellen ist durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu sorgen. (2016)

Losungen zur Vermeidung einer hohen Personalfluktuation miissen gefunden werden, um den fiir
das Kindeswohl abtréglichen hdufigen Wechsel an Bezugspersonen zu vermeiden. Fluktuationsur-
sachen muss vorgebeugt werden. (2016, 2017)

Der NPM fordert, dass nur gut ausgebildetes Personal in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ar-
beiten soll. (2017)

Einheitliche Ausbildungsstandards sowie Qualitdtsstandards in der Kinder- und Jugendhilfe miis-
sen fiir ganz Osterreich geschaffen werden. (2017)

Sowohl das Berufsrecht als auch die Ausbildung von Sozialpddagoginnen und -pddagogen sollte
bundeseinheitlich normiert werden (Art. 15 a B-VG-Vereinbarung). (2014, 2017)

Ergdnzend zur Grundausbildung sind spezielle Kompetenzen des sozialpddagogischen Personals fiir
den Umgang mit Gewalt in Krisensituationen notwendig. Verpflichtende Aus- und Fortbildung zu
diesem Thema, die Aufnahme von Gewaltprdvention in die institutionellen Leitbilder und Hand-
lungsanleitungen sowie die Bestellung einer bzw. eines Gewaltschutzbeauftragten sind praventiv
zur Vermeidung von Gewalt unabdingbar. (2013)

Schulungen zu den gesetzlichen Vorgaben des HOG sind erforderlich. (2017)
Hilfeangebote sind auch im Rahmen der vollen Erziehung in Einrichtungen zu individualisieren. (2014)

Wissenschatftlich begleitete Kinder- und Jugendhilfeplanungen der Linder miissen Versorgungsde-
fizite und Maf3nahmen zu deren Behebung erfassen. (2014)

Gewaltprdvention, Sexualerziehung und Pravention von sexuellen Ubergriffen ist unverzichtbar.
Wirksame Prdvention muss tiber die verschiedenen Arten von Grenzverletzungen aufkldren, Kin-
dern und Jugendlichen Mut machen, sich Hilfe zu holen, sie auf ihre Rechte auf korperliche und
sexuelle Selbstbestimmung hinweisen und Geschlechterrollenzuschreibungen hinterfragen. (2014)

Sexualpddagogische Konzepte miissen erarbeitet und in sdmtlichen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe umgesetzt werden. (2015)

Der NPM fordert, das Vorhandensein eines sexualpddagogischen Konzeptes als Bewilligungsvor-
aussetzung zu statuieren. (2016)

Verpflichtende Fortbildungen des Personals zum Thema Sexualpddagogik sind in allen Einrichtun-
gen wiederkehrend notwendig. (2016, 2017)

Ein Rechtsanspruch auf Hilfen fiir junge Erwachsene soll verankert und Case-Management bei Be-
endigung der Betreuung verbessert werden. (2014)
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Kapazitdaten fiir die Betreuung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen sind entsprechend
regelmafdig durchgefiihrter Bedarfsanalysen aufzustocken. Die VA fordert die Implementierung von
Fortbildungen fiir das Personal und Workshops fiir Kinder und Jugendliche als praventive Mafinah-
men. (2015)

Der Behandlungsbediirftigkeit von Traumatisierungen und psychosozialen Folgewirkungen von
UMF muss besondere Beachtung geschenkt werden. Fachkrdfte miissen darin geschult werden, Auf-
falligkeiten und Symptome zu erkennen, damit sie Hilfen rasch einleiten konnen. (2017)

3.4  Einrichtungen fur Menschen mit Behinderung

Bauliche Ausstattung

Bauliche Unzuldnglichkeiten und fehlende umfassende Barrierefreiheit bedeuten eine Behinderung
in der sozialen Entwicklung von Menschen mit Behinderungen und sind daher zu vermeiden. (2014)

Sparzwidnge diirfen nicht dazu fithren, dass Menschen mit psychischen Krankheiten gegen ihren
Willen in andere Einrichtungen tibersiedeln miissen. (2017)

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Die Forderung eigener Potenziale ist ein Menschenrecht und ist daher von den Einrichtungen zu
gewdhrleisten. Konkrete und messbare Ziel- und Mafinahmenvereinbarungen sind dafiir essentiell.
(2016)

Bedtrfnisse und Wiinsche der Betroffenen miissen dabei im Vordergrund stehen. (2016)

Menschen mit Behinderungen miissen in die Lage versetzt werden, ihren Alltag nach persénlichen
Bediirfnissen zu gestalten und an der Gesellschaft teilzuhaben. Das Konzept der Sozialraumorien-
tierung sollte dabei zur Anwendung kommen. (2014)

Selbstvertretung ist unabhdngig von der Form der Behinderung in institutionellen Betreuungsver-
haltnissen zu gewdhrleisten. Geeignete Unterstiitzungsmafinahmen sind dafiir notwendig. Peer-to-
Peer-Informationsaustausch soll gefordert werden. (2014)

Es wird empfohlen, dass Menschen ohne mit oder eingeschrdinkter Lautsprache individuelle, auf
ihre Fahigkeiten abgestimmte Kommunikationsmoglichkeiten durch Unterstiitzte Kommunikation
ertffnet werden. (2016)

Wenn Trdgerorganisationen sowohl Wohnplatz und Tagesstruktur zur Verfiigung stellen, befinden
sich die Betroffenen in einem de facto geschlossenen Kontrollsystem. Diese Verkniipfung von Ar-
beits- und Wohnbereich férdert Macht- und einseitige Abhdngigkeitsverhdltnisse und sollte auch
laut UN-BRK vermieden werden. (2015)

Die VA fordert, dass die selbstbestimmte Lebensgestaltung auch fiir Menschen mit Behinderungen
im Alter moglich sein muss. Strikte Anwesenheitsvorgaben in Werkstdtten stehen dem jedenfalls
entgegen. (2015)

In Wohneinrichtungen fiir Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Suchterkrankungen miis-
sen Rehabilitation und Habilitation durch ausreichende Ressourcen ermoglicht werden. (2015)
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Der NPM wiederholt die Empfehlung, den Geltungsbereich von Chancengleichheitsgesetzen auf
die Unterbringung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, aber auch auf Personen mit
Substanzgebrauchsstérungen auszudehnen. (2017)

Die Forderung der gleichberechtigten Teilnahme von Menschen mit psychischen Krankheiten oder
seelischen Behinderungen ist bundesweit besonders dringlich. (2015)

Der Behindertenrechtsausschuss der UN hat nach der sterreichischen Staatenpriifung im Rahmen
der UN-Konvention tber die Rechte von Menschen mit Behinderungen zuletzt empfohlen, dass
Osterreich weitere Maftnahmen ergreifen soll, ,um Frauen, Mdnner, Mddchen und Buben mit Be-
hinderungen vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schiitzen”. Dies fordert auch der NPM
ein. (2014)

Unterstiitzte Kommunikation hat auch eine gewaltpraventive Funktion; zu deren Gewdhrleistung
sind Kenntnisse der Methodik, entsprechende Ausbildungen und eine ausreichende Ressourcenaus-
stattung erforderlich. (2016)

Bei der Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder einer psychiatrischen Erkrankung miis-
sen Einrichtungen besonders darauf achten, dass die betreuten Personen keiner erniedrigenden
Behandlung ausgesetzt sind. (2016)

Schutz vor menschenunwiirdiger oder erniedrigender Behandlung muss rasch einsetzen, umfassend
ausgestaltet und wirksam sein. (2015)

Es braucht entsprechend neue und flexiblere Strukturen fiir dltere Menschen mit Behinderungen,
insbesondere in Bezug auf Wohnen, Beschdftigung und Freizeit. (2015)

Der Abbau bestehender Grofieinrichtungen sowie die konsequente Neuausrichtung von Hilfe-
stellungen im Sinne personlicher Assistenz und sozialrdumlicher Angebote ist das Herzstiick men-
schenrechtskonformer Behindertenpolitik. (2014)

Die Orientierung an vorrangig beschiitzenden Haltungen zu Lasten einer eher ressourcen- und
starkenorientierten Haltung gegeniiber Menschen mit Behinderungen ist Grofdeinrichtungen im-
manent. Aber auch personliche Kontakte und stiitzende Beziehungen, die es im Nahraum mogli-
cherweise gegeben hat, werden bei Ubersiedlung in entferntere Heime erschwert. (2014)

Die VA fordert die Erstellung von in der UN-BRK vorgesehenen Notfallpldnen fiir Menschen mit
Behinderungen auf der Flucht. (2015)

Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist bei allen Budgetplanungen als Grundprinzip zu
berticksichtigen. (2017)

Good-Practice-Beispiele sollten Einrichtungstrdgern und Behorden als Vorbilder dienen. (2017)

Recht auf Familie und Privatsphdre

Menschen mit Behinderungen muss in allen Einrichtungen geniigend Privatsphdre gewdhrt wer-
den. (2017)

Sexualkonzepte sollten von allen Einrichtungstrdgern verpflichtend erstellt und umgesetzt werden.
Menschen mit Behinderungen sollten in Wahrnehmung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung
die Moglichkeit zur Sexualbildung und Sexualaufkldrung erhalten. (2017)
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Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungsangebote

Die Integration in Normalarbeitspldtze muss ausreichend gefordert werden und der Lohn in Tages-
strukturen/Beschdftigungswerkstdtten muss den Erwerb sozialversicherungsrechtlicher Anspriiche
gewahrleisten. (2014)

Die Beschaftigung von Menschen mit Behinderungen in Werkstdtten in ihrer derzeitigen rechtli-
chen und faktischen Gestaltung entspricht nicht den Bestimmungen der UN-BRK - insbesondere
Art. 27 ,Arbeit und Beschdftigung”. Dies insbesondere deswegen, weil die in diesen Einrichtungen
tatigen Menschen mit Behinderungen von der Osterreichischen Rechtsordnung ausnahmslos nicht
als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne angesehen werden und tiber
keine sozialversicherungsrechtliche Absicherung aus dieser Tctigkeit verfligen (von der gesetzlichen
Unfallversicherung abgesehen). Die Sicherung des Lebensunterhaltes durch Arbeit fiir alle derzeit
in Werkstatten beschdaftigten Menschen mit Behinderungen soll unabhdngig von der individuellen
Leistungsfdhigkeit und auf3erhalb der jetzigen Sozialhilfe- und Mindestsicherungslogik gewdahrleis-
tet sein. (2014)

Um Betroffenen ein selbststdndigeres Leben zu ermdglichen, missen sie darauf bestmdglich vorbe-
reitet und entsprechend gefordert werden. (2017)

Beschwerdemanagement

Menschen mit Behinderungen ist in allen Einrichtungen eine addquate Moglichkeit zur Einbrin-
gung von Beschwerden zu geben. (2013)

Der Abschluss schriftlicher Heimvertrdge fiir Menschen mit Behinderungen ist nach geltendem
Recht zwingend erforderlich. Die Vertrdge miissen einfach und verstdndlich formuliert werden. Be-
troffene miissen den Inhalt verstehen und nachvollziehen kénnen, welche Rechte und Pflichten
dadurch begriindet werden. (2014)

Freiheitsbeschrankende Mafinahmen

Freiheitsbeschrdankende Mafnahmen, die eine fehlende Barrierefreiheit oder Raum- oder Perso-
nalengpdsse ausgleichen sollen, sind ausnahmslos unzuldssig und Ausdruck struktureller Gewalt.
(2013)

Psychosozialen Interventionen und individueller Betreuung ist gegenitiber Isolierungen und Frei-
heitsbeschrdnkungen immer der Vorzug zu geben. Die wegen Selbst- oder Fremdgefdhrdung ange-
ordnete Freiheitsbeschrdnkung muss sowohl das gelindeste Mittel als auch ultima ratio sein. (2014)

Minderjahrige mit Lernbehinderungen oder psychischen Krankheiten diirfen keinen altersuntypi-
schen freiheitsbeschrinkenden Mafinahmen ausgesetzt werden. Auf eine gerichtliche Uberpriifung
derselben haben auch sie — gleich wie Erwachsene — einen Rechtsanspruch. (2014)

Wenn Freiheitsbeschrdnkungen vermeintlich dem Schutz vor Selbst- oder Fremdgefdahrdung dienen,
ist immer besondere Achtsamkeit und eine Priifung von Alternativen notwendig. (2014)
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Die Verwendung von Time-Out-Rdumen darf nicht Folge mangelnder Betreuung, medizinischer
oder psychiatrischer Unterversorgung bzw. unpassender Settings sein und setzt einen Kriseninter-
ventionsplan und Deeskalationstrainings des Personals voraus; dient ausschliefdlich dem vortiiber-
gehenden Schutz Betroffener oder anderer Personen bei akut fremdaggressivem Verhalten und ist
kein zuldssiges Mittel der Disziplinierung oder Sanktionierung von Fehlverhalten; soll unter stdn-
diger Beobachtung und der Moglichkeit beruhigender Gesprdche so kurz wie moglich sein; muss
in angstfreier, reizarmer und verletzungssicherer Umgebung erfolgen; muss dokumentiert und der
Bewohnervertretung als freiheitsbeschrdnkende Mafnahme gemeldet werden; muss von Interakti-
onsbeobachtungen und -analysen begleitet sein, welche die Wechselwirkungen zwischen dem Ver-
halten Betroffener und Aktionen/Reaktionen des Betreuungspersonals oder Mitbewohnerinnen und
-bewohner aufzeigen kénnen. (2014)

Indizien auf Folter, Misshandlung, Missbrauch, Vernachldssigung und erniedrigende Behandlung

Grofde Einrichtungen bedingen, dass auf individuelle Bediirfnisse und Wiinsche schlechter einge-
gangen werden kann. Verstdrkte Anstrengungen, um Deinstitutionalisierungen voranzutreiben,
sind notwendig. Umfassende Gesamtkonzepte fehlen und miissen ausgearbeitet werden. (2014)

Schutz vor menschenunwiirdiger oder erniedrigender Behandlung muss rasch einsetzen, umfassend
ausgestaltet und wirksam sein. Behorden miissen Qualitdtsstandards fir den Opferschutz in Ein-
richtungen erarbeiten. Diese sollen in Folge den Trdgern als Leitlinien fiir ihre Arbeit dienen. (2015,
2017)

Klientinnen und Klienten mit hohem Gewaltpotential sollen erst dann in eine Einrichtung auf-
genommen werden dirfen, wenn diese auf die damit potentiell verbundenen Herausforderungen
vorbereitet ist. (2017)

Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften sollten ein ausgearbeitetes Deeskalationskonzept als
Bedingung fiir die Bewilligung von Einrichtungen flir Menschen mit Behinderungen festschreiben.
(2017)

Gesundheitswesen

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf ein Héchstmafy an Gesundheit. Ein inklusiver
Zugang zur medizinischen Versorgung ist daher nach Ansicht des NPM auszubauen. (2015)

Gesundheitsforderung durch Therapieangebote hat auf fachlich anerkannten Konzepten zu basie-
ren, die den Menschen ein moglichst hohes Maf an Selbstbestimmung in allen Bereichen ermog-
lichen. (2016)

Assistierende Technologien (z.B. Apps fiir Arztegesprdche in Gebdrdensprache) sollten weiterentwi-
ckelt und bundesweit zugdnglich gemacht werden. (2015)

Psychopharmakotherapien setzen eine nachvollziehbare padagogisch-psychologische und psychi-
atrische Diagnostik und eine begriindete Indikationsstellung voraus. Einrichtungen haben darauf
zu achten, dass Therapieziele nachvollziehbar ausgefiihrt und regelmafdig evaluiert werden. (2016)
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Heilpddagogische Prozesse sind so auszurichten, dass die pddagogische Unterstiitzung am aktuel-
len Entwicklungs- und Handlungsniveau anknitipft und der Alltag in einem multimodalen Thera-
piekonzept individuell ,passend” geplant wird. (2016)

Komplexere Krankheitsbilder und Mehrfachbehinderungen erfordern oftmals eine speziell opti-
mierte Versorgung. Das darf keine Ressourcenfrage sein. Die Personlichkeitsentwicklung psychisch
oder korperlich schwer beeintrdchtigter Kinder und Jugendlicher hdngt maf3geblich davon ab, ob
und wie sie dabei unterstiitzt werden, ihre Umgebung wahrzunehmen, sie im wahrsten Sinne des
Wortes begreifen und selbst erkunden zu kdnnen.

Das Wissen uiber Schmerzdiagnosen und die Behandlung von Menschen mit Behinderungen muss
sowohl beim Betreuungspersonal als auch beim medizinischen Personal vergrofiert werden. (2017)

Um Schmerzen bei betreuten Personen gut wahrnehmen zu kénnen, sind stabile Beziehungen zwi-
schen dem Personal und den betreuten Personen notwendig. Hohe Fluktuationsraten und Personal-
engpdsse mussen deshalb vermieden werden. (2017)

Da Kommunikationsbarrieren abgebaut werden miissen, ist der Einsatz von unterstiitzter Kommuni-
kation im Bedarfsfall — insbesondere im Bereich der Schmerzdiagnose — unbedingt notwendig. (2017)

Suchtkranke miissen freien und raschen Zugang zu Behandlungsangeboten haben. Bedarfsdecken-
de und qualitativ hochwertige, nach wissenschaftlichen Standards ausgerichtete Behandlungsan-
gebote sind daher im stationdren wie auch im ambulanten Sektor zu gewdhrleisten. (2017)

Die auseichende Behandlung komorbider Stérungen bzw. Erkrankungen hat integrativer Bestand-
teil solcher Behandlungskonzepte in Nachsorgeeinrichtungen zu sein. (2017)

Riickfdlle sind als krisenimmanenter Bestandteil von Substanzgebrauchsstérungen anzusehen und
bediirfen eines vertiefenden multidisziplindren therapeutischen Ansatzes. (2017)

Vor (unfreiwilligen) Therapieabbriichen muss professionelles handlungsorientiertes Know-how zur
Einschdtzung und Abschdtzung von Suizidalitdt zur Anwendung kommen. Uber das durch einen
Therapieabbruch gestiegene Mortalitdtsrisiko muss nachweislich eine Aufkldrung erfolgen. (2017)

Nachbetreuungseinrichtungen fiir Suchterkrankte haben ein standardisiertes Krisen- und Entlas-
sungsmanagement mit funktionierenden Schnittstellen zu hoherwertigen Versorgungsangeboten
in Spitdlern zu implementieren. (2017)

Personal

Unzureichende Besetzungen im Tag- oder Nachtdienst, schlecht angepasste Hilfsmittel oder Forde-
rungen geistiger oder lebenspraktischer Fahigkeiten fiir Menschen mit Behinderung einzuschran-
ken, bedeuten eine Behinderung der sozialen Entwicklung und sind daher Umsténde, die es zu
vermeiden gilt. (2014)

Voraussetzung fiir eine wirksame Gewaltprdvention ist eine entsprechende Schulung des Personals.
Diese sollte in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen verpflichtend sein. (2017)

Einrichtungstrdger sollten rechtliche Unsicherheiten des Personals im Hinblick auf die sexuelle
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen durch Schulungen und Handlungsanweisun-
gen ausraumen. (2017)
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35 Justizanstalten

Bauliche Ausstattung

Bauliche Adaptierungen zur behindertengerechten und barrierefreien Ausstattung der Justizanstal-
ten (JA) fiir den Straf- und Mafinahmenvollzug sind vorzunehmen. (2014, 2016)

Es sind dringlich Mafsnahmen zu ergreifen, um den teilweise vollig unzureichenden materiellen
Rahmenbedingungen und zum Teil menschenunwiirdigen Lebens- und Aufenthaltsbedingungen
von Untergebrachten (z.B. der JA Gollersdorf) zu begegnen. Der Mafdinahmenvollzug hat in eigens
dafiir eingerichteten therapeutischen Zentren stattzufinden. (2017)

Alle Haftrdume, auch Wartehaftrdume, miissen bei einer Mehrfachbelegung tiber baulich abge-
trennte sanitdre Anlagen sowie iiber ausreichend Licht zum Lesen und tiber Tageslicht verfiigen.
(2015, 2017)

Alle Mehrpersonenhaftrdume sind mit versperrbaren Spinden auszustatten. (2014, 2016)

Besonders gesicherte Haftrdume miissen Uber eine entsprechende Liege- oder Sitzmoglichkeit ver-
fligen. (2015) Werden sie aufgrund ihrer Ausstattung nicht verwendet, sind sie aus dem Haftraum-
plan zu eliminieren. (2014)

Die bauliche Ausstattung einer Sonderkrankenanstalt hat den Standards einer Krankenanstalt zu
entsprechen. (2015)

Addaquate Raumlichkeiten fiir Besuche mit Kindern sind sicherzustellen und sollen in einem freund-
lichen Ambiente stattfinden konnen. (2017)

Die Ausstattung eines Dreipersonenhaftraums mit zwei Stockbetten ist wegen der moglichen Uber-
belegung des Raumes zu vermeiden. (2014)

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Der Aufenthalt im Freien ist tdglich mindestens eine Stunde bei Erwachsenen und zwei Stunden bei
Jugendlichen zu ermdoglichen. (2014) Diese Zeit muss den Inhaftierten netto zur Verfiigung stehen.
Die Zeit des Vor- und Abfiihrens ist nicht in den Aufenthalt im Freien einzurechnen. Wenn der Auf-
enthalt im Freien wegen Schlechtwetters entfdllt, sind alternative Bewegungsmoglichkeiten (z.B. in
einem Sportsaal) anzubieten. (2017)

Haftlingen ist mehr Zeit fiir Aktivitdten auf3erhalb des Haftraumes, einschliefdlich an Freitagen und
Wochenenden, zu bieten. Die Verschlusszeiten insbesondere bei nicht beschaftigten Haftlingen sind
zu verkurzen. Einschlusszeiten von bis zu 23 Stunden tdglich sind unhaltbar. (2016) Um gewaltsa-
men Ubergriffen zwischen jugendlichen Inhaftierten vorzubeugen, ist ein strukturierter und ausge-
wogener Tagesablauf mit moglichst kurzen Einschlusszeiten zu etablieren. (2015)

Es ist dafiir Vorsorge zu treffen, dass den Inhaftierten in ihren Haftrdumen ausreichend individuel-
ler Lebensraum zur Verfligung steht. Um beengten Haftbedingungen vorzubeugen, ist die maxima-
le Belagsfahigkeit von Haftrdumen und einer JA von Zeit zu Zeit zu Uiberpriifen und gegebenenfalls
zu reduzieren. (2017)
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Untersuchungsgefangene sind getrennt von verurteilten Gefangenen anzuhalten. (2017) Vorlaufig
Angehaltene sind aufgrund der Unschuldsvermutung von rechtskraftig eingewiesenen Mafinah-
menpatientinnen und Mafdinahmenpatienten zu trennen. (2017)

Jeder und jedem Inhaftierten ist es zu gestatteten, seinen religidsen und geistlichen Bediirfnissen
nachzukommen, insbesondere durch den Besuch von Gottesdiensten oder Zusammenkiinften in
der Haftanstalt. (2016) Soweit moglich, ist auf die dem Glaubensbekenntnis der Inhaftierten ent-
sprechenden Speisegebote Riicksicht zu nehmen. (2013)

Die Preise von Bedarfsgegenstdnden in den Anstaltssupermdrkten bzw. Kiosken diirfen nicht héher
sein als in umliegenden Supermdarkten. (2015)

Im Sinne des Nichtraucherschutzes ist dafiir zu sorgen, dass Nichtraucherinnen bzw. Nichtraucher
bestmdglich vor den gesundheitsgefthrdenden Einwirkungen von Tabakrauch geschiitzt werden.
Rauchende und nichtrauchende Inhaftierte sind getrennt voneinander unterzubringen. Kleinkinder
diirfen unter keinen Umstdnden Rauch ausgesetzt werden. (2016, 2017)

Die in einem Erlass des BMVRD] festgelegten Mindeststandards fiir den Frauenvollzug miissen so
rasch wie moglich umgesetzt werden. (2016)

Die geringe Anzahl an weiblichen Jugendlichen in Haft kann keine Rechtfertigung fiir schlechtere
Haftbedingungen sein. (2016) Weibliche Insassen diirfen nicht aufgrund ihres Geschlechts benach-
teiligt werden. (2016)

Personen mit psychischen Beeintrdchtigungen sowie pflegebediirftige Haftlinge sind bei der Reini-
gung ihres Ess- und Wohnbereiches professionell zu unterstiitzen. (2016)

Recht auf Familie und Privatsphdre

Personendurchsuchungen, die mit einer Entbl63ung verbunden sind, haben in Abwesenheit von
Mitgefangenen zu erfolgen. Sie sind in zwei Schritten durchzufiihren, sodass sich die zu durch-
suchende Person nicht vollstdndig entkleiden muss. Der Anlass und die Art der Vornahme einer
Personendurchsuchung, die mit einer Entbl6f3ung verbunden ist, sind schriftlich zu dokumentieren.
(2015, 2017)

Gesundheitsbezogene Daten von Inhaftierten diirfen nicht an den Haftraumtiiren angebracht wer-
den. (2017)

Die Ture zum Arztzimmer ist wdhrend des Arztgesprdches oder der Untersuchung geschlossen zu
halten, um die Intimitdt und die Verschwiegenheit zu wahren. (2017) Die medizinische Vertraulich-
keit in Gefdngnissen ist im gleichen Mafie wie in der Aufdenwelt zu wahren. (2017)

Es ist sicherzustellen, dass keine Medienvertreter wihrend einer Haftraum- oder Personendurchsu-
chung anwesend sind. (2017)

Kontakt nach aufden

Die Besuchszeiten sind so festzusetzen, dass sie auch von Berufstdtigen wahrgenommen werden
konnen. Sie sollen zumindest an einem Werktag auch nachmittags bzw. insbesondere in Jugendab-
teilungen am frithen Abend oder auch an Wochenenden mdaglich sein. (2015, 2016)
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Die Moglichkeit von Internettelefonie bzw. Videobesuch soll ehestmoglich Osterreichweit eingefiihrt
werden. (2015, 2016)

Forensische Abteilung/Psychiatrie: Ob eine Besuchseinschrdnkung fiir Minderjdhrige erforderlich
ist, ist im Einzelfall zu priifen. (2017)

Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungsangebote

Jede und jeder Gefangene soll eine niitzliche Arbeit verrichten oder einer sinnvollen Aktivitat nach-
gehen konnen. Die Beschdftigungsquote ist zu erhdhen. (2015, 2016) Der Ausbau von Werkstdatten
ist ehestmdglich zu realisieren. (2015) Betriebe in den JA sollen durchgehend gedffnet sein. Die Ar-
beitsmoglichkeiten auch fiir Untersuchungshdaftlinge sind auszubauen. (2017)

Zusatzlich zur Schul- bzw. Berufsbildung sowie der Erziehung soll auch die sportliche Betdtigung ein
wichtiger Teil im Aktivitdtenprogramm jugendlicher Inhaftierter sein. (2016)

Inhaftierte sollen sich nicht zwischen Arbeit und zustehenden Rechten wie der Bewegung im Freien
entscheiden miissen. (2014)

Der Ausbau von Beschdaftigungsmoglichkeiten fiir Frauen ist zu forcieren, dies gilt auch fiir gericht-
liche Gefangenenhduser. Die Moglichkeit der gemeinsamen Verrichtung der Arbeit von Frauen und
Mannern ist auszubauen. (2014, 2015)

Aus dem mangelnden Beschdftigungsangebot darf Frauen insbesondere kein finanzieller Nachteil
erwachsen. (2014)

Frauen sollen gleichberechtigt Zugang zu Freizeitangeboten erhalten. (2014)

Suchtkranke diirfen aufgrund ihrer Erkrankung keine Diskriminierung beim Zugang zur Arbeit und
zu Ausbildungsangeboten erfahren. (2017)

Ein Totalverbot des Internetzugangs und der PC-Nutzung ist unzuldssig. Es sind nachhaltig Schritte
zu setzen, um zu Fortbildungszwecken einen missbrauchssicheren Zugang zum Internet zu schaf-
fen. (2014)

JA haben dafiir zu sorgen, dass Inhaftierte, denen Volksschulkenntnisse fehlen, den erforderlichen
Unterricht auf Volksschulniveau erhalten. Bei einer grofieren Zahl solcher Angehaltenen ist die
Schaffung einer Unterrichtsmoglichkeit jedenfalls geboten. (2013)

Zugang zu Informationen innerhalb der Einrichtungen

Inhaftierte sollen wissen, bei welchem Fehlverhalten sie mit welcher Strafe zu rechnen haben. Das
Zur-Verfiigung-Stellen dieser Daten hat fiir die Inhaftierten prdventiven Charakter. Den Entschei-
dungstrdgern sollen diese Daten Orientierung fiir eine gleichférmige Spruchpraxis bieten. (2014)

Zugang zu Information heif3t nicht nur, dass Information angeboten wird. Das Angebot muss auch
in einer den Inhaftierten geldufigen Sprache und damit , verstandlich” erfolgen. (2013) Die Haus-
ordnung ist den Inhaftierten nicht nur auf Deutsch, sondern auch in einer ihnen versténdlichen
Sprache zugdnglich zu machen. (2015)
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Inhaftierte sind nicht fiir Ubersetzungsdienste heranzuziehen. Bei Versténdigungsschwierigkeiten
sind ausgebildete Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher beizuziehen. (2016) Videodolmetsch ist
ehestmoglich flachendeckend fiir alle Fachdienste und fiir die Bereiche Aufnahme und Ordnungs-
strafreferat in allen Einrichtungen des Straf- und Mafinahmenvollzugs zur Verfiigung zu stellen.
Wenn Videodolmetsch bereits angeboten wird, ist das System auch zu verwenden. (2016, 2017)

Informationsaushdnge haben im Falle einer Rechtsdnderung so rasch wie moéglich angepasst zu
werden. (2014)

Beschwerdemanagement

Die Errichtung eines Beschwerderegisters ist nachdruicklich zu verfolgen. (2014, 2015)

Freiheitsbeschrankende Mafsnahmen

Trainings der Einsatzgruppe diirfen nicht zu einer Verldngerung der Einschlusszeiten fithren. (2014)

Forensische Abteilung/Psychiatrie: Die Fesselung an ein Krankenbett ist nur zuldssig, wenn dies auf-
grund des Krankheitsverlaufes unabdingbar ist. Die duf’eren Umstdnde bei einer Fixierung diirfen
fir den Betroffenen nicht furchteinfloflend sein. Wahrend der Dauer einer Fixierung ist diese Art
der Anhaltung laufend zu hinterfragen. Ein Formblatt zur ,Einschrdankung der Bewegungsfreiheit”
ist zu erstellen. (2014)

Samtliche Personen, die in einer 6ffentlichen Krankenanstalt fixiert oder gegen ihren Willen isoliert
werden, sollen tiber eine Vertretungsmoglichkeit verfiigen. (2017)

Sicherungsmafinahmen
Die Anordnung von Harntests sollte in einem Register erfasst werden, um die stichprobenweise
Durchfiihrung der Harnkontrollen nachvollziehbar zu machen. (2013)

Im Hinblick auf den geringen Eingriffscharakter sollen Speicheltests Harntests ersetzen. Simtlichen
Anstalten sollen Speicheltests ehestens zur Verfiigung gestellt werden. (2014)

Weist das BMVRD] Untergebrachte einer offentlichen Krankenanstalt fiir Psychiatrie zu, muss es
sich auch Defizite der Infrastruktur dort zurechnen lassen. Kann das BMVRD] nicht erwirken, dass
diese Defizite behoben werden, sind die Betroffenen in einer justizeigenen Einrichtung unterzubrin-
gen. (2014)

Angehaltene im Mafinahmenvollzug sollen (insbesondere im Fall einer Fixierung oder Isolierung)
uber einen Rechtschutz bzw. liber eine Vertretungsmoglichkeit analog zum UbG verfiigen. (2017)

Bei Gurtenbetten sind die Gurte stets so abzudecken, dass sie flir Patientinnen und Patienten nicht
sichtbar sind. (2017)

Gesundheitswesen

Inhaftierten ist dasselbe Niveau medizinischer Fiirsorge sowie Pflege zu gewdhren wie Personen in
Kranken- und Pflegeeinrichtungen in Freiheit. (2014, 2015)
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Um eine medizinische und pflegerische Behandlung unter vergleichbaren Bedingungen zur Ver-
fligung zu stellen, wie sie Patientinnen bzw. Patienten in Freiheit geniefden, muss medizinisches
Personal in ausreichendem Mafie vorhanden sein. (2017). Eine personelle Aufstockung des medizi-
nischen Personals, insbesondere hinsichtlich der psychiatrischen Versorgung, ist in zahlreichen JA
erforderlich. (2015, 2016) Der Bedarf an Pflegepersonal ist regelmdfdig zu evaluieren und anzupas-
sen. (2017)

Die seit Jahren ausstehenden Kennzahlen im medizinischen Bereich sollen ehestens festgelegt wer-
den. (2017)

Inhaftierte mit einer Substanzgebrauchsstérung haben einen Anspruch darauf, dass ihren speziel-
len Behandlungs-, Betreuungs- und Beratungsbediirfnissen Rechnung getragen wird. (2017)

Bedienstete der Krankenabteilung sollen ein Funktions- oder Namensschild sichtbar tragen. (2017)

Bei Verstdndigungsschwierigkeiten im medizinischen Bereich sind ausgebildete Dolmetscherinnen
bzw. Dolmetscher beizuziehen. Die fldchendeckend in den Krankenabteilungen zur Verfiigung ste-
henden Videodolmetsch-Systeme sind ausnahmslos zu verwenden. (2014, 2015, 2016, 2017) Foren-
sische Abteilung/Psychiatrie: Auch in o6ffentlichen Spitdlern soll ein Videodolmetsch-System etab-
liert werden. (2017)

Zum Standard der medizinischen Versorgung zdhlen auch Vorsorgeuntersuchungen. (2014)

Regelmafiige Visiten sollen insbesondere helfen, korperliche und seelische Verwahrlosungen von
Langzeitinhaftierten hintanzuhalten. (2014, 2015)

Das Pflegepersonal hat pflegebediirftige Patientinnen und Patienten unaufgefordert zu unterstiit-
zen, wenn diese nicht in der Lage sind, selbststéindig einer angemessenen Korperhygiene nachzu-
kommen. (2016)

Auf Krankenabteilungen und in Ordinationen hat ausschliefdlich ausgebildetes Gesundheits- und
Krankenpflegepersonal Dienst zu versehen. Dieses darf keine Aufsichtsfunktionen ausiben. Eine
Beiziehung von Strafvollzugsbediensteten der Justizwache darf nur ausnahmsweise aufgrund einer
Gefdhrlichkeitsprognose tiber Verlangen der Arztin bzw. des Arztes erfolgen. (2016)

Fiir den Fall, dass eine Bewachung bei der Untersuchung einer oder eines Inhaftierten zwingend
erforderlich ist, soll diese nur von einer Person gleichen Geschlechtes vorgenommen werden. (2015)

Arztliche Experimente an Inhaftierten sind gesetzlich verboten. Das Verbot ist ein absolutes. Uner-
heblich ist, ob bei einem invasiven Eingriff eine Beeintrdchtigung zu erwarten ist. (2016)

Das Fiihren einer elektronischen Pflegedokumentation ist unerldsslich, um allein durch die Mog-
lichkeit der Nachvollziehbarkeit eine vermehrte Sorgfalt im Umgang mit pflegebediirftigen Gefan-
genen zu bewirken. (2015)

Neu eingetroffene Haftlinge sind binnen 24 Stunden nach ihrer Aufnahme bzw. auch bei einer
Uberstellung (z.B. aufgrund einer Vollzugsortsinderung oder einer Klassifizierung) einer medizini-
schen drztlichen Untersuchung (Zugangsuntersuchung) zu unterziehen. (2016)
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Der Umfang der Zugangsuntersuchung muss im Sinne einer bundesweit einheitlichen Vorgangs-
weise standardisiert werden. Sie hat Im Interesse des Fremd- und Selbstschutzes sowie des Erkennens
von Misshandlungsspuren neben einem Anamnesegesprich auch aus einer Ganzkorperuntersu-
chung inklusive Entblof3ung zu bestehen. Die Inhaftierten sollen ausdriicklich auf die Mdglichkeit
einer Blutuntersuchung hingewiesen werden. Eine Ablehnung einer Blutuntersuchung seitens der
Haftlinge ist im IVV-MED-Modul zu dokumentieren. (2016, 2017)

Inhaftierte, die an einer psychiatrischen (Vor-)Erkrankung leiden, sind zeitnahe nach der Einliefe-
rung in eine JA einer Fachdrztin bzw. einem Facharzt fiir Psychiatrie vorzustellen und durch regel-
mafiige Kontakte psychiatrisch zu begleiten. (2016)

Im Sinne einer effektiven Suizidprdavention sind Inhaftierte, die im VISCI-System auf Rot geschaltet
sind, zu einem ehestmoglichen Zeitpunkt dem Psychologischen und Psychiatrischen Fachdienst zur
Erstellung eines (drztlichen) Fachbefundes und Therapievorschlages vorzustellen. (2016)

Die psychiatrische wie psychologische Versorgung ist Teil der Gesundheitspflege und als solche in
den Anstalten in der Untersuchungshaft und im Straf- und Mafnahmenvollzug sicherzustellen.
(2014) Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sie durch Fachdrztinnen und Fachdrzte der
Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erfolgen, insbesondere auch zur Durchfiihrung bzw. Indikations-
stellung einer Substitutionsbehandlung. (2016)

Strafgefangene, die eine psychische Besonderheit und gleichzeitig eine fehlende Eignung fiir den
allgemeinen Strafvollzug aufweisen, sind von den tlbrigen Strafgefangenen zu trennen und haben
eine addquate fachspezifische Betreuung und Therapie zu erhalten. Fiir sie sind Standards fiir die
Versorgung bzw. Betreuung sowie Kriterien als Orientierungshilfe fur die Klassifizierung zu etablie-
ren. (2017)

Eine ldngerfristige Unterbringung von suizidgefdhrdeten Inhaftierten in einem Einzelhaftraum ist
nicht zuldssig. Eine Einzelunterbringung kann nur im Ausnahmefall und dann nur zeitlich be-
schrankt erfolgen. (2016) Eine Videoliberwachung schlief3t fiir sich noch nicht aus, dass sich die
Gefdhrdeten in einem unbeobachteten Moment suizidieren. (2014)

Individuelle Therapieangebote fiir Untergebrachte sind ebenso vorzusehen wie entsprechende
Rdaumlichkeiten. Die Therapien sind zeitnahe nach der Unterbringung zu beginnen. Ein monate-
langer Stillstand ist nicht akzeptabel. (2017)

Samtliche Matratzen, Decken und Polster der Krankenhaftrdume miissen monatlich auf ihren hygieni-
schen Zustand tberpriift, in regelmdfligen Abstdnden gereinigt und bei Bedarf ersetzt werden. (2016)

Es ist sicherzustellen, dass die Zustimmung der oder des Betroffenen vor der Verabreichung von ei-
ner Placebo-Medikation vorliegt. (2015)

Personal

Den Jugendabteilungen soll ein autonomer Personalpool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur
Verfligung stehen. Diese Bediensteten sollen das Ausbildungsprogramm ,Arbeitsfeld Jugendvoll-
zug" absolviert haben. Sie sollen in ausreichender Zahl fiir Nachtdienste zur Verfiigung stehen und
jugendliche Inhaftierte bei Ausfithrungen begleiten. (2014, 2016)

Ausfiihrungen von Jugendlichen sind (aufder bei Bedenken im Einzelfall) in Zivilkleidung durchzu-
fiihren. (2015, 2016)
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Die Konfrontation mit Suiziden fiihrt oft lange danach zu Belastungsstérungen, die durch Maf3-
nahmen des Dienstgebers zu minimieren sind. Die Justizverwaltung hat alle Anstrengungen zu
unternehmen, um die Inanspruchnahme von psychotherapeutischer Hilfe nicht als Schwdche er-
scheinen zu lassen. (2014)

Exekutivbedienstete sind zur regelmdafigen Inanspruchnahme von Supervision zu motivieren. (2017)

Es ist grundsatzlich dafiir zu sorgen, dass Justizwachebedienstete, die in Dienstkleidung (Uniform)
Dienst versehen, zur Identifizierung sichtbar ein Namensschild tragen. Im Fall einer besonderen
Gefahrensituation kann anstelle des Namensschildes ein anderes Identifizierungsmerkmal (z.B.
Personalnummer) sichtbar angebracht werden. (2016)

Der Dienstgeber hat dafiir Sorge zu tragen, dass die geschlechtliche Selbstbestimmung, sexuelle In-
tegritdt und Intimsphdre der Bediensteten nicht gefdhrdet wird. Dementsprechend hat er sicherzu-
stellen, dass keine Bilder von unbekleideten Personen in Dienstzimmern angebracht werden. (2014)

Riickfiihrung und Entlassung

Der Ausbau von Nachbetreuungsplétzen ist in ganz Osterreich weiter voranzutreiben. (2013) Dabei
sind mehr Nachbetreuungspldatzen fiir Jugendliche und Menschen mit Mehrfachdiagnosen insbe-
sondere in den westlichen Bundesldndern vordringlich. Um das bestehende Angebot und die Nach-
frage besser abzugleichen, ist das Zuweisungsmanagement zu optimieren. (2017)

Menschen, die nach ihrer endgiiltigen Entlassung alters- oder gesundheitsbedingt nicht mehr in ein
selbstbestimmtes Leben zurtickkehren kénnen, soll seitens der Ldnder ein Angebot einer betreuten
Wohnversorgung unterbreitet werden. (2017)

3.6 Kasernen

Bauliche Ausstattung

Militdrische Anhalterdume sollen bei Kasernenumbauten und Kasernenneubauten kiinftig mit ge-
trennten Sanitdrbereichen ausgestattet sein. (2014)

3.7  Polizeieinrichtungen

Bauliche Ausstattung

Bei Neuerrichtung und Neuanmietung bzw. bei Umbaumafinahmen ist die génzliche Abtrennung
des Sanitdarbereichs von Haftrdumen auch bei kurzfristigen Anhaltungen in Polizeiinspektionen
(PI) anzustreben. (2015)

Anhalterdume in PI diirfen nur entsprechend ihrer GrofRe belegt werden, von einer Uberbelegung
ist auch bei dringendem Platzbedarf abzusehen. Bei drohender Uberbelegung miissen die Angehal-
tenen in andere Polizeidienststellen verlegt werden. (2016)

Alarmknopfe in Verwahrungsrdumen von PI miissen ausreichend gekennzeichnet sein, um ange-
haltenen Personen die Kontaktaufnahme zum Wachpersonal zu ermdglichen. (2015, 2017)
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PI miissen hygienisch, gepflegt und mit funktionierenden Heizungen ausgestattet sein. (2014, 2015,
2016)

PI miissen liber Eigensicherungssysteme verfiigen. (2016)
PI und PAZ miissen mit Sanitdrbereichen fiir weibliches Personal ausgestattet sein. (2015)

Inhaftierten in PI ist tdglich ein Zugang zu Waschbecken mit Warmwasseranschluss in den Sanitdr-
rdumen zur Verfligung zu stellen. (2014)

Ein permanent aktiviertes Rufklingelsystem in PI ist vorzusehen, damit Personen im Polizeigewahr-
sam stets Kontakt zum Wachpersonal aufnehmen kénnen. (2014, 2016)

PI sollen barrierefrei sein, der bestehende Etappenplan nach dem BGStG ist zu beachten. Die rund
300 in diesem Plan nicht enthaltenen Dienststellen sind bis 31.12.2019 zu verlegen oder eine ande-
re organisatorische Losung ist zu finden. in dringenden Fdllen sind Barrieren umgehend zu behe-
ben. (2015, 2016, 2017)

Verwahrungsrdume in PI sind mit von innen zu betdtigenden Lichtschaltern auszustatten, die aus
Sicherheitsgriinden auch von auf’en deaktivierbar sein sollten. Die Richtlinie fiir Arbeitsstdtten ist
entsprechend zu dndern. (2016, 2017)

Bei der Errichtung bzw. beim Umbau von PI sollen Untersuchungsrdume mit einem Notrufsystem
eingerichtet werden. (2017)

Bestehende Kellerhaftrdume in PI miissen Uber eine ausreichende Beleuchtung und Beltiftung verfii-
gen, die Brandschutzbestimmungen erfiillen sowie die unmittelbare Kontaktaufnahme und eine ra-
sche Reaktion bei einem Vorfall gewdhrleisten. Sie miissen mit der Dienststelle verbunden sein. (2017)

Bei Neu- und Umbauten sollen Verwahrungsrdume nicht mehr in Kellern von PI eingerichtet wer-
den. (2017)

Verwahrungsrdume von PI miissen vandalensicher eingerichtet sein. Bauteile, die Verletzungen ver-
ursachen oder als Befestigung fiir Strangulierungsmittel dienen kdnnen, sind zu vermeiden. (2017)

PI miissen hygienisch sein und tiber Eigensicherungssysteme verfligen. Haftrdume miissen ausrei-
chend beleuchtet sein. (2017)

In sdmtlichen PAZ muss eine ausreichende Anzahl an Haftraumen vorhanden sein, die fiir den
Vollzug der Einzelhaft gemaf3 § 5 bzw. 5b Abs. 2 Z 4 AnhO geeignet sind. (2017)

In allen Einzelhaftrdumen muss eine beim Haftraum zu quittierende Alarmtaste vorhanden sein. (2017)

Die Haftrdume der PAZ sind mit von aufden schaltbaren Steckdosen (gegebenenfalls Verteilerste-
cker) zum Anschluss eigener Gerdte wie Radio oder Fernseher auszustatten, um den Angehaltenen
so weitere Beschdftigungsmdoglichkeiten zu erdffnen. (2015)

Geflieste Sicherheitszellen in PAZ haben tber eine (Hock-)Toilette mit Innenspiilung, eine beheiz-
bare Liegefldche oder Matratze sowie liber fix montiertes Mobiliar (Bett, Tisch, Sitzgelegenheit) zu
verfligen. (2017)

Einzelzellen gemdfd § 5 AnhO sind mit einem Waschbecken, einer Warm- und Kaltwasser-Versor-
gung, einer Sitztoilette, einem Bett und einem Tisch mit Sitzmoglichkeit auszustatten. (2017)

Die technische Uberwachung besonders gesicherter Haftrdume in PAZ soll durch lichtquellenun-
abhdngige Videoliberwachung und unter Wahrung der Intimsphdre der Haftlinge erfolgen. (2017)
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Fir eine rechtzeitige und regelmafige Reinhaltung in PAZ ist zu sorgen. Der Zugang von Angehal-
tenen zu hygienischen sanitdren Einrichtungen ist zu gewdhrleisten. Die an Angehaltene ausgege-
benen Matratzen und Textilien haben sauber zu sein. Der Schutz der Intimsphdre ist durch bauliche
bzw. organisatorische Maf3nahmen sicherzustellen. Duschen sind regelmdafig zu kontrollieren (vor
allem die Abstrahlrichtung des Duschwassers) und erforderlichenfalls in Stand zu setzen (Austausch
der Duschkopfe). (2014, 2017)

Toiletten in Mehrpersonenzellen sind vom tibrigen Haftraum vollstindig abgetrennt zu gestalten.
Die Errichtung baulich abgetrennter WC-Anlagen in Mehrpersonenzellen sdmtlicher PAZ ist in
budgetdrer Hinsicht prioritdr zu verfolgen und umzusetzen. Mehrpersonenzellen ohne (vollstdndig)
abgemauerte WC-Bereiche sind bis zu einem Umbau nicht mit mehreren Inhaftierten zu belegen.
(2014, 2015, 2016, 2017)

Das Brandschutzniveau in der Polizeianhaltung ist mindestens an den fiir JA geltenden Maf3stab
anzupassen. Das BMI soll eine Gesamtstrategie zur bundesweit einheitlichen Gestaltung des vor-
beugenden und abwehrenden Brandschutzes erarbeiten und entsprechende Vorgaben erlassen.
(2015, 2016, 2017)

Den im AHZ eingesetzten privaten Organisationen (Rechts- und Riickkehrberatung) sind ausreichend
grofe Raumlichkeiten zur stérungsfreien Erfiillung ihrer Leistungen zur Verfligung zu stellen. (2017)

Lebens- und Aufenthaltsbedingungen

Fir in PI angehaltene Personen miissen auch fleischlose Speisen bereitgehalten werden. (2016)
Sozialrdume fiir Verwaltungsstrafhdftlinge in PAZ sind einzurichten. (2014)

Allen in PAZ Angehaltenen ist der Zugang zu Hygieneartikel zu ermoglichen. Frauen sind wahrend
der Menstruation benétigte Hygieneartikel zur Verfligung zu stellen. (2017)

Schubhaftlinge sind binnen 48 Stunden nach Einlieferung in die offene Station des PAZ zu verlegen.
Ausnahmen vom offenen Haftvollzug sollen nur in den mit dem NPM vereinbarten Fdllen erfolgen.
Die Zellentiiren im offenen Vollzug sollen durchgehend von 8 bis 21 Uhr geodffnet bleiben. Zur Ver-
schriftlichung und Klarstellung der Grundsdtze des Schubhaftvollzugs in offener Station soll § 5a
AnhO novelliert werden. (2017)

Das Angebot der tdglichen, mindestens einstiindigen Bewegung der Angehaltenen im Freien ist sicher-
zustellen. Fiir eine zweckmafdige Ausstattung des PAZ-Innen- und Auf’enbereichs ist zu sorgen. (2017)

In PAZ Angehaltene sollen zumindest zweimal wochentlich, unter besonderen Umsténden téglich
duschen koénnen. Uber die Duschméglichkeit sind die Angehaltenen zu informieren. (2017)

Die Beschaftigungsmoglichkeiten der im PAZ/AHZ Angehaltenen sind vielfaltiger zu gestalten. (2017)

Die Unterbringung festgenommener Asylwerbender in PAZ soll in offener Station i.S.d. § 5a AnhO
unter moglichster Schonung der Person erfolgen. (2017)

Asylwerbende Familienmitglieder sind stets gemeinsam unterzubringen, Kindern ist kindergerech-
tes Spiel- und Beschdftigungsmaterial zur Verfligung zu stellen. (2017)

Festgenommenen Asylwerbenden ist bei ihrer Aufnahme in das PAZ aktiv eine Duschmdoglichkeit
anzubieten. (2017)
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Kontakt nach aufsen

Das BMI hat sicherzustellen, dass alle in PAZ Angehaltenen zumindest zweimal wochentlich jeweils
fiir 30 Minuten Besuch empfangen kénnen. Auch Besuche an Wochenenden sollen ermdglicht wer-
den. (2017)

Aufler bei Vorliegen bestimmter sicherheitsrelevanter Kriterien sowie im Fall von Gerichtsverwah-
rungshaftlingen sollen die Besuche der in PAZ Angehaltenen in Form von Tischbesuchen erfolgen.
Der ungestorte Ablauf der Tischbesuche ist — auch durch bauliche Mafinahmen - zu gewdhrleisten.
(2017)

Den in PAZ Angehaltenen ist der korperliche Kontakt durch sexuell ungefdrbte Beriihrungen mit
den Besuchenden zu gestatten. Fiir Besuche durch minderjdhrige Angehdorige ist ein eigener Raum
mit Tisch bereitzustellen. (2017)

Es sollten nicht nur funktionstiichtige (Sport-)Gerdte in erforderlicher Anzahl sowie Gesellschafts-
spiele in PAZ bereitgestellt werden, auch die Nutzung extern angebotener Freizeitmoglichkeiten ist
zuzulassen. (2017)

Zugang zu Informationen innerhalb der Einrichtungen

Bedienstete der Riickkehrberatung konnen professionelle Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher nicht
ersetzen. Ruckkehrberatung und Dolmetschertatigkeit sind jedenfalls von unterschiedlichen Perso-
nen auszuiiben. (2014)

Exekutivbedienstete sollen bei Amtshandlungen nicht das Betreuungspersonal von Bundesbetreu-
ungseinrichtungen als Ubersetzungshilfe beiziehen. Bei Bedarf sind professionelle Dolmetscherin-
nen und Dolmetscher zu bestellen. (2017)

Eine rasche Ubersetzung der fiir Schubhadftlinge in PAZ/AHZ zur Verfligung stehenden im , Infomat“
abrufbaren Informationen in 27 Sprachen ist geboten. (2014)

Alle in PAZ Angehaltenen sollen durch Bereitstellung von Radio- und TV-Gerdten in Aufenthalts-
rdumen und das Angebot von (fremdsprachigen) Printmedien Zugang zu Informationen der Au-
Renwelt haben. (2017)

Mit Ausnahme von in besonders gesicherten Zellen Angehaltenen sollen in PAZ angehaltene Perso-
nen mitgebrachte Radio- bzw. TV-Gerdte in ihrer Zelle verwenden konnen. (2017)

Freiheitsbeschrankende Mafnahmen

Ein Aufenthalt in einem versperrbaren Haftraum ist nur freiwillig, wenn kein Zweifel daran besteht,
dass sich der Betroffene der Freiwilligkeit bewusst ist. (2014)

Anhaltungen auf PI miissen liickenlos dokumentiert sein, um den Freiheitsentzug nachvollziehbar
zu machen. Der Grund fiir die Unterbringung in einer besonders gesicherten Zelle gemdafy AnhO ist
in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Zur besseren Handhabung soll bundesweit ein einheitliches
Verwahrungsbuch verwendet werden. (2014, 2015, 2016, 2017)
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Die Dauer des Freiheitsentzugs soll auf das unbedingt erforderliche Maf} beschrdnkt werden. Poli-
zeiliche Anhaltungen diirfen nicht dadurch verldngert werden, dass Arztinnen und Arzte nicht in
vertretbarer Zeit greifbar sind. Das BMI hat daher entsprechende organisatorische Mafnahmen zu
setzen. (2016)

Gepolsterte bzw. gummierte Haftrdume in PAZ sind stdndig, geflieste Sicherheitszellen mindestens
viertelstiindlich und sonstige Einzelhaftrdume zumindest stiindlich personlich zu tiberwachen. (2017)

Grund, Beginn, Verlauf und Ende einer Einzelhaftunterbringung in PAZ sowie die Beiziehung einer
Arztin bzw. eines Arztes bei Unterbringung in einer besonders gesicherten Zelle sind zu dokumen-
tieren. (2017)

Die Unterbringung von Angehaltenen in besonders gesicherten Zellen in PAZ/AHZ hat so kurz wie
moglich und nach dem Grundsatz der Verhdltnismafdigkeit zu erfolgen. (2017)

Die Anhaltung von Schubhdftlingen in der geschlossenen Station des AHZ soll nur in den mit dem
NPM vereinbarten Fallen stattfinden. (2017)

Die isolierte Unterbringung von Hungerstreikenden hat ausschliefflich auf drztliches Anraten hin
und nur bei begriindetem Sicherheits- bzw. Gesundheitsrisiko zu erfolgen. (2017)

Gesundheitswesen

Die Definition des Begriffs ,Haftfdhigkeit” sollte in der AnhO eindeutig festgelegt werden. (2015)

Bei der Feststellung, ob Haftunfahigkeit aufgrund psychischer Beeintrdchtigungen vorliegt, ist mit
besonderer Sensibilitit vorzugehen. Bei deutlichen Hinweisen auf das Vorliegen psychischer Beein-
trachtigungen im Anamnesebogen oder im Anhalteprotokoll ist eine Psychiaterin bzw. ein Psychi-
ater beizuziehen. (2015)

Eine exakte sprachliche Auseinandersetzung mit der untersuchten Person ist erforderlich. Bei Be-
darf muss eine Dolmetscherin bzw. ein Dolmetscher beigezogen werden. (2015)

Polizeidrztinnen bzw. Polizeidrzte miissen — unabhdngig von Wochentag oder Uhrzeit — jederzeit auf
eine psychiatrische Expertise zurtickgreifen konnen. (2015)

Angehaltenen ist auf Ersuchen der Besuch durch einen Seelsorger zu ermdglichen. Die Beschrdn-
kung des Rechts auf regelmdfdige Seelsorge muss in einem ausgeglichen Verhdltnis zum Grund der
Beschrdnkung stehen. (2016)

Eine Richtlinie, die Kriterien fiir eine addquate Gesundheitsversorgung von psychisch auffdlligen,
selbstgefdhrdeten, alkoholisierten und substanzbeeintridchtigten Personen festlegt, ist notwendig.
(2014, 2015)

Bei Vorliegen von Selbstgefihrdung soll die medizinisch notwendige Uberstellung in Fachkliniken
der Unterbringung in besonders gesicherten Zellen vorgezogen werden. (2015)

Polizeidrztinnen bzw. Polizeidrzte sollen haftunfdhige Personen vor Aufhebung der Haft iiber etwa-
ige weitere medizinische Mafinahmen und Mdoglichkeiten informieren, um der entlassenen Person
eine anschlieffende Versorgung nahelegen zu kénnen. (2015)

Bei drztlichen Untersuchungen von nicht Deutsch sprechenden Angehaltenen ist eine Dolmetsche-
rin bzw. ein Dolmetscher oder eine sprachkundige Person beizuziehen. (2014)
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Angaben tiber die Hinzuziehung einer Dolmetscherin bzw. eines Dolmetschers oder einer sprach-
kundigen Person sind in den Anhalteprotokollen zu dokumentieren. (2014)

Den Inhaftierten ist der drztliche Anamnesebogen unabhdngig von moglichen Deutschkenntnissen
in ihrer Muttersprache auszuhdndigen. (2014)

Medizinische Untersuchungen miissen nachvollziehbar und widerspruchsfrei dokumentiert sein. (2013)

Medikamente diirfen nur durch geschultes Personal oder unter drztlicher Aufsicht ausgegeben wer-
den. (2013)

Bei Unterbringungen in besonders gesicherten Zellen von PAZ hat ehestmdoglich eine erste drztliche
Untersuchung des Haftlings stattzufinden. (2017)

Die isolierte Anhaltung hungerstreikender Schubhdaftlinge in PAZ soll nur dann erfolgen, wenn die
jeweils erforderliche drztliche Behandlung nicht in offener Station realisierbar ist. (2017)

Besteht bei einer angehaltenen Person ein Verdacht auf Suizidgefahr, so ist dies zu dokumentieren.
Eine Information an die Entscheidungstridger sowie die rasche Einleitung einer (fach-)drztlichen
Abkldrung hat zu erfolgen. (2017)

Wird eine Suizidgefahr festgestellt, sind organisatorische Mafnahmen zu treffen, die den Zugang
der angehaltenen Person zu gefdhrlichen Gegenstdnden verhindern. (2017)

Nach einem Suizid(versuch) sind lebensrettende Sofortmafdinahmen und die weitere Rettungskette
einzuleiten. Mafsnahmen der Krisenintervention bei Mithdftlingen sind rasch durchzufiihren. (2017)

Durch organisatorische Vorgaben ist sicherzustellen, dass nach jedem Suizid oder (vereiteltem) Sui-
zidversuch eine fallorientierte, standardisierte Analyse zur Optimierung der Praventionsarbeit statt-
findet. (2017)

Das BMI hat dafiir zu sorgen, dass alle im AHZ Angehaltenen eine addquate kurativ-medizinische
Versorgung nach dem Stand der Wissenschaft erhalten. (2017)

Das drztliche bzw. pflegerische Personal des AHZ muss jederzeit auf eine psychiatrische Expertise
zuruickgreifen konnen. (2017)

Das bestehende Raum- und Personalkonzept im Ambulanzbereich des AHZ soll adaptiert werden.
Die Patientendokumentation in der Ambulanz soll in elektronischer Form erfolgen. (2017)

Arztliche Untersuchungen und Behandlungen von Personen in PI sind grundsdtzlich alleine mit der
Arztin bzw. dem Arzt durchzufiihren. Exekutivbedienstete diirfen bei drztlichen Untersuchungen im
Polizeiarrest nur aus Sicherheitsgriinden beigezogen werden und sollen nicht die Festnahme durch-
gefiihrt haben. (2017)

In PI sollen im Anhalteprotokoll die Anwesenheit einer bzw. eines Exekutivbediensteten bei der
medizinischen Untersuchung und Behandlung, der Name und der Grund fiir die Anwesenheit der
bzw. des beigezogenen Exekutivbediensteten sowie die Angabe, welche Mafnahmen zur Wahrung
der Intimitat getroffen wurden, festgehalten werden. (2017)

Bei Entblofiungen im Zuge von drztlichen Untersuchungen in PI muss die bzw. der hinzugezogene
Exekutivbedienstete geschlechtsident mit der angehaltenen Person sein. (2017)

Aus Sicherheitsgriinden beigezogene Exekutivbedienstete in PI miissen sich jedenfalls aufser Hor-
weite und wenn moglich aufder Sichtweite aufhalten. (2017)
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Nach Mdoglichkeit sollen abgesonderte Untersuchungsrdume in PI zur Verfiigung gestellt werden. In
jedem Fall sind technische Vorkehrungen zur Gewadhrleistung einer vertraulichen drztlichen Unter-
suchung zu treffen. (2017)

Der Nichtraucherschutz ist in allen PI einzuhalten. Anhalte- und Verwahrungsrdume diirfen nicht
als Raucherzonen fiir Bedienstete verwendet werden. (2017)

Personal

Der tatsdchliche Personalstand in PI soll dem organisatorisch vorgesehenen entsprechen, um Stress
und Uberbelastungen, die sich auch auf die Angehaltenen auswirken konnen, zu vermeiden. (2016)

Samtliche Tatigkeiten und Mafdinahmen seitens des privaten Sicherheitspersonals im Anhaltezent-
rum Vordernberg sollen dokumentiert werden. (2014)

Externe Einzelsupervision soll Exekutivbediensteten aktiv angeboten werden. Fiihrungskrdfte sollen
die Annahme von Supervision durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine positive Einstel-
lung dazu fordern. (2015)

Die in PAZ tdtigen Exekutivbediensteten haben Angehaltene per Sie anzusprechen, einen addqua-
ten Umgangston mit den Angehaltenen zu pflegen und die Vorgaben der Richtlinienverordnung
einzuhalten. (2016)

Durch Schulungen sollen alle Exekutivbediensteten in der Lage sein, Hinweise auf suizidales Ver-
halten von Haftlingen sowie Risikofaktoren friihzeitig zu erkennen und suizidpraventive Maf3nah-
men zu setzen. (2017)

Innerhalb der Einrichtung hat nach einem Suizid(versuch) zeitnah eine Reflexion des Ereignisses zu
erfolgen, zu der das polizeiliche sowie das medizinische Personal einzuladen sind. (2017)

Der Personalstand in den PI soll dem vorgesehenen Soll-Stand entsprechen. Eine Unterbesetzung
fithrt zu Stress und Uberbelastung, beides wirkt sich auch negativ auf die Angehaltenen aus. (2017)

In PI soll ein ausgewogenes Verhdltnis zwischen weiblichen und mdannlichen Exekutivbediensteten
bestehen, der Frauenanteil in der Exekutive sollte erhoht werden. (2017)

3.8  Rickfihrung und Entlassung

Bei Abschiebungen bzw. Riickfithrungen sollen Familien nicht getrennt werden, auch wenn ein
Elternteil nicht transportfdhig oder unauffindbar ist. Wenn sich ein Elternteil durch Untertauchen
der Amtshandlung entziehen will, sollte die Behdrde zundchst zuwarten und alle Moglichkeiten
ausschopfen, um alle Familienmitglieder zu finden. (2014, 2015, 2017)

Bei Familienabschiebungen bzw. Familienrtickfiihrungen mit Kindern ist die Beiziehung mehrerer
weiblicher Beamter hilfreich. (2014)

Beim Zeitpunkt der Abschiebungen ist auf das Kindeswohl, insbesondere von Kleinkindern, beson-
ders Riicksicht zu nehmen. Flugtermine sollen so gestaltet sein, dass Kinder die Moglichkeit haben,
ihren tublichen Schlafrhythmus einzuhalten. (2015, 2017)

Kinder sollen nicht ohne den zur Obsorge berechtigten Elternteil abgeschoben bzw. riickgefiihrt
werden. (2017)
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Das Interesse an der Durchsetzung einer Abschiebung/Riickfiihrung — insbesondere bei Anwendung
von Zwangsgewalt — und die damit verbundenen Risiken miissen in einem vertretbaren Verhdaltnis
zueinander stehen. Gegebenenfalls ist die Amtshandlung zu unterbrechen, abzubrechen und/oder
zu verschieben. (2015)

In jeder Phase des Geschehens ist zu priifen, ob menschenrechtliche Aspekte aufgetreten sind, die
eine Fortsetzung der Abschiebung als nicht angezeigt erscheinen lassen. (2015)

Richtlinien fiir die freiwillige Riickkehr sind zu erstellen, damit Personen, die freiwillig in ihr Hei-
matland reisen wollen, eine Orientierungshilfe haben. (2015)

Bei schwangeren Frauen sollte die Amtshandlung zumindest acht Wochen vor der Geburt bis zu-
mindest acht Wochen nach der Geburt aufgeschoben werden. (2017)

Eine psychiatrische Begutachtung und bzw. oder psychologische Vorbereitung kann schwierigen
Situationen vorbeugen. (2014)

Bei Flugangst ist eine drztliche Begutachtung — auch der verschriebenen Medikamente — vorzuneh-
men. (2014)

Babynahrung muss immer in ausreichendem Maf$ zur Verfiigung stehen. Den Sdugling ungestort
zu stillen, soll jedenfalls ermdglicht werden. (2014)

Gute Gesprachsfiihrungen unter Bedachtnahme auf die Situation sind zu standardisieren. (2014)

Bei Abschiebungen bzw. Riickflihrungen sind professionelle Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher
zur Verfligung zu stellen. (2014, 2015)

Die Funktion der Riickkehrberaterin bzw. des Riickkehrberaters und der professionellen Dolmetsche-
rin bzw. des professionellen Dolmetschers ist bei Abschiebungen strikt zu trennen. (2016)

Bei den Amtshandlungen haben Polizeibedienstete dafiir Sorge zu tragen, dass Amtshandlungen
von ihnen und nicht von den Dolmetscherinnen und Dolmetschern vorgenommen werden. (2016)

Ist der Anamnesebogen zur Erhebung gesundheitlicher Fragen nicht verstdindlich, ist eine profes-
sionelle Dolmetscherin bzw. ein professioneller Dolmetscher einzuschalten, um die offenen Fragen
zu klaren. (2016)

Dem Wunsch nach freiwilliger Ausreise sollte stets der Vorrang eingerdumt werden, um die Zwangs-
mafinahme iiberhaupt vermeiden zu kénnen. (2017)

Die Entlassung nach Aufhebung der Schubhaft und — soweit vorgesehen — Ubergabe in die Obhut
einer Betreuungsorganisation soll unverziiglich erfolgen. (2014)

3.9  Akte unmittelbarer verwaltungsbehérdlicher Befehls- und
Zwangsgewalt

Nur rechtzeitige Verstdndigungen des NPM {iber bevorstehende Einsdtze ermoglichen Beobachtun-
gen durch die Kommissionen und damit die Erfiillung des Mandats. Eine Sensibilisierung der Exe-
kutivbediensteten tiber die Aufgaben und Befugnisse des NPM und den Erlass des BMI, der die
Verstdndigung des NPM tiber Polizeieinsdtze regelt, ist unerldsslich. (2015)

Demonstrationen: Bei der Bildung von Polizeikesseln sind den Eingekesselten gut hérbare Informa-
tionen zu geben. (2014)
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Demonstrationen: Die Einkesselung sollte so kurz wie moéglich dauern. (2014)

Demonstrationen: Die Polizei ist technisch so auszustatten, dass Ankiindigungen fiir Demonstran-
tinnen und Demonstranten verstdndlich sind und ihnen damit die Moglichkeit gegeben ist, polizei-
lichen Befehlen Folge zu leisten. (2016, 2017)

Demonstrationen: Die Polizei hat sorgfdltig abzuwdgen, ob eine Kesselbildung notwendig, gerecht-
fertigt und verhdltnismafiig ist. Friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten soll die Mog-
lichkeit gegeben werden, den Ort rechtzeitig zu verlassen. (2016)

Demonstrationen: Identitdtsfeststellungen sind so rasch wie moglich abzuwickeln, wofiir eine aus-
reichende Ausstattung mit Computern nétig ist. (2014)

Demonstrationen: Die bisher erfolgreich eingesetzte 3D-Strategie der Polizei (Dialog — Deeskalation
— Durchgreifen) ist beizubehalten und weiterzuentwickeln. (2014, 2015)

Ausgleichsmafinahmen im Grenzbereich: Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher sollten stets zur Ver-
fligung stehen. (2014)

Ausgleichsmafinahmen im Grenzbereich: Die Erstbefragung traumatisierter Personen, die hdufig
im Zuge von Ausgleichsmafinahmen aufgegriffen werden (Asylwerbende, Opfer von Schlepperkri-
minalitdt) muss professionell erfolgen. (2014)

Ausgleichsmafnahmen im Grenzbereich: Eine rasche Aufkldrung tiber den Grund und den Ablauf
der Amtshandlung ist unerldsslich, um Verunsicherungen zu vermeiden. (2014)

Ausgleichsmafinahmen im Grenzbereich: Transportmittel fiir Fliichtlinge miissen rechtzeitig orga-
nisiert werden, um Aufenthalte in Bahnhofshallen und damit eine ,,Zurschaustellung” zu vermei-
den. (2015)

Ausgleichsmafinahmen im Grenzbereich: Ein geheizter Raum an grofien Bahnhofen soll fiir AGM-
Kontrollen eingerichtet werden. (2015)

Ausgleichsmafinahmen im Grenzbereich: Der Sondertransit am Flughafen Schwechat ist ein Ort
der Freiheitsentziehung i.S.d. OPCAT. Alle menschenrechtlichen Grundsdtze, die fiir Orte der Frei-
heitsentziehung gelten, sind daher auch fiir Sondertransitrdume heranzuziehen. (2016)

Lokalkontrollen: Weibliche Beamte sollen stets bei Kontrollen im Bereich Sexarbeit, Prostitution
und Rotlichtlokalen Teil des Einsatzteams sein. (2015, 2017)

Lokalkontrollen: Die Einsatzverantwortlichen und Bediensteten miissen fiir die Identifizierung von
Opfern von Menschenhandel sensibilisiert sein. (2015)

Lokalkontrollen: Im Zuge von Grundversorgungskontrollen miissen alle Polizeibediensteten ins-
besondere bei Betreten von Wohnungen, die ein hochstpersonlicher Bereich sind, respektvoll und
hoflich auftreten und sollen Zivilkleidung tragen. (2016)

Das BMI soll Verantwortliche in den LPD dahingehend sensibilisieren, dass die Polizeidienststellen
der Verstdndigungspflicht Uber Polizeieinsdtze gegeniiber dem NPM entsprechen, damit dieser sei-
nem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann. (2017)
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Arztegesetz

Bundesamt fir Fremdenwesen und Asyl
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Bezirksgericht
Burgenland
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Bundesministerium ...
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beziehungsweise
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Europdisches Komitee zur Verhitung von Folter und
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United Nations
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VOLKSANWALTSCHAFT

Alten- und Pflegeheime

Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Krankenanstalten
Psychiatrische Abt. in Krankenanstalten

Volksanwalt Dr. Giinther KRAUTER

Justizanstalten
Psychiatrische Abt. in Krankenanstalten

Volksanwaltin Dr. Gertrude BRINEK

Abschiebungen
Demos, Polizeieinsatze
Familienunterbringungen
Kasernen
Polizeianhaltezentren
Polizeiinspektionen

Volksanwalt Dr. Peter FICHTENBAUER

Dr. Adelheid PACHER

Dr. Kerstin BUCHINGER
Mag. Johannes CARNIEL
Mag.® Kathrin GOSSWEINER
Dr.» Patricia HEINDL-KOVAC
Dr. Alexandra HOFBAUER
Mag. Markus HUBER

Mag.® Patrizia NACHTNEBEL
MMag.* Donja NOORMOFIDI
Dr. Mathias Pichler

Mag.® Elisabeth PRATSCHER
Mag. Alfred REIF

Mag.® Elke SARTO

Dr. Michael MAUERER
Mag.® Manuela ALBL

Dr. Peter KASTNER

Dr. Edeltraud LANGFELDER
Mag.® Nadine RICCABONA

Mag. Martina CERNY
Mag.? Teresa EXENBERGER
Mag. Dominik HOFMANN
Mag.® Dorothea HUTTNER
Mag. Stephan KULHANEK
Dr. Thomas PISKERNIGG
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KOMMISSIONEN DER VOLKSANWALTSCHAFT

Kommission 1
Tirol/Vbg

Leitung

Univ.-Prof. Dr. Verena MURSCHETZ, LL.M.

Koordinatorin
Manuela SEIDNER

Kommission 2
Sbg/00

Leitung
Univ. Prof.

Dr. Reinhard KLAUSHOFER

Koordinator
Alfred MITTERAUER

Kommission 3
Stmk/Ktn

Leitung
Univ.-Prof. Dr. Gabriele FISCHER

Koordinatorin
Mag. Marianne Nora AUER
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Kommissionsmitglieder
Mag. (FH) David ALTACHER
Mag.“ Michaela BREJLA
Dr. Sepp BRUGGER
Erwin EGGER
Mag. Dr. Wolfgang FROMHERZ
Mayg. Elif GUNDUZ
Dr. Dominik KRAIGHER
Martha TASCHLER

Kommissionsmitglieder
Doris BRANDMAIR
Mag. Martin KARBIENER
Mag. PhDr. Esther KIRCHBERGER
Dr. Robert KRAMMER
Manfred MANDL

MMag.® Margit POLLHEIMER-PUHRINGER,
MBA

Mag.° (FH) Monika SCHMEROLD
Dr. Renate STELZIG-SCHOLER

Kommissionsmitglieder
Klaus ELSENSOHN (bis 11.5.2017)
Dr. Odo FEENSTRA
Heide GLASER, M.A.
Dr. Arkadiusz KOMOROWSKI

MMag. Silke-Andrea MALLMANN
(bis 18.7.2017)

Dr. Claudia SCHOSSLEITNER, PLL.M.

SenPras. d. OLG i.R.
Dr. Erwin SCHWENTNER

Mag. Petra TAFERNER-KRAIGHER
Heidelinde WOROSCH
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Kommission 4
Wien
(Bezirke 3 bis 19, 23)

Leitung
Univ.-Prof. Dr. Ernst BERGER

Koordinatorin
Mag.? Caroline PAAR

Kommission 5
Wien (Bezirke 1, 2, 20 bis 22) / NO (pol. Bezirke
Ganserndorf, Gmiind, Hollabrunn, Horn, Kor-
neu-burg, Krems, Mistelbach, Tulln, Waidhofen
a.d. Thaya, Zwettl)

Leitung
em. o. Univ.-Prof. DDr. Heinz MAYER

Koordinatorin
Dr. Evelyn MAYER

Kommission 6
Bgld / NO (pol. Bezirke Amstetten, Baden, Bruck
a.d. Leitha, Lilienfeld, Melk, M&dling, Neunkir-
chen, Scheibbs, St. Polten, Waidhofen a.d. Ybbs,
Wiener Neustadt

Leitung
RA Mag. Franjo SCHRUIFE, LLM

Koordinatorin
MMag.” Angelina REIF

Kommissionsmitglieder
ao. Univ.-Prof. Dr. Andrea BERZLANOVICH
Mag.? Karin FISCHER
Prof. Dr. Thomas FRUHWALD
Mag. Helfried HAAS
Mag. Hannes LUTZ
Dr. Matthias PETRITSCH, M.A.
Mag. Christine PRAMER
Dr.» Nora RAMIREZ-CASTILLO
Mag.* Barbara WEIBOLD

Kommissionsmitglieder
Dr. med. Atena ADAMBEGAN
Mag. Lisa ALLURI, BA
Mag.” Marlene FETZ
Mag. Sabine RUPPERT
Mag.” Katharina MARES-SCHRANK
Mag.? Eveline PAULUS
Hans Jérg SCHLECHTER
Ao. Univ.-Prof. Dr. Gregor WOLLENEK

Kommissionsmitglieder
Dr. Siileyman CEVIZ
Dr. Margot GLATZ
Mag. Corina HEINREICHSBERGER
Prim. Univ.-Doz. Dr. Siroos MIRZAEI, MBA
Cornelia NEUHAUSER, BA
Dr. Karin ROWHANI-WIMMER
Regina SITNIK
Petra WELZ, MSc. MBA
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MENSCHENRECHTSBEIRAT

Vorsitzende

Ass.-Prof. DDr. Renate KICKER

stellvertretender Vorsitzender
Univ.-Prof. Dr. Andreas HAUER

Name
SC Mag. Dr. Mathias VOGL

GL Reinhard SCHNAKL

(bis 22.6.2017 GL Matthias KLAUS)

Dr. Ronald FABER

MR Dr. Brigitte OHMS

SC Dr. Gerhard AIGNER

Mag. Irene HAGER-RUHS

SC Mag. Christian PILNACEK

Lt.StA Mag. Gerhard NOGRATNIG LL.M.Eur.
Stv. AL Mag. Billur ESCHLBOCK

GL Dr. Karl SATZINGER

Botschafter Dr. Helmut TICHY

Mag. Gerda VOGL

(bis 17.8.2017 Mag. Eva SCHOFER LL.M.)

SC Mag. Manfred PALLINGER

(bis 22.6.2017 Stv. SL GL Dr. Hansjorg HOFER)
Stv. AL Mag. Alexander BRAUN

Dipl.-Ing. Shams ASADI, Magistrat der Stadt Wien

Dr. Wolfgang STEINER, Amt der OO Landesregierung

Mag. Heinz PATZELT

Mag. Annemarie SCHLACK
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Entsendende Institution
BMI

BMI

BKA
BKA
BMGF
BMGF
BM]
BM]
BMLVS
BMLVS
BMEIA

BMEIA

BMASK

BMASK
Landervertretung
Landervertretung
Amnesty International
Osterreich iZm SOS Kin-
derdorf

Amnesty International Os-
terreich iZm SOS Kinderdorf

Funktion
Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied
Ersatzmitglied
Mitglied
Ersatzmitglied
Mitglied
Ersatzmitglied
Mitglied
Ersatzmitglied
Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied



Anhang

MENSCHENRECHTSBEIRAT

Mag. Angela BRANDSTATTER

Dipl. ET Mag. Susanne JAQUEMAR

Mag. Martin SCHENK

Mag. Walter SUNTINGER

Michael FELTEN, MAS

Irene BURDICH

Mag. Silvia OECHSNER

Martin LADSTATTER

Philipp SONDEREGGER

Mag. Nadja LORENZ

Dr. Barbara JAUK

Dr. Renate HOJAS

Mag. Barbara UNTERLERCHNER

(bis 31.8.2017 Mag. Dina MALANDI)

SCi.R. Dr. Roland MIKLAU

Caritas Osterreich iZm
VertretungsNetz

Caritas Osterreich iZm
VertretungsNetz

Diakonie Osterreich iZm
Volkshilfe

Diakonie Osterreich iZm
Volkshilfe

Pro Mente Austria iZm
HPE

HPE Wien

Selbstbestimmt Leben Ini-
tiative Osterreich

Selbstbestimmt Leben Ini-
tiative Osterreich

SOS Mitmensch iZm Inte-
grationshaus und Asyl in
Not

SOS Mitmensch iZm Inte-
grationshaus und Asyl in
Not

Verein fiir Gewaltpraventi-
on, Opferhilfe und Opfer-
schutz (Graz) iZm Gewalt-
schutzzentrum Salzburg

Verein fiir Gewaltpraventi-
on, Opferhilfe und Opfer-
schutz (Graz) iZm Gewalt-
schutzzentrum Salzburg

ZARA iZm Neustart

ZARA iZm Neustart

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

227






Impressum

Herausgeber:

Redaktion und Grafik:

Herausgegeben:

Volksanwaltschaft

1015 Wien, Singerstrafe 17

Tel. +43 (0)1 51505-0
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Volksanwaltschaft

Wien, im Marz 2018






	Pages from Deckblatt Bgld
	Bericht an den Bgld. Landtag 2017
	Bgld-Deckblatt
	Parlamentsbericht 2017 - Präventive Menschenrechtskontrolle.pdf




